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Vorwort 

Die europäische Integration hat seit den 50er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts eine stürmische Entwicklung genommen, sowohl was die räumliche 
Ausdehnung als auch die zunehmende Integrationstiefe der Europäischen 
Union betrifft. Ohne Zweifel muß die Frage ihrer Finanzierung dabei als ein 
europapolitischer Dauerbrenner bezeichnet werden, der bis heute nicht ab-
schließend geklärt ist. Weder die traditionellen fiskalischen Instrumente eines 
Nationalstaates noch die Finanzierungsquellen supranationaler Organisationen 
sind a priori zwingend zur Finanzierung der sich dynamisch zwischen Staaten-
bund und Bundesstaat entwickelnden europäischen Ebene geeignet. Dement-
sprechend stellt das Anfang der 70er Jahre ins Leben gerufene Eigenmittelsy-
stem zur Finanzierung des EU-Haushaltes ein Mischsystem dar, das seitdem 
mehrfach von den Mitgliedstaaten nach allen Regeln der „politischen Ver-
handlungs- und Kompromißfindungskunst" verändert und den sich ändernden 
Rahmenbedingungen angepaßt wurde. Daß dabei nicht immer der ökonomisch 
überzeugendste Weg eingeschlagen wurde, kann kaum verwundern. Das Ei-
genmittelsystem bildet den Analyseschwerpunkt der vorliegenden Arbeit, die 
im Jahr 2002 von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg als Dissertation 
angenommen wurde. 

Wesentliche Elemente dieser Arbeit entstanden während meiner Zeit am Insti-
tut für Finanzwissenschaft der Universität Freiburg. Mein herzlicher Dank gilt 
daher an erster Stelle meinem Doktorvater Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Hermann 
Francke. Sein konstruktives Interesse am Thema sowie die von ihm maßgeb-
lich geprägte exzellente Institutsatmosphäre trugen nicht nur zum Gelingen 
dieser Arbeit bei, sondern lassen mich auch gerne an die dort verbrachten „In-
stitutsjahre" zurückdenken. Daneben ist es mir freudige und freundschaftliche 
Verpflichtung, meinen ehemaligen Institutskollegen und hier insbesondere 
Klaus J. vor der Horst, PD Dr. Harald Nitsch, PD Dr. Alexander Spennann 
sowie Prof. Dr. Jochen Michaelis zu danken, die nicht nur meinen volkswirt-
schaftlichen Horizont in vielerlei Hinsicht erweitert haben. 

Schließlich gilt mein besonderer Dank meinen Eltern für die immerwährende 
Unterstützung sowie meiner heutigen Ehefrau, Dr. Dilek Raddatz, die sich 
trotz des manchmal mühsamen Entstehungsprozesses dieser Arbeit nicht da-
von abhalten ließ, mich zu heiraten. Prof. Dr. Siegfried Hauser danke ich für 
die Übernahme des Zweitgutachtens, dem Land Baden-Württemberg für die 
finanzielle Unterstützung in Fonn eines Graduiertenstipendiums. 

Berlin, im Januar 2005 
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1 Einleitung 

Das gegenwärtige Finanzierungssystem des Gesamthaushalts der Europäi-
schen Union stellt ein komplexes, auf verschiedenen ökonomischen Größen 
basierendes Einnahmensystem dar. Parallel zum Fortschreiten der europäi-
schen Integration, angefangen von den Gründungsverträgen in den 50er Jah-
ren bis in die Gegenwart, unterlag auch die damit einhergehende Ausgestal-
tung des Finanzierungssystems der Europäischen Gemeinschaften einem evo-
lutorischen Prozeß, in dem immer wieder versucht wurde, es an die neuen Er-
fordernisse anzupassen. Zum einen waren im Lauf der Zeit Veränderungen 
aufgrund des rapide wachsenden Finanzbedarfs notwendig, der sowohl aus 
der zunehmenden Vertiefung der Integration als auch aus den Erweiterungen 
der Europäischen Union resultierte. Zum anderen mußten im politischen Pro-
zeß mehr oder weniger „pragmatische" Konsenslösungen gefunden werden, 
um die divergierenden finanziellen und politischen Interessen der Mitglied-
staaten in Übereinstimmung zu bringen. Durch den Zwang zur Einstimmigkeit 
wurde den Mitgliedstaaten gerade im finanziellen Bereich eine besondere 
Kompromißbereitschaft abverlangt, die nur selten in einer ökonomisch opti-
malen Lösung resultierte. Vielmehr entwickelte sich aufgrund unterschiedli-
cher politischer und finanzieller Interessenlagen ein höchst intransparentes 
System, das kaum mehr klar konzipierte Strukturen erkennen läßt. 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sieht sich die Europäische Union neuen Her-
ausforderungen gegenüber. Mit der Aufnahme von bis zu zwölf mittel- und 
osteuropäischen Beitrittsstaaten in den nächsten Jahren steht der EU eine der 
umfangreichsten Erweiterungsrunden seit ihrem Bestehen ins Haus. 1 Auf-
grund der wirtschaftlichen Gegebenheiten in diesen Ländern wird es 
- das ist heute schon absehbar - zu einer deutlichen Zunahme der regionalen 
Wohlstandsdisparitäten innerhalb der Europäischen Union kommen. Daraus 
resultieren besondere Anforderungen sowohl an die konkreten Politikmaß-
nahmen als auch an die institutionelle Ausgestaltung der Europäische Union. 
Ein effizient ausgestaltetes und gleichzeitig konsensfähiges Finanzierungs-

1 10 neue Mitgliedstaaten traten der Europäischen Union im Jahr 2004 bei: Estland, Lett-
land, Litauen, Malta, Polen, die slowakische Republik, Slowenien, die Tschechische 
Republik, Ungarn und Zypern. Bulgarien und Rumänien sowie die Türkei haben noch 
den Status von Bewerberländern, wobei mit den beiden ersteren bereits konkrete Bei-
trittsverhandlungen geführt werden. 
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1 Einleitung 

system stellt daher eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Erweite-
rung dar. Die gegenwärtige Ausgestaltung des Eigenmittelsystems erfüllt je-
doch in wesentlichen Teilen diese Voraussetzungen nicht. 

Vor diesem Hintergrund besteht ein Hauptziel der vorliegenden Arbeit in der 
kritischen Analyse der konzeptionellen und operativen Schwächen des ge-
genwärtigen Finanzierungssystems. Darauf aufbauend sollen Ansatzpunkte 
für die wichtigsten Reformschritte aufgezeigt und diskutiert werden. Von ei-
ner radikalen Neukonzeption ohne Bezug zum bestehenden System wird al-
lerdings abgesehen. Diese Vorgehensweise findet ihre Begründung zum einen 
in der Auffassung des Autors, daß einige Teilelemente des gegenwärtigen Fi-
nanzierungssystems für sich betrachtet dem gegenwärtigen Integrationsstand 
der Europäischen Union durchaus angemessen sind und als Grundlage für Re-
formen dienen können. Zum anderen ist angesichts der Erfahrungen aus der 
Vergangenheit davon auszugehen, daß sich auch zukünftige Reformen nur 
bedingt vom Status quo lösen können. So wurde beispielsweise in der Diskus-
sion über eine europäische Verfassung die Finanzierungsfrage de facto ausge-
klammert. Eine völlige Neugestaltung des Eigenmittelsystems erscheint daher 
angesichts der Funktionsweise des politischen Prozesses unwahrscheinlich. 

Um den Staus quo des Eigenmittelsystems zu verstehen, wird im zweiten Ka-
pitel zunächst seine historische Entwicklung überblicksartig skizziert. Ein 
Großteil der gegenwärtigen Probleme und Mängel des Eigenmittelsystems ist 
nur vor dem Hintergrund der im Zeitablauf vereinbarten Modifikationen und 
Veränderungen nachvollziehbar. Die Darstellung beinhaltet dabei sowohl das 
abstrakte Regelwerk als auch die quantitative Entwicklung der einzelnen Ei-
genmittelkategorien. 

Im dritten Kapitel werden grundlegende politische und ökonomische Anforde-
rungen an das Finanzierungssystem der Europäischen Union entwickelt und 
auf die institutionelle Grundkonzeption des Status quo angewendet. Neben 
Überlegungen der klassischen fiskalischen Föderalismustheorie werden vor 
allem auch Grundgedanken der Public-Choice-Theorie einbezogen. Vor allem 
letztere legen die Beachtung föderaler Wettbewerbs- und Kontrollelemente im 
institutionellen Aufbau der Europäischen Union und ihres Finanzierungssy-
stems nahe. Der Kontrollaspekt steht auch bei der sich daran anschließenden 
Betrachtung des Eigenmittelsystems aus dem Blickwinkel der klassischen fi-
nanzwissenschaftlichen Budgetgrundsätze im Vordergrund. Die Einhaltung 
der Budgetgrundsätze erleichtert die (parlamentarische) Überwachung der 
Haushaltsplanung- und -ausführung und schafft so eine Voraussetzung für die 
demokratische Legitimation des Haushaltes. Die nicht unbeträchtlichen finan-
ziellen Aktivitäten der EU außerhalb des Gesamthaushaltsplans sowie diverse 
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1 Einleitung 

„vereinfachende" Sonderregelungen im Rahmen der Haushaltsabwicklung 
deuten auf gewisse Defizite in diesem Bereich hin. 

Im vierten Kapitel wird schließlich das Eigenmittelsystem einer detaillierten 
Funktionsanalyse unterzogen. Es zeigt sich, daß die Erhebung aller drei Ei-
genmittelkategorien - traditionelle außenhandelsorientierte Eigenmittel, Ei-
genmittel auf Basis der statistisch harmonisierten Mehrwertsteuer-
Bemessungsgrundlage und BSP-Eigenmittel - in der Praxis mit verschiedenen 
Problemen zu kämpfen hat. Neben konzeptionellen Schwächen bringt vor al-
lem der unvermeidbare Rückgriff auf nationale Institutionen bei der Abwick-
lung des Eigenmittelsystems nur schwer zu lösende Harmonisierungs- und 
Erfassungsprobleme mit sich. Letztere reichen von der problematischen Er-
mittlung der harmonisierten Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage über unter-
schiedlich effiziente Zoll- und Steuersysteme bis hin zu einer unterschiedlich 
stark ausgeprägten Schattenwirtschaft in den einzelnen Mitgliedstaaten. Dar-
über hinaus werden einzelne - vorwiegend distributiv motivierte - konzeptio-
nelle Fehlentwicklungen im Eigenmittelsystem, insbesondere im Bereich der 
Mehrwertsteuereigenmittel problematisiert und entsprechende Reform-
möglichkeiten formuliert. 

Die Verteilungswirkungen der Beitragspflichten sowie eine besonders proble-
matische Konstruktion des Eigenmittelsystems, der Korrekturmechanismus 
zugunsten des Vereinigten Königreichs, werden im fünften Kapitel einer ver-
tiefenden Analyse unterzogen. Den Rahmen dafür bilden einige grundsätzli-
chere Ausführungen zur Problematik, konsensfähige Wohlstandsindikatoren 
für die Bemessung der Beitragskapazität der Mitgliedstaaten zu finden. Neben 
der konzeptionellen Willkür solcher Indikatoren stellt ihre Umsetzung in die 
Praxis eines der größten Probleme dar. Die Schwierigkeit, ein allseits akzep-
tiertes Gerechtigkeitskriterium für die angemessene finanzielle Belastung der 
Mitgliedstaaten zu entwickeln, kann als eine der großen und bisher ungelösten 
Herausforderungen des Eigenmittelsystems angesehen werden. Unabhängig 
davon stellt der gegenwärtig existierende Korrekturmechanismus zugunsten 
des Vereinigten Königreichs jedoch eine der am wenigsten wünschenswerten 
Lösungen dar. Anstatt ein allgemeines - wie auch immer definiertes - Gerech-
tigkeitsziel zu verfolgen, trägt er vor allem zur völligen Intransparenz des ge-
samten Eigenmittelsystems bei. Das sechste Kapitel rundet die Arbeit mit ei-
nem kurzen Ausblick ab. 
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2 Die historische Entwicklung der Finanzierung des 
Haushalts der Europäischen Gemeinschaften 

2. 1 Entstehungsgeschichte und Überblick 

2.1.1 Die Periode der Finanzbeiträge 

Mit Ausnahme der Finanzierungsinstrumente der bereits 1951 gegründeten Eu-
ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)2 war die Finanzierung 
der durch die Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957 ins 
Leben gerufenen Europäischen Gemeinschaften EWG (Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft) und EAG (Europäische Atomgemeinschaft) in der An-
fangsphase im wesentlichen durch Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten charakte-
risiert. Damit orientierte man sich an der üblichen Vorgehensweise der Finan-
zierung internationaler Organisationen.3 Im Vergleich zur relativ weitgehenden 
Autonomie der Finanzierung der EGKS, die im wesentlichen aus der soge-
nannten allgemeinen EGKS-Umlage auf die Erzeugung von Kohle und Stahl 
mit autonom festzulegendem Umlagesatz bestand und die daher oft als erste 
,,europäische Steuer" (im Sinne einer Produktionssteuer mit Objekt-, Ertrags-
und Verwaltungskompetenz auf Gemeinschaftsebene) bezeichnet wird,4 stellte 
die Einführung von Finanzbeiträgen zumindest aus formaler Sicht eine deutlich 
stärkere finanzielle Abhängigkeit der EWG und EAG von den Mitgliedstaaten 
dar. Darüber hinaus bestand für die EWG als bedeutendster Teilgemeinschaft 
ein Verbot zur Kreditaufnahme zum Zwecke der Ausgabenfinanzierung,5 was 

2 Die EGKS wurde durch den am 18. April 1951 unterzeichneten Pariser Vertrag gegrün-
det, der am 23. Juli 1952 in Kraft trat. Er hatte eine Laufzeit von 50 Jahren und endete 
daher am 23. Juli 2002. Das gesamte Vermögen sowie sämtliche Verbindlichkeiten der 
EGKS gingen am 24. Juli 2002 auf die Europäische Gemeinschaft über. 

3 Vgl. Andel (1983), S. 328ff. und Peffekoven (1984), S. 315-321. 
4 Eine ausführliche Darstellung der anfänglichen Finanzaktivitäten der EGKS findet sich 

z.B. in Reister (1975), S. 155-161, Nittka (1979), S. 18-50, Biehl (1980), S. 705ff., Stras-
ser (1991), S. 77-88 und Peffekoven (1994), S. 35-41. Neben der allgemeinen Umlage fi-
nanzierte sich die EGKS u.a. über Anleihen, die jedoch nur zweckgebunden zur Gewähr-
ung von Darlehen verwendet werden durften; Europäische Kommission (1999a), S. 72f. 

5 Vgl. u.a. Gesmann-Nuissl (1999), S. 277ff., Böker (1994), S. lOlf. und Caesar (1992a), 
S. 140. Allerdings ist es im Rahmen sogenannter „Off-budget-Aktivitäten" immer wie-
der zu einer Durchbrechung dieses Grundsatzes gekommen; vgl. hierzu auch Deutsche 
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2 Die historische Entwicklung der Finanzierung des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften 

ebenfalls als Beschränkung der finanziellen Autonomie gewertet werden kann. 
Dieses Verschuldungsverbot hat in seinen Grundsätzen bis in die Gegenwart 
bestand. 

Der Finanzierungsanteil der jeweiligen Mitgliedstaaten wurde durch poli-
tisch festgelegte Verteilungsschlüssel bestimmt, 6 die nur einen bedingten 
Bezug zu ökonomischen oder demographischen Faktoren hatten und je nach 
Teilhaushaltsplan differierten (vgl. Tabelle 1 ). 

Tabelle 1: Finanzierung der EG-Haushalte in der Anfangsphase 
(in Prozent der Gesamtausgaben). 

EAG (Euratom) EWG 

Mitgliedstaaten Verwaltungshaushalt 
Forschllllgs• lllld 

Verwaltungshaushalt 
Europäischer 

Investitionshaushalt Sozialfonds 

Belgien 7,9 9,9 7,9 8,8 
Deutschland 28,0 30,0 28,0 32,0 
Frankreich 28,0 30,0 28,0 32,0 
Italien 28,0 23,0 28,0 20,0 
Luxemburg 0,2 0,2 0,2 0,2 
Niederlande 7,9 6,9 7,9 7,0 

SlllIIIIll 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Artikel 172 FAG-Vertrag lllld Artikel 200 EWG-Vertrag (inzwischen außer Kraft). 

Insbesondere die Aufteilung der Verwaltungsausgaben wurde gemäß politi-
schen Erwägungen vollzogen. Konkret äußerte sich das darin, daß für die 
Deckung der Verwaltungskosten der beiden Gemeinschaften EAG und EWG 
ein einheitlicher Schlüssel gewählt wurde, der die drei großen Mitgliedstaa-
ten Frankreich, Deutschland und Italien sowie die beiden großen Benelux-

Bundesbank (1999), S. 66-69, Caesar (1992a) sowie Münch (1987). Eine ausführliche 
Analyse der Verschuldungsbefugnisse und Verschuldungsaktivitäten der Europäischen 
Gemeinschaften findet sich außer in Gesmann-Nuissl (1999) und Caesar (1992a) auch 
bei Häde (1996), S. 462-477, Kuhlmann (1993), Diekmann (1990), Münch (1989) und 
Scheibe ( 1988). 

6 Die Rechtsgrundlage für die Finanzbeiträge der EAG und EWG bildeten die inzwischen 
außer Kraft gesetzten Artikel 200 EWGV und Artikel 172 EAGV, in denen auch die in 
Tabelle I wiedergegebenen Aufbringungsschlüssel vertraglich festgelegt wurden. 

22 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access
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Staaten Belgien und die Niederlande jeweils gleich gewichtete.7 Diese 
Gleichgewichtung hatte ihr politisches Pendant in der Stimmenverteilung im 
Rat für Beschlüsse, die mit qualifizierter Mehrheit zu treffen waren, und in 
der Verteilung der Abgeordneten in der parlamentarischen Versammlung, 
der Vorläuferinstitution des heutigen Europäischen Parlaments.8 

Dagegen fanden im Rahmen der operativen Ausgaben wirtschaftliche Aspekte 
und Interessen eine stärkere Berücksichtigung.9 So galten für die Aufteilung 
der Forschungs- und Investitionskosten des EAG-Haushaltes sowie der Ko-
sten des Sozial- und des Agrarfonds im Rahmen des EWG-Haushaltes jeweils 
unterschiedliche Verteilungsschlüssel. IQ Im Rahmen des EAG Forschungs-
und Investitionshaushalts erfolgte eine Gleichbehandlung nur noch zwischen 
Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, während für Italien ein nied-
rigerer Beitragssatz galt und auch die Aufbringungsschlüssel Belgiens und der 
Niederlande nicht mehr übereinstimmten. Ähnliches galt auch für die Finan-
zierung des EWG Sozialfonds, die u.a. ebenfalls eine deutliche Entlastung Ita-
liens vorsah. Die Aufteilung der zur Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpo-
litik erforderlichen Finanzbeiträge war zwischen 1962 und 1971 durch im 
Zeitablauf wechselnde und teilweise variable Schlüssel charakterisiert. 11 

Nachdem aufgrund der Finanzbestimmungen der Römischen Verträge seit 
1958 fünf Haushalte nebeneinander existierten, 12 kam es in der Folgezeit ab 
1968, u.a. aufgrund des am 1. Juli 1967 in Kraft getretenen Fusionsvertra-

7 Vgl. z.B. Nienhaus (1993), S. 31. 
8 Vgl. Andel (1983), S. 329. 
9 May (1985), S. 27. 
IQ Vgl. Strasser (1991), S. 98f., Peffekoven (1994), S. 41-49 und Biehl (1980), S. 708f. 

Ausführlichere Darstellungen des anfänglichen und im wesentlichen bis 1971 gültigen 
Finanzierungssystems der Europäischen Gemeinschaften enthalten neben den o. g. Quel-
len auch Nittka (1979), S. 8-154 (insbesondere S. 89-106 und S. 145-148) sowie Andel 
(1983), S. 316-348. 

11 Eine Auflistung dieser Beitragsschlüssel findet sich z.B. bei Peffekoven (1994), S. 48. 
Vgl. auch die ausführliche Darstellung bei Nittka (1979), S. 94-103. 

12 Es handelt sich dabei um den Haushalt der EWG, den Verwaltungshaushalt und den Funk-
tionshaushalt der EGKS, den Verwaltungshaushalt sowie den Forschungs- und Investiti-
onshaushalt der EAG, vgl. Andel (1983), S. 319, Strasser (1991), S. 44, Malchow (1992), 
S. 32 und Europäische Kommission (1995a), S. 14 sowie (1996a), S. 6 und S. 23f. 
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2 Die historische Entwicklung der Finanzierung des Haushalts der Europäischen Gemeinscheften 

ges 13, der zu einer Zusammenlegung der bis dahin getrennten Exekutivorga-
ne und der Einsetzung eines gemeinsamen Rates führte, zu einer Zusammen-
fassung der einzelnen Haushalte. Aufgrund dieser transparenteren Ausgestal-
tung mußte seit dem Jahr 1971 nur noch zwischen dem Gesamthaushalt der 
EG und dem Funktionshaushalt der EGKS unterschieden werden. Nach Ab-
lauf des EGKS-Vertrages im Jahre 2002 wurden die verbleibenden - vom 
finanziellen Volumen vergleichsweise unbedeutenden - Finanzströme in den 
Gesamthaushaltsplan integriert. 

Allerdings muß angemerkt werden, daß mit dem Gesamthaushaltsplan die 
finanzwirksamen Tätigkeiten der Europäischen Gemeinschaft nicht vollstän-
dig erfaßt werden, da bis heute einige Teilbereiche als sogenannte „Off-
budget-activities" existieren. 14 Hierzu gehören u.a. der Europäische Entwick-
lungsfonds (EEF), die Anleihe- und Darlehensoperationen der Gemeinschaft 
sowie die finanziellen Tätigkeiten der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
und des von ihr verwalteten Europäischen Investitionsfonds (EIF). 

Das hier skizzierte System der Finanzbeiträge war uneingeschränkt bis zum Jahr 
1970 gültig. Aus operationaler Sicht bestand ein prinzipieller Vorteil dieser 
Ausgestaltung des Einnahmensystems in der vergleichsweise einfachen Ausge-
staltung und Durchführbarkeit. Eine grundlegende Neuerung sollte die Finan-
zierung der Europäischen Gemeinschaft durch das am 21. April 1970 beschlos-
sene und ab 1971 sukzessiv eingeführte System der „eigenen Mittel" erfahren, 
mit dem der Übergang zu einem autonomen, von Finanzbeiträgen der Mitglied-
staaten unabhängigen System angestrebt wurde. Ein solcher Wechsel der Finan-
zierungsinstrumente war grundsätzlich bereits in den Römischen Verträgen 
(Art. 201 EWGV und Art. 173 EAGV) als eine Möglichkeit gesehen worden. 15 

13 Amtsblatt Nr. L 152 vom 13.07.1967. 
14 Vgl. Deutsche Bundesbank (1997), S. 53ff., Caesar (1996a), S. 244f. und Böker (1994), S. 

98-106. Ausführungen über die Struktur und den Umfang einiger „Off-budget-activities" 
(insb. EEF sowie Anleihe- und Darlehensoperationen) finden sich in den jährlich heraus-
gegebenen Finanzberichten der Europäischen Kommission. Die "Off-budget-activities" in 
der Anfangsphase der Gemeinschaft beschreibt u.a. Nittka (1979), S. 122-142. 

15 Vgl. Strasser (1991), S. 91. Die grundsätzliche politische Entscheidung, das System der 
Finanzbeiträge durch ein Eigenmittelsystem zu ersetzen, wurde auf dem Gipfel der 
Staats- und Regierungschefs Anfang Dezember 1969 in Den Haag vereinbart, vgl. 
Scheibe (1988), S. 192 sowie Augstein (1988), S. 323. 
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2.1.2 Der Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 1970 

Ab dem Jahre 1971 wurde das System der Finanzbeiträge durch den Eigen-
mittelbeschluß vom 21. April 1970 (70/243/EGKS, EWG, Euratom) 16 schritt-
weise in das sogenannte Eigenmittelsystem überführt, das bis heute, wenn 
auch in abgeänderter Form, die Grundlage für die Finanzierung des Gesamt-
haushaltsplans darstellt. 17 Die Abkehr von einer Finanzierung durch 
Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten reflektierte das Bestreben, die zuneh-
mende Integrationstiefe auch im Haushaltssystem zu realisieren und die for-
male finanzielle Abhängigkeit der Gemeinschaft von den Mitgliedstaaten zu 
verringern. Aufgrund seiner Ausgestaltung impliziert das Eigenmittelsystem 
allerdings auch eine Begrenzung des maximal möglichen Haushaltsvolu-
mens, die in dieser Form im System der Finanzbeiträge nicht existent war18 

und die Anfang der 80er Jahre zu erheblichen haushaltspolitischen Proble-
men innerhalb der EG führen sollte. 

Als Eigenmittel wurden zunächst die folgenden drei Kategorien unterschie-
den: Agrarabschöpfungen19, Zolleinnahmen20 sowie Mehrwertsteuer-Eigen-

16 Amtsblatt Nr. L 94 vom 28.04.1970, S. 19ff. Dieser Eigenmittelbeschluß (wie auch die 
folgenden) stützt sich als Rechtsgrundlage auf die o.g. Artikel 201 EWGV und 173 
EAGV. Es muß allerdings angemerkt werden, daß nur Art. 201 EWGV bereits von „ei-
genen Mitteln" spricht. Demgegenüber war gemäß Art. 173 EAGV bei Gründung der 
EAG ursprünglich an eine Umlage gedacht, die die Finanzbeiträge als Finanzierungsin-
strument ersetzen könnte. Eine solche wurde jedoch nicht realisiert, vgl. Nittka ( 1979), 
S. 150f. und Strasser (1991), S. 91. Vgl. auch Messal (1991), S. 34f., der darauf hin-
weist, daß Art. 173 EAGV nur aus formalen Gründen als Rechtsgrundlage in den Ei-
genmittelbeschluß aufgenommen worden ist. 

17 Die folgende kurze Übersicht orientiert sich an Strasser ( 1991 ), S. 91 f., Peffekoven 
(1982) und (1994), S. 49-57, Augstein (1988), S. 323-326, Ott (1987), S. 55-67 und 
Seidel (1992), S. 124-128. Vgl. auch Begg et al. (1997), S. 10-13 und S. A4-A15. 

18 Vgl. Nienhaus (1993), S. 31f. 
19 Gemäß Artikel 2 des Eigenmittelbeschlusses vom 21. April 1970 (70/243/EGKS, EWG, 

Euratom) zählten hierzu „Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- oder Ausgleichsbeträge, zu-
sätzliche Teilbeträge und andere Abgaben auf den Warenverkehr mit Nichtmitgliedstaa-
ten, die von den Gemeinschaftsorganen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik ein-
geführt worden sind oder noch eingeführt werden, und Abgaben, die im Rahmen der 
gemeinsamen Marktorganisation für Zucker vorgesehen sind". Vgl. auch Messal (1991), 
S. 45-51, der auf qualitative Unterschiede zwischen Zuckerabgaben und den sonstigen 
Agrarabschöpfungen hinweist. 
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mittel, die auf einer statistisch harmonisierten Mehrwertsteuer-Bemessungs-
grundlage basieren und voa den Mitgliedstaaten ab dem Jahre 1975 abge-
führt werden sollten. Die beiden erstgenannten Eigenmittelformen werden 
auch als „originäre" oder „traditionelle" Eigenmittel bezeichnet. Diese Be-
zeichnung kann unabhängig von ihrer zeitlichen Komponente insofern als 
gerechtfertigt angesehen werden, als beide Eigenmittelarten das Resultat ei-
ner gemeinsamen europäischen Politik sind und aufgrund ihres ökonomi-
schen Charakters durch den sogenannten „Rotterdam-Antwerpen-Effekt" 
sinnvollerweise der Gemeinschaft als Ganzes und nicht den einzelnen Län-
dern zur Verfügung gestellt werden.21 Der „Rotterdam-Antwerpen-Effekt" 
bezeichnet dabei den Sachverhalt, daß aufgrund des Wegfalls der innerge-
meinschaftlichen Handelsschranken und durch den einheitlichen Außenzoll-
tarif die Erhebung von Importzöllen ihren Schwerpunkt in peripheren Han-
delszentren hat, ohne daß alle Güter auch für den Endverbrauch in diesen 
Staaten bestimmt sind. Statt dessen können sie innerhalb der Europäischen 
Union zollfrei in andere Länder weitergeleitet werden. Da die Importzölle 
letztlich aber vor allem von den Endverbrauchern und Konsumenten bezahlt 
werden müssen, stimmen die von den Mitgliedstaaten an die EU abgeführten 
Zölle und Agrarabschöpfungen nicht mehr notwendigerweise mit der jewei-
ligen nationalen Belastung der Konsumenten überein. 

Gemäß Artikel 3 Abs. l des Eigenmittelbeschlusses (70/243/EGKS, EWG, 
Euratom) flossen die Agrarabschöpfungen von Anfang an dem Gemein-
schaftshaushalt abzüglich einer 1 Oprozentigen Erhebungskostenpauschale, 
die bis zum Eigenmittelbeschluß des Jahres 1988 über die Ausgabenseite 
zurückerstattet wurde,22 in voller Höhe zu. Die Übertragung der Zölle an die 
Gemeinschaft erfolgte dagegen schrittweise. Nachdem für die Jahre 1971 bis 
1974 die in Artikel 3 Abs. 1 des Eigenmittelbeschlusses genannten Über-

20 Gemäß Artikel 2 des Eigenmittelbeschlusses (70/243/EGKS, EWG, Euratom) umfaßten 
die Zolleinnahmen „Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs und andere Zölle auf den Waren-
verkehr mit Nichtmitgliedstaaten, die von den Gemeinschaftsorganen eingeführt worden 
sind oder noch eingeführt werden". 

21 Vgl. ähnlich u.a. Kraff (1997), S. 330f., Spahn (1993), S. 19f., Seidel (1992), S. 231 
sowie bereits Andel (1983), S. 331. 

22 In Artikel 2 Abs. 3 des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahres 1988 (88/376/EWG, Eu-
ratom) wurde geregelt, daß die Erhebungskostenpauschale direkt auf der Einnahmensei-
te des Haushaltes verrechnet wird, so daß die Mitgliedstaaten seit diesem Zeitpunkt 
90 % des Aufkommens an die EU abführen. 
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gangsregeln angewendet wurden, stand ab dem Jahr 1975 das gesamte 
Zollaufkommen der Mitgliedstaaten, ebenfalls abzüglich einer Erhebungs-
kostenpauschale von 10 %, dem EG-Haushalt zur Verfügung.23 Den im Zuge 
der ersten Erweiterung der Gemeinschaft im Jahre 1973 beigetretenen Mit-
gliedstaaten wurden allerdings bis einschließlich 1977 Übergangsregelungen 
gewährt.24 

Da die MwSt-Eigenmittel gemäß Artikel 4 des Eigenmittelbeschlusses erst 
ab dem 1. Januar 1975 als Finanzierungsquelle zum Tragen kommen sollten, 
waren für die Jahre 1971 bis 1974 weiterhin Finanzbeiträge mit einem festen 
Aufbringungsschlüssel vorgesehen, um den Ausgleich des Haushalts sicher-
zustellen (Art. 3 Abs. 2 des Eigenmittelbeschlusses). Bei der Festlegung die-
ser Beitragsschlüssel hatte man sich am jeweiligen BSP-Anteil der Mitglied-
staaten sowie an den zuletzt relevanten Beitragsschlüsseln orientiert25 

Der Grund für die von Anfang an vorgesehene, zeitlich verzögerte Einfüh-
rung der MwSt-Eigenmittel lag in dem Erfordernis einer Harmonisierung 
der Bemessungsgrundlage. Allerdings kam es aufgrund von Harmonisie-
rungsproblemen in den Mitgliedstaaten erst im Jahre 1980 zu einer erstmali-
gen uneingeschränkten Anwendung des Eigenmittelbeschlusses, so daß erst 
zu diesem Zeitpunkt alle Mitglieder MwSt-Eigenmittel abführten.26 Ursäch-
lich für diese Verzögerung war u.a. die Tatsache, daß der Rat erst im Mai 
1977 die entscheidende sechste Umsatzsteuerrichtlinie (77 /388/EWG) 
,, ... zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuer-

23 Die Bildung einer Zollunion mit einem gemeinsamen Zolltarif gegenüber Drittstaaten 
fand bereits 1968 statt. Vgl. Verordnung Nr. 950/68 des Rates vom 28. Juni 1968 über 
den Gemeinsamen Zolltarif; Amtsblatt der EG, Nr. L 172 (1968), S. 1. 

24 Vgl. z.B. Nittka (1979), S. 113-116 für die Finanzvorschriften der Beitrittsakte. 
25 Vgl. Nittka (1979), S. 107f. Darüber hinaus bestand gemäß Art. 3 Abs. 3 des Eigenmit-

telbeschlusses ein zusätzlicher Korrekturmechanismus für den Fall zu großer Schwan-
kungen des Finanzierungsanteils der Mitgliedstaaten im Zeitablauf. 

26 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 14f. und S. 43, Peffekoven (1994), S. 49-53, 
Strasser ( 1991 ), S. 91 f., Europäischer Rechnungshof (1992a), S. 9 sowie Bundesministe-
rium der Finanzen (1980), S. 174. 1m Jahr 1979 führten alle damaligen Mitgliedstaaten 
mit Ausnahme Deutschlands, Irlands und Luxemburgs MwSt.-Eigenmittel ab. 
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pflichtige Bemessungsgrundlage"27 erließ, die darautbin noch von den Mit-
gliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden mußte. Bis zu diesem 
Zeitpunkt mußte der Gesamthaushaltsplan weiterhin durch Finanzbeiträge 
der Mitgliedstaaten ausgeglichen werden, die sich gemäß Artikel 4 Abs. 2 
und 3 des Eigenmittelbeschlusses von 1970 (70/243/EGKS, EWG, Euratom) 
am Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (BSP) orientierten. Dabei wurde für 
jedes Mitglied das arithmetische Mittel der drei ersten Jahre des Fünfjahres-
zeitraums, der dem Haushaltsjahr voranging, zugrunde gelegt.28 Aufgrund 
der Erweiterung der EG wurden jedoch auch nach 1980 noch von einigen 
Ländern Finanzbeiträge abgeführt. So hatte Griechenland nach seinem Bei-
tritt im Jahre 1981 angesichts einer fehlenden (harmonisierten) MwSt.-
Bemessungsgrundlage eine Frist bis Ende 1986, in der es weiterhin Finanz-
beiträge abführte. 29 Auch Portugal (Beitritt: 1986) führte zunächst bis ein-
schließlich 1988 Finanzbeiträge als Ersatz für die MwSt-Eigenmittel ab. 

Der Eigenmittelbeschluß des Jahres 1970 sah für die MwSt-Eigenmittel ge-
mäß Art. 4 Abs. 1 einen Höchstsatz von 1 % auf die harmonisierte MwSt.-
Bemessungsgrundlage vor (1 %-MwSt.-Eigenmittelplafonds). Innerhalb die-
ses Rahmens hatten die MwSt-Eigenmittel die Funktion, die Differenz zwi-
schen den Ausgaben und dem durch die originären Eigenmittel abgedeckten 
Betrag zu finanzieren. Es kam ihnen somit eine Art Restfinanzierung des 
EG-Haushaltes zu. Als Folge variierte der tatsächliche Satz auf die MwSt.-
Bemessungsgrundlage, d.h. der „Ausschöpfungsgrad", von Jahr zu Jahr. 

27 Amtsblatt der EG Nr. L 145 vom 13.06.1977. Der Kommissionsvorschlag bezüglich 
dieser Richtlinie datierte aus dem Jahre 1973, vgl. Amtsblatt der EG, Nr. C 80 vom 
05.10.1973. 

28 Vgl. Nittka (1979), S. 111 und Strasser (1991), S. 92. Gemäß Art. 4 Abs. 1 des Eigen-
mittelbeschlusses war vom 01.01.1975 bis zum 31.12.1977 erneut (ähnlich wie für die 
Jahre 1971 bis 197 4, vgl. Fußnote 26) ein Korrekturmechanismus vorgesehen gewesen, 
der die maximal zulässigen Schwankungen des Finanzierungsanteils der Mitgliedstaaten 
gegenüber dem Vorjahr begrenzte. Darüber hinaus erfolgte eine weitere Korrektur der 
Finanzierungslasten gemäß der Regelungen der Beitrittsakte. Erst 1980 existierten keine 
Übergangsregelungen mehr, vgl. May (1985), S. 28. 

29 Vgl. Scheibe (1988), S. 193 und Augstein (1988), S. 324. Die statt dessen von Griechen-
land abgeführten Finanzbeiträge wurden im Haushalt allerdings wie MwSt-Eigenmittel 
verbucht. 
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Die MwSt-Eigenmittel entwickelten sich in der Folgezeit zur Haupteinnah-
mequelle der Europäischen Gemeinschaften. Zwischen 1979 und 1986 stieg 
ihr Anteil an den Einnahmen des Gemeinschaftshaushalts von 31,8 % auf 
66,0 %. Bereits 1980, im ersten Jahr ihrer uneingeschränkten Gültigkeit, wa-
ren sie mit einem Anteil von 44,2 % die wichtigste Einnahmequelle. 30 Hin-
sichtlich ihrer Ausgestaltung sind zwei Dinge zu berücksichtigen. Zum einen 
basieren sie auf einer harmonisierten Bemessungsgrundlage. Zum anderen 
handelt es sich nicht, wie man aufgrund der Bezeichnung vermuten könnte, 
um eine direkte Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft am jeweiligen 
nationalen MwSt-Aufkommen im Sinne eines steuerlichen Verbund- oder 
Zuschlagsystems oder gar um eine eigenständige von der EU erhobene Steu-
er. Vielmehr sind die Mitgliedstaaten lediglich verpflichtet, den errechneten 
Finanzierungsbetrag aus ihren (gesamten) nationalen Haushaltseinnahmen 
abzuführen. Eine Verpflichtung, die MwSt-Eigenmittel aus den tatsächli-
chen nationalen MwSt-Einnahmen zu finanzieren, besteht nicht.31 

Konstruktionsbedingt resultierte aus dem Übergang von Finanzbeiträgen hin 
zum Eigenmittelsystem eine stärkere Bedeutung der Einnahmenseite für das 
maximale Volumen des Haushaltes, denn das Eigenmittelsystem legte impli-
zit eine Höchstgrenze für das maximal zulässige Ausgabenvolumen fest. Im 
System der Finanzbeiträge dagegen konnte das Einnahmevolumen beliebig 
an die Höhe der Ausgaben angepaßt werden, da keine absoluten Beträge 
festgelegt waren, sondern nur Vereinbarungen bezüglich der relativen zwi-
schenstaatlichen Lastenverteilung bestanden. 32 Eine Erhöhung der Ausgaben 
über die maximal zur Verfügung stehenden Einnahmen war nur unter Abän-
derung bzw. Neufassung des Eigenmittelbeschlusses möglich, was jedoch 
einen einstimmigen Beschluß der Mitgliedstaaten voraussetzte. Diese Tatsa-
che sollte sich schon kurz darauf als entscheidend erweisen. 

Bereits 1983 war der MwSt.-Eigenmittelplafonds weitestgehend ausge-
schöpft, so daß in den Jahren 1984 und 1985 der Ausgleich des Haushaltes 
nach kontroversen Diskussionen nur durch Vor- bzw. Zuschüsse der Mit-

30 Vgl. für die Zahlenwerte Europäische Kommission z.B. (1996a), S. 38. 
31 Vgl. hierzu u.a. Walthes (1996), insb. S. 189f. sowie Peffekoven (1994), S. 59f. 
32 Vgl. Gesmann-Nuissl (1999), S. 7. 
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gliedstaaten sichergestellt werden konnte.33 Da zudem aufgrund der geplan-
ten Beitritte von Portugal und Spanien ein größerer Finanzierungsspiel-
raum notwendig wurde, kam es 1985 zu einer Neuregelung des Eigenmit-
telsystems. 

2.1.3 Der Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 1985 

Die neuen Regelungen wurden am 7. Mai 1985 formell beschlossen (Be-
schluß 85/257 /EWG, Euratom)34 und traten zum 1. Januar 1986 in Kraft. Sie 
setzten die am 25./26. Juni 1984 vom Europäischen Rat in Fontainebleau ge-
troffenen politischen Entscheidungen um.35 Die Hauptmerkmale auf Seiten 
des Eigenmittelsystems waren zum einen die Anhebung des Höchstsatzes auf 
die MwSt.-Bemessungsgrundlage von 1,00 % auf 1,40 % ab dem Jahr 1986, 
wobei dieser Höchstsatz für jeden einzelnen Mitgliedstaat galt (vgl. Art. 3 
Abs. 2). Zum anderen wurde die Einführung eines formalen Korrekturme-
chanismus für das Vereinigte Königreich beschlossen, der auf den MwSt.-
Eigenmitteln basierte36 (vgl. Art. 3 Abs. 3 und 4). Dieser Korrekturmecha-
nismus sah vor, daß dem Vereinigten Königreich 66 % der Differenz zwi-
schen seinem MwSt.-Eigenmittelanteil und seinem Rückflußanteil, bezogen 
auf die Gesamtausgaben des Haushaltes, erstattet wird. Die Finanzierung er-
folgte durch die übrigen Mitgliedstaaten auf Basis der MwSt-Eigenmittel. 
Dabei hatte die Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer ebenfalls bedeu-
tenden Nettozahlerposition nur zwei Drittel ihres eigentlichen Anteils an der 
Ausgleichsfinanzierung zu tragen. Als Begründung für die Notwendigkeit 
eines Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs wurde 
angeführt, daß es sich trotz eines im Gemeinschaftsvergleich unterdurch-
schnittlichen Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes (Pro-Kopf-BIP) in der Posi-

33 Vgl. Deutsche Bundesbank (1997), S. 50, Europäische Kommission (1995a), S. 16--21 
sowie Begg et al. (1997), S. 10. 

34 Abi. Nr. L 128 vom 14.05.1985, S. 15ff. 
35 Vgl. zum Abkommen von Fontainebleau auch Strasser (1991), S. l 77ff. 
36 Das Vereinigte Königreich hatte bereits in den vorangegangenen Jahren seit 1980 pau-

schale Ad-hoc-Ausgleichszahlungen zur Verringerung seiner finanziellen Belastung er-
halten, vgl. z.B. Augstein (1988), S. 328, Messal (1989), S. 6 und (1991), S. 23 sowie 
Begg et al. (1997), S. 11 und S. A8f. 
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tion eines Nettozahlers befand. Da der Höchstsatz der MwSt-Eigenmittel 
von 1,4 % für die einzelnen Mitgliedsländer und nicht für den EG-
Durchschnitt definiert war, ergab sich durch den Korrekturmechanismus das 
Problem, daß der MwSt-Plafonds bereits zu einem Zeitpunkt ausgeschöpft 
war als der einheitliche (und durchschnittliche) MwSt.-Eigenmittelsatz noch 
deutlich unter dem Höchstsatz lag.37 

Neben dem Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich war für 
die beiden am 1. Januar 1986 beigetretenen neuen Mitglieder Spanien und 
Portugal in der Beitrittsakte (Artikel 187 und 374) vereinbart worden, daß 
diese während eines Übergangszeitraums von 6 Jahren degressiv gestaffelte 
Erstattungen ihrer MwSt.-Eigenmittelzahlungen bzw. ersatzweise abgeführ-
ten Finanzbeiträge erhalten sollten.38 Begründet wurde diese Regelung da-
mit, daß sich die EG-Mitgliedschaft erst nach einigen Jahren voll auszahlen 
werde und somit eine volle Leistungspflicht von Beginn an nicht zu rechtfer-
tigen sei. 

Da der neue Finanzierungsrahmen bereits nach kurzer Zeit wiederum ausge-
schöpft war,39 wurde bereits nach nur wenigen Jahren eine erneute Umgestal-
tung des Eigenmittelsystems erforderlich. Diese erfolgte, zusammen mit dem 

37 1986 betrug der einheitliche Satz: 1,25054 %; der Satz für das Vereinigte Königreich: 
0,67633 %; der Satz für die Bundesrepublik Deutschland: 1,33697 % und der Satz für 
alle übrigen Mitgliedstaaten: 1,39996 %. Vgl. Augstein (1988), S. 327-330 und für eine 
ausführlichere Darstellung Messal (1989), S. 18-33. Im Rahmen dieser Arbeit wird der 
Korrekturmechanismus in Kapitel 5.2 noch genauer analysiert und beurteilt werden. 

38 Es wurden im Zeitraum zwischen 1986 und 1991 die folgenden Anteile erstattet: 87 %, 
70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 5 %. Im Gegensatz zum Korrekturmechanismus zugunsten des 
Vereinigten Königreichs erfolgte die Abwicklung dieser zeitlich befristeten Sonderrege-
lung über die Ausgabenseite des Haushalts. Vgl. ausführlicher Messal (1989), S. 33f. 
und Messal (1988), S. 210. 

39 Vgl. Begg et al. (1997), S. A9f. Ursächlich hierfür waren die Abnahme der traditionellen 
Eigenmittel, das im Vergleich zum Wirtschaftswachstum geringere Wachstum der 
MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage als Folge einer abnehmenden Konsumquote 
sowie der Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs, der den effek-
tiven Abrufsatz der MwSt-Eigenmittel von 1,40 % auf 1,25 % senkte. 
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Versuch, auch die Haushaltsdisziplin auf der Ausgabenseite zu fördem, 40 im 
Jahr 1988 im Zusammenhang mit dem Delors-Paket I. 

2.1.4 Der Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 1988 

Durch den am 24. Juni 1988 beschlossenen Eigenmittelbeschluß (Beschluß 
88/376/EWG, Euratom)41 ergaben sich einige wesentliche Neuerungen für 
das Eigenmittelsystem, deren konzeptioneller Charakter auch im derzeit 
noch gültigen Eigenmittelbeschluß aus dem Jahre 1994 (Beschluß: 
94/728/EWG, Euratom) bis auf einige Anpassungen im wesentlichen beibe-
halten wurde. 42 

Zum einen wurde eine im Zeitablauf steigende Obergrenze für die Summe 
aller Eigenmittelarten als Anteil des Bruttosozialprodukts (BSP) der Ge-
meinschaft eingeführt, wobei für den Zeitraum von 1988 bis 1992 die fol-
genden Höchstsätze galten:43 

40 Vgl. Deffaa (1992) und Europäische Kommission (1989), S. 27. Die Bemühungen, eine 
kontrollierte Ausgabenentwicklung zu gewährleisten, spiegeln sich in der Entscheidung 
des Rates vom 24.06.1988 betreffend die Haushaltsdisziplin (88/377/EWG) sowie der -
inzwischen ersetzten und weiterentwickelten - interinstitutionellen Vereinbarung vom 
29.06.1988 über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens 
wider (wiederabgedruckt in Europäische Kommission (I 989)). Erstere legte beispiels-
weise Artikel l fest, daß die jährliche Steigerungsrate der Agrarausgaben höchstens 74 
% des Anstiegs des Bruttosozialprodukts der Gemeinschaft betragen darf; vgl. für die 
aktuelle Fassung der Ratsverordnung Rat der EU (2000b), hier Artikel 3. Darüber hinaus 
wurde mit der mehrjährigen finanziellen Vorausschau eine Art mittelfristige Haushalts-
planung begonnen, vgl. auch Fugmann (1992), S. 38f. 

41 Amtsblatt Nr. L 185 vom 15.07.1988, S. 24ff. Dieser Eigenmittelbeschluß war die for-
male Umsetzung der politischen Vorgaben, die der Europäische Rat auf seinem Gipfel-
treffen vom 11. bis 13 Februar 1988 in Brüssel vereinbart hatte. 

42 Ein Überblick über die Regelungen des Eigenmittelbeschlusses von 1988 findet sich u.a. 
in Europäische Kommission (1995a), S. 22-29, Peffekoven (1994), S. 63-71, Seidel 
(1992), S. 129-138 und Messal (1988). Eine sehr ausführliche Darstellung bietet Messal 
(1989), s. 56-82. 

43 Artikel 3 des Eigenmittelbeschlusses des Jahres 1988 (88/376/EWG, Euratom). 
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Jahr 1988 1989 1990 1991 1992 

Eigenmittelgrenze 
l, 15 l, 17 l, 18 1,19 1,20 

(in % des BSP) 

Zusätzlich wurde bezüglich der Mittel für Verpflichtungen außerdem festge-
legt, daß diese bis 1992 ein Gesamtvolumen von 1,30 % des BSP der 
Gemeinschaft nicht überschreiten durften sowie eine geordnete Entwicklung 
aufweisen und ein striktes Verhältnis zu den Mitteln für Zahlungen einhalten 
mußten.44 Die neue Obergrenze der Eigenmittel auf BSP-Basis in Höhe von 
1,2 % entsprach in etwa einem MwSt-Plafonds von 1,9-2,0 %.45 

Zum anderen wurde als weitere bedeutsame Neuerung mit den sogenannten 
BSP-Eigenmitteln eine neue, sogenannte vierte Eigenmittelkategorie ge-
schaffen, deren Bedeutung in der Folgezeit kontinuierlich zunahm.46 Bemes-
sungsgrundlage ist das jeweilige nationale BSP zu Marktpreisen. Da das ma-
ximal zulässige Volumen der anderen 3 Eigenmittelkategorien vollständig 
ausgeschöpft war, übernahmen die BSP-Eigenmittel die Rolle der „Restfi-
nanzierung" im Sinne einer Residualgröße, die bis dahin den MwSt.-
Eigenmitteln zugekommen war und decken die Differenz zwischen den Aus-
gaben der Gemeinschaft und ihren Einnahmen aus den übrigen Eigenmittel-
arten ab. Aus diesem Sachverhalt resultiert, daß der Erhebungssatz auf die 
Bemessungsgrundlage BSP von Jahr zu Jahr schwankt. Aufgrund der Be-
grenzung der Summe aller Eigenmittel ist für die BSP-Eigenmittel keine 
weitere (direkte) Limitierung notwendig geworden. Der neuen Eigenmittel-
kategorie liegt die Vorstellung zugrunde, daß das BSP einen zuverlässigen 

44 Da durch diese Regelungen des Eigenmittelbeschlusses auch die Ausgabenseite des 
Haushaltes zumindest indirekt berührt wird, mußte zusätzlich zu den bereits genannten 
Rechtsgrundlagen (Artikel 20 l EWGV und Artikel 173 EAGV) auf Artikel 199 EWGV 
und Artikel 171 Abs. 1 EAGV Bezug genommen werden; vgl. genauer Messal (1991), 
S. 32f. Es sei allerdings bereits an dieser Stelle angemerkt, daß diese ausgabenseitig mo-
tivierte Bezugnahme im darauffolgenden Eigenmittelbeschluß des Jahres 1994 trotz 
weitgehend unveränderter Sachlage nicht weitergeführt wurde. 

45 Begg et al. (1997), S. 12. 
46 Ursprünglich war von der Kommission mit der sogenannten Differenzgrundlage eine 

andere Bemessungsgrundlage für die neue Eigenmittelkategorie vorgeschlagen worden, 
vgl. ausführlich Messal (1988), S. 212ff. 
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Indikator für die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Mitgliedstaaten darstellt 
und somit die jeweilige Beitragskapazität angemessen berücksichtigt werden 
kann.47 

Für die MwSt-Eigenmittel blieb der Höchstsatz von l ,4 % bestehen. Aller-
dings wurde die MwSt.-Bemessungsgrundlage nicht mehr uneingeschränkt 
als Basis zugrunde gelegt, sondern auf 55 % des jeweiligen nationalen Brut-
tosozialprodukts begrenzt. Die Kappung der MwSt-Bemessungsgrundlage 
bewirkt, daß Länder, bei denen die Kappung aufgrund einer hohen MwSt.-
Bemessungsgrundlage wirksam wird, entlastet werden. Gleichzeitig wird die 
Bedeutung der MwSt-Eigenmittel im Einnahmensystem verringert. Ziel die-
ser Regelung war, die unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen der Mitglied-
staaten zu berücksichtigen und die vermuteten regressiven Wirkungen der 
MwSt-Eigenmittel im Sinne einer relativ stärkeren Belastung der ärmeren 
Länder aufgrund ihrer meist höheren Konsumquote zu verringern.48 

Der Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs wurde in 
der Weise weitergeführt, daß die gleichen finanziellen Entlastungswirkungen 
resultieren sollten, die sich bei einer unveränderten Weiterführung des Ei-
genmittelbeschlusses von 1985 ergeben hätten, wobei es allerdings zu einer 
Anrechnung der (für das Vereinigte Königreich positiven) Auswirkungen 
durch die Neugestaltung des Finanzierungssystems kam.49 Das Vereinigte 
Königreich sollte in die gleiche Lage versetzt werden, in der es sich befun-
den hätte, wenn der alte Eigenmittelbeschluß weiterhin, jedoch mit MwSt.-
Abrufsätzen von über 1,4 % angewandt worden wäre.50 Die Finanzierung des 
Korrekturmechanismus wurde von den übrigen Mitgliedern entsprechend 
ihrem jeweiligen BSP-Eigenmittelanteil (unter Herausrechnung des Verei-
nigten Königreichs) getragen, wobei der Anteil der Bundesrepublik Deutsch-

47 Europäische Kommission (1995a), S. 23. Vgl. hierzu auch die weiteren Ausführungen in 
Kapitel 4.3 sowie in Kapitel 5. 

48 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 23 und Peffekoven (1994), S. 65. 
49 hn Vorfeld der Beschlußfassung hatte die Kommission einen neuen Ausgleichsmecha-

nismus für das Vereinigte Königreich vorgeschlagen: den sogenannten „Agrarmecha-
nismus"; vgl. hierzu Messal (1988), S. 212 und S. 215f. Dieser wurde jedoch nicht reali-
siert. 

50 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 23 und S. 87 sowie Europäische Kommission 
(1989), s. 26. 
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land wiederum auf zwei Drittel ihres eigentlichen Anteils begrenzt wurde. 
Bis zum Jahr 1991 ergab sich eine zusätzliche Verkomplizierung durch die 
Erstattungsansprüche Spaniens und Portugals in den ersten Jahren ihrer EG-
Mitgliedschaft. Zum einen wurden die nach Artikel 187 und 374 der Bei-
trittsakte von 1985 bestehenden Regelungen auf die BSP-Eigenmittel ausge-
dehnt. Zum anderen erhielten diese Länder auch einen entsprechenden Aus-
gleich für ihre Beiträge zur Finanzierung des Korrekturmechanismus für das 
Vereinigte Königreich.51 

Zwei weitere Änderungen gab es im Bereich der originären Eigenmittel.52 Es 
wurde festgelegt, daß der Gemeinschaft neben den Zöllen des Gemeinsamen 
Zolltarifs auch Zölle auf Erzeugnisse zufließen, die unter den EGKS-Vertrag 
fallen und zuvor der Ertragshoheit der einzelnen Mitgliedstaaten unterlagen. 
Außerdem kam es zu einer Umstellung des Abwicklungsverfahrens bezüg-
lich der pauschalen Erstattungen der Erhebungskosten der originären Ei-
genmittel. Im Gegensatz zur früheren Regelung, die eine Erstattung über die 
Ausgabenseite des Haushalts vorsah, behielten die Mitgliedstaaten nun l O % 
des Aufkommens der originären Eigenmittel ein, so daß die Verrechnung auf 
der Einnahmenseite stattfindet. Diese auf den ersten Blick unscheinbare Mo-
difikation hat aufgrund der Begrenzung der Eigenmittel zur Folge, daß mehr 
Mittel für die eigentlichen operativ bedingten Ausgaben zur Verfügung ste-
hen, da die Erstattungen nicht mehr aus den begrenzten Einnahmen finan-
ziert werden müssen. 53 Insgesamt wurde das Eigenmittelsystem durch den 
neuen Beschluß wesentlich komplexer und intransparenter. 

51 Vgl. Artikel 9, Beschluß des Rates (88/376/EWG, Euratom), Amtsblatt Nr. L 185 vom 
15.07.1988, S. 28. Vgl. auch Peffekoven (1994), S. 70f., Bundesministerium der Finan-
zen (1989), S. 130 und Messal (1989), S. 79-82. Da diese Erstattung über die Ausga-
benseite des EG-Haushalts abgewickelt wurde und sich damit auch das Vereinigte Kö-
nigreich indirekt an der Finanzierung seines eigenen Ausgleichs hätte beteiligen müssen, 
erhielt es zwischen 1988 und 1992 als Ausgleich degressiv gestaffelte Pauschalbeträge; 
vgl. Protokollerklärungen zum Eigenmittelbeschluß vom 24. Juni 1988, wiederabge-
druckt in Messal (1991), S. 214f. 

52 Europäische Kommission (1995a), S. 23, Peffekoven (1994), S. 65, Bundesministerium 
der Finanzen (1989), S. 130 und Messal (1989), S. 60f. 

53 Eine detaillierte Kritik an dieser Vorgehensweise erfolgt in Abschnitt 3.4.2.8. 
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2.1.5 Der Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 1994 

Der bis zum 1. Januar 2002 gültige Eigenmittelbeschluß datierte vom 31. 
Oktober 1994 (Beschluß 94/728/EG, Euratom)54 und trat zum I. Januar 1995 
in Kraft. Er basierte auf den Vereinbarungen, die während des Gipfels von 
Edinburgh am 11. und 12.12.1992 im Zuge der Beratungen über das „Delors-
Paket II" getroffen wurden und stellte eine nur leicht modifizierte Weiterfüh-
rung der alten Regelungen aus dem Jahr 1988 dar. Im einzelnen waren die 
folgenden Änderungen vereinbart worden: Nachdem der Eigenmittelplafonds 
in den Jahren 1993 und 1994 auf dem Stand von 1992, d.h. 1,20 % des BSP, 
bestehen blieb, wurde eine schrittweise Anhebung bis auf 1,27 % im Jahre 
1999 vereinbart, wobei die folgenden jährlichen Obergrenzen nicht über-
schritten werden durften:55 

Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Eigenmittelgrenze 
1,20 1,20 1,21 1,22 1,24 1,26 

1,27* 
(in% des BSP) (1,24) 

* Der Höchstsatz von 1,27 % wurde auch im jüngsten Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 
2000 beibehalten und gilt, bis dieser geändert oder ersetzt wird. Aufgrund statistischer 
Änderungen im Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen wurde 
der Höchstsatz von 1,27 % auf 1,24 % modifiziert, um einen identischen finanziellen Ab-
solutbetrag zu erhalten. 56 

Die Regelung bezüglich der Mittel für Verpflichtungen sah darüber hinaus 
vor, daß eine geordnete Entwicklung gewährleistet sein müsse und ihr Ge-
samtvolumen im Jahr 1999 nicht höher als 1,335 % des BSP der Mitglied-
staaten sein dürfe.57 Diese Regelungen stellten zwar eine Begrenzung der 

54 Amtsblatt Nr. L 293 vom 12.11.1994, S. 9ff. 
55 Vgl. Artikel 3, Beschluß des Rates (94/728/EG, Euratom), Amtsblatt Nr. L 293 vom 

12.11.1993, S. 11. Die ursprünglichen Vorschläge der Kommission im Delors-Paket II 
sahen eine Erhöhung der Gesamtobergrenze des Eigenmittelplafonds auf 1,37 % vor und 
wurden im Verlauf der Verhandlungen nach unten revidiert. 

56 Vgl. Europäische Kommission (200lp). 
57 Vgl. Artikel 3, Beschluß des Rates (94/728 EG, Euratom), Amtsblatt Nr. L 293 vom 

12.11.1994, s. 11. 
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Ausgaben dar, ließen aber dennoch ein im Vergleich zum BSP höheres 
Wachstum des Haushaltes zu. 

Bei den MwSt-Eigenmitteln kam es zu zwei Änderungen, die eine stärkere 
Orientierung des Eigenmittelsystems am jeweiligen nationalen BSP der Mit-
gliedstaaten zum Ziel hatten. Zum einen wurde der zwischen 1988 und 1994 
gültige maximale MwSt-Satz von 1,40 % schrittweise um 0,08 Prozentpunk-
te pro Jahr gesenkt, so daß er ab 1999 nur noch 1,00 % beträgt. Zum anderen 
wurde eine (schrittweise) Absenkung der Kappungsgrenze der MwSt.-
Eigenrnittelbemessungsgrundlage von 55 % auf 50 % des jeweiligen BSP 
vereinbart. Für Länder, deren Pro-Kopf-BSP im Jahr 1991 geringer als 90 % 
des EG-Durchschnitts war, wurde bereits ab 1995 die MwSt.-
Bemessungsgrundlage nur noch mit einem Anteil von maximal 50 % des 
BSP zur Berechnung herangezogen. 58 Für die anderen Mitglieder erfolgte die 
Reduktion stufenweise um jeweils 1 Prozentpunkt pro Jahr im Zeitraum zwi-
schen 1995 und 1999. Bezüglich des komplexen Korrekturmechanismus für 
das Vereinigte Königreich ergaben sich durch den Eigenmittelbeschluß des 
Jahres 1994 praktisch keine wesentlichen Änderungen, so daß dieser weiter-
hin unverändert zur Anwendung kam. Seit Juli 1995 wurden darüber hinaus 
aufgrund von Vereinbarungen im Zusammenhang mit den GATT/WTO-
Verhandlungen der Uruguay-Runde die Agrarabschöpfungen durch Agrar-
abgaben bzw. Agrarzölle substituiert, ohne daß hierdurch jedoch signifikante 
Veränderungen für das Eigenmittelsystem resultierten. 59 

Die Regelungen dieses Eigenmittelbeschlusses implizierten, daß bei Be-
schlußfassung im Jahr 1994 eine Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jah-
ren beabsichtigt war. Zum einen sollte die Kommission vor Ablauf des Jah-
res 1999 über das Funktionieren des Eigenmittelsystems berichten und so-
wohl den Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs als 
auch die Möglichkeiten für die Schaffung neuer Eigenmittelquellen überprü-
fen. 60 Zum anderen war die geplante Entwicklung der von Jahr zu Jahr unter-

58 Dies sind die vier Kohäsionsländer Griechenland, Spanien, Irland und Portugal, vgl. 
Europäisches Parlament (1997), S. 124. 

59 Vgl. Begg et al. (1997), S. 2 und S. 7. 
60 Vgl. Artikel 10, Beschluß des Rates (94/728 EG, Euratom), Amtsblatt Nr. L 293 vom 

12.11.1994, S. 13. Gemäß diesem Artikel sollte dabei außerdem die Möglichkeit für die 
Einführung eines festen einheitlichen Satzes für die MwSt.-Eigenmittelbemessungs-
grundlage untersucht werden. 
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schiedlichen Obergrenzen des Eigenmittelbeschlusses nur bis zum Jahr 1999 
expressis verbis festgelegt, während nach diesem Zeitpunkt keine Änderun-
gen der Obergrenzen mehr durch den Eigenmittelbeschluß des Jahres 1994 
vorgesehen sind. Modifikationen des Eigenmittelsystems, sowohl in struktu-
reller als auch in quantitativer Hinsicht, erfordern daher einen neuen Eigen-
mittelbeschluß. 

2.1.6 Die Finanzierung der Europäischen Union seit dem 
Jahr 2002: Der Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 2000 

Der Europäische Rat hat auf dem Gipfel von Berlin am 24. und 25. März 
1999 im Rahmen der Gesamteinigung über die Agenda 2000 auch die 
Grundzüge für die Weiterentwicklung des Eigenmittelsystems sowie eine 
neue Finanzielle Vorausschau für den Zeitraum 2000 bis 2006 festgelegt. 61 

Im Rahmen der Verhandlungen standen aus finanzieller Sicht zwei Aspekte 
im Vordergrund: Zum einen sollte der Erweiterungsprozeß der Europäischen 
Union um mittel- und osteuropäische Länder, der im betrachteten Zeitraum 
in seine entscheidende Phase gehen soll, auch finanziell abgesichert werden, 
da man zum Zeitpunkt der Verhandlungen mit dem Beitritt der ersten neuen 
Mitgliedstaaten ab dem Jahr 2002 rechnete.62 Aufgrund der deutlich geringe-
ren Wirtschaftskraft der Beitrittskandidaten erscheinen hierfür finanzwirk-
same Reformen innerhalb der gegenwärtigen EU-15 als eine unabdingbare 
Voraussetzung, um das Ausgabenniveau im Erweiterungsprozeß in einem 
vertretbaren Rahmen halten zu können. Zum anderen waren die Verhandlun-
gen von stark divergierenden Auffassungen bezüglich der akzeptablen Höhe 
der sogenannten Netto-Finanzierungspositionen bzw. Haushaltsungleichge-
wichte charakterisiert. Insbesondere die Nettozahlerländer, angeführt von 
Deutschland, hatten im Vorfeld des Gipfels eindringlich gefordert, eine aus 

61 Europäischer Rat (1999). Einen Überblick über die Schlußfolgerungen des Europäischen 
Rates findet sich auch in Blümich (1999), S. 105-112. 

62 Dies war die den Beschlüssen des Europäischen Rates zugrundeliegende Arbeitshypo-
these, vgl. Europäischer Rat (1999), S. 321. Wie die Realität zeigt, erfolgt der Beitritt 
um rund 2 Jahre verzögert, dafür aber mit einer relativ großen Anzahl neuer Mitglied-
staaten: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakische Republik, Slowenien, 
die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern, vgl. auch Europäische Zentralbank 
(2000). 
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ihrer Sicht gerechtere und angemessenere Verteilung der Finanzierungsla-
sten der Europäischen Union zu finden. Um in diesen beiden zentralen Punk-
ten Fortschritte zu erzielen, hat der Europäische Rat in seinen Schlußfolge-
rungen verschiedene Maßnahmen beschlossen, die sowohl die Ausgaben- als 
auch die Einnahmenseite des Gesamthaushaltes der EU betreffen. Allerdings 
handelt es sich weitestgehend um systemimmanente Modifikationen, die 
nichts an der Grundstruktur des Eigenmittelsystems ändern.63 Eine umfas-
sendere Reform, die angesichts der anstehenden Aufgaben von vielen Exper-
ten gefordert wurde, kam nicht zustande und läßt weiter auf sich warten. 64 

Zunächst ist anzumerken, daß eine strikte Trennung zwischen den Ausgaben, 
die für die Union in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung (EU-15) vorge-
sehen sind, und den Ausgaben für die neuen Mitgliedstaaten - auch nach de-
ren Beitritt - erfolgen soll65 • Dabei ist auch eine Umschichtung zwischen den 
jeweiligen Ausgabenkategorien - es handelt sich um Ausgaben für die EU-
15 und Ausgaben in Zusammenhang mit dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten 
(Beitrittsbeträge) sowie die sog. Heranführungshilfe - nicht erlaubt. Eine 
Verzögerung des Beitrittsprozesses führt nicht dazu, daß die dafür einge-
planten Mittel für Ausgaben umgeschichtet werden können, die den bisheri-
gen Mitgliedstaaten zugute kommen. 66 

Neben einigen nicht allzu weitreichenden strukturellen Reformen im Rah-
men der Agrar- und Strukturpolitik, deren Erfolg zumindest als zweifelhaft 
interpretiert werden muß,67 hat sich der Europäische Rat darauf geeinigt, daß 
die alte Begrenzung der Eigenmittel auf 1,27 % des BSP der EU beibehalten 
werden soll. Mit dieser Eigenmittelbegrenzung wird erreicht, daß das Aus-
gabenwachstum nicht nachhaltig über dem Wirtschaftswachstum in der EU 

63 So auch die Beurteilung bei Henke/Perschau (1999), S. 25. 
64 An dieser Diagnose ändert auch der im Sommer 2003 veröffentlichte Verfassungsent-

wurf des Europäischen Konvents nichts. 
65 Europäischer Rat (1999), S. 322 und Henke/Perschau (1999), S. 19. 
66 Vgl. Blümich (1999), S. 106. 
67 In diese Richtung äußert sich bezüglich der Agrarpolitik z.B. Koester (1999) sowie Hen-

ze (2000), S. 178-187. Ein Überblick über die beabsichtigten agrar- und politischen Re-
formen findet sich in Europäischer Rat (1999), S. 323-327 sowie Blümich (1999), S. 
106-109. 
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liegen kann.68 Darüber hinaus wurde als weitere Begrenzung des Ausgaben-
anstieges vereinbart, daß die EU-Ausgaben nicht schneller wachsen dürfen, 
als die öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang 
rief der Europäische Rat das Europäische Parlament, den Rat und die Kom-
mission auf, eine neue „Interinstitutionelle Vereinbarung" bezüglich der 
Haushaltsdisziplin und der Verbesserung des Haushaltsverfahrens zu schlie-
ßen, da sich dieses Vorgehen in der Vergangenheit bewährt habe. Die drei 
betroffenen Institutionen haben sich daraufhin am 6. Mai 1999 auf eine neue 
Interinstitutionelle Vereinbarung geeinigt, die am l. Januar 2000 in Kraft 
trat.69 Als Basis für die interinstitutionelle Haushaltsdisziplin fungiert die 
Finanzielle Vorausschau für die Jahre 2000-2006. 

Auf Grundlage der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates wurde von 
der Kommission am 8. Juli 1999 ein „Vorschlag für einen Beschluß des Ra-
tes über das System der Eigenmittel der Europäischen Union" vorgelegt.70 

Nach Stellungnahmen durch das Europäische Parlament, den Europäischen 
Rechnungshor1 sowie den Wirtschafts- und Sozialausschuß72 hat der Rat am 
29. September 2000 den neuen, fünften Eigenmittelbeschluß (2000/597/EG, 
Euratom)73 verabschiedet. Neben der praktisch wortgetreuen Umsetzung der 
Schlußfolgerungen des Europäischen Rates wurden einige überholte Be-
stimmungen aufgehoben sowie einige Änderungen vorgenommen, die nach 
Ansicht der Kommission erforderlich waren, ,, ... um die rechtliche Kohärenz 

68 Kurzfristig ist allerdings ein stärkeres Ausgabenwachstum möglich, da diese Begren-
zung seit einigen Jahren nicht vollständig ausgeschöpft wird. So waren beispielsweise 
im Haushaltsplan für das Jahr 1999 nur Mittel für Zahlungen in Höhe von 85,558 Mrd. 
Euro oder 1,10 % des BSP vorgesehen, so daß ein Spielraum bis zur Eigenmittelober-
grenze in Höhe von ca. 13 Mrd. Euro bestand, vgl. Europäische Kommission (1999d), S. 
10. Allerdings ist gemäß der neuen Finanziellen Vorausschau auch weiterhin geplant, 
die Eigenmittelobergrenze nicht ganz auszuschöpfen, Europäische Kommission (1999c ), 
S. 105. 

69 Europäisches Parlament, Rat, Kommission (1999). Sie ersetzt verschiedene, unter Punkt 
7 in der genannten Quelle aufgezählte, ältere gemeinsame Erklärungen und Vereinba-
rungen der drei Institutionen. 

70 Europäische Kommission (1999b). 
71 Europäischer Rechnungshof (1999a). 
72 Wirtschafts- und Sozialausschuß der Europäischen Union (1999). 
73 Rat der EU (2000a). 
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der Modalitäten und das einwandfreie Funktionieren des Finanzierungssy-
stems in den kommenden Jahren sicherzustellen".74 Mit Ausnahme zweier 
Artikel, die die Erhebungskostenpauschale der traditionellen Eigenmittel 
und den Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs be-
treffen und die bereits seit dem 1. Januar 2001 Gültigkeit besitzen, wurde 
der neue Eigenmittel beschluß gemäß Artikel 10 nach seiner Ratifizierung 
durch die Mitgliedstaaten zum 1. Januar 2002 wirksam. 

Der neue Eigenmittelbeschluß sieht als eine der wichtigsten Regelungen vor, 
daß die Bedeutung der MwSt-Eigenmittel weiter abnimmt, indem ihr maxi-
maler Abrufsatz in zwei Schritten von 1,00 % auf 0, 75 % ab dem Jahr 2002 
und auf 0,50 % ab dem Jahr 2004 gesenkt wird. Die Begrenzung der Bemes-
sungsgrundlage für die MwSt-Eigenmittel auf 50 % des BSP75 des jeweili-
gen Mitgliedstaates wird beibehalten. Mit dieser Maßnahme wird die seit 
1994 vollzogene stufenweise Reduzierung der MwSt-Eigenmittel weiter 
fortgesetzt. Die damit verbundene Verlagerung der Haupteinnahmenquelle 
hin zu den BSP-Eigenmitteln wird, wie auch in der Vergangenheit, mit dem 
Bestehen regressiver Elemente im derzeitigen System begründet, die durch 
die Neuregelung abgebaut werden sollen.76 Bezüglich der originären Eigen-
mittel einigte man sich darauf, daß die Erhebungskostenpauschale ab dem 
Jahre 2001 von früher l 0 % auf 25 % angehoben wird. 

Hinsichtlich des stark umstrittenen Korrekturmechanismus zugunsten des 
Vereinigten Königreichs konnte sich die britische Regierung erneut mit ih-
ren Bemühungen durchsetzen, diesen beizubehalten. Wie auch in der Ver-

74 Europäische Kommission (1999b), S. 3. 
75 Gemäß Artikel 2 Absatz 7 des Eigenmittelbeschlusses wird das BSP in Anlehnung an 

die Neufassung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG 95, vgl. Rat der EU (1996)), als das dort definierte - konzeptionell identische -
Bruttovolkseinkommen (BVE) bzw. Bruttonationaleinkommen (BNE) festgelegt. Der 
Rat begründet diese Veränderung im Erwägungsgrund Nr. 4 des Eigenmittelbeschlusses 
damit, daß für Eigenmittelzwecke die neuesten statistischen Konzepte Anwendung fin-
den sollen. Vgl. zur begrifflichen Substitution des BSP durch den Begriff Bruttonatio-
naleinkommen auch Europäische Kommission (1996c), S. 208 und FrenkeVJohn (1999), 
S. 122. In Anlehnung an den Eigenmittelbeschluß soll im weiteren aus Gründen derbe-
grifflichen Einheitlichkeit jedoch weiterhin vorn BSP gesprochen werden. 

76 Vgl. Erwägungsgrund 9 des Eigenmittelbeschlusses sowie Europäischer Rat ( 1999), 
s. 329. 
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gangenheit77 wurden jedoch einige technische Änderungen am Korrekturme-
chanismus notwendig, da finanzielle „Windfall-Gains", die für das Vereinig-
te Königreich aus den Änderungen des Eigenmittelsystems resultieren, neu-
tralisiert werden sollen, indem sie auf den Korrekturmechanismus angerech-
net werden. Der neue Eigenmittelbeschluß beinhaltet zwei Quellen für derar-
tige britische „Windfall-Gains", die korrigiert werden müssen: die stufen-
weise Reduzierung des maximalen MwSt.-Eigenmittelsatzes und die Anhe-
bung der von den Mitgliedstaaten einbehaltenen Erhebungskostenpauschale 
im Rahmen der originären Eigenmittel auf 25 %. Eine weitere technische 
Anpassung des britischen Korrekturmechanismus betrifft den Erweiterungs-
prozeß. Indem man zum Zeitpunkt der Erweiterung die sogenannten „auf-
teilbaren Gesamtausgaben", die eine der zentralen Größen bei der Berech-
nung des Briten-Rabatts darstellen, um einen Betrag in Höhe der jährlichen 
,,Vorbeitrittsausgaben", den diese Mitgliedstaaten vor dem Beitritt erhielten, 
kürzt, sollen Ausgaben, die vor der Erweiterung der Europäischen Union 
nicht berücksichtigt werden, auch in Zukunft keine Rolle spielen 78• 

Gravierendere Änderungen sehen die Regelungen zur Finanzierung des briti-
schen Korrekturbetrages durch die übrigen Mitgliedstaaten vor. Neben Deutsch-
land, das bisher zwei Drittel seines ,,normalen" Anteils zu tragen hatte, steuern 
gemäß dem neuen Eigenmittelbeschluß auch Österreich, die Niederlande sowie 
Schweden - allesamt Nettozahler - nur einen verringerten Anteil in Höhe von 
25 % ihres eigentlichen Anteils79 bei. Somit wurde die Zahl der Länder, die bei 
der Finanzierung des Briten-Rabatts eine Sonderrolle erhalten ebenso wie auch 
das Ausmaß dieser Sonderbehandlung erhöht. Der Sinn der Ausgestaltung des 
Briten-Rabatts wird dadurch noch weiter in Frage gestellt. Anstatt den insge-
samt zweifelhaften Briten-Rabatt zu einem zeitlich begrenzten „Auslaufmodell" 

77 Vgl. die Eigenmittelbeschlüsse der Jahre 1988 und 1994. 
78 Vgl. Europäischer Rat (1999), S. 329. Da die Vorbeitrittsausgaben an Drittstaaten flie-

ßen, sind sie nicht Bestandteil der auf die Mitgliedstaaten „aufteilbaren Gesamtausga-
ben" und gehen somit auch nicht in die gegenwärtige Berechnung des Korrekturmecha-
nismus ein. Nähere Einzelheiten zum Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten 
Königreichs finden sich in Kapitel 5.2. 

79 Der normale oder eigentliche Anteil ist derjenige Anteil, der sich ergeben würde, wenn 
sich alle 14 Mitgliedstaaten (ohne das Vereinigte Königreich) in vollem Umfang an der 
Finanzierung des Briten-Rabatts beteiligen würden. 
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zu erklären, konnte sich der Europäische Rat nur zu einer „Korrektur des Kor-
rekturmechanismus" durchringen. 

Neben diesen substantiellen Veränderungen wichtiger Parameter des Eigen-
mittelsystems finden sich im neuen Eigenmittelbeschluß auch zwei techni-
sche Änderungen. Dabei handelt es sich zum einen um eine rechnerische 
Anpassung der Eigenmittelobergrenze von 1,27 %, die dem Rat auf Vor-
schlag der Kommission aufgrund des Übergangs zum neuen Europäischen 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 95) angebracht er-
schien. Da durch die Modifikationen des ESVG 95 (geringfügig) veränderte 
Ergebnisse für das jeweilige BSP der Mitgliedstaaten sowie das BSP der EU 
insgesamt resultieren, hätte die Beibehaltung der numerischen Obergrenze 
von 1,27 % zu einer ausschließlich auf statistischen Verfahren beruhenden 
Veränderung der verfügbaren Eigenmittel geführt80• Daher wurde die alte 
Höchstgrenze der Eigenmittel von 1,27 % auf 1,24 % angepaßt. 81 

Zum anderen erfolgt eine veränderte Darstellung des Korrekturmechanismus für 
das Vereinigte Königreich (VK-Korrektur) und seiner Berechnung, ohne daß 
davon jedoch Änderungen für die Höhe des Korrekturbetrages ausgehen. Eine 
neuerliche Überprüfung des Eigenmittelsystems soll gemäß Artikel 9 des Ei-
genmittelbeschlusses durch die Kommission vor dem 1. Januar 2006 erfolgen. 
Dabei soll u.a. auf die Auswirkungen der Erweiterung eingegangen werden so-
wie Möglichkeiten für die Schaffung neuer, autonomer Eigenmittelquellen und 
für Modifikationen im britischen Korrekturmechanismus überprüft werden. 

Insgesamt ist festzustellen, daß das neue Regelwerk für das Eigenmittelsy-
stem im Prinzip eine Fortschreibung des bisherigen Systems ist, wobei ledig-
lich einige Parameter etwas abgeändert wurden.82 Weitergehende Verände-
rungen und Maßnahmen sind aufgrund sehr heterogener Interessen der Mit-
gliedstaaten, ihrer Bestrebungen der Besitzstandswahrung und der Notwen-
digkeit einer einstimmigen Beschlußfassung im Rat gescheitert. An diesem 
Sachverhalt hat insbesondere das Europäische Parlament, das im Vorfeld der 
Ratsentscheidung über den neuen Eigenmittelbeschluß im Rahmen des Kon-
sultationsverfahrens eine Stellungnahme zu diesem abgab, deutliche Kritik 

80 Europäische Kommission (1999b), S. 6. 
81 Vgl. Europäische Kommission (2001p). Korrespondierend wurde auch die Obergrenze 

für die sogenannten „Mittel der Verpflichtungen" von 1,335 % auf 1,31 % abgesenkt. 
82 So auch Europäischer Rechnungshof (1999a), S. 2, Punkt 1. 
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geübt und diverse Änderungen bezüglich des Eigenmittelbeschlusses gefor-
dert.83 Dabei wurde vom Europäischen Parlament vor allem bemängelt, daß 
weder die Vorgaben des Europäischen Rates in Berlin noch deren endgültige 
Umsetzung im neuen Eigenmittelbeschluß eine echte Reform des Eigenmit-
telsystems darstellen würden. 

Trotz des von allen Institutionen regelmäßig festgestellten dringenden Re-
formbedarfs, seien keine grundlegenden Änderungen ins Auge gefaßt worden, 
die zu einer Beseitigung der strukturellen Defizite hätten beitragen können.84 

Insbesondere die vom Europäischen Rat selbst erhobene Forderung, daß das 
Eigenmittelsystem ,,... gerecht, transparent, kosteneffizient und einfach sein 
[sollte]",85 die auch in die Erwägungsgründe des Eigenmittelbeschlusses Ein-
gang fand, sei ebenso wenig realisiert worden, wie eine erhöhte Finanzautono-
mie der Gemeinschaft. Neben der restriktiven Rahmenbedingungen durch die 
Vorgaben des Europäischen Rates machte das Parlament vor allem der Kom-
mission, die maßgeblich an der Vorbereitung und Umsetzung des Eigenmittel-
beschlusses beteiligt war, den Vorwurf, daß sie,, ... in keiner Weise ihrer Funk-
tion als Motor der Integration nachgekommen [sei]"86 • Statt einer Vereinfa-
chung sei das bestehende alte Eigenmittelsystem durch die statistisch bedingte 
Veränderung der Eigenmittelobergrenze tendenziell noch komplexer geworden. 
Ähnliches gelte auch für die Ausweitung der Ausnahmeregelung bei der Finan-
zierung des britischen Korrekturmechanismus. 

Darüber hinaus kritisierte das Europäische Parlament - zurecht - die Erhöhung 
der von den Mitgliedstaaten einbehaltenen Erhebungskostenpauschale von 
10 % auf 25 % als inakzeptabel und in keiner Weise gerechtfertigt.87 Die von 

83 Vgl. z.B. Europäisches Parlament (1999a). Eine grundlegendere Kritik am Eigenmittel-
system mit der Forderung einer fundamentalen Umgestaltung und Neukonzeption erhob 
das Europäische Parlament bereits im Vorfeld des Beschlusses des Europäischen Rates, 
vgl. Europäisches Parlament (1999b). 

84 Europäisches Parlament (1999a), S. 28. 
85 Europäischer Rat (1999), S. 328. 
86 Europäisches Parlament (1999a), S. 28. 
87 Teilweise wird bereits der alte Satz von 10 % zur Deckung der Verwaltungsausgaben als 

zu hoch erachtet. So schätzt Langes (1992), S. 11 die tatsächlichen Kosten nur auf etwa 
5 %; vgl. auch Kraff (1997), S. 345. Auch der Europäische Rechnungshof (1999a), S. 3 
bezweifelt, daß die erhöhte Erhebungskostenpauschale die tatsächlichen Kosten wider-
spiegelt, und interpretiert die Maßnahme statt dessen als einen Beitragsnachlaß. 
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der Kommission in ihrem Entwurf zunächst angeführten Argumente, daß die 
Mitgliedstaaten vermehrt ressourcenintensive Tätigkeiten ohne finanzielle Ent-
schädigung durchführen müßten, die nicht im Zusammenhang mit der Eigenmit-
telerhebung stünden - wie die verstärkte Überwachung von Kontingenten, ge-
sundheitspolizeiliche Kontrollen und die Überwachung von Sicherheitsanforde-
rungen - sowie die zunehmende Bedeutung der organisierten Kriminalität, seien 
in keinster Weise überzeugend.88 Das vom Rat der EU in diesem Zusammen-
hang gewählte Vorgehen, in der verabschiedeten Endfassung des Eigenmittel-
beschlusses die auf 25 % erhöhte Erhebungskostenpauschale beizubehalten, 
aber auf die im Kommissionsentwurf ursprünglich angeführte Begründung voll-
ständig zu verzichten, deutet aus Sicht des Verfassers auf ein möglicherweise 
zu hohes Ausmaß an „politischem Pragmatismus" der Mitgliedstaaten hin. 

Aufbauend auf dieser Kritik und im Bewußtsein, daß die Einflußmöglichkei-
ten des Europäischen Parlaments im Rahmen des anzuwendenden Konsulta-
tionsverfahrens und aufgrund der Vorgaben des Europäischen Rates nur sehr 
eingeschränkt gegeben waren, empfahl das Europäische Parlament diverse 
detailbezogene Änderungen gegenüber dem von der Kommission vorgeleg-
ten Vorentwurf des Eigenmittelbeschlusses. Dazu gehörten u.a. die folgen-
den Punkte, die jedoch bei der endgültigen Beschlußfassung des Rates über 
den neuen Eigenmittelbeschluß vollständig unberücksichtigt blieben:89 

• Die Aufnahme zusätzlicher Ziele in die Erwägungsgründe des Eigenmit-
telbeschlusses: Erhöhung der finanziellen Autonomie der Gemeinschaft im 
Zuge (weiterer) dynamischer Reformen; ein für die Bürger verständliches 
Eigenmittelsystem sowie die grundsätzliche Vermeidung von Ausgleichs-
mechanismen auf der Einnahmenseite des Haushaltes. Zudem sollten be-
stehende Korrekturmechanismen schrittweise abgebaut werden. 

88 Europäisches Parlament (1999a), S. 28f. Ähnlich auch Europäischer Rechnungshof 
(1999a), S. 3. Die Kommission begründet ihre Position in Europäische Kommission 
( 1999b ), S. 4f. Allerdings ist die Erhöhung der Erhebungskostenpauschale auf 25 % eine 
Vorgabe des Europäischen Rates, vgl. Europäischer Rat (1999), S. 329. Daher nimmt 
das Europäische Parlament in seinem Änderungsvorschlag keine direkten Modifikatio-
nen bezüglich der Höhe der Erhebungskostenpauschale (in Artikel 2 Absatz 3) gegen-
über dem Kommissionsentwurf vor, vgl. Europäisches Parlament (1999a), S. 14. 

89 Vgl. ausführlich Europäisches Parlament (1999a). Nach Europäisches Parlament 
(2000a), insbesondere S. 8, Punkt 2 und 3 nahm der Rat keine der 30 Änderungsvor-
schläge des Europäischen Parlaments an. 
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• Das um ein Jahr vorgezogene Inkrafttreten des neuen Eigenmittelbe-
schlusses zum l. Januar 2001 zur Beschleunigung des Reformprozesses. 
Damit einher ging die Forderung nach einer um ebenfalls jeweils ein Jahr 
vorgezogenen Absenkung des maximalen Abrufsatzes der MwSt-Eigen-
mittel (0,75 % ab dem Jahre 2001 und 0,5 % ab dem Jahre 2003) sowie 
einer zusätzlichen Reduzierung des maximalen Abrufsatzes auf 0,25 % 
ab dem Jahre 2005. 

• Die numerische Beibehaltung der prozentualen Eigenmittelobergrenze 
von 1,27 % für Zahlungsermächtigungen sowie die Begrenzung der Mit-
tel für Verpflichtungen auf 1,335 % ohne statistische Anpassungen bei 
einer aufgrund der Anwendung des ESVG 95 veränderten Berechnung 
des BSP.90 Die Beibehaltung dieser Richtgröße wurde als Voraussetzung 
für die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Parlament 
und Rat als den beiden Seiten der Haushaltsbehörde interpretiert. 

• Eine vorgezogene Überprüfung des Eigenmittelsystems durch einen neu-
en Bericht der Kommission über das Funktionieren des Eigenmittelsy-
stems vor dem 1. Januar 2004, in dem u.a. die Realisierungsmöglichkei-
ten der zusätzlichen vom Parlament vorgeschlagenen Zielsetzungen ana-
lysiert werden sollten.91 Darüber hinaus strebte das Parlament einen 
Kommissionsvorschlag für einen neuen Eigenmittelbeschluß bis zum 1. 
Januar 2005 an, verbunden mit der Zielsetzung neuer Regelungen für das 
Eigenmittelsystem ab dem Jahr 2007. Denn die politischen Ziele des Par-
laments - neue autonome Eigenmittelarten an Stelle der bisherigen 
MwSt-Eigenmittel sowie eine stufenweise Rückführung des Korrektur-

90 Das Europäische Parlament (1999a), S. 9f. und S. 29 weist darauf hin, daß man sich in 
der Vergangenheit stets auf einen Prozentsatz als Eigenmittelobergrenze und nicht auf 
einen Absolutbetrag geeinigt habe. Daher sei im Falle einer Veränderung des Absolutbe-
trages aufgrund verbesserter statistischer Berechnungsmethoden eine Anpassung der 
prozentualen Obergrenze nicht gerechtfertigt, welche lediglich die Fixierung des Abso-
lutbetrages zum Ziel habe. 

91 Das Europäische Parlament (2000), S. 8, Punkt 6 weist darauf hin, daß sich der Rat be-
reit erklärte, ,, ... einen Zusatz zur Erklärung Nr. 5 zur Aufnahme in das Ratsprotokoll zu 
akzeptieren, in der die Kommission ihre Absicht bestätigt, die Überprüfung nach Artikel 
9 vor Ende 2004 vorzulegen", auch wenn Artikel 9 des Eigenmittelbeschlusses den 1. 
Januar 2006 als spätesten Termin für eine Überprüfung des Eigenmittelsystems durch 
die Kommission nennt. 
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mechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs - lassen sich nur 
im Rahmen eines (neuen) Eigenmittelbeschlusses realisieren. 

2.2 Die quantitative Entwicklung der Eigenmittel im Zeitablauf 

Ergänzend zum historischen Überblick über die Entstehung des gegenwär-
tigen Finanzierungssystems der EU soll im folgenden auf die quantitative 
Entwicklung der Eigenmittel im Zeitablauf eingegangen werden. Hierzu 
wird zunächst in Tabelle 2 das Gesamtvolumen sowie die Struktur der haus-
haltsmäßigen Einnahmen der EU für den Zeitraum zwischen 197 l und 2002 
wiedergeben. 

Neben den Eigenmitteln, die den Hauptteil der EU-Einnahmen ausmachen, flie-
ßen der Gemeinschaft noch weitere Einnahmen aus diversen anderen Quellen 
zu, die unter der Position „Verschiedenes" zusammengefaßt werden. In den Jah-
ren zwischen 1971 und 1980, die durch die nur schrittweise Implementierung 
des Eigenmittelsystems charakterisiert waren, wurden unter dieser Position vor 
allem die ersatzweise abgeführten Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten erfaßt.92 

Seit den 80er Jahren beinhaltet diese Position neben einem möglichen Über-
schuß aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr u.a. von der Gemeinschaft er-
hobene Abgaben, Abzüge und Gebühren, Einnahmen aus der laufenden Verwal-
tungstätigkeit der Organe, Verzugszinsen und Geldbußen sowie Beiträge zu den 
Gemeinschaftsprogrammen, Erstattungen verauslagter Beträge, Vergütungen 
für entgeltliche Leistungen und Beiträge im Rahmen des Europäischen Wirt-
schaftsraurns.93 Allerdings kommt diesen sonstigen Einnahmen seit Einführung 
des Eigenmittelsystems keine große Bedeutung zu. Erwähnenswert ist vor allem 
die Tatsache, daß ein eventueller Haushaltsüberschuß aus dem Vorjahr in dieser 
Position verbucht wird, was die relativ starken Schwankungen dieser Einnah-
menkategorie erklärt.94 Aufgrund des relativ geringen Anteils der sonstigen 
Einnahmen soll im weiteren Begriffe nicht näher zwischen „Eigenmitteln" und 
,,Einnahmen" unterschieden werden. 

92 Vgl. Europäische Kommission (1999c), S. 18. 
93 Vgl. für diese Auflistung z.B. Europäische Kommission (l 999e), S. 5. 
94 Aufgrund der Finanzkrise der EU Mitte der 80er Jahre spielen Haushaltsüberschüsse erst 

seit Anfang der 90er Jahren eine signifikante Rolle, vgl. Europäische Kommission 
(1999c), S. 18. 
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Tabelle 2: Die Entwicklung der Einnahmenstruktur zwischen 19 71 und 
2003 (in Mio. Euro und in Prozent) 

In Mio. Euro*: 

Einnahmen 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Agrarzölle 713,8 799,5 510,3 330,1 590,1 1.163,0 1.778,< 2.278,S 
Zölle 582,3 957,3 1.986,3 2.737,( 3.151,C 4.064,' 3.927,2 4.390,S 
MwSt-Eigenmittel - - - - - - - -
BSP-Eigenmittel - - - - - - - -
Venchiedenes 1.033., 1.360.7 2.417 2.075 2.644.C 2.956 5 2.969,4 5.783,C 
Summe 2.329,3 3.117,5 4.914,3 5.143,4 6.385,1 8.184,, 8.675,1 12.452,! 

In Prozent: 

Einnahmen 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Agrarzölle 30,6 25,6 10,4 6,4 9,2 14,2 20,5 18,3 
Zölle 25,0 30,7 40,4 53,2 49,3 49,7 45,3 35,3 
MwSt-Eigenmittel - - - - - - - -
BSP-Eigenmittel - - - - - - - -
Verschiedenes 444 43 6 49 2 404 414 36 1 34 2 464 

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

In Mio. Euro*: 

Einnahmen 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Agrarzölle 2.143,5 2.002,' 1.747,4 2.227,! 2.433,9 2.950,C 2.179,1 2.287,0 
Zölle 5.189,1 5.905, 6.392,4 6.815,1 7.234,~ 7.623,' 8.310,1 8.173,C 
MwSt-Eigenmittel 4.737,, 7.258,5 9.187,8 12.000,' 13.691,0 14.565,S 15.218,9 22.223,4 
BSP-Eigenmittel - - - - - - - -
Verschiedenes 2.821,, 1.265,! 1.590,4 1.038,5 2.369,7 943,0 2.377,0 983,8 

Summe 14.891,' 16.432,3 18.918,C 22.082,1 25.729,2 26.082,4 28.085,1 33.667,, 

In Prozent: 

Einnahmen 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Agrarzölle 14,4 12,2 9,2 10,! 9,5 11,3 7,8 6,8 

Zölle 34,8 35,9 33,8 30,9 28,1 29,2 29,6 24,3 
MwSt-Eigenmittel 31,8 44,2 48,6 54,3 53,2 55,8 54,2 66,0 

BSP-Eigenmittel - - - - - - - -
Verschiedenes 18 9 77 84 47 92 36 85 29 

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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In Mio. Euro*: 

Einnahmen 1987 1988 

Agrarzillle 3.097,8 2.605,8 

Zlllle 8.936,5 9.310,2 

MwSt-Eigenmlttel 23.463,5 23.927,6 

BSP-Eigenmlttel - 4.445,8 

Verschiedenes 285,5 1.554,0 

Summe 35.783,3 41.843,4 

In Prozent: 

Einnahmen 1987 1988 

Agrarzölle 8,7 6,2 

Zlllle 25,0 22,3 

MwSt-Elgenmlttel 65,6 57,2 

BSP-Elgenmlttel - 10,6 

Verschiedenes 0,8 3,7 

Summe 100,0 100,0 

In Mio. Euro*: 

Einnahmen 1995 1996 

Agrarzölle 1.944,6 1.821,5 

Zlllle 12.508,6 11.762,2 

MwSt-Eigenmittel 39.183,2 33.962,9 

BSP-Eigenmittel 14.191,2 23.549,I 

Verschiedenes 7.249,5 10.179,4 

Summe 75.077,1 81.275, 1 

In Prozent: 

Einnahmen 1995 1996 

Agrarzölle 2,6 2,2 

Zlllle 16,7 14,5 

MwSt-Eigenmittel 52,2 41,8 

BSP-Elgenmlttel 18,9 29,0 

Verschiedenes 9,7 12,5 

Summe 100,0 100,0 

*Vor dem 1.1.1999 in ECU. 

(I) Haushaltsplan 2003. 

1989 1990 

2.397,7 1.875,7 
10.312,9 10.285,I 
26.293,4 27.440,I 

4.519,0 94,9 

2.376,8 6.773,3 

45.899,8 46.469,1 

1989 1990 

5,2 4,0 

22,5 22,1 
57,3 59,I 

9,8 0,2 

5,2 14,6 

100,0 100,0 

1997 1998 

1.925,3 1.955,I 

12.247,0 12.155,6 

34.222,5 33.118,0 

26.898,2 35.020,5 
5.254,7 2.280,5 

80.547,7 84.529,7 

1997 1998 

2,4 2,3 

15,2 14,4 

42,5 39,2 

33,4 41,4 

6,5 2,7 

100,0 100,0 

1991 1992 1993 1994 

2.486,6 1.987,8 1.929,9 2.074,1 
11.475,4 11.292,4 11.055,6 11.178,0 
31.406,2 34.659,3 34.489,9 33.254,5 

7.468,3 8.322,2 16.517,9 17.682,2 
3.412,9 3.450,I 1.679,5 1.813,3 

56.249,4 59.711,8 65.672,8 66.002,l 

1991 1992 1993 1994 

4,4 3,3 2,9 3,1 

20,4 18,9 16,8 16,9 

55,8 58,0 52,5 50,4 

13,3 13,9 25,2 26,8 

6,1 5,8 2,6 2,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1999 2000 2001 2002 200311) 

2.151,7 2.155,7 1.775,6 1.259,4 1.426,4 

11.705,9 13.111,5 12.813,6 7.954,6 10.713,9 

31.163,4 35.121,6 31.250,0 22.382,2 24.121,3 

37.509,8 37.580,4 34.878,8 46.095,8 59.403,9 

4.372,7 4.755,2 13.571,2 17.736,4 1.837,4 

86.903,5 92.724,4 94.289,2 95.428,4 97.502,9 

1999 2000 2001 2002 200311 ) 

2,5 2,3 1,9 1,3 1,5 

13,5 14,I 13,6 8,3 11,0 

35,9 37,9 33,1 23,5 24,7 

43,2 40,5 37,0 48,3 60,9 

5,0 5,1 14,4 18,6 1,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Europäische Kommission (2003a), S. 144f. und Europäische Kommission 
(2003b), S. 18. 

Betrachtet man die in Tabelle 2 wiedergegebene Entwicklung der Eigenmit-
tel, so wird fast über den gesamten Zeitverlauf ein deutliches Wachstum der 
Einnahmen sichtbar. Neben der sukzessiven Erweiterung der EU - 1973 tra-
ten Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich bei, 1981 Griechenland, 
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1986 Portugal und Spanien und 1995 Österreich, Schweden und Finnland -
spiegelt sich darin vor allem der tiefergehende Integrationsgrad der EU und 
die damit verbundene zunehmende Kompetenzverlagerung von der Ebene 
der Mitgliedstaaten auf die europäische Ebene wider. 

Im Vergleich zum Wirtschaftswachstum der Mitgliedstaaten, gemessen am 
BIP zu jeweiligen Preisen und Wechselkursen, weist die Entwicklung der 
Einnahmen der EU eine deutlich höhere durchschnittliche Veränderungsrate 
auf. Während die durchschnittliche Veränderung des EU-BIP - in der jewei-
ligen Zusammensetzung der EU, d.h. bei Einbezug der Erweiterungen - zwi-
schen 1971 und 2002 ca. 9,5 % p.a. betrug, stiegen die Einnahmen zwischen 
1971 und 2002 um durchschnittlich 12,7 % p.a.95 Dieser Sachverhalt bleibt 
auch bestehen, wenn man einen kürzeren Zeitabschnitt in der jüngeren Ver-
gangenheit betrachtet. Hierzu eignet sich insbesondere der Zeitraum zwi-
schen den Jahren 1986 und 1994, in dem es, abgesehen von der deutschen 
Wiedervereinigung, zu keiner zahlenmäßigen Vergrößerung der Gemein-
schaft kam. Die Einnahmen stiegen in dieser Periode um durchschnittlich 
8,8 % p.a. während das durchschnittliche nominale Wirtschaftswachstum der 
damaligen 12 Mitgliedstaaten mit 6,4 % p.a. deutlich darunter lag. Erst in 
den letzten Jahren hat sich die Situation gewandelt: Im Zeitraum von 1995 
bis 2002 lag das durchschnittliche Wirtschaftswachstum mit 4, l % leicht 
über dem durchschnittlichen Anstieg der Einnahmen, der nur bei 3,0 % lag. 

Der Sachverhalt, daß das Haushaltsvolumen der Gemeinschaft über lange Zeit-
räume deutlich schneller wuchs als es dem nominalen Wirtschaftswachstum 
entsprach, wird auch deutlich, wenn man die in Abbildung 1 dargestellte Ver-

95 Eigene Berechnungen auf Basis der Daten aus Europäische Kommission (2002b), S. 
l 78f. sowie aus Tabelle 2. Aus methodischer Sicht ist diese Vorgehensweise aufgrund 
der Erweiterungen der EU in dieser Zeitperiode nicht unproblematisch, da man nicht 
von Wachstumsraten im eigentlichen Sinn sprechen kann. Da jedoch beide betrachteten 
Zeitreihen - die Entwicklung des BIP und die Entwicklung der Einnahmen der EU -
durch die Erweiterungen um neue Mitgliedstaaten in vergleichbarer Weise verändert 
werden, stellen die Berechnungen dennoch einen illustrativen Indikator für die langfri-
stige Entwicklung dar. 
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änderung des Quotienten Haushaltsvolumen durch nominales BIP im Zeitablauf 
betrachtet. 96 

Abbildung 1: Das EU-Haushaltsvolumen in Prozent des BIP der Union 
1971 - 2003 
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Quelle: Eigene Berechnungen; Datenbasis: Europäische Kommission (2002b), S. 278f., 
Europäische Kommission (2003a), S. 136f. und Europäische Kommission (2003b), 
S. 18. 

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daß die Berücksichtigung von Erwei-
terungen der EU im Zeitablauf weniger problematisch ist, da nicht direkt auf 
Wachstumsraten zurückgegriffen wird. Der Anteil der im Gesamthaushalts-
plan erfaßten Ausgaben am BIP der Gemeinschaft stieg von 0,40 % im Jahr 
1971 auf 1, 15 % im Jahr 1993, das damit auch den bisherigen Höchstwert 
darstellt. Im weiteren Verlauf Jahre pendelte er bei leicht fallender Tendenz 

96 Als Indikator für das Haushaltsvolumen wird an dieser Stelle die Höhe der im Gesamt-
haushalt erfaßten Ausgaben verwendet. Aufgrund des weitgehenden Schuldenverbotes 
entsprechen diese näherungsweise der Höhe der Einnahmen. 
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zwischen 0,91 % und 1,11 %, so daß der Anstieg des Haushaltsvolumens in 
den letzten Jahren knapp dem Wirtschaftswachstum entsprach. 

Die starke Wachstumsdynamik des Haushaltsvolumens der Gemeinschaft 
spiegelt sich auch in der Ausgabenentwicklung im Zeitablauf wider. Sowohl 
nominal in jeweiligen Preisen als auch real (in Preisen des Jahres 2002) sind 
die Gemeinschaftsausgaben im Zeitraum 1971 bis 2002 relativ kontinuier-
lich gestiegen (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 2: Die Entwicklung der Gemeinschaftsausgaben 19 7 1 - 2002 
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* Vor 1999 in ECU. 
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-Gemeinschaftsausgaben 
in jeweiligen Preisen 

-Gemeinschaftsausgaben 
in Preisen 2002 

Quelle: Eigene Berechnungen; Datenbasis: Europäische Kommission (2003a), S. 136-143. 

Dieser Zusammenhang bleibt - in leicht abgeschwächter Form - auch dann 
bestehen, wenn Pro-Kopf-Ausgaben betrachtet werden, um die Erweiterun-
gen der EU im Betrachtungszeitraum angemessen zu berücksichtigen (vgl. 
Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Die Entwicklung der Pro-Kopf Ausgaben der Gemeinschaft 
1971 - 2002 
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* Vor 1999 in ECU. 

-Pro-Kopf-Ausgaben in 
jeweiligen Preisen 

- Pro-Kopf-Ausgaben in 
Preisen von 2002 

Quelle: Eigene Berechnungen; Datenbasis: Europäische Kommission (2003a), S. 136-143. 

Wie auch bereits in Abbildung 1 angedeutet, ist jedoch zu beobachten, daß 
die jährlichen Zuwachsraten des Haushaltsvolumens der Gemeinschaft ten-
denziell abnehmen. Besonders deutlich wird diese Entwicklung, wenn man 
auf Basis der in Tabelle 2 wiedergegebenen Einnahmenentwicklung jährli-
che Wachstumsraten berechnet (vgl. Abbildung 4). Um die starken jährli-
chen Schwankungen auszugleichen und den Trend zu verdeutlichen, kommt 
zudem ein Hodrick-Prescott-Filter97 zur Anwendung. 

97 Vgl. zum Verfahren des Hodrick-Prescott Filters u.a. Hodrick/Prescott (1997) und En-
ders (1995), S. 210. Nach Doomik/Hendry (1996), S. 98 ist der Hodrick-Prescott Filter 
weitgehend identisch zu kubischen Splines. Der von Hodrick und Prescott entwickelte 
Filter unterteilt eine Zeitreihe über eine gewichtete Zielfunktion in einen Trend und eine 
stationäre Komponente. Der Glättungsparameter Ä ist dabei eine beliebig wählbare Kon-
stante und verkörpert die „Kosten" bzw. ,,Bestrafung" der Nichtlinearität der Trend-
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Abbildung 4: Die Entwicklung der Gemeinschaftseinnahmen 1971 - 2002: 
Jährliche Wachstumsraten 
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85 90 95 00 Jahr 

Der HP-Trend resultiert aus der Anwendung eines Hodrick-Prescott-Filters auf die Wach-
stumsraten (mit"-= 100). 

Quelle: Eigene Berechnungen, Datenbasis: Europäische Kommission (20C,3a), S. 144f. und 
(2003b), S. 18. 

Spätestens seit Mitte der 90er Jahre trägt zu dieser Entwicklung die Konso-
lidierungspolitik der Mitgliedstaaten aufgrund der im Vertrag von Maa-
stricht (Art. l 09j)98 festgelegten Konvergenzkriterien für die Teilnahme an 
der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion bei. Die im Vergleich zu 
früheren Jahren restriktive Haushaltspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten 
fand ihr Gegenstück auf der Ebene des Gemeinschaftshaushaltes, da sich ein 
stärkerer Ausgabenanstieg in der Europäischen Union über die Finanzie-

komponente. Für Jahresdaten stellt A.=100 einen gängigen Wert dar, vgl. Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1999), S. 23. 

98 Neue Zählung: Artikel 121 EG-Vertrag. 
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rungsseite des Eigenmittelsystems direkt budgetwirksam und damit kontra-
produktiv auf die Mitgliedstaaten durchgeschlagen hätte. 

Auch für die nähere Zukunft ist nur ein moderater Anstieg des Haushaltsvo-
lumens vorgesehen. Im Vergleich zu den in der Agenda 2000 vorgestellten 
Plänen der Kommission99 hat sich der Europäische Rat auf seinem Gipfel am 
24. und 25. März 1999 in Berlin auf ein deutlich geringeres Ausgabenwach-
stum verständigt. Diese Planungswerte fanden im Rahmen einer neuen mehr-
jährigen Finanziellen Vorausschau für die Jahre 2000 - 2006 Eingang in die 
seit dem 1. Januar 2000 gültige Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission. 100 In einer ak-
tualisierten Fassung, d.h. in Preisen des Jahres 2003, ist die folgende Ent-
wicklung des maximalen Haushaltsvolumens geplant (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Finanzielle Vorausschau EU-15 für die Jahre 2000-2006 
(in Preisen von 2003) 

in jeweiligen Preisen in Preisen von 2002 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gesamtbetrag der Mittel für Zahlungen 91.322 94.730 97.975 98.671 95.581 93.759 93.197 

Mittel für Zahlungen (in% des BSP) 1,12% 1,11% 1,12% 1,00% 1,04% 1,00% 0,97% 

Obergrenze der Mittel für Zahlungen 
(inklusive "Beitrittsbetrag" für Ausgaben 91.322 94.730 102.281 105.650 104.828 105.658 107.989 
aufgrund neuer Beitritte ab dem Jahr 2002) 

Obergrenze der Mittel für Zahlungen 
1,12% 1,11% 1,17% 1,18% 1,14% 1,12% 1,12% 

(in% des BSP) 

Spielraum für unvorhergesehne Ausgaben 
0,15% 0,16% 0,10% 0,09% 0,13% 0,15% 0,15% 

(in % des BSP) 

Eigenmittelobergrenze (in% des BSP) 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 

Quelle: Europäische Kommission (2003b), S. 7. 

Es ist beabsichtigt, daß die Obergrenze der Mittel für Zahlungen, die bereits 
ab dem Jahr 2002 Ausgaben aufgrund neuer Beitritte vorsah, bis zum Jahr 
2006 auf 112,5 Mrd. Euro anwächst. Nach dieser mittelfristigen Planung 

99 Vgl. Europäische Kommission (1997a), S. 104. 
100 Vgl. Europäisches Parlament/Rat/Kommission (1999) sowie Europäische Kommission 

(2000a), S. 103-106. 
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bliebe das Haushaltsvolumen deutlich unter der im Eigenrnittelbeschluß 
festgelegten Eigenmittelobergrenze. 

Neben der deutlichen Erhöhung des Finanzrahmens fallen als weiteres 
Hauptmerkmal gravierende Strukturveränderungen in der Einnahmenzu-
sammensetzung auf (vgl. Abbildung 5). Diese beruhen neben exogenen wirt-
schaftspolitischen und ökonomischen Veränderungen, wie z.B. im Bereich 
der Außenhandelspolitik, vor allem auf den bewußt vorgenommenen Ände-
rungen im Rahmen der Eigenmittelbeschlüsse. 

Abbildung 5: Die Entwicklung der Struktur der Gemeinschaftseinnahmen 
von 1971 bis 2003 

80% -l!H,lll-lil·III-DII-III-IIIH!I-II-I--I-B-I--IHIHl-•l!lfl!H ....... I-IH• -a---1-•11•1 

~ 
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.S 60% • BSP-Eigenmittel 

] li MwSt-Eigenmittel 

~ 40% ~m.,l!Hl,l'flll-lliH!l-lliH!t-f/Hf!l-fl'.l-llliH!l-lllH!!l-1!!1-f!HiiH!t-l!H!!rl!!l-i!H!l-t!H!!l--l!!l--l!H!ti;Hl-• l-• I Eli Zölle 

0% ____ .,..,_.,..,. __ .,..,. __ _,.,..,-,..,..,_.,..,. __ .,..,.~ 
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• Agrarzölle 

Quelle: Europäische Kommission (2003a), S. 144f. und Europäische Kommission 
(2003b ), S. 18. 

Der Anteil der Zölle und Agrarabschöpfungen weist eine deutlich fallende 
Tendenz auf. Schwankte er in den 70er Jahren noch zwischen 50 % und 
65 %, so sank er in den 80er und 90er Jahren kontinuierlich ab und beträgt 
derzeit nur noch knapp 15 % der gesamten Einnahmen. Dieser relative 
Rückgang ist in erster Linie auf die Ausweitung der MwSt.- und BSP-
Eigenmittel zurückzuführen und ging - nominal - nicht mit einem absolutem 
Rückgang der originären Eigenmittel einher. Sowohl die Agrarabschöpfun-
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gen als auch die Zölle weisen bis Mitte der 80er Jahre deutliche Wachstums-
raten auf, die sich bei den Zolleinnahmen in abgeschwächter Form bis in die 
90er Jahre fortsetzen, während sich die Agrarabschöpfungen bei rund 2 Mrd. 
Euro stabilisierten. Das kontinuierlich wachsende Importvolumen wurde 
durch Absenkungen des Gemeinsamen Zolltarifs der Europäischen Union 
sowie durch Zollpräferenzen gegenüber Drittländern ungefähr ausgegli-
chen. 101 Aufgrund der Ergebnisse der GATT-Verhandlungen im Rahmen der 
Uruguay-Runde, die neben deutlichen Fortschritten bezüglich des Abbaus 
von Handelshemmnissen zur Gründung der World Trade Organisation 
(WTO) führte, kann für diese Eigenmittelkategorie auch in Zukunft eine 
weiter abnehmende Bedeutung erwartet werden. Dies gilt, insbesondere auch 
für einen Teil der variablen Agrarabschöpfungen, die in feste Zolläquivalen-
te umgewandelt und um rund ein Drittel abgebaut werden müssen. w2 Aller-
dings erscheint es angesichts der - zunächst - gescheiterten Verhandlungen 
der gegenwärtigen Doha-Handelsrunde fraglich, ob es in absehbarer Zukunft 
zu einem absoluten Rückgang der traditionellen Eigenmittel kommen wird. 

In den 80er Jahren entwickelten sich die MwSt.-Eigenmittel schnell zur 
Hauptfinanzierungsquelle der Gemeinschaft. Ihr Anteil stieg auf deutlich 
über 50 % an und erreichte in den Jahren 1986 und 1987 mit ca. 65 % seinen 
Höhepunkt. Mit Einführung der BSP-Eigenmittel im Jahre l 988, der schritt-
weisen Absenkung des MwSt.-Eigenmittelsatzes sowie der Kappung der 
MwSt.-Bemessungsgrundlage wurde diese Entwicklung jedoch gebremst und 
in das Gegenteil gekehrt. Spätestens die auf dem EU-Gipfel in Edinburgh 
beschlossenen und im Eigenmittelbeschluß des Jahres l 994 umgesetzten Re-
gelungen führten zu einer deutlichen Verringerung des MwSt-Eigen-
mittelanteils zu Gunsten der BSP-Eigenmittel. Durch diese Modifikationen 
wurden die BSP-Eigenmittel seit dem Jahre l 998 die volumenmäßig bedeu-
tendste Einnahmenquelle und machen 2003 erstmals über 50 % aller Ein-
nahmen aus. Ziel dieser Verlagerung von den MwSt.-Eigenmitteln hin zu 

101 Vgl. Begg et al. (1997), S. 7f. 
102 Vgl. z.B. Caesar (1996a), S. 248f. Eine Übersicht über die Ergebnisse der Uruguay Run-

de findet sich z.B. in OECD (1999) und (1994), Benedek (1996), (1998), S. 1-42, Senti 
(2000), Senti/Conlan (1998), Whalley/Hamilton (1996), Hauser/Schanz (1995), Schott 
(1994) oder Trebilcock/Howse (1999). Letztere diskutieren auch die Regelungen für den 
Agrarsektor, Trebilcock/Howse (1999), S. 246-269. Vgl. dazu auch Hathaway/Ingco 
(1996). 
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den BSP-Eigenmitteln ist eine Verringerung der befürchteten regressiven 
Wirkungen der MwSt-Eigenmittel, indem die Zahlungen der Mitgliedstaaten 
stärker an ihre Beitragskapazität angepaßt werden, wobei unterstellt wird, 
daß diese in einem engen Zusammenhang zu Sozialproduktsgrößen im all-
gemeinen und zum BSP im besonderen steht. '°3 

103 Diese Begründung findet sich im Eigenmittelbeschluß · von 1988 (Beschluß 
88/376/EWG, Euratom) und besonders ausgeprägt im Eigenmittelbeschluß von 1994 
(Beschluß 94/728/ EG, Euratom). Letzterer weist expressis verbis auf (angeblich) re-
gressive Elemente im bis dahin gültigen Eigenmittelsystem hin: ,,Um ... für die weniger 
wohlhabenden Mitgliedstaaten die regressiven Elemente im derzeitigen System der Ei-
genmittel zu korrigieren, ist eine erneute Änderung der Regeln für die Finanzierung der 
Gemeinschaft vorzunehmen:", vgl. Rat der EU (1994), S. 9f. 
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3. Das Eigenmittelsystem der EU im lichte politischer 
Rechtfertigungen und finanzwissenschaftlicher 
Effizienzkriterien 

3. 1 Grundlegende Überlegungen 

Voraussetzung für eine Bewertung des Eigenmittelsystems der Europäischen 
Union ist ein Kriterienkatalog, der als Meßlatte für die weitere Beurteilung 
dienen kann und der idealtypische Anforderungen formuliert. So nennt bei-
spielsweise der Europäische Rat auf seinem Gipfeltreffen in Berlin am 24. 
und 25. März 1999 als Anforderungen für das Eigenmittelsystem: ,,Es [das 
Eigenmittelsystem] sollte gerecht, transparent, kosteneffizient und einfach 
sein. Die Verfolgung anderer Ziele, wie die Finanzautonomie, sollte diesen 
vier allgemein akzeptierten Zielen nicht abträglich sein". 104 

Aufgrund des politischen Charakters der EU, der weit über eine ausschließ-
lich ökonomisch motivierte Zweckgemeinschaft hinausgeht, spielen neben 
den rein ökonomischen Anforderungen auch (gesellschafts-)politisch moti-
vierte Vorstellungen eine bedeutende, wenn nicht sogar vorherrschende Rol-
le. Die Unterteilung in politische und ökonomische Kriterien bildet die 
Grundstruktur für die folgenden Ausführungen. Ergänzend wird zwecks ei-
ner besseren Operationalisierbarkeit der Kriterien auf grundlegende Anfor-
derungen an ein rationales Einnahmensystem sowie auf die traditionellen 
finanzwissenschaftlichen Budgetgrundsätze bzw. Haushaltsgrundsätze ein-
gegangen. Teilweise finden hier auch Aspekte Eingang, die man als verwal-
tungstechnische Kriterien bezeichnen könnte. 105 Dabei ist unbestritten, daß 
eine strikte Unterteilung in politisch und ökonomisch geprägte Kriterien 
aufgrund der zwischen beiden Kategorien bestehenden Interdependenzen 
nicht immer eindeutig möglich ist. 106 Dies gilt auch für die beiden ergänzen-
den Bewertungskategorien „Anforderungen an ein rationales Einnahmensy-

104 Europäischer Rat (1999), S. 328, Ziffer 69. 
105 Die Dreiteilung der Kriterien in ökonomische, politische und verwaltungstechnische 

Kriterien findet sich z.B. bei Begg et al. (1997), S. 14-19, wobei diese Autoren aller-
dings teilweise eine andere Zuordnung vornehmen, als sie im Rahmen dieser Arbeit ge-
wählt wird. 

106 Vgl. z.B. Prokop (1999), S. 102f. 
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stem" und die „Budgetgrundsätze". Beide verkörpern sowohl politisch als 
auch ökonomisch motivierte Zielsetzungen, beinhalten darüber hinaus aber 
auch juristische und „technische" Aspekte. '°7 Darüber hinaus ist darauf hin-
zuweisen, daß zwischen den einzelnen Zielen horizontale Zielkonflikte auf-
treten können, so daß die simultanen Zielerreichungsmöglichkeiten einge-
schränkt werden. 108 Allerdings dürfte ein Großteil der in der Realität ver-
meintlich zu beobachtenden Zielkonflikte auf einen nicht adäquaten Mittel-
bzw. Instrumenteneinsatz zurückzuführen und damit prinzipiell lösbar sein. 

Akzeptiert man die Dominanz der im politischen Prozeß formulierten Ziel-
setzungen, so müssen die ökonomischen Kriterien in erster Linie eine Diffe-
renzierungs- und Selektionsfunktion im Rahmen der Gesamtmenge der po-
tentiell verfügbaren Instrumente erfüllen. In der Regel werden zwei Instru-
mente, die einen vergleichbaren Zielerreichungsgrad realisieren, mit unter-
schiedlichen Kosten im Sinne von Effizienzverlusten verbunden sein. In die-
ser Interpretation stellen ökonomische Effizienzkriterien somit eine wichtige 
Nebenbedingung für die geeignete Instrumentenauswahl dar. Werden sie 
vernachlässigt, so kann der Instrumenteneinsatz zur Verwirklichung der 
politischen Zielsetzungen mit Effizienzverlusten und Kosten verbunden sein, 
die letztlich kontraproduktiv sind und sogar den ursprünglichen Integrati-
onsprozeß und seine gesellschaftspolitischen Ziele in Frage stellen können. 
Dies ist spätestens dann der Fall, wenn signifikante Teile der Gemeinschaft 
der Auffassung sind, daß die ökonomisch prinzipiell vermeidbaren Kosten 
den Nutzengewinn aus der Realisierung der politischen Ziele übersteigen. 

3.2 Politische Zielsetzungen 

Ein erstes Kriterium zur Beurteilung des Eigenmittelsystems der Europäi-
schen Union stellt daher der Realisierungsgrad der finanzpolitischen Ziele 

107 Wie die ökonomische Analyse rechtlicher Regelungen zeigt, lassen sich jedoch viele der 
juristischen und technischen Regelungen auf einen „ökonomischen Kern" zurückführen, 
da sie im wesentlichen der Sicherung von Eigentumsrechten, der Senkung von Transak-
tionskosten sowie der Abschwächung des politökonomischen Moral Hazard Problems 
auf Seiten der politischen und bürokratischen „Agenten" dienen; vgl. zur ökonomischen 
Analyse des Rechts z.B. Kaplow/Shavell (1999), Posner (1998) und Cooter/Ulen (1997). 

108 Vgl. z.B. Streit (1991), S. 240-244. 
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dar, d.h. es ist der Frage nachzugehen, inwieweit das bestehende Finanzie-
rungssystem die zugrundeliegenden finanzpolitischen Ziele109 umsetzen und 
verwirklichen kann. 

Die finanzpolitischen Ziele des Einnahmensystems der EU leiten sich grund-
sätzlich aus dem übergeordneten Gesamtzielsystem der Europäischen Union 
ab, wie es etwa im Vertrag über die Gründung der Europäischen Union (u.a. 
Art. 2 EU-Vertrag) und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft (u.a. Art. 2 EG-Vertrag) zum Ausdruck gebracht wird und zu 
dessen Verwirklichung sie beitragen sollten. 110 Somit lassen sich die finanz-
politischen Ziele als klassische Zwischenziele im Rahmen vertikaler Zielbe-
ziehungen interpretieren. Obwohl ein solches Vorgehen in der Praxis auf-
grund möglicher Zielkonflikte und unklarer vertikaler Zielbeziehungen nicht 
unproblematisch ist und unabhängig davon, ob die bestehenden finanzpoliti-
schen Ziele tatsächlich in einer direkten oder indirekten Beziehung zum 
übergeordneten Zielsystem der EU stehen, scheinen Aussagen hinsichtlich 
der finanzpolitischen Ziele der EU, die mit dem Eigenmittelsystem realisiert 
werden sollen, möglich zu sein. In der politischen Diskussion über eine ge-
eignete Zielsetzung finden sich u.a. die folgenden weitgehend unwiderspro-
chene Vorstellungen. 

3.2.1 Autonome und ausreichende Eigenmittel 

Zum einen wird ein von den einzelnen Mitgliedstaaten unabhängiges und 
autonomes Finanzierungskonzept für den EU-Haushalt gewünscht, das si-
cherstellen soll, daß die Gemeinschaft eine eigenständige und kontinuierli-

109 Henlce (1997), S. 49 sprich im Rahmen seiner Strukturierung der Anforderungen an ein 
rationales Einnahmensystem der EU auch von „integrationspolitischen Kriterien". 

110 Vgl. zum Zielsystem der Europäischen Union z.B. Meyer (2000), S. 133-145 und Wal-
thes (1996), S. 57-67. Es sei darauf hingewiesen, daß die Erfüllung eines Großteils der 
(finanz)-politischen Ziele über die Ausgabenseite des EU-Haushaltes angestrebt wird 
und daher hier nur am Rande behandelt werden soll. Hierzu zählt z.B. die Verminderung 
regionaler Einlcommensdisparitäten durch den Struktur- und Kohäsionsfonds. 
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ehe Politik und Aufgabenerfüllung verwirklichen kann. 111 Angesichts des 
kontinuierlich gestiegenen Integrationsgrades der Gemeinschaft, der deutlich 
über einen losen Zweckverbund von autonomen Nationalstaaten hinausgeht, 
sei dies eine notwendige Voraussetzung für unabhängiges politisches Han-
deln der supranationalen europäischen Ebene. Eloquent wird diese Position 
z.B. von der Europäischen Kommission vertreten, wenn diese darauf hin-
weist, daß „die Verwirklichung des Binnenmarktes, die Durchführung ge-
meinsamer Politiken, die eigenständige Position der Gemeinschaft gegen-
über Drittländern - all dies ist nur der Tatsache zu verdanken, daß sie [die 
Europäische Gemeinschaft] über eigene finanzielle Mittel verfügen kann, die 
sie von den Mitgliedstaaten unabhängig macht"112• Demgegenüber wird be-
fürchtet, daß bei einer durch die Mitgliedsländer kontrollierten „Beitragsfi-
nanzierung" im Sinne von Finanzzuweisungen die EU eine zu geringe Ein-
nahmeautonomie hätte. Damit bestünde die Gefahr, daß Entscheidungen der 
EU in starkem Maße durch nationale Ziele und Interessen beeinflußt würden, 
was einer rationalen finanzpolitischen Willensbildung auf europäischer Ebe-
ne abträglich sei. 113 Der Übergang vom anfänglichen System expliziter Fi-
nanzbeiträge hin zum Eigenmittelsystem reflektierte genau diese Bestrebung 
hin zu einem höheren Autonomiegrad. 

Allerdings wird das Ziel autonomer Einnahmen durch das gegenwärtig exi-
stierende Eigenmittelsystem nicht vollständig realisiert. Auch wenn nicht 
mehr von einer reinen Beitragsfinanzierung durch die Mitgliedstaaten ge-
sprochen werden kann, wie sie etwa im Rahmen der Finanzierung internatio-
naler Organisationen üblich ist114, können die Regelungen des Eigenmittelsy-

111 Europäische Kommission (1998a), S. 5. Vgl. Peffekoven (1984), S. 318-321 für eine 
Betrachtung der allgemeinen Ziele, die mit der Forderung eines Systems der „eigenen 
Mittel" angestrebt werden. 

112 Europäische Kommission (1995a), S. 43. Kritischere Anmerkungen der Kommission 
bezüglich der erreichten Finanzautonomie der EU finden sich dagegen in Europäische 
Kommission (1998a), S. 8f. 

113 Vgl. Caesar (1992b), S. 54 sowie Caesar (1996a), S. 255. Zu den Voraussetzungen für 
eine eigenständige Politik gehören neben der Einnahmenautonomie auch Aspekte der 
Haushalts- und Haushaltsausführungsautonomie sowie der Ausgabenautonomie, vgl. 
Fugmann (1992), S. 73-78, der insgesamt von Finanzautonomie spricht. Da hier jedoch 
das Einnahmensystem der EU im Mittelpunkt steht, soll auf eine derart weit gefaßte 
Analyse an dieser Stelle verzichtet werden. 

114 Vgl. Peffekoven (1984), S. 316. 
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stems nicht als ein autonomes, von den Mitgliedstaaten unabhängiges Steu-
ersystem interpretiert werden. Der teilweise von der Europäischen Kommis-
sion vorgenommene Interpretation, daß sich die Eigenmittel als Steuerein-
nahmen definieren lassen, 115 kann daher nicht gefolgt werden. Eine solche 
Sichtweise würde voraussetzen, daß die Gemeinschaft die Gestaltungskom-
petenz (Gesetzgebungshoheit), die Ertragskompetenz (Ertragshoheit) sowie 
die Verwaltungskompetenz (Durchführungshoheit) in hohem Maße auf sich 
vereinen könnte. Bereits ein oberflächlicher Blick auf die unterschiedlichen 
Eigenmittelarten zeigt jedoch, daß dies größtenteils nicht der Fall ist. 116 

Als relativ unproblematisch erweist sich dabei noch die Interpretation der 
traditionellen Eigenmittel als „echte" eigene Mittel. Hierbei hat die EU eine 
weitgehende Ertragskompetenz 117 und Gestaltungskompetenz118• Darüber 
hinaus setzt diese Eigenmittelquelle direkt bei den Transaktionen der Wirt-
schaftssubjekte an und belastet diese. Die Durchführungskompetenz liegt 
dagegen, wie bei den anderen Eigenmittelquellen auch, in den Händen der 
Mitgliedstaaten bzw. ihrer Verwaltungen. Letzteres ist allerdings nur von 

115 Vgl. Europäische Kommission (2000a), S. 16 sowie Europäische Kommission (1995a), 
S. 43. Allerdings relativiert die Kommission ihre Einschätzung an anderer Stelle wieder, 
vgl. hierzu Kraff(1997), S. 342 sowie Europäische Kommission (1998a), S. 9. 

116 Vgl. ausführlich Kraff(l997), S. 339-345. 
117 Die Ertragskompetenz der EU wird allerdings durch den von den Mitgliedstaaten einbe-

haltenen Pauschalbetrag in Höhe von 25 % beeinträchtigt. Solange diese aus Vereinfa-
chungsgründen einbehaltene Pauschale ein näherungsweise korrektes Substitut für die 
tatsächlich entstehenden Erhebungskosten ist, könnte man von einer alleinigen Ertrags-
kompetenz sprechen. Diese dürfte der Fall gewesen sein, so lange die Erhebungskosten-
pauschale 10 % der traditionellen Eigenmittel betrug. ähnlich z.B. auch Messal ( 1989), 
S. 129f. Die Erhöhung der Erhebungskostenpauschale durch den derzeitig gültigen Ei-
genmittelbeschluß auf 25 % legt aber nahe, daß man hier nicht mehr von einer alleinigen 
Ertragskompetenz sprechen kann, da die tatsächlichen Kosten - wie zu vermuten ist -
drastisch überschätzt werden. Somit fließt ein Teil der Zolleinnahmen zur „freien" Ver-
wendung an die Haushalte der Mitgliedstaaten. 

118 Da der Rat über wesentliche Teile der Handelspolitik und der Agrarpolitik entscheidet, 
hängt die Interpretation der Gestaltungskompetenz davon ab, ob man den Rat schwer-
punktmäßig als eine europäische Institution mit eigenständigen Zielen auffaßt, oder ihn 
als Sprachrohr und Koordinierungsinstrument der Interessen der Mitgliedstaaten sieht, 
vgl. hierzu auch Kraff (1997), S. 340. 
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sekundärer Bedeutung, so daß die traditionellen Eigenmittel am ehesten als 
steuerähnliche Eigenmittel der EU charakterisiert werden können. 119 

Bezüglich der MwSt.- und BSP-Eigenmittel hat sich dagegen in weiten Tei-
len der Literatur und auch der europäischen Institutionen die Auffassung 
durchgesetzt, daß es sich hierbei de facto um Finanzbeiträge handelt. 120 Als 
Begründung wird vor allem angeführt, daß es den Mitgliedstaaten freige-
stellt sei, wie sie die abzuführenden Mittel aufbringen. Damit werden die 
Bürger nur mittelbar zur Finanzierung herangezogen. 

Als Voraussetzung für tatsächliche Eigenmittel wird dagegen gefordert, daß 
diese unmittelbar von Einzelpersonen oder Unternehmen aufgebracht werden, 
so daß ein direkter Bezug zwischen den Wirtschaftssubjekten und der EU-
Ebene besteht, und daß sie nur den Beschlüssen der Europäischen Union (und 
nicht denen der Mitgliedstaaten) unterliegen. 121 In Kontrast zur o.g. Sicht der 
Kommission liegt dementsprechend eine echte Steuerfinanzierung der EU erst 
dann vor, wenn die EU das Recht erhält, selbständig bei natürlichen oder juri-
stischen Personen Zwangsabgaben ohne Anspruch auf Gegenleistung zu erhe-
ben.122 Bezüglich der MwSt-Eigenmittel war eine derartige Weiterent-
wicklung ursprünglich in Erwägung gezogen worden; sie wurde dann aber 
aufgrund der nicht ausreichenden Harmonisierung der nationalen Regelungen 

119 Vgl. auch Caesar (1996b), S. 149 und Europäisches Parlament (1999b), S. 14. 
120 Vgl. u.a. Kraff (1997), S. 339-345 und S. 358ff., Friedmann (1996a), S. 22f., Walthes 

(1996), S. 206-211, Peffekoven (1994), S. 59 und S. 69, Seidel (1992), S. 216ff., Caesar 
(1992b), S. 54, Caesar (1990), S. 58ff., Strasser (1992), S. 96-99 und Messal (1989), S. 
137f. Auch Henke (1988), S. 140 vertritt diese Position, obwohl er bezüglich der BSP-
Eigenmittel von einer „Sozialproduktsteuer" spricht. Für die Einschätzung durch die eu-
ropäischen Institutionen sei exemplarisch verwiesen auf Europäisches Parlament 
(1999b), S. 15 und Europäischer Rechnungshof (1998b), S. 61. 

121 Vgl. Kraff (1997), S. 358f. und Caesar (1990), S. 59. Inhaltlich praktisch identisch sind 
die Anforderungen von Strasser (1992), S. 96, der zu folgender Definition gelangt: ,,Ei-
gene Mittel der Europäischen Gemeinschaften sind Abgaben (Steuern), die vom euro-
päischen Abgabepflichtigen unmittelbar gezahlt werden, als Einnahmen in den Gesamt-
haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften eingestellt werden und in den Haus-
haltsplänen der Staaten, die die Europäischen Gemeinschaften bilden, nicht mehr er-
scheinen. 

122 Vgl. Kraff (1997), S. 359 und Caesar (1990), S. 60 unter Verweis auf Schmöl-
ders/Hansmeyer (1980), S. 64. 
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wieder verworfen. 123 Statt dessen stellt die Begrenzung der MwSt.-
Bemessungsgrundlage auf 50 % des jeweiligen nationalen BSP eine gegen-
sätzliche Entwicklung dar und verstärkt den Finanzbeitragscharakter dieser 
Eigenmittelquelle. 124 Die Charakterisierung der MwSt-Eigenmittel als reine 
Finanzbeiträge wird auch daran deutlich, daß Veränderungen im MwSt.-
Eigenmittelsatz keinerlei Auswirkungen auf die nationalen Mehrwertsteuer-
sätze haben. Die individuelle Steuerbelastung der Bürger reagiert somit nicht 
auf Veränderungen in der Struktur der MwSt.- und BSP-Eigenmittel.125 

Darüber hinaus wird bezüglich der BSP-Eigenmittel angeführt, daß Haus-
haltsüberschüsse auf das nächste Jahr übertragen werden und so die dann 
aufzubringenden BSP-Eigenmittel reduzieren. Dies käme einer „Erstattung" 
ungenutzter Einnahmemittel gleich, die mit der Philosophie der Eigenmittel 
nur schwer vereinbar sei. 126 Letztlich orientieren sich die erforderlichen Fi-
nanzmittel, ähnlich wie im System expliziter Finanzbeiträge der Anfangs-
phase, an den zu tätigenden Ausgaben. Etwaige Einnahmenüberschüsse flie-
ßen daher an die Mitgliedstaaten zurück bzw. werden mit zukünftigen Zah-
lungen verrechnet. Auch die Europäische Kommission vertritt bezüglich In-
terpretation der Eigenmittel inzwischen keine einheitliche Meinung mehr 
und erkennt zumindest tendenziell die Interpretation der Eigenmittel als Fi-
nanzbeiträge an, wenn sie in der Agenda 2000 feststellt, daß ,, ... sowohl 
BSP- als auch MwSt-Beiträge( ... ) von den Mitgliedstaaten generell eher als 
Mitteltransfers zu Lasten der nationalen Haushalte denn als echte Eigenmit-
tel der Gemeinschaft angesehen [werden]". 127 

Diese Sichtweise der Mitgliedsländer begünstigt einen langwierigen finanz-
politischen Hauptkonflikt im Rahmen des Eigenmittelsystems: die Diskussi-
on um die Nettofinanzierungslasten der Mitgliedstaaten. Diese Diskussion 
wird maßgeblich von der Interpretation der Eigenmittel als nationale Fi-
nanzbeiträge motiviert. Wären die Einnahmen der EU tatsächlich „eigene 

123 Vgl. Europäischer Rechungshof (1998b), S. 61. Ein entsprechender Vorschlag war von 
der Kommission im Jahre 1987 gemacht worden. 

124 Vgl. auch Europäischer Rechungshof(1998b), S. 62. 
125 So auch Smith (1992), S. 116. 
126 Vgl. Kraff(1997), S. 343. 
127 Europäische Kommission (1997a), S. 98. Ähnlich auch Europäische Kommission 

(1998), s. 8f. 
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Mittel", auf die die Mitgliedstaaten keinen juristisch und ökonomisch be-
rechtigten Anspruch hätten, so würde sich das Problem in der gegenwärtigen 
Form nicht stellen. Die Aussage, daß ein Mitgliedstaat insgesamt zu hohe 
( oder zu niedrige) finanzielle Lasten im Verhältnis zu seinem relativen 
Wohlstand zu tragen hat, macht nur solange Sinn, wie er auf eigentlich ihm 
zustehende Mittel verzichtet bzw. verzichten muß. Zwar kann nicht ausge-
schlossen werden, daß auch in einem System echter eigener Mittel ein Dis-
sens über die Verteilung der finanziellen Lasten bestünde, allerdings wären 
die Hauptbeteiligten vermutlich nicht mehr die Nationalstaaten sondern statt 
dessen begünstigte oder nicht begünstigte Regionen, Wirtschaftsbranchen 
oder gar einzelne Individuen. Dies hätte den großen Vorteil, daß auch auf 
der Einnahmenseite der Europäischen Union eine deutlich sichtbare Bezie-
hung zwischen den aufzubringenden Finanzmitteln und den davon betroffe-
nen Wirtschaftssubjekten zu erkennen wäre, ähnlich wie es auf der Ausga-
benseite seit Jahren der Fall ist. 

Aus politökonomischer Sicht könnte daraus auf der Finanzierungsseite ein 
signifikantes Interessen-Gegengewicht zur „Ausgabenlobby" in der EU ent-
stehen mit der Folge einer deutlich gebremsten Ausgabendynamik. Ein-
schränkend muß allerdings angefügt werden, daß dieser Effekt stark von der 
Form der potentiellen autonomen Einnahmenquelle abhängt. Bei einer all-
gemeinen Steuer mit breiter Bemessungsgrundlage wäre er vermutlich auf-
grund der schlechten Organisationsfähigkeit einer großen Gruppe und der 
individuell nur geringen Steuerbelastung nicht besonders ausgeprägt. 

Schließlich stellt sich die Frage, inwieweit man der EU-Ebene überhaupt ei-
ne eigenständige Entscheidungskompetenz bezüglich ihrer Einnahmen zu-
sprechen kann, wenn man die maßgebliche Institution, den Rat der EU, als 
Entscheidungsorgan der Mitgliedstaaten interpretiert, das durch die Interes-
sen der Mitgliedstaaten dominiert wird und diese in Einklang bringen muß. 
Da die Mitgliedstaaten im Rat einstimmig über jeden neuen Eigenmittelbe-
schluß entscheiden müssen und dieser zudem durch die nationalen Parlamen-
te ratifiziert werden muß, bestimmen letztlich sie über die Art und das ma-
ximale Volumen der Finanzierung der EU .128 

Ungeachtet dieser Einschränkungen wird dem bestehenden Einnahmensy-
stem allerdings insofern der Charakter „eigener" Mittel zuerkannt, als die 

128 Vgl. Heckei (1998), S. 52f. sowie Kraff(l997), S. 339f. 
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jeweiligen Beträge der MwSt.-/BSP-Eigenmittel automatisch jeden Monat 
von den Mitgliedstaaten auf das Konto der EU überwiesen werden und somit 
in die Verfügungsgewalt der Gemeinschaft übergehen. Unabhängig von ei-
ner juristisch stringenten Interpretation besteht damit de facto eine ausrei-
chende ökonomische Unabhängigkeit der europäischen Ebene zumindest je-
weils solange, bis die Mitgliedstaaten durch den Rat einen neuen Eigenrnit-
telbeschluß beschließen. Das nachhaltige Zurückhalten von Zahlungen an 
die supranationale Ebene, wie es bei anderen internationalen Organisationen 
teilweise vorkommt,129 würde im Falle der EU eine massive Vertragsverlet-
zung darstellen, gegen die - nicht zuletzt vor dem Europäischen Gerichtshof 
- ausreichende Sanktionsmaßnahmen bestünden. Darüber hinaus kann ein 
solches Verhalten auch angesichts des hohen Integrationsgrades innerhalb 
der Union praktisch als ausgeschlossen gelten. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß eine erhöhte Einnahmenautono-
mie nicht zwangsläufig zu besseren - weil unabhängigeren - Politikent-
scheidungen führen muß, wie eingangs argumentiert wurde. So verweisen 
einige Autoren darauf, daß unter Public-Choice-Aspekten eine Beitragsfi-
nanzierung aufgrund der damit verbundenen stärkeren Budgetrestriktion po-
sitiv zu beurteilen sei. 130 Das gegenwärtige Beitragsfinanzierungssystem in-
terpretieren sie als labiles, nicht-institutionalisiertes Steuerkartell im Sinne 
der Überlegungen von Brennan/Buchanan (1980), das eine übermäßige Aus-
weitung des Finanzrahmens der EU verhindere. 131 Angesichts der mangeln-
den direkten Einbeziehung der Bürger in die Entscheidungs- und Kontroll-
mechanismen auf europäischer Ebene schließen sie daraus, daß eine weiter-
reichende Einnahmenautonomie derzeit nicht angestrebt werden sollte. 132 

Letztlich würde eine erhöhte finanzielle Autonomie im gegenwärtigen Sy-
stem auch eine erhöhte politische Unabhängigkeit von den europäischen 
Bürgern bedeuten, die kaum über wirksame direkte Sanktionsmechanismen 
im Falle von Fehlentwicklungen verfügen. Von daher erscheint das beste-
hende Eigenmittelsystem der europäischen Ebene eine ausreichende finanzi-

129 Vgl. Peffekoven (1981), S. 26. Ein Beispiel sind die Beitragsrückstände der USA bei 
den Vereinten Nationen. 

13° Caesar (1996a), S. 257 und ähnlich Folkers (1995), S. 99. 
131 So etwa Henke/Perschau (1999), S. 32. Vgl. auch die Ausführungen in Abschnitt 3.3. 
132 So z.B. Henke/Perschau (1999), S. 24. 
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elle Unabhängigkeit zuzubilligen, ohne es gleichzeitig zu einer Art „Selbst-
bedienungsladen" für die politischen Vorstellungen europäischer Politiker 
und Bürokraten werden zu lassen. 

Mit dem Autonomieaspekt einher geht die Forderung nach einer ausreichen-
den finanziellen Ausstattung der Europäischen Union zur Erfüllung ihrer 
Aufgabenbereiche. Obwohl die finanzpolitische Handlungsfähigkeit in den 
90er Jahren nie gravierend durch eine potentielle Mittelknappheit gefährdet 
war, 133 spiegeln sich in dieser Forderung vor allem die traumatischen Erfah-
rungen der 80er Jahre wider, als die Gemeinschaft aufgrund von Haushalts-
problemen teilweise wie gelähmt war. 134 Nach Ansicht der Europäischen 
Kommission hat sich das gegenwärtige Eigenmittelsystem bezüglich einer 
ausreichenden Mittelaufbringung daher bewährt. 

3.2.2 Gerechte Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten 
und Solidaritätsziel 

Zum anderen wird - im Sinne eines distributiven Kriteriums - eine „gerech-
te" Lastenverteilung zwischen den EU-Mitgliedstaaten angestrebt. 135 Im Ver-
tragswerk kommt dieser Gedanke in Form des Solidaritätsprinzips zum Aus-

133 Lediglich im Haushaltsjahr 1993 stellte die damalige Eigenmittelobergrenze von l,20 % 
des BSP eine gewisse Restriktion dar, vgl. Europäische Kommission (1998a), S. 6. 

134 Vgl. z.B. Strasser (1991), S. 36. Teilweise wird das Kriterium der Finanzierbarkeit auch 
den ökonomischen Anforderungen zugerechnet, vgl. z.B. Prokop (1999), S. lOSf. Auf-
grund der politischen Dimension des Konsensfindungsprozesses bezüglich der Finanzie-
rungsbereitschaft der Mitgliedstaaten, insbesondere wenn man die Diskussion um die 
Nettozahlerpositionen verfolgt, wird dieser Zuordnung hier jedoch nicht gefolgt. Öko-
nomische Kriterien nehme dagegen bei der Frage nach der sinnvollen Kompetenzzuord-
nung auf die europäische, nationale sowie regionale Ebene eine zentrale Rolle ein, vgl. 
hierzu den nachfolgenden Abschnitt 3.3. 

135 Vgl. z.B. Padoa-Schioppa et al. (1987), S. 89f. Teilweise werden distributiv motivierte 
Bewertungskriterien in der Literatur nicht zu den politischen sondern zu den ökonomi-
schen Kriterien gerechnet, so z.B. Henke (1997), S. 49 und Begg et al. (1997), S. 14-17. 
Dieser Vorgehensweise soll hier jedoch nicht gefolgt werden, da Gerechtigkeitsüberle-
gungen, insbesondere dann, wenn sie Aussagen über Ergebnisgerechtigkeit beinhalten, 
auf Werturteilen basieren, die das Ergebnis gesellschaftlicher und politischer Prozesse 
sind und zu deren Begründung die ökonomische Analyse nur sehr eingeschränkt beitra-
gen kann. 
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druck. 136 Allerdings handelt es sich dabei um ein unbestimmtes und nur 
schwer zu operationalisierendes Konzept, das im Kontext der EG niemals 
deutlich definiert, geschweige denn gemeinsam festgelegt worden ist. 137 Dar-
über hinaus bleibt unklar, was mit einer „gerechten" Lastenverteilung zwi-
schen den Mitgliedstaaten gemeint ist, wenn man der Entität Staat keinen 
eigenständigen Wert beimißt, sondern statt dessen ausschließlich die 
Präferenzen der Individuen zugrunde legt. 138 Eine „gerechte" 
Lastenverteilung kann sich dann immer nur auf die Kosten und 
Nutzenwirkungen bei den betroffenen Wirtschaftssubjekten beziehen. Damit 
beinhaltet eine aggregierte Beurteilung der Lastenverteilung, abgesehen von 
der grundsätzlichen Problematik interpersoneller Nutzenvergleiche, 
besondere Probleme, da letztlich die Auswirkungen auf die (personelle) 
Einkommensverteilung in jedem Mitgliedstaat mitberücksichtigt werden 
müßten. Eine tatsächlich „gerechte" Lastenverteilung" zwischen den 
Mitgliedstaaten setzt somit voraus, daß die einzelwirtschaftliche Belastung 
der Bürger diesem Kriterium folgt. Da die Mitgliedstaaten jedoch 
weitgehend frei in ihren Entscheidungen sind, wie sie die an die EU 
abzuführenden Mittel aufbringen und zudem die Ausgaben gravierende 
sektor- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen, kann eine 
europaweit horizontal gerechte Lastenverteilung auf der Ebene der In-
dividuen im gegenwärtigen System nicht garantiert werden. Gegen eine eu-
ropaweit gerechte horizontale Belastung auf der Ebene der Individuen 
spricht zudem die Tatsache, daß die nationalen Steuersysteme, aus denen die 
Beitragszahlungen der Mitgliedstaaten finanziert werden, jeweils unter-
schiedliche Progressionsverläufe aufweisen, so daß sich Wirtschaftssubjekte 
mit vergleichbarem Einkommen einer unterschiedlichen Steuerbelastung 
ausgesetzt sehen, je nachdem in welchem Mitgliedstaat sie sich aufhalten. So 
ist es wenig verwunderlich, daß die unterschiedlichen Mitgliedstaaten diver-

136 Art. 1 Absatz 3 EU-Vertrag definiert als eine Aufgabe der Union,,, ... die Beziehungen 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren Völkern kohärent und solidarisch zu 
gestalten". Eine inhaltlich ähnliche Formulierung findet sich auch in Art. 2 EG-Vertrag. 
Vgl. zum Solidaritätsprinzip im Vertragswerk der Europäischen Union auch Heinemann 
(1995), S. 14f. Ähnlich auch Caesar (1998), S. 126f., der auf die Bedeutung distributiver 
Motive bei allen wesentlichen Vertragsänderungen hinweist. 

137 Vgl. Europäische Kommission (1993), S. 101. 
138 Auf dieses Problem weist implizit auch Caesar (1996b), S. 167 hin. 
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gierende Auffassungen darüber haben, wie eine „gerechte" Aufteilung der 
Finanzierungslasten auszusehen hat. 

Im Rahmen einer weitgefaßten Interpretation umfaßt die distributive Zielset-
zung auch das in Artikel 158 EG-Vertrag verankerte Kohäsionsziel und sei-
ne Implikationen für das Eigenmittelsystem. Nach Artikel 158 EG-Vertrag 
setzt sich die Gemeinschaft zum Ziel, ,,die Unterschiede im Entwicklungs-
stand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten be-
nachteiligten Gebiete ( ... ) zu verringern" und strebt somit eine Verringerung 
der sozioökonomischen Disparitäten zwischen den Mitgliedstaaten an. Auch 
wenn diesbezüglich das Hauptaugenmerk auf der Ausgestaltung der Ausga-
benseite liegt, etwa in Form der Struktur- und Kohäsionsfonds, muß je nach 
Intensität, mit der dieses Verteilungsziel verfolgt wird, mit mehr oder weni-
ger starken Auswirkungen auf die Finanzierungsseite des EU-Haushaltes ge-
rechnet werden. Sollte es langfristig nicht zu einem Abbau der räumlichen 
Einkommens- und Entwicklungsdisparitäten durch Marktprozesse kommen, 
so könnte daraus ein verstärkter Umverteilungsdruck innerhalb der EU resul-
tieren. 139 

Als ein mögliches und in der Diskussion über das Eigenmittelsystem häufig 
anzutreffendes Bewertungskriterium für eine „gerechte" Lastenverteilung hat 
sich die folgende Position herauskristallisiert: Die Finanzierungslast der eu-
ropäischen Ebene sollte auf die einzelnen Mitgliedstaaten entsprechend ih-
rem relativen Wohlstand verteilt werden, wobei als Wohlstandsindikator das 
Bruttosozialprodukt pro Kopf oder ähnliche makroökonomische Pro-Kopf-
Aggregate in den Vordergrund gerückt sind. 140 Die Europäische Kommission 
spricht in diesem Zusammenhang auch von horizontaler Gleichheit der Mit-
gliedstaaten in bezug auf ihre Beitragskapazität als sehr wichtigem Kriteri-
um, in dem Sinne, daß Mitgliedstaaten mit vergleichbarer Beitragskapazität 

139 Vgl. Thomas, I. (1997), S. 7f. Allerdings zeigt Thomas, I. (1997), S. 114-160 anhand 
empirischer Untersuchungen, daß man auf der Ebene der Mitgliedstaaten von einer 
Konvergenz der Pro-Kopf-Einkommen in der EU ausgehen kann. Auf regionaler Ebene 
allerdings ist der Konvergenzprozeß deutlich schwächer ausgeprägt 

140 Vgl. z.B. Häde (1996), S. 482 und Europäische Kommission (1993), S. 85. ,,Vertei-
lungsgerechtigkeit erfordert zumindest eine proportionale Verteilung, d.h. der Anteilei-
nes Landes an den Gemeinschaftseinnahmen soll seinem Pro-Kopf-Einkommen entspre-
chen". Ähnlich auch die Forderung von Henke (1997). 
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auch gleiche Beiträge leisten.141 Allerdings ist damit noch nicht (völlig) ge-
klärt, ob man nur auf die Einnahmenseite des EU-Haushaltes abstellt, oder -
wie oft in der politischen Diskussion - Nettofinanzierungssalden meint, die 
sich als Differenz der Zahlungen an die EU und den erhaltenen Rückflüssen 
ergeben.142 

Ebenso beinhaltet diese Position noch keine konkrete Aussage über die ge-
wünschte Intensität der distributiven Maßnahmen, etwa in Form einer pro-
portionalen oder progressiven Ausgestaltung des Steuer- bzw. Beitragsatzes. 
Das Ausmaß des mit dem Solidaritätsgedanken verbundenen zwischenstaat-
lichen Ressourcentransfers stellt einen permanenten Diskussionspunkt zwi-
schen den Mitgliedstaaten dar. So hat im Vorfeld der Verabschiedung der 
Agenda 2000 und des neuen Eigenmittelbeschlusses Spanien im Juli 1998 
mit Unterstützung von Griechenland und Portugal die Einführung progressi-
ver Elemente in das Eigenmittelsystem gefordert, um Aspekte der „vertika-
len Gleichheit" zu berücksichtigen, während Mitgliedstaaten mit einem hö-
heren Pro-Kopf-Einkommen tendenziell zu proportionalen oder gar degres-
siven Beiträgen neigen. 143 Von der Kommission wurde dieser Vorschlag u.a. 
mit der Begründung abgelehnt, daß das Solidaritätskriterium über eine Pro-
gression auf der (zweckgebundenen) Ausgabenseite praktiziert werde. 144 Al-
lerdings nähert sich die Kommission mit diesem Argument inhaltlich zumin-
dest implizit der Debatte über die Nettohaushaltspositionen, da sie eine si-
multane Betrachtung der Einnahmen- und Ausgabenseite in Abhängigkeit 
des relativen Wohlstandes vornimmt. 

Im Zusammenhang mit den verteilungspolitischen Zielen vertreten einige 
Autoren darüber hinaus die These, daß dem EU-Budget eine politisch ge-

141 Europäische Kommission (1998a), S. 13. 
142 Auf den Zusammenhang von Nettofinanzierungssaldo und Pro-Kopf-Einkommen stellen 

beispielsweise Padoa-Schioppa et al. (1987), S. 107f. und Anhang D (S. 150-161) ab. 
143 Europäische Kommission (1998a), S. 13-16. Spanien forderte bereits in früheren Jahren 

eine stärkere zwischenstaatliche Umverteilung auf EU-Ebene, vgl. Bowles/Jones (1991). 
144 Europäische Kommission (1998a), S. 16 und Anhang 7. Ein weiterer Nachteil einer ein-

nahmenseitigen Progression sei, daß die weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten eigen-
ständig über die im Vergleich zum Status quo „eingesparten" Mittel verfügen könnten. 
Daher würden Investitionen weniger gefördert werden als im gegenwärtigen System mit 
einer ausgabenseitiger Progression, das nicht Mitgliedstaaten insgesamt, sondern nur 
einzelne besonders förderungswürdige Regionen unterstütze. 
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wollte Kompensationsfunktion für die „Verlierer der Integration" zukomme, 
damit diese dem weiteren Integrationsprozeß zustimmen. 145 Insbesondere 
Folkers (1995, S. 92f.) weist darauf hin, daß die zunehmende europäische 
Integration angesichts der heterogenen Wirtschaftsstrukturen der Mitglied-
staaten keine pareto-superiore Entwicklung darstelle, so daß einzelne Mit-
gliedsländer für die aus der zunehmenden Integration resultierenden 
Nachteile entschädigt werden müßten, damit sie einer kooperativen Lösung 
zustimmen. Das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Politik der EU 
sei daher nicht der traditionelle, statisch-allokative Effizienzbegriff, sondern 
das Konzept der Integrationseffizienz, d.h. es sei der Frage nachzugehen, 
inwieweit die durch den Haushalt finanzierten Aktivitäten integrationsför-
dernd wirken. 146 Mit zunehmender Integration, mit dem Beitritt neuer Mit-
gliedstaaten sowie mit der damit verbundenen stärkeren Heterogenität der 
Wirtschaftsstrukturen seien daher steigende Kompensationsleistungen erfor-
derlich. 

Neuere empirische Untersuchungen zeigen allerdings, daß die innereuropäi-
sche Umverteilung, gemessen anhand der Nettofinanzierungspositionen der 
Mitgliedstaaten, sich weniger am relativen Wohlstand oder der Wirtschafts-
kraft der Länder orientiert, sondern daß es statt dessen zu einer „Ausbeu-
tung" der großen durch die kleinen Mitgliedstaaten kommt, die ihre Ursache 
im wesentlichen an einer von der Bevölkerungszahl abweichenden Stim-
mengewichtung im Rat hat. 147 

145 Folkers (1995), S. 90-96, Caesar (1998), S. 136ff. und Heinemann (1999), S. 3. Zurecht 
weist Heinemann jedoch darauf hin, daß es äußerst fraglich ist, ob sich überbaut Verlie-
rer der Europäischen Integration finden lassen; ähnlich auch Henke/Perschau (1999), 
S. 36. Thomas, I. (1997), S. 239 kommt zu dem Ergebnis, daß keine (ökonomische) 
Notwendigkeit für eine derartige Kompensation der armen Länder (als angebliche Inte-
grationsverlierer) durch die reichen Länder (als angebliche Integrationsgewinner) zur Er-
reichung eines optimalen Integrationsgrades bestehe. 

146 Folkers (I 995), S. 94ff., der jedoch darauf hinweist, daß die Durchführung und Umset-
zung der Kompensationsfunktion mit gravierenden Problemen behaftet sei. 

147 Vgl. ausführlich Rolle (2000) und Rolle (1999) sowie Caesar (1998), S. 137. Ähnlich 
auch Homburg (1997), S. 72. Die These von der „Ausbeutung der Großen durch die 
Kleinen" geht zurück auf Olson (1965), S. 29; vgl. für die Übertragung auf Bündnisse 
von Staaten auch Olson/Zeckhauser (1966). 
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Unabhängig von den faktischen Motiven und Ursachen der Umverteilung im 
Status quo hat die Europäische Union inzwischen einen Integrationsgrad er-
reicht, bei dem zwischenstaatliche Transfers politisch erwünscht bzw. als 
erforderliche Bedingung einer Konsensfindung anzusehen sind und somit ein 
Ziel des gemeinsamen Haushaltes darstellen. Strittig ist dagegen in erster 
Linie das Niveau und die Art der Umverteilungsmaßnahmen. 

Ersetzt man das in den bisherigen Ausführungen implizit unterstellte Lei-
stungsfähigkeitsprinzip148 durch das Äquivalenzprinzip, so resultieren völlig 
anderslautende Forderungen hinsichtlich einer „gerechten Lastenverteilung". 
Nach letzterem wäre des Eigenmittelsystem dann „gerecht" ausgestaltet, wenn 
sich jeder Mitgliedstaat entsprechend den von ihm in Anspruch genommenen 
(öffentlichen) Leistungen an der Finanzierung des EU-Haushaltes beteiligen 
würde. 149 Allerdings spielt das zentrale Element des Äquivalenzprinzips, die 
Bereitstellung öffentlicher Güter, im Rahmen der EU-Finanzen nur eine se-
kundäre Rolle, so daß das Äquivalenzprinzip angesichts der politischen Vor-
gaben letztlich keine geeignete normative Grundlage darstellt. 150 Die europäi-
schen öffentlichen Güter, insbesondere der Binnenmarkt, könnten auch aus ei-
nem deutlich geringeren Haushaltsvolumen finanziert werden. Zudem steht ei-
ner strikten Anwendung des Äquivalenzprinzips die Tatsache im Wege, daß 
die Kosten und Nutzenwirkungen der Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union in ihrer Gesamtheit nur unzulänglich monetär bewertbar sind, da sie 
nicht ohne weiteres auf entsprechende Indikatoren zurückgeführt werden kön-
nen. 151 Eine ausschließliche Betrachtung der Nettofinanzierungsströme als Ko-
sten-Nutzen-Indikator der Mitgliedschaft greift jedenfalls zu kurz. 

148 Auf europäischer Ebene spricht man statt von der Leistungsfähigkeit oft auch von der 
,,Beitragskapazität" der Mitgliedstaaten. 

149 Vgl. u.a. Böker (1994), S. 36. Dabei kann man zwischen „Nutzenäquivalenz" und „Ko-
stenäquivalenz" unterscheiden; vgl. Seidel (1992), S. 57 und Peffekoven (1981), S. 19. 

15° Folkers (1995), S. 100. Statt dessen haben die Transaktionen des EU-Haushalts vor al-
lem den Charakter von Transfers und Subventionen. 

151 Vgl. z.B. Thomas, I. (1997), S. 242, Seidel (1992), S. 57 sowie Peffekoven (1981), S. 
19f. Dieser Kritikpunkt trifft auch auf den Vorschlag von Folkers (1995) S. 100-103 zu, 
der eine simultane Betrachtung der Nettofinanzierungspositionen und der integrations-
bedingten marginalen Wohlfahrtsgewinne und -verluste zur Beurteilung des EU-
Haushaltes anstrebt. Danach sollte der Nettofinanzierungssaldo die Wohlfahrtseffekte 
der Integrationsmaßnahmen gerade ausgleichen. 
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Hinter der Forderung einer „gerechten" Lastenverteilung können sich somit 
die unterschiedlichsten Konzepte und Vorstellungen mit jeweils 
anderslautenden Implikationen für die gewünschte Finanzverfassung der 
Europäischen Union verbergen. Dennoch soll trotz aller Unschärfe und 
mangelnden Abgrenzung der auf dem Solidaritätsziel basierende 
Umverteilungsgedanke im weiteren als ein Kriterium gelten. 

Gegebenenfalls führt der vermutete Kompensationsbedarf im Rahmen der fi-
nanzpolitischen Ziele auch zu Sonderregelungen im Sinne politisch erforderli-
cher Nebenbedingungen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn im Falle 
der Nichtbeachtung solcher Ausnahmeregelungen ein Konsens zwischen den 
beteiligten Staaten nicht zu erwarten ist und dadurch eventuell das gesamte 
System in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden könnte. 152 Sollte 
dies der Fall sein, so ist nach einer möglichst effizienten Ausgestaltung der 
Sonderregelung zu streben, um die damit verbundenen Wohlfahrtsverluste 
möglichst gering zu halten. Insgesamt wird sich das gegenwärtige Einnahmen-
system also u.a. daran messen lassen müssen, inwieweit es die politischen 
Zielvorgaben adäquat umzusetzen vermag. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß die beiden hier behandelten poli-
tischen Zielsetzungen - autonome Einnahmen und eine gerechte Lastenver-
teilung - durch eine potentielle Konfliktsituation im Sinne unvereinbarer 
horizontaler Zielbeziehungen charakterisiert sind. Das Streben nach mög-
lichst autonomen Einnahmequellen steht in klarem Widerspruch zu einer am 
BSP oder BIP orientierten Lastenverteilung. 153 Letztere läßt sich faktisch nur 
in einem System von Finanzbeiträgen realisieren, da ein identisches Auf-
kommen durch andere Steuer- oder Einnahmequellen als äußerst unwahr-
scheinlich erachtet werden muß, bzw. sich nur durch komplizierte Korrek-
turmechanismen und Ausgleichszahlungen realisieren ließe. Dieser Trade-
off zwischen den politischen Zielsetzungen bliebe auch dann bestehen, wenn 
man - was für die nähere Zukunft als äußerst unwahrscheinlich erscheint -
von einer Betrachtung der Nationalstaaten auf eine einzelwirtschaftliche Be-
trachtung der Wirtschaftssubjekte übergeht. Zwar ließe sich das Autonomie-
ziel vergleichsweise einfach durch eine eigenständige EU-Steuer erreichen, 

152 So weist etwa Henke (1997), S. 49 auf die Konsensfähigkeit des Eigenmittelsystems als 
(integrations-)politisches Kriterium hin. 

153 Ähnlich auch Genser (1997), S. 1 lOf. 
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wie sie häufig und in vielfältigen Varianten diskutiert wird. 154 Die einzige 
Steuer, die einen direkten Bezug zum individuellen Leistungsfähigkeitsprin-
zip hätte, die Einkommensteuer, ist jedoch aufgrund ihrer stark heterogenen 
Ausgestaltung in den einzelnen Mitgliedstaaten und ihrer jeweiligen nationa-
len Bedeutung ein denkbar ungeeigneter Kandidat für eine EU-weite Har-
monisierung, die für eine unionsweite Erhebung unabdingbar wäre. Unter 
Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte erscheint mittelfristig eine stärkere 
Orientierung am BSP der Mitgliedstaaten als realisierbare Second-Best-
Lösung für die politischen Zielsetzungen. Zwar resultiert nicht notwendi-
gerweise eine „gerechte" Lastenverteilung auf individueller Ebene der Wirt-
schaftssubjekte, allerdings behalten die Mitgliedstaaten im Vergleich zu ei-
ner direkten EU-Steuer einen zusätzlichen Freiheitsgrad, wie sie die abzu-
führenden Eigenmittel gemäß ihren unterschiedlichen nationalen Steuer-
Präferenzen finanzieren wollen. 155 Unter der Annahme, daß der politische 
Prozeß in den Mitgliedsländer nicht völlig versagt, erscheint dies eine ad-
äquate Lösung zu sein. Das Autonomiekriterium eines solchen Systems wäre 
mit dem Status quo vergleichbar und aus Sicht des Verfassers somit ausrei-
chend. 

154 Ein Vorstoß in diese Richtung wurde beispielsweise im Sommer 2001 mit Beginn der 
belgischen Ratspräsidentschaft vom belgischen Finanzminister Didier Reynders ge-
macht. Vgl. zur Diskussion um eine eigenständige EU-Steuer Europäische Kommission 
(1998a), Anhang 2 und Begg et al. (1997), S. 24--73. Als mögliche neue „eigene" EU-
Steuern werden behandelt: eine COi-Steuer/Energie-Steuer, eine modulierte MwSt., 
Verbrauchsteuern auf Tabak, Alkohol und Mineralöl, eine Körperschaftsteuer, Besteue-
rung von Verkehrs und Telekommunikationsdienstleistungen, eine Einkommensteuer, 
eine Quellensteuer auf Zinserträge sowie die EZB-Seigniorage. Dabei muß es sich nicht 
immer um eine neu konzipierte Steuer handeln. Vielmehr ist teilweise an einen Auf-
schlag auf die bestehenden nationalen Steuern gedacht. 

155 Vgl. zur Begründung einer europäischen „Steuervielfalt" z.B. Cnossen (1990), S. 473ff. 
sowie Caesar (1996b), S. 164 und Henke/Perschau (1999), S. 32. 
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3.3 Ökonomische Zielsetzungen und Bewertungskriterien auf 
Basis der Theorie des fiskalischen Föderalismus 

Neben den politischen Kriterien stellen ökonomische Effizienzkriterien die 
zweite wichtige Anforderungskategorie zur Beurteilung des Eigenmittelsy-
stems dar. Den theoretischen Ausgangspunkt für die Ableitung eines effi-
zienzorientierten Anforderungskatalogs bildet die ökonomische Theorie des 
Föderalismus, die der Frage nach einer effizienten Finanzverfassung föderal 
gegliederter Staatsgebilde nachgeht. 156 Auch wenn sich die Europäische Uni-
on derzeit noch in einem präföderalen Stadium befindet, so lassen sich doch 
wichtige Erkenntnisse aus dieser Vorgehensweise gewinnen. 

3.3.1 Allokative Grundaussagen des fiskalischen Föderalismus 

Klassischerweise analysiert die fiskalische Föderalismustheorie die allokativ 
effiziente Aufgaben- und Ausgabenkompetenz sowie die dafür erforderliche 
Einnahmenkompetenz der unterschiedlichen staatlichen Ebenen. 157 Da sich 
ein effizientes Einnahmensystem an den zu erfüllenden Aufgaben orientieren 
muß, ist zunächst eine zumindest rudimentäre Betrachtung der wünschens-
werten vertikalen Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen den ver-
schiedenen staatlichen Ebenen innerhalb der Europäischen Union unver-
zichtbar .158 Die vorgelagerte Fragestellung, in welchen Bereichen der Staat 

156 Die moderne ökonomische Theorie des Föderalismus geht u.a. zurück aufOates (1972). 
Auch wenn sich die ökonomische Föderalismustheorie nicht nur auf allokative Aspekte 
beschränkt, so stellen diese doch das zentrale Element dar; vgl. u.a. Oates (1990a), S. 4, 
der in Anlehnung an Musgrave (1959), S. 183 den allokativen Bereich als das „Herz des 
fiskalischen Föderalismus" bezeichnet; ähnlich auch Nowotny (1997), S. 105 und Ru-
binfeld (1987), S. 630. Malchow (1992), S. 136 bezeichnet die Betonung der allokati-
onstheoretischen Argumentation der traditionellen Föderalismustheorie dagegen als eine 
zentrale Schwäche. 

157 Vgl. für einen kurzen Überblick über die Theorie des fiskalischen Föderalismus z.B. 
Feld/Kirchgässner (1998) sowie Oates (1999), (1994), (1990a), (1990b) (1977) und 
(1972), Rubinfeld (1987) und Boadway/Wildasin (1984), S. 497-543. Eine ausführliche 
Darstellung des fiskalischen Föderalismus im Zusammenhang mit der Europäischen 
Union findet sich bei Kraff (1997); vgl. zu diesem Themenbereich u.a. auch Hem-
ming/Spahn (1997). 

158 Vgl. Musgrave (1983), S. 10 und Norregaard (1997), S. 49. 
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aufgrund von Marktversagen überhaupt eingreifen soll, wird im Rahmen die-
ser Arbeit dagegen nicht diskutiert. Lediglich potentielle Aspekte des 
„Staatsversagens", welche die Forderung nach staatlichen Interventionen zur 
Beseitigung marktlicher Ineffizienzen oftmals in starkem Maße relativieren, 
werden im Rahmen von Public-Choice-Aspekten tangiert, indem u.a. der 
Fragestellung nachgegangen wird, welche föderale Kompetenzzuordnung 
dazu beiträgt, Ineffizienzen im staatlichen Sektor zu minimieren. 

Eines der zentralen Elemente der Theorie des fiskalischen Föderalismus ist 
das auf Oates ( 1972) zurückgehende Dezentralisierungstheorem. Dieses be-
sagt im wesentlichen, daß unter bestimmten Voraussetzungen lokale öffentli-
che Güter immer von untergeordneten Gebietskörperschaften bereitgestellt 
werden sollten. 159 Es stellt somit die ökonomische Konkretisierung des im 
EU-Vertragswerk (Art. 2 EU-Vertrag und Art. 5 EG-Vertrag) verankerten 
Subsidiaritätsprinzips 160 dar. Danach besteht ein grundsätzlicher Rechtferti-
gungsbedarf für die Verlagerung staatlicher Aufgaben von untergeordneten 
Ebenen auf zentrale Instanzen. Als Hauptgrund wird angeführt, daß unterge-
ordnete Jurisdiktionen ihr Angebot an öffentlichen Gütern besser an die re-
gional heterogenen Präferenzen der Bürger anpassen können als dies bei einer 

159 Oates (1972), S. 35: ,,For a public good - the consumption of which is defined over 
geographical subsets of the total population, and for which the costs of providing each 
level of output of the good in each jurisdiction are the same for the central or the respec-
tive local government - it will always be more efficient (or at least as efficient) for Jocal 
governments to provide the Pareto-efficient levels of output for their respective jurisdic-
tions than for the central government to provide any specified and uniform level of out-
put across all jurisdictions". 

160 Vgl. ausführlich Feld/Kirchgässner (1996) sowie Brunner (1993), Heinemann (1995), 
S. 13-19 und Nowotny (1997), S. 102-105. Eine kritische Diskussion über die rechtli-
che Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in der EU findet sich u.a. bei Heinemann 
(1995), S. l 15-132, Häde (1996), S. 349-353 und Thomas, 1. (1997), S. 177-182. Hier-
zu ebenfalls kritisch äußern sich Frey (1997), S. 39-44 und Laufer/Fischer (1996), S. 
84-97. Den Versuch einer europarechtlichen Konkretisierung erfährt das Subsidiaritäts-
prinzip durch das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit. Begrifflich entstammt das Subsidiaritätsprinzip der katholi-
schen Soziallehre; vgl. z.B. die Enzyklika „Quadragesimo anno" von Papst Pius XI. aus 
dem Jahre 1931 (Papst Pius XI. (1931), insb. Ziffer 79) sowie Nell-Breuning (1985), S. 
55-58. Die inhaltlichen Ursprünge des Subsidiaritätsprinzips reichen jedoch deutlich 
weiter zurück. Feld/Kirchgässner (1996), S. 197 verweisen diesbezüglich u.a. auf Ari-
stoteles und Thomas von Aquin. 
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Bereitstellung durch die Zentralinstanz möglich ist und somit die gesellschaft-
liche Wohlfahrt erhöht wird. 161 Implizit wird hier unterstellt, daß die zentrale 
Bereitstellung öffentlicher Güter nicht mit einem regional differenzierten An-
gebotsniveau kompatibel ist, weil z.B. die regionalen Präferenzen nicht ein-
deutig von der zentralen Ebene identifiziert werden können oder die Signali-
sierungs- und Durchsetzungskosten der jeweiligen regionalen Präferenzen re-
lativ hoch sind. 162 Wird über das Angebotsniveau der öffentlichen Güter durch 
Mehrheitsbeschluß entschieden, so besteht bei dezentralen Abstimmungen die 
Möglichkeit, daß ein differenzierteres und den Präferenzen einer größeren 
Anzahl von Bürgern entsprechendes Versorgungsniveau gewählt wird, als es 
bei einer zentralen Abstimmung der Gesamtgruppe der Fall wäre. 163 Die durch 
Dezentralisierung möglichen Wohlfahrtsgewinne sind ceteris paribus um so 
höher, je unterschiedlicher die Präferenzen der Wirtschaftssubjekte zwischen 
den verschiedenen regionalen Jurisdiktionen und je homogener sie innerhalb 
einer Gebietskörperschaft sind. 

3.3.2 Regionale externe Effekte (Spillovers) und 
Economies of Scale 

Voraussetzung für die (uneingeschränkte) Gültigkeit des Dezentralisierungs-
theorems ist die Abwesenheit regionaler externer Effekte - sogenannter Ko-
sten- und Nutzen-Spillover - sowie die Nichtexistenz von Economies of 
Scale. Bezüglich einer Situation ohne Spillover-Effekte spricht Oates (1972, 
S. 33f.) vom „Korrespondenzprinzip", das als räumlicher Spezialfall des auf 
Olson (1969) zurückgehenden Prinzips der „fiskalischen Äquivalenz" inter-

161 Vgl. Tullock (1969), S. 21, Oates (1972), S. 11-13, King (1997), S. 20 und Heinemann 
(1996), s. l l 9f. 

162 Vgl. ausführlich Heinemann (1995), S. 20ff. und (1996), S. 12lf. in Anlehnung an Bre-
ton/Scott (1978) sowie Walsh (1993), S. 29f. Ähnlich auch Frey (1997), S. 29f. und Oa-
tes (1999), S. 1123. Bei Oates (1972), S. 11 findet sich die Annahme eines undifferen-
zierten regionalen Angebotniveaus durch die zentrale Instanz noch ohne eine tieferge-
hende Begründung. Tresch (1981), S. 569 spricht daher bezüglich der Relevanz des De-
zentralisierungstheorem von einer Second-best-Welt. 

163 Vgl. Seidel (1992), S. 29f. und Pennock (1959), S. 149ff. sowie Tullock (1969), S. 2lf. 
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pretiert werden kann. 164 Die „ökonomische Jurisdiktion" im Sinne der Bür-
ger, die aufgrund von Kosten und Nutzenwirkungen von staatlicher Aktivität 
ökonomisch betroffen sind, ist dann mit der „politischen Jurisdiktion", wel-
che die stimmberechtigten Wahlbürger beinhaltet, identisch. 165 Damit stim-
men die Konsumenten des öffentlichen Gutes mit der Bevölkerung, die über 
die Bereitstellung entscheidet und das öffentliche Gut finanziert, überein. 
Sieht man von Public-Choice-Aspekten ab, so ist dies eine der Vorausset-
zungen für ein effizientes Ergebnis. 166 Zusätzlich zu dieser räumlichen Äqui-
valenz wird teilweise auch eine sachliche Erfüllung des fiskalischen Äquiva-
lenzprinzips gefordert. 167 Dabei wird unabhängig von der räumlichen Dimen-
sion die sachliche Übereinstimmung von Nutznießern, Entscheidungsträgern 
und Zahlern gefordert. Dieser Forderung kommt besondere Bedeutung zu, 
wenn - wie in der EU - ein großer Einfluß von branchen- und sektorspezifi-
schen, überregionalen bzw. ,,übernationalen" Interessengruppen ausgeht, der 
dazu führt, daß räumliche Grenzen für den politischen Entscheidungsprozeß 
an Bedeutung verlieren und statt dessen einzelne Gruppen zu Lasten der 
Allgemeinheit bzw. der Steuerzahler bevorzugt werden. 168 

Liegt dagegen keine fiskalische Äquivalenz vor, so ist dies gleichbedeutend 
mit der Existenz räumlicher externer Effekte bzw. regionaler Spillover-
Effekte zwischen den Gebietskörperschaften, die zu allokativen Ineffizien-
zen in der dezentralen Bereitstellung regionaler öffentlicher Güter führen 
können, da nicht alle relevanten gesellschaftlichen Kosten und Nutzenwir-
kungen berücksichtigt werden. 169 Konkret bedeutet das, daß von den öffent-

164 Vgl. Heinemann (1995), S. 19 und (1999), S. 2 sowie Feld/Kirchgässner (1996), S. 203f. 
Inhaltlich vergleichbar mit dem Korrespondenzprinzip ist das Prinzip des ,,Perfect map-
ping" von Breton (1965), S. 180. Eine geringfügig differierende Abgrenzung dieser Be-
griffe findet sich bei Meyer (2000), S. 17, der das Korrespondenzprinzip und das Prinzip 
der fiskalischen Äquivalenz gleichsetzt und den räumlichen Spezialfall als Kongruenz-
prinzip bezeichnet. 

165 Vgl. für die Unterscheidung von politischer und ökonomische Jurisdiktion z.B. Cor-
nes/Sandler ( 1986), S. 24. 

166 Musgrave (1999), S. 156. 
167 Vgl. Teutemann (1992), S. 21ff. 
168 Klassisches Beispiel hierfür ist die budgetintensive Agrarpolitik in der EU. 
169 Vgl. zu regionalen externen Effekten ausführlich z.B. Dahlby (1996), Gordon (1983), 

Pawlowsky ( 1972) und Oates ( 1972), S. 46ff. 
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liehen Aktivitäten einer Jurisdiktion Kosten- oder Nutzenwirkungen in eine 
oder mehrere andere Jurisdiktionen hineinwirken, ohne daß entsprechende 
(monetäre) Kompensationen geleistet werden. Spillover-Effekte sind sowohl 
auf der Einnahmenseite, z.B. durch Steuerexport, als auch auf der Ausgaben-
seite, z.B. durch die Bereitstellung grenzüberschreitender öffentlicher Güter, 
möglich. Im Rahmen der EU werden derartige räumliche externe Effekte 
insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Forschung und Entwicklung, 
Umwelt sowie im Bildungsbereich vermutet. 170 

Inwieweit Verhandlungslösungen im Sinne des Coase-Theorems zu einer 
Beseitigung dieser Ineffizienzen beitragen können, muß - nicht zuletzt ange-
sichts nur unzureichend definierter Eigentumsrechte - zumindest fraglich 
erscheinen.171 Zwar hält sich die Zahl der Verhandlungspartner in der Regel 
in Grenzen, so daß die mit dem dezentralen Verhandlungsprozeß verbunde-
nen Informations- und Transaktionskosten vermutlich kein prohibitiv hohes 
Niveau annehmen. Andererseits kann eine zu geringe Anzahl an Beteiligten 
dazu führen, daß spieltheoretische Elemente und strategisches Verhalten im 
Verhandlungsprozeß relevant werden, die einer allokativ effizienten Eini-
gung im Wege stehen. Da im Rahmen des Coase'schen-Verhandlungs-
prozesses die Aufteilung des resultierenden Wohlfahrtgewinns auf die betei-
ligten Parteien a priori unbestimmt ist, bestehen für beide Seiten Anreize, 
sich jeweils durch strategisches Verhalten einen möglichst großen Anteil des 
potentiellen Wohlfahrtgewinns zu sichern. Fehleinschätzungen der Gegen-
seite können dabei (temporär) zu Situationen führen, in denen auch bei ver-
nachlässigbaren Transaktionskosten kein Verhandlungsergebnis erreicht und 
somit keine Pareto-Verbesserung erzielt wird. 172 Darüber hinaus bleibt a 
priori unklar, inwieweit Ineffizienzen im politischen Prozeß in den jeweili-

170 Vgl. z.B. Meyer (2000), S. 204-212 und Thomas, I. (1997), S. 198-208. 
171 Neben der von Coase (1960) vorgeschlagenen Verhandlungslösung sind als weitere 

theoretisch vorstellbare Intemalisierungsmöglichkeiten zu nennen: die Umstellung auf 
Gebührenfinanzierung entsprechend dem Äquivalenzprinzip, die Erhebung von Pigou-
steuem und -subventionen sowie die räumliche Neuordnung der Gebietskörperschaften. 
Thnen allen ist gemeinsam, daß die Durchführung in der Praxis, insbesondere auf Euro-
päischer Ebene, mit erheblichen Problemen einhergeht. Meyer (2000) diskutiert die 
Möglichkeit einer Internalisierung auf europäischer Ebene durch Finanzzuweisungen. 

172 Cooter (1998), S. 457ff. und Thomas, 1. (1997), S. 73. 

80 Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2
Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM

via free access



3 Das Eigenmittelsystem: politische Rechtfertigung und finanzwissenschaftliche Effizienzkriterien 

gen Mitgliedstaaten eine dezentrale Koordination zwischen verschiedenen 
Jurisdiktionen beeinträchtigen können. 173 

Die Internalisierung derartiger mit dezentralem staatlichen Handeln verbun-
denen Spillover-Effekte stellt daher ein Hauptargument für die Kompetenz-
zuordnung auf die zentrale Ebene dar. Diese Überlegungen implizieren so-
mit, daß sich die Europäische Union auf solche europaweite öffentliche Gü-
ter beschränken sollte, deren dezentrale Bereitstellung durch die National-
staaten signifikante Spillover-Effekte beinhalten würden. Allerdings ist auch 
vorstellbar, daß die zentrale Ebene lediglich den Verhandlungsprozeß der 
untergeordneten Jurisdiktionen unterstützt und koordiniert, etwa indem ge-
eignete rechtliche und politische Rahmenbedingungen sowie relevante In-
formationen bereitgestellt werden. In einem solchen System wären die benö-
tigten finanziellen Mittel der Zentralebene deutlich geringer als im Falle der 
direkten Kompetenzzuordnung, da die untergeordneten Gebietskörperschaf-
ten weiterhin die Hauptausführenden wären. 174 Betrachtet man die bestehen-
den ausgabenwirksamen Maßnahmen der Europäischen Union, so ist festzu-
stellen, daß die Internalisierung räumlicher externer Effekte nur eine unter-
geordnete Rolle spielt und hinter andere, häufig von „Solidaritätsmotiven" 
geprägte, Zielsetzungen zurücktritt. 175 Letztlich ist davon auszugehen, daß 
zwischenstaatliche Spillover-Effekte schwerpunktmäßig in den Grenzregio-
nen auftreten, so daß zentralisierte europäische Internalisierungsversuche 
oftmals über das Ziel hinausschießen. Statt dessen erscheinen in diesen bila-
teralen Fällen Verhandlungen zwischen den regionalen Jurisdiktionen, wenn 
möglich auch unterhalb der Ebene der Nationalstaaten, zieladäquater zu sein. 
Europaweite externe Effekte aus der Bereitstellung (lokaler) öffentlicher Gü-
ter, die eine zentrale Kompetenzzuordnung rechtfertigen könnten, dürften 
sich dagegen auf wenige Bereiche beschränken, so daß dieses Argument 
keine umfangreiche Kompetenzzuordnung auf europäische Ebene rechtfer-
tigt. 

173 Zurecht weist jedoch Thomas, I. (1997), S. 205ff. unter Hinweis auf die Forschungs-
und Technologiepolitik der EU darauf hin, daß auch bei zentralistischen Lösungsversu-
chen von Spillover-Effekten mit Politikversagen gerechnet werden muß, so daß eine ge-
samteuropäische Kompetenz nicht automatisch gerechtfertigt ist. 

174 Vgl. z.B. Hemming/Spahn (1997), S. 113, Spahn (1993b), S. 11 und Seidel (1992), S. 
42f. 

175 Meyer (2000), S. 213f. 
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Ein weiteres Argument für eine zentralisierte Bereitstellung öffentlicher Gü-
ter ist die Existenz von Economies of Scale. 176 Diese können sowohl bei der 
Bereitstellung als auch im Konsum der öffentlichen Güter vorliegen.177 Er-
stere sind dadurch charakterisiert, daß die Zentralinstanz in der Lage ist, das 
öffentliche Gut zu insgesamt günstigeren Kosten anzubieten als es auf de-
zentraler Ebene möglich ist. 178 Gemäß Nowotny (1997, S. 106f.) und Hen-
ke/Perschau (1999, S. 29) sind Skalenerträge insbesondere bei einer kapital-
intensiven Produktionstechnologie zu erwarten, während personalintensive 
Produktionstechnologien sich aufgrund konstanter Kostenverläufe besser für 
eine Dezentralisierung eignen. 

Skalenerträge im Konsum stellen dagegen eine „technologische" Eigenheit 
(reiner) öffentlicher Güter dar, die auf der Nichtrivalität im Konsum beruht. 
Im Grenzfall reiner öffentlicher Güter verursacht die Einbeziehung zusätzli-
cher Individuen bei gegebenem Angebotsniveau keine zusätzlichen Kosten, 
so daß die konstanten Bereitstellungskosten des öffentlichen Gutes auf mehr 
Personen verteilt werden können und die durchschnittlichen Pro-Kopf-
Kosten des Gutes sinken. Ist die Nutzung (unreiner) öffentlicher Güter durch 
zusätzliche Wirtschaftssubjekte dagegen mit Congestion costs (Staukosten) 
verbunden, so bedarf es einer Abwägung zwischen dem wohlfahrtserhöhen-
den Effekt der sinkenden Durchschnittskosten und dem negativen Effekt der 
Staukosten. 179 Insgesamt muß auf Makroebene für fast alle öffentlich bereit-

176 Oates (1972), S. 36-45. 
177 Vgl. auch Blankart (1998), S. 528f. 
178 Oates (1972), S. 45 unterscheidet zusätzlich zwischen der Bereitstellung und der Pro-

duktion öffentlicher Güter. Danach beinhaltet die (dezentrale) Bereitstellung lediglich 
eine Entscheidung über das Angebotsniveau des öffentlichen Gutes, ohne daß dieses 
auch dezentral produziert werden muß. So könnten untergeordnete Jurisdiktionen ent-
sprechend der Präferenzen ihrer Bürger jeweils unterschiedliche Angebotniveaus reali-
sieren, indem sie entsprechende Mengen von der übergeordneten Ebene kaufen, die wie-
derum die Skalenerträge der Produktion realisiert. Bereits Tullock (1969), S. 21 weist 
auf diesen Sachverhalt hin und folgert daraus, daß die Ausnutzung von Economies of 
Scale kein entscheidendes Kriterium für die Festlegung der „optimalen" Größe einer Ju-
risdiktion bzw. für eine zentrale Kompetenzzuordnung sei. Ähnlich auch Heinemann 
(1995), S. 19 und (1996), S. 120f. 

179 Die Existenz von Congestion costs hat negative Auswirkungen auf das Nutzenniveau 
der „alten" Konsumenten, da diese aufgrund der teilweisen Rivalität im Konsum entwe-
der ein geringeres Niveau öffentlichen Gutes konsumieren können oder höhere Bereit-
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gestellten Güter davon ausgegangen werden, daß sie ab einer bestimmten 
Bevölkerungszahl bzw. Größe der jeweiligen Jurisdiktion nur mit konstanten 
Skalenerträgen bzw. konstanten Durchschnittskosten bereitgestellt werden 
können und somit die Eigenschaft der Nichtrivalität verlieren. 18° Für die Eu-
ropäische Union impliziert dieser Sachverhalt, daß dem Zentralisierungsar-
gument aufgrund von Economies of Scale nur eine geringe Bedeutung zu-
kommt, da europaweit auftretende Skalenerträge sich auf wenige Bereiche 
beschränken dürften. 181 

3.3.3 Dezentralisierung, Kontrollmöglichkeiten und 
Wettbewerbseffekte 

Neben der besseren Präferenzerfüllung sprechen weitere ökonomische Ar-
gumente für einen möglichst dezentrale Aufgaben- und Kompetenzvertei-
lung. So ist zu erwarten, daß auf den untergeordneten Ebenen bessere Infor-
mations- und Kontrollmöglichkeiten bestehen, die einen Effizienzvorteil na-
he legen. 182 Zum anderen können bei dezentraler Bereitstellung effizienzstei-
gemde Wanderungsbewegungen im Sinne des Tiebout-Theorems183 stattfin-
den. Neben die Voice-Option tritt eine Exit-Option. 184 Mobile Bürger können 
diejenigen Jurisdiktionen wählen, deren Kombination aus Steuern und öf-

stellungskosten zu tragen haben, da die Produktion des öffentlichen Gutes ausgeweitet 
werden muß, um das alte „Pro-Kopf-Versorgungsniveau" der Wirtschaftssubjekte mit 
dem öffentlichen Gut beibehalten zu können. 

180 Vgl. z.B. Homburg (1997), S. 76--79 für eine überblicksartige Diskussion sowie Wildasin 
(1994), s. 7. 

181 Ähnlich auch Hernming/Spahn (1997), S. 120. 
182 Vgl. Oates (1972), S. 13 und Seidel (1992), S. 31. Eine kurze überblicksartige Diskussi-

on dieses und der folgenden Vorteile dezentralen staatlichen Handelns findet sich auch 
bei Stiglitz (1989), S. 58-61. 

183 Vgl. Tiebout (1956) und Oates (1972), S. 12 und 50ff. Allerdings weist Oates auch dar-
auf hin, daß Wanderungsbewegungen aufgrund der nichtadäquaten Berücksichtigung 
von Staukosten zu Wohlfahrtsverlusten aufgrund ineffizienter „Jurisdiktionsgrößen" 
führen können. Oates (1994), S. 130 und (1999), S. 1124 weist bezüglich des Dezentra-
lisierungstheorems darauf hin, daß die mit der Dezentralisierung verbundenen Wohl-
fahrtsgewinne nicht von der Mobilität der Wirtschaftssubjekte abhängen, da die Anpas-
sung an regional unterschiedliche Präferenzen auch bei Immobilität möglich sei. 

184 Vgl. Hirschman ( 1970). 
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fentlichen Gütern am besten ihren Präferenzen entsprechen. Der dadurch in-
duzierte Steuer- und Institutionenwettbewerb zwischen den untergeordneten 
Gebietskörperschaften läßt, zusammen mit der erhöhten Zahl an Versuchs-
möglichkeiten für alternative institutionelle Regelungen, die Förderung in-
novativer Prozesse im öffentlichen Sektor erwarten. 185 Wettbewerb zwischen 
den Jurisdiktionen kann somit in Anlehnung an von Hayek (1968) als Ent-
deckungsverfahren für neue und überlegene institutionelle Regelungen und 
Verfahren interpretiert werden. 186 Darüber hinaus kann eine Vielzahl neuer 
institutioneller Arrangements und Regelungen zunächst in regional abge-
grenzten Gebieten, ähnlich einem begrenzten Experiment oder Feldversuch, 
hinsichtlich ihrer Tauglichkeit erprobt werden. 187 

Allerdings werden die positiven Wirkungen des interjurisdiktionellen Wett-
bewerbs nicht uneingeschränkt geteilt. Statt dessen bestehen sowohl auf po-
litischer als auch auf theoretischer Ebene Befürchtungen, daß der Wettbe-
werb zwischen Gebietskörperschaften in einem „Race to the bottom" mit al-
lokativ ineffizienten Ergebnissen endet. Nach dieser Auffassung führt der 
Wettbewerb dazu, daß sich die konkurrierenden Gebietskörperschaften in 
ihren institutionellen und steuerlichen Regelungen ständig zu unterbieten 
versuchen, so daß suboptimale, d.h. zu niedrige Standards bzw. Steuerein-
nahmen realisiert werden. 188 Vertreter dieser Sichtweise fordern daher ten-
denziell eine zentralisierte oder zumindest stark harmonisierte Steuer- und 
Regulierungspolitik. 

185 So betonen z.B. Gramlich (1987a), S. 309 und Oates (1972), S. 12 die vielfältigeren und 
damit verbesserten politischen Experimentiermöglichkeiten auf untergeordneten Ebe-
nen. Ein kurzer Überblick über die diesbezügliche Diskussion in den USA findet sich in 
Oates (1990b), S. 58f. Eine verbesserte institutionelle Innovationsfähigkeit in föderalen 
Staatswesen konstatieren auch Frey (1997), S. 31 und Apolte (1996a), S. 13. Vgl. auch 
Siebert/Koop (1993), die die Vorteile des Institutionenwettbewerbs für die Weiterent-
wicklung der Europäischen Union diskutieren. 

186 So auch Sinn, S. (1993), S. 115. 
187 Vgl. King (1997), S. 21 und Oates (1999), S.1132f. 
188 Vgl. u.a. Oates (1999), S. 1134-1137 für einen kurzen Überblick sowie Sinn, H.-W. 

( 1997) und ( 1996). 
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3.3.4 Fiskalischer Föderalismus und die Public-Choice-Theorie: 
Schranken für den Leviathan 

Mit der wettbewerbs- und innovationsfördemden Sichtweise eng verbunden 
sind auch politökonomische Gründe, die für eine dezentrale Aufgabenvertei-
lung sprechen. 189 Das hierbei zugrundeliegende Bewertungskriterium ist ein 
,,vertragstheoretisch-konstitutioneller Effizienzbegriff', der durch prozedu-
rale Merkmale charakterisiert ist und auf Erkenntnissen der Public-Choice-
Theorie basiert. 190 Dabei werden u.a. die politischen Entscheidungsmecha-
nismen und Institutionen unter Berücksichtigung des individuell-rationalen 
Verhaltens der gewählten Volksvertreter berücksichtigt. Konkret bedeutet 
das, daß das Verhalten von Politikern und des dazugehörenden „bürokrati-
schen Apparates" nicht als wohlfahrtsoptimierender bzw. ,,wohlwollender 
Diktator", sondern analog zum nutzenmaximierenden Verhalten von Indivi-
duen im Marktprozeß modelliert wird, und daß die konkrete Ausgestaltung 
des politischen Entscheidungsprozesses Berücksichtigung findet. 191 Somit 
wird der klassische allokative Effizienzbegriff um eine dynamische Kompo-
nente erweitert. Sie impliziert, daß in individualistisch-demokratisch gepräg-
ten Gesellschaftsordnungen Schutzkriterien der Bürger gegen einen über-
mächtigen Staat (Leviathan) zur Sicherung der individuellen Freiheit beach-
tet werden müssen. 192 Bezüglich der EU kommt derartigen politökonomisch 
motivierten Überlegungen eine besonders wichtige Rolle zu, da die klassi-
schen Schutzmechanismen der Bürger gegen den Staat in Form von Voice 
und Exit, insbesondere was die Exit-Möglichkeiten betrifft, nur einge-
schränkt und mit erheblichen Kosten für die Individuen funktionieren. 193 

189 Vgl. u.a. Heinemann (1995), S. 23-26 und Feld/Kirchgässner (1998), S. 69f. 
190 Vgl. Brennan/Buchanan (1980), S. 34ff., Wintrobe (1987), Caesar (1996b), S. 150f., 

Buchanan (1999) und Henke/Perschau (1999), S. 15f. Eine grundlegende Übersicht über 
die Public-Choice-Theorie findet sich bei Mueller (1989), (1997), Bernhol:dBreyer 
(1994), Frey/Kirchgässner (1994) und Kirsch (1997). 

191 Das asymmetrische Verhaltensmuster von Individuen im politischen Prozeß und im 
Marktprozess, wie es die traditionelle, wohlfahrtsökonomisch orientierte Theorie unter-
stellt, wird durch eine symmetrische Verhaltensannahme substituiert. 

192 Vgl. z.B. Kirchgässner (1994), S. 33lff., Henke/Perschau (1999), S. 15 Apolte (1996a), 
S. 13 und S. 24, Wintrobe (1987) sowie Caesar (1996b), S. 150f. 

193 Vgl. Henke/Perschau (1999), S. 16. 
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Darüber hinaus sind die politischen und bürokratischen Akteure teilweise 
einer direkten Kontrolle durch die Wähler entzogen. Zusätzliche Probleme 
bei einer zentralisierten Aufgabenerfüllung können sich aus dem Zusammen-
spiel von EU-Interessen und den Interessen der nationalen Regierungen er-
geben.194 Da die aufgabenspezifischen EU-Sachausgaben, z.B. im Rahmen 
der Agrar- und Regionalpolitik, die nationalen Haushalte nicht direkt sicht-
bar belasten und gleichzeitig Möglichkeiten zur Erfüllung der Wünsche ein-
zelner nationaler Interessengruppen bieten, kann es aus wahltaktischen 
Gründen zu einer ineffizienten Ausweitung des Aufgabenbereiches der Zen-
tralinstanz kommen. 195 Die Wohlfahrtsverluste, die aus der Kongruenz der 
Interessen der EU-Bürokratie, der nationalen Regierungen sowie der spezifi-
schen Interessengruppen resultieren, könnten durch eine dezentrale Kompe-
tenzzuordnung möglicherweise verringert werden. 

Nach Brennan/Buchanan (1980) kann Dezentralisierung als ein Mittel zur 
Beschränkung einer unerwünschten Ausweitung des Staatssektors und der 
damit einhergehenden Besteuerung dienen. Ihrer Meinung zufolge fördert 
Dezentralisierung den Wettbewerb zwischen unterschiedlichen staatlichen 
Einheiten und stellt somit einen wirksamen Mechanismus zur Eindämmung 
„leviathanischer" Expansionstendenzen des Staates dar. 196 Diese Sichtweise 
läßt sich von der einseitigen Betrachtung der Besteuerungsebene, wie sie bei 
Brennan/Buchanan ( 1980) vorherrscht, auch auf die simultane Betrachtung 
von Besteuerung und öffentlichem Leistungsangebot ausweiten. 197 Da die 
politischen Akteure gemäß der Grundannahme der Public-Choice-Theorie 
versuchen, ihren eigenen Nutzen zu maximieren, und nicht hinreichend dem 
Allgemeinwohl verpflichtet sind, sollten monopolistische Strukturen im Sin-
ne einer zentralen Kompetenzzuweisung, die den staatlichen Akteuren be-

194 Vgl. hierzu z.B. Folkers (1995), S. 104f. 
195 Vgl. Vaubel (1992). 
196 Vgl. Brennan/Buchanan (1980), S. 183ff.: ,, ... the intergovernmental competition that a 

genuinely federal structure offers may be constitutionally 'efficient,' ... " (S. 185). Vgl. 
auch Oates (1990a), S. 13f. und Oates (1990b), S. 51f. Eine kritische Meinung zu dieser 
Hypothese aufgrund empirischer Untersuchungen vertritt dagegen Oates (1985). Ein 
Überblick über verschiedene empirische Studien mit teilweise uneinheitlichen Ergebnis-
sen zu diesem Themenkomplex findet sich in Oates (1989); vgl. auch Feld/Kirchgässner 
(1996), s. 210ff. 

197 Vgl. Wintrobe (1987) und für einen Überblick Heinemann (1995), S. 23f. 
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sonders große Freiräume lassen, möglichst vermieden werden. Ähnliches gilt 
für eine übermäßige Harmonisierung der Wirtschaftspolitik zwischen dezen-
tralen Jurisdiktionen, da diese nichts anderes als die Bildung eines Kartells 
zwischen den Regierungen darstellt und kompetitive Elemente zumindest 
teilweise ausschaltet. 198 Statt dessen kommt dem durch dezentrale Strukturen 
induzierten staatlichen Wettbewerb zwischen den Jurisdiktionen die Aufga-
be zu, die Handlungen der politischen Entscheidungsträger besser am All-
gemeinwohl und den Präferenzen der Bürger zu orientieren, um so ein kon-
stitutionell effizientes Ergebnis zu realisieren. 199 Der interjurisdiktionelle 
Wettbewerb dient dazu, die Möglichkeiten der politischen Akteure und Bü-
rokraten zur eigenen Nutzenmaximierung einzuschränken, und entschärft 
somit das Principal-Agent-Problem zwischen den Bürgern und ihren staatli-
chen Repräsentanten. 200 

Neben dem Wettbewerbsgedanken läßt sich aus einem dynamisch-
prozeßorientierten Effizienzbegriff auch die Forderung nach einer dynami-
schen und flexiblen Kompetenzverteilung ableiten.201 Danach sollten Kom-
petenzen den einzelnen Gebietskörperschaften nicht für alle Zeiten zugewie-
sen werden, sondern es ist im Zeitablauf zu prüfen, inwieweit neues Wissen 
und neue Erkenntnisse eine modifizierte Kompetenzzuordnung erfordern. 

198 Sinn, S. (1993), S. 112-114. Die Hoffnung, daß Kartelle in der Regel nicht dauerhaft 
Bestand haben, da für die Mitgliedstaaten Anreize zum Brechen der „Kartellvereinba-
rung" bestehen, ist im Fall der EU möglicherweise wenig berechtigt. Durch die Existenz 
einer übergeordneten Zentralebene können die kollusiven Vereinbarungen möglicher-
weise besser kontrolliert und koordiniert werden, auch wenn keine formaljuristische 
Zentralisierung erfolgt. 

199 Vgl. Breton (1987), S. 268 und S. 296 und Wintrobe (1987) sowie Heinemann (1995), 
S. 24f. und Heinemann (1996), S. 123-126. Man spricht in diesem Zusammenhang auch 
von der Theorie des kompetitiven Föderalismus (Competitive Federalism). Sinn, S. 
(1993) stellt diesen Zusammenhang modelltheoretisch dar. 

200 Vgl. Caesar (1996a), S. 255. Wintrobe (1987) vergleicht die Auswirkungen einer födera-
len mit einer zentralen Kompetenzzuordnung auf das Verhalten von Bürokraten. Er zeigt 
für fast alle Bürokratiemodellen, daß eine föderal-dezentral strukturierte Kompetenzzu-
ordnung die Macht der "Bürokraten" senkt und und ihre "gesamtwirtschaftliche" Effi-
zienz erhöht. 

201 Vgl. zu diesen Überlegungen Henke/Perschau (1999), S. 30f. und Heinemann (1995), S. 
26ff. und S. 186--195 sowie Heinemann (1996), S. ll8f. Den Ausgangspunkt bilden 
Überlegungen von Breton/Scott (1978), S. 65f. 
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Diese Eigenschaft der Reversibilität des Kompetenzzuordnungsprozesses 
stellt sicher, daß Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen leichter 
möglich sind und möglicherweise fehlerhafte Kompetenzzuweisungen nicht 
auf Dauer bestehen bleiben, sondern rückgängig gemacht werden können. 
Eine Möglichkeit, eine dynamisch effiziente Kompetenzverteilung zu unter-
stützen liegt in einer sogenannten „Sunset-Kompetenzzuweisung", bei der 
die Kompetenzzuordnung auf einzelne Gebietskörperschaften grundsätzlich 
nur für einen vorgegebenen begrenzten Zeitraum erfolgt.202 

3.3.5 Das Modell der FOCJ 

Eine Weiterentwicklung des Föderalismusgedanken, basierend auf Überle-
gungen der politischen und konstitutionellen Ökonomie, stellen Überlegun-
gen von Frey und Eichenberger dar, die die räumliche Trennung der Juris-
diktionen durch eine funktionale Strukturierung substituieren und für einen 
Föderalismus - insbesondere auf europäischer Ebene - aufbauend auf sog. 
,,FOCJ" eintreten.203 Der Begriff FOCJ leitet sich ab aus Functional, Over-
lapping, Competing Jurisdictions. Die so charakterisierten Körperschaften 
weisen vier entscheidende Merkmale auf:204 

Erstens handelt es sich um funktional abgegrenzte, zweckgebundene staatli-
che Einheiten. Im Gegensatz zum traditionellen Föderalismusverständnis, 
bei dem die einzelnen Jurisdiktionen eine Vielzahl unterschiedlicher Aufga-
ben übernehmen, soll einem FOCUs (nach Frey und Eichenberger der Be-
griff für die Einzahl von FOCJ) nur jeweils eine Funktion zugeordnet wer-
den, an die er, was die geographische Größe betrifft, optimal angepaßt wer-
den kann. Auf diese Weise ist eine Anpassung an die Präferenzen der Bür-

202 Henke/Perschau (1999), S. 31. 
203 Frey/Eichenberger (1995). Vgl. für eine umfassende Darstellung Frey (1997). Darin dis-

kutiert Frey auch die Beziehung zwischen FOCJ und ,traditionellen' Elementen des fis-
kalischen Föderalismus (S. 48ff.) und geht auf historische und aktuelle Vorläufer, letzte-
re insbesondere in der Schweiz und den USA, ein (S. 56-o7). Ebenfalls mit dem Kon-
zept der FOCJ und seinen potentiellen Weiterentwicklungen befassen sich Eichenberger 
(1996) und Frey/Eichenberger (1996). Die Autoren schlagen das Konzept der FOCJ ex-
plizit ale eine Alternative für die Weiterentwicklung des Föderalismus in der Europäi-
schen Union vor, vgl. Frey (1997). 

204 Die folgende Kurzcharakterisierung orientiert sich an Frey (1997), S. 12-17. 
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ger, eine weitgehende Ausnutzung von Skalenerträgen und eine Minimie-
rung von Spillover-Effekten für jeden einzelnen Aufgabenbereich möglich. 

Aus dieser monofunktionalen Aufgabenzuweisung resultiert als zweites 
Merkmal, daß die FOCJ sich überlappen können und müssen, da unter-
schiedliche Aufgabenbereiche jeweils mit einer anderen optimalen räumli-
chen Ausdehnungen einhergehen. 205 In diesem Zusammenhang besteht auch 
die Möglichkeit, daß mehrere FOCJ mit identischem Leistungsprofil im glei-
chen geographischen Gebiet existieren und somit vermehrte Wahlmöglich-
keiten der Wirtschaftssubjekte bestehen. 

Drittens weisen FOCJ eine starke politische Beteiligung der betroffenen 
Bürger durch Elemente einer direkten Demokratie auf. 206 Nach außen stehen 
die FOCJ miteinander im Wettbewerb und konkurrieren um Gemeinden und 
Bürger. Da Exit-Optionen ohne geographische Abwanderung möglich sind, 
indem man von einem FOCUS austritt und in einen anderen FOCUS eintritt 
(oder einen neuen FOCUS gründet), spricht vieles für einen funktionieren-
den Wettbewerb, in dem die Präferenzen der Bürger tatsächlich realisiert 
werden. 

Weiteres Kennzeichen ist, daß sie als demokratische staatliche Gebilde, 
Steuern zur Finanzierung ihres jeweiligen Aufgabenbereiches erheben kön-
nen. 

Der Vorteil der FOCJ liegt nach Ansicht ihrer Protagonisten darin, daß sie 
aufgrund der aufgabenbezogenen Fokussierung in ihrer räumlichen Ausdeh-
nung an unterschiedlichen Präferenzen der Bürger angepaßt sind, Skalen-
effekte bei der Bereitstellung öffentlicher Güter optimal ausgenutzt und 

205 Ein FOCUS für Verteidigung hätte eine ganz andere räumliche Ausdehnung als ein FO-
CUS für Ausbildung oder Abfallentsorgung. Während ersterer vermutlich die gesamte 
EU umfassen könnte, sind bei letzterem sehr kleine (regionale) Einheiten denkbar; vgl. 
Frey (1997), S. 18. 

206 Feld/Kirchgässner ( 1996), S. 212ff. weisen in Anlehnung an Pommerehne ( 1990) darauf 
hin, daß insbesondere Elemente der direkten Demokratie zu einem effizienteren Ergeb-
nis der Staatstätigkeit und zu einer besseren Beschränkung potentieller leviathanischer 
Tendenzen beitragen können als es in einer repräsentativen Demokratie der Fall ist. 
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Spillover-Effekte minimiert werden können.207 Durch die klar definierten 
und begrenzten Aufgabenbereiche der einzelnen FOCJ sind für die Bürger 
bessere Kontroll- und Vergleichsmöglichkeit bezüglich der Performance 
einzelner FOCJ gegeben. Darüber hinaus sind Spezialisierungsgewinne mög-
lich. Statt politischer Generalisten wären verstärkt aufgabenbezogene Exper-
ten gefragt, bei denen eine erhöhte Problemlösungskompetenz vermutet wer-
den kann. 

3.3.6 Distributive und stabilitätspolitische Aspekte der föderalen 
Kompetenzverteilung 

Ergänzt man die Betrachtung der allokativ begründeten staatlichen Aufgaben 
entsprechend der Musgrave'schen Dreiteilung um distributive und stabilitäts-
politische Aspekte, so fällt zunächst auf, daß der europäischen Ebene bisher 
bewußt keine interpersonelle Einkommensumverteilungskompetenz sowie 
keine budgetwirksame fiskalische Stabilisierungskompetenz zugesprochen 
wird und daher auch keine entsprechenden finanziellen Mittel vorgesehen 
sind. Die dezentrale Beibehaltung dieser beiden budgetintensiven und teilwei-
se „emotionsgeladenen" Politikbereiche auf der Ebene der Mitgliedstaaten in-
nerhalb der EU ist in erster Linie eine politische Entscheidung, die mit dem 
noch präföderalen Charakter der Europäischen Union begründet werden kann 
und vermutlich den derzeitigen „politischen" Präferenzen der europäischen 
Bürger entspricht. Allerdings widerspricht diese vertikale Aufgabenzuweisung 
der Sichtweise, die von Vertretern der traditionellen Föderalismustheorie ein-
genommen wird. Diese ordnen beide Kompetenzbereiche schwerpunktmäßig 
der Zentralinstanz zu, da sie andernfalls signifikante negative externe Effekte 
und ineffiziente Verzerrungen befürchten.208 

207 So z.B. Frey (1997), S. 17-20. Frey geht auch auf behauptete Probleme des FOCJ-
Konzeptes ein und diskutiert verschiedene vorgebrachte Kritikpunkte, vgl. Frey (1997), 
s. 20-26. 

208 Vgl. z.B. Musgrave (1959), S. 181, Oates (1972), S. 4-10 und S. 21-30 sowie Oates 
(1999), S. 1121, Peffekoven (1980), S. 615ff., Seidel (1992), S. 43-47, Ter-Minassian 
(1997), S. 3f., Ahmad/Hewitt/Ruggiero (1997), S. 29f., King (1997), S. 32ff. und Feld 
(2000), s. 183ff. 
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3.3.6.1 Distributive Kompetenzen 

Bezüglich einer dezentral organisierten Umverteilungspolitik werden vor al-
lem ineffiziente Migrationsbewegungen mobiler Produktionsfaktoren erwartet, 
die redistributive Politikmaßnahmen letztendlich unmöglich machen. Wohlha-
bende Wirtschaftssubjekte würden in Regionen mit geringen Umverteilungs-
maßnahmen und niedrigen Steuern wandern, während Regionen mit hohen 
Transferleistungen vor allem ärmere Wirtschaftssubjekte anzögen, so daß die 
dezentrale Umverteilungspolitik in den Regionen mit hohen Transferzahlun-
gen mangels einer dauerhaften Finanzierbarkeit zusammenbrechen muß.209 Zu-
sätzliches Gewicht erhält dieses Argument, wenn man in Anlehnung an H.-W. 
Sinn (1997, 1996, 1994) die ex-post erfolgende staatliche Umverteilung, etwa 
durch das Steuersystem, ex-ante als Versicherungsschutz gegen grundsätzli-
che Lebensrisiken interpretiert, für die aufgrund von adverser Selektion kein 
funktionsfähiger privater Versicherungsmarkt existiert.210 Zu diesen Risiken 
zählen etwa ungleiche angeborene Fähigkeiten oder ungleiche exogene Ein-
flußgrößen auf das Lebenseinkommen. Für sie können keine privatwirtschaft-
lichen Versicherungsverträge abgeschlossen werden, da bei Vertragsabschluß 
die versicherungsrelevanten Risikomerkmale zumindest für den potentiellen 
Versicherungsnehmer größtenteils bekannt wären. 

Angesichts des Versagens wettbewerblich organisierter Märkte für diese Ri-
siken, können staatliche Umverteilungsmaßnahmen unter der Voraussetzung 
risikoaverser Wirtschaftssubjekte ex-ante die Risikoallokation der Gesell-

209 Vgl. Walsh (1993), S. 38 sowie die in der vorangehenden Fußnote aufgelistete Literatur. 
Ähnlich auch Schneider/Lenk (2000), S. 8f., Musgrave (1999), S. 160f., Wildasin (1991) 
und Teutemann (1992), S. 152. 

210 Vgl. insbesondere Sinn, H.-W. (1997), S. 30--40, Sinn, H.-W. (1996), S. 10--17 und 
Sinn, H.-W. (1994), S. 97-100; vgl. auch Teutemann (1993), S. 398ff. und Teutemann 
(1992), S. 148-150 Die grundlegenden theoretischen Arbeiten zum Problem adverser 
Selektion sowie möglicher staatlicher Eingriffsmöglichkeiten entwickelten u.a. Pauly 
(1974), Rothschild/Stiglitz (1976) und Wilson (1977). Ein prägnanter Überblick über 
die Problematik findet sich z.B. bei Dahlby (1981). Die Interpretation staatlicher 
Umverteilungsmaßnahmen als Versicherungsschutz findet sich u.a. bereits bei Friedman 
(1953), Buchanan/Tullock (1962), Brennan (1973), Buchanan (1974), S. 35-39 und 
Rawls (1971). Ein zu umfangreicher „staatlicher Versicherungsschutz" in Form des So-
zialstaates kann allerdings aufgrund der damit verbundenen negativen Anreizwirkungen 
Moral-Hazard-Effekte generieren, die ihrerseits Ineffizienzen darstellen. 
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schaft verbessern und somit wohlfahrtssteigemd wirken. Sinn zeigt modell-
theoretisch, daß die pareto-verbesserte Risikoallokation durch den Sozial-
staat nur Bestand haben kann, wenn keine freie Faktorwanderung erfolgt, 
also kein Steuer- oder Systemwettbewerb um mobile Faktoren möglich ist, 
oder wenn überall in Europa eine einheitlich Redistributionspolitik betrieben 
wird, sei es durch Harmonisierung der unterschiedlichen nationalstaatlichen 
Regelungen oder durch eine Verlagerung der Kompetenz auf die Zentralebe-
ne. Die Existenz wettbewerblicher Elemente zwischen dezentralen Jurisdik-
tionen würde - ähnlich wie der Wettbewerb zwischen privaten Versiche-
rungsgesellschaften - aufgrund adverser Selektion die „Versicherungsmög-
lichkeiten" des Sozialstaates zerstören. 

Die pro-zentralistische Sichtweise der Umverteilungskompetenz ist jedoch in 
der Literatur aufgrund theoretischer und empirischer Erkenntnisse keines-
wegs unwidersprochen geblieben. 211 So zeigt Pauly (1973), daß eine dezen-
trale interpersonelle Umverteilungskompetenz bei räumlich begrenzten Ver-
teilungspräferenzen pareto-effizient ist. Tresch ( 1981) kritisiert die traditio-
nelle Sicht mit dem Hinweis, daß man untergeordneten autonomen Staats-
einheiten keine eigenständigen gesellschaftlichen Wohlfahrtsfunktionen 
(Social welfare functions), die eine eigenständige Umverteilungspolitik im-
plizieren, absprechen könne. Darauf aufbauend entwickelt er ein Föderalis-
mus-Modell, das jeder Jurisdiktion eine gesellschaftliche Wohlfahrtsfunkti-
on zugesteht und leitet daraus Bedingungen für ein Wohlfahrtsoptimum ab. 
Er kommt zu dem Ergebnis, daß nur die unterste staatliche Ebene eine inter-
personelle Umverteilungspolitik betreiben sollte und höhere Ebenen Umver-
teilungsmaßnahmen nur über vertikale Finanzzuweisungen tätigen. 212 Auch 
Malchow ( 1992) spricht sich für eine dezentral organisierte interpersonelle 
Verteilungskompetenz in der Europäischen Union aus, die durch ein zwi-
schenstaatliches regionales Finanzausgleichssystem zwischen den Mitglied-
staaten ergänzt werden sollte. 

211 Ein Überblick über die theoretischen und empirischen Möglichkeiten und Schranken 
dezentraler Umverteilungspolitik findet sich z.B. bei McGuire (1997), insb. S. 180-190, 
Feld (2000) und Feld/Kirchgässner (1998), S. 67f. Vgl. auch Kolmar (1999) und Wel-
lisch (1995), S. 123-141 für eine Diskussion dezentral angesiedelter Verteilungskompe-
tenzen. 

212 Vgl. ausführlich Tresch (1981), S. 590-600, insbesondere S. 596---600. 
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Einen alternativen Lösungsansatz für das Problem des zusammenbrechenden 
„versicherungsmotivierten Sozialstaates" schlägt S. Sinn (1993) vor. 213 Statt 
die Redistributionspolitk zu zentralisieren oder ein „Harmonisierungskartell" 
dezentraler Jursidiktionen zuzulassen, sollte die Freiheit der Wahl des 
Wohnsitzes nicht gleichbedeutend mit der zugangskostenlosen Teilnahme 
am entsprechenden Umverteilungssystem sein. Statt dessen wird jede Person 
mit Geburt lebenslanges Mitglied in einem nationalen „Umverteilungsclub", 
unabhängig von potentiellen zukünftigen Wohnorten, wobei jedoch jederzeit 
die Möglichkeit eines Austritts gegen Bezahlung einer Austrittsgebühr be-
steht, die auf den zukünftigen - positiven oder negativen - Nettozahlungen 
an das alte Umverteilungssystem basiert. Ansatzweise und weniger radikal 
hat auch der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen 
ähnliche Gedanken zur Freizügigkeit und sozialen Sicherheit in Europa for-
muliert. Die Autoren plädieren für eine „verzögerte Integration", bei der 
grenzüberschreitende Wanderungsbewegungen sozialrechtlich mit zeitlicher 
Verzögerung (Vorschlag des Gutachtens: 5 Jahre) nachvollzogen werden. 
Wirtschaftssubjekte, die zwischen Jurisdiktionen mit eigenständigen Umver-
teilungssystemen wandern, blieben danach für einen gewissen Zeitraum trotz 
Wohnorts- und/oder Beschäftigungswechsel in der Zuständigkeit des 
Umverteilungssystems ihrer Herkunftsjurisdiktion. 214 

Darüber hinaus zeigen Kirchgässner/Pommerehne ( 1996) empirisch für die 
Schweiz, daß Steuerwettbewerb zwischen Jurisdiktionen nicht automatisch zu 
einem Zusammenbruch der Umverteilungsmöglichkeiten innerhalb der Juris-
diktionen führen muß. Schließlich ist derzeit auch eine nicht allzu hohe Mobi-
lität des Faktors Arbeit zu konstatieren,215 so daß sich distributionspolitisch in-
duzierte Wanderungsbewegungen innerhalb der EU in engen Grenzen halten. 

213 Sinn, S. (1993), S. l 16f. 
214 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2001), insb. S. 79-96. 
215 Vgl. Thomas, I. (1997), S. 214f., Straubhaar (1996), S. 156-161, Heinemann (1995), S. 

73f., Hemming/Spahn (1997), S. 121 und Dohse/Krieger-Boden (1998), S. 78f. Letztere 
stellen fest, daß die räumliche Arbeitskräftemobilität sowohl zwischen den EU-Staaten 
als auch innerhalb der meisten EU-Staaten niedriger ist, als während der Gastarbeiter-
wanderungen in den 60er und frühen 70er Jahren. Zu einem uneinheitlichen Bild - mit 
im Zeitablauf zunehmender Faktormobilität - kommt Wildasin (2000). 
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Betrachtet man statt interpersoneller Redistributionsmaßnahmen dagegen die 
interregionalen Umverteilungsmaßnahmen zwischen einzelnen Mitgliedstaa-
ten und Regionen innerhalb der EU, so stellt eine erhöhte Mobilität der 
Haushalte auch bei dezentraler Kompetenzzuordnung kein gravierendes Pro-
blem dar. Eine hohe Arbeitskräftemobilität kann vielmehr den durch interre-
gionale Umverteilungsmaßnahmen angestrebten Ausgleich von Einkom-
mensunterschieden tendenziell erleichtern, da die begünstigten Regionen 
ceteris paribus Steuern senken können, während die wohlhabenden Regionen 
die Transfers durch höhere Steuern finanzieren müssen. Insbesondere mobile 
Arbeitskräfte mit einem hohen Grenzsteuersatz hätten daher Anreize, von 
reichen in arme Regionen zu wandern.216 Das politische Ziel einer (zentrali-
sierten) interregionalen Umverteilung ließe sich prinzipiell auch mit einer 
dezentralen allokativen Kompetenzverteilung auf europäischer Ebene ver-
einbaren. Das gilt zumindest solange, wie nicht versucht wird, Ziele aus bei-
den Bereichen mit nur einem wirtschaftspolitischen Instrument zu verfolgen. 
Gerade dies ist allerdings bei einem Großteil der in der EU ergriffenen Maß-
nahmen der Fall. Statt allokativ neutraler, ungebundener Finanzzuweisungen 
erfolgt die Umverteilung im Rahmen der Struktur-, Kohäsions- und Agrar-
fonds hauptsächlich zweckgebunden. Zweckgebundene zwischenstaatliche 
Zuweisungen sind jedoch nur dann ein effizientes Instrument, wenn sie allo-
kativen Zielen dienen und zur Internalisierung positiver interregionaler Spil-
lover-Effekte eingesetzt werden, nicht aber zur Verwirklichung eines eigen-
ständigen Redistributionsziels.217 Gerade letzteres liegt aber den Ausgabeak-
tivitäten der Europäischen Union implizit zugrunde. 

Darüber hinaus wird der gegenwärtigen interregionalen Umverteilungspoli-
tik entgegengehalten, daß sie dem Subsidiaritätsprinzip widerspreche, (unnö-
tigerweise) mindestens eine zusätzliche staatliche Ebene beinhaltet und we-
niger zielgenau sei, was mit beträchtlichen „Sickerverlusten und Effizienz-
einbußen" einherginge.218 Außerdem wird vermutet, daß eine interregionale 

216 Heinemann (1995), S. 28-30. 
217 Oates (1999), S. 1126f. 
218 Vgl. Teutemann (1993), S. 402--407 und Teutemann (1992), S. 158-162. Vgl. auch Oa-

tes (1999), S. 1127. Interregionale Umverteilung beinhaltet eine Durchschnittsbildung in 
dem Sinne, daß Transfers von durchschnittlich reichen Regionen in durchschnittlich ar-
me Regionen fließen. Das beinhaltet jedoch implizit, daß in den Empfängerländern 
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Distributionspolitik mit einem höheren Umverteilungsvolumen aufgrund 
besserer politischer Durchsetzbarkeit einhergeht. Neben geringerem psycho-
logischen Widerstand auf Seiten der Gebenden - beruhend auf der mangeln-
den direkten Personifizierung der Transferempfänger als potentielle Free-
rider des Sozialsystems - werden interregionale Transfers auch von potenti-
ell begünstigten Interessengruppen unterstützt, ohne daß diese notwendiger-
weise tatsächlich bedürftig sind. Neben ihrer grundsätzlich signifikanten po-
litischen Einflußnahme aufgrund einer guten Organisierbarkeit219, haben In-
teressengruppen oft den Vorteil regionaler Schwerpunktbildung, so daß sie 
aus einer interregionalen Redistributionspolitik besonders hohe Vorteile zie-
hen können.220 Ein Blick auf die europäische Realität der Agrar- und Struk-
turfonds zeigt, daß die angeführten Argumente größtenteils zutreffend sind, 
so daß die gegenwärtige Ausgestaltung der interregionalen Umverteilungs-
maßnahmen aus Sicht der Bürger und Steuerzahler nicht überzeugen kann. 

3.3.6.2 Stabilitätspolitische Kompetenzen 

Auch hinsichtlich antizyklischer stabilitätspolitischer Maßnahmen wird tradi-
tionell häufig für eine zentrale Kompetenzzuordnung plädiert.221 Nachdem 
durch die Europäische Währungsunion bereits die Geldpolitik für 12 der 15 
Mitgliedstaaten vereinheitlicht wurde, wird teilweise auch über eine Zentrali-
sierung der Fiskalpolitik als weiterer Integrationsschritt nachgedacht. Aller-
dings bestehen inzwischen Zweifel, ob die üblicherweise angeführten und im 
folgenden kurz genannten Argumente für eine solche Kompetenzverlagerung 
tatsächlich die unterstellte Bedeutung haben, oder ob sie nicht tendenziell 

wohlhabende Wirtschaftssubjekte von den Transfers profitieren, die in den Geberlän-
dern u.a. auch durch weniger wohlhabende Wirtschaftssubjekte finanziert werden. 

219 Vgl. Olson (1965). 
220 Ähnlich auch Grossman (1989), der in einem Public-Choice-Modell mit regionalen In-

teressengruppen und Transfers zwischen den staatlichen Ebenen, aber ohne tiebout' sehe 
Migrationsprozesse zeigt, daß eine föderale Staatsstruktur mit dezentralen Jurisdiktionen 
zu einem größeren Staatsanteil führt, als es in einem ausschließlich zentralistisch orga-
nisierten Staat der Fall ist. 

221 Vgl. Hemming/Spahn (1997), S. 123. 
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überschätzt werden.222 Es handelt sich dabei um die folgenden sechs „klassi-
schen" Zentralisierungsargumente: 

• Lokale bzw. regionale Steuer- und Ausgabenprogramme haben aufgrund 
der Offenheit des räumlich begrenzten Wirtschaftsraums nur kleine Mul-
tiplikatoreffekte, da der Großteil der erwünschten Wirkung als externer 
Effekt in anderen Jurisdiktionen verpufft. Insbesondere bei adversen 
symmetrischen Schocks hätten daher untergeordnete Regionen Anreize, 
ein Free-rider-Verhalten an den Tag zu legen. Demgegenüber ist der für 
die übergeordnete zentrale Ebene relevante Wirtschaftsraum größer und 
damit durch einen geringeren Offenheitsgrad charakterisiert, so daß sich 
größere Multiplikatoren ergeben sowie das Free-rider-Verhalten entfällt. 

• Schuldverschreibungen untergeordneter Ebenen werden hauptsächlich 
von externen Wirtschaftssubjekten gehalten, so daß die Zins- und Til-
gungszahlungen einen Transfer von realem Einkommen an Wirtschafts-
subjekte außerhalb des betrachteten regionalen Wirtschaftsraums bedeu-
ten; demgegenüber stellen Zins- und Tilgungszahlungen durch die Zen-
tralinstanz Transfers zwischen den Bewohnern dar. 

• Da konjunkturelle Schwankungen in untergeordneten, stark interdepen-
denten regionalen Gebieten weitgehend parallel verlaufen, führt eine an-
tizyklischen Politik durch die Zentralinstanz für die meisten Regionen zu 
geeigneten Ergebnissen. 

• Untergeordnete Jurisdiktionen haben keinen Zugriff auf (antizyklische) 
geldpolitische Maßnahmen. 

• Eine hohe Kapital- und Arbeitsmobilität auf untergeordneter Ebene kann 
die Wirksamkeit, aber auch die Notwendigkeit regionaler stabilitätspoli-

222 Vgl. Fox/Murray (1997), S. 241-269, Berthold (1993), S. 162-167 und Gramlich 
(1987b) für eine ilberblicksartige Diskussion dieser Aspekte. Letzterer sowie 
Feld/Kirchgässner (1998), S. 68f. geben einen Überblick über das Problem der adäqua-
ten föderalen Kompetenzzuordnung der Stabilisierungspolitik vor dem Hintergrund 
asymmetrischer Schocks und Moral-Hazard Problemen. Feld/Kirchgässner konstatieren 
letztlich eine gewisse Ratlosigkeit im Hinblick auf konkrete Zuordnungsempfehlungen 
angesichts neuerer theoretischer Erkenntnisse. Vgl. auch Breton/Scott (1978), S. 131-
141, die zeigen, daß stabilitätspolitische Maßnahmen aufgrund der mit ihnen verbunde-
nen Organisationskosten nicht zwingend der Zentralinstanz zugeordnet werden müssen. 
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tischer Maßnahmen, insbesondere bei asymmetrischen adversen Schocks, 
abschwächen. 223 

• Auf der Ebene der Zentralregierung ist eine einfachere und bessere Ko-
ordination der verschiedenen Politikmaßnahmen möglich. Hierzu gehört 
auch, daß die regionalen Regierungen andere Ziele als die Zentralinstanz 
verfolgen und mögliche externe Effekte ihres Handelns auf andere Juris-
diktionen nicht adäquat berücksichtigen, so daß sie möglicherweise kein 
,,gesamtstaatliches" Optimum anstreben. 

Für die USA kommen Fox/Murray (1997) zu dem Ergebnis, daß sich mit 
Ausnahme des vierten und sechsten Argumentes für diese Hypothesen je-
weils begründete Gegenargumente anführen lassen. Entweder seien die Aus-
gangsüberlegung ungültig oder aber für beide Ebenen gleich bedeutsam, d.h. 
eine zentralisierte Politik sei mit keinen Vorteilen gegenüber einem dezen-
tralen Vorgehen verbunden. Weder die Verschuldung bei externen Wirt-
schaftssubjekten, der vermeintlich zu hohe Offenheitsgrad oder die Synchro-
nität im Konjunkturverlauf würden eine - zumindest ergänzende - dezentra-
le Stabilitätspolitik ausschließen. 224 Da in der EU ein deutlich geringerer Of-
fenheitsgrad auf der Ebene der Mitgliedstaaten vorliegen dürfte als zwischen 
den amerikanischen Bundesstaaten, verlieren die klassischen Argumente für 
eine zentralisierte Stabilitätspolitik weiter an Bedeutung. Dies gilt um so 
mehr, als auch die Migrationsströme des Faktors Arbeit zwischen den Re-
gionen (respektive Mitgliedstaaten) sowie der gemeinsame Konjunkturver-
lauf der Mitgliedstaaten nicht besonders ausgeprägt sind. 225 Während also 
bei symmetrischen Schocks in Europa eine zentralisierte Stabilitätspolitik 
zwar möglich, aber aus den geschilderten Gründen nicht unbedingt erforder-
lich erscheint, ist ihre Eignung bei asymmetrischen Schocks grundsätzlich in 
Frage zu stellen, da sie nicht die erforderliche (regionale) Differenzierung 
zuläßt. Angesichts des Wegfalls des Wechselkurses als nominales Anpas-

223 Vgl. auch Berthold (1993), S. 164. 
224 Fox/Murray (1997), S. 253. 
225 Vgl. die Diskussion bei Fox/Murray (1997), S. 247-252. Ähnlich auch Berthold (1993), 

S. 164. Darüber hinaus ist davon auszugehen, daß auch bei Beibehaltung der bisherigen 
dezentralen Kompetenzzuordnung die Restriktionen der im Vertrag von Maastricht fest-
gelegten Verschuldungskriterien ein Minimum an Harmonisierung bezüglich der fiskal-
politischen Strategien generieren, die die Notwendigkeit einer weitergehenden Zentrali-
sierung überflüssig machen. 
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sungsinstrument im Zuge der Einführung des Euro und der geringen Ar-
beitskräftemobilität in Europa,226 könnte eine dezentrale Fiskalpolitik als 
letztes verbleibendes makroökonomisches Instrument zur Abmilderung tem-
porärer asymmetrischer Schocks in einem gemeinsamen Währungsraum an-
gesehen werden.227 

Allerdings ist zu vermuten, daß die Bewältigung asymmetrischer Schocks in 
der Währungsunion möglicherweise verstärkt innereuropäische Finanztrans-
fers im Sinne einer „Transferunion" erforderlich machen könnte, da einzelne 
betroffene Regionen nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel verfü-
gen bzw. die dezentrale Lastverteilung als Widerspruch zum in den Verträ-
gen verankerten Solidaritätsprinzip angesehen wird. Darüber hinaus besteht 
auch bei asymmetrischen Schocks die Gefahr einer Ausbreitung auf die üb-
rigen Regionen der EU, so daß auch die primär nicht betroffenen Regionen 
einen Anreiz für diese Transfers hätten.228 Die Finanzierung derartiger Trans-
fers hätte natürlich Auswirkungen auf die Haushaltspolitik der EU, wobei 
hier insbesondere der Ausgestaltung der Ausgabenseite eine bedeutende Rol-
le zukommt, da derartige Transfers ein genau festgelegtes Regelwerk bezüg-
lich der Voraussetzungen für ihren Einsatz sowie der Form der temporären 
regionalen Begünstigung erfordern. Diskretionäre Entscheidungsspielräume 
sollten unbedingt vermieden werden, um eine einheitliche Anwendung auf 
europäischer Ebene sicherzustellen und die regionalen politischen Begehr-
lichkeiten zu dämpfen. 

226 Vgl. Straubhaar (1999). Der Wegfall des Wechselkurses impliziert, daß die von asym-
metrischen Schocks ausgehenden Anpassungslasten von realwirtschaftlichen Faktoren 
getragen werden müssen. Damit kommt der Arbeitskräftemobilität in einer Währungs-
union eine gesteigerte Bedeutung als Anpassungsmechanismus bei asymmetrischen 
Schocks zu. Vor diesem Hintergrund kommt Straubhaar (1999), S. 160 zu der Schluß-
folgerung, daß „für die EU[ ... ) in näherer Zukunft nicht ein Zuviel, sondern ein Zuwenig 
an Migration Probleme erzeugen [dürfte)". 

227 Vgl. Hemming/Spahn (1997), S. 123. 
228 Vgl. Francke (1998), S. 190f. und Caesar (1998), S. 132ff. Bestehen zwischen den Mit-

gliedstaaten bzw. Regionen Unterschiede in der ökonomischen Anpassungskraft an wirt-
schaftliche Abschwünge, so könnten Finanztransfers auch bei symmetrischen Schocks 
erforderlich werden. Letztlich stellen die Überlegungen zu einer Transferunion eine 
Verknüpfung stabilitätspolitischer und distributiver Überlegungen dar. 
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Insgesamt kommt jedoch z.B. Berthold (1993, S. 165) zu der Schlußfolge-
rung, daß ,, ... es eigentlich gar keine [Gründe] für eine zentrale Lösung der 
fiskalischen stabilitätspolitischen Aufgabe in einer europäischen Währungs-
union gibt". Statt dessen sollten die erforderlichen ordnungspolitischen 
Maßnahmen durchgeführt werden, um die bestehenden Unvollkommenheiten 
auf den Güter- und Faktormärkten zu verringern. 

Darüber hinaus werden bezüglich der Wirksamkeit keynesianischer, stabili-
tätspolitischer Maßnahmen grundsätzliche Zweifel erhoben, unabhängig von 
der Kompetenzzuordnung in föderal organisierten Staatsgebilden.229 Eine -
allerdings nicht allgemein akzeptierte - Extremposition im Sinne einer voll-
kommenen Irrelevanz der Finanzierung fiskalpolitischer Maßnahmen neh-
men Anhänger des Ricardianischen Äquivalenztheorems ein.230 

3.3.7 Fiskalischer Föderalismus und die Zuordnung der 
Einnahmenkompetenz 

Grundsätzlich sollte die Zuordnung der Einnahmenkompetenz in einem fö-
deralen Staatsgebilde die getroffene Aufgaben- und Ausgabenstruktur 
reflektieren. Dies folgt aus den Überlegungen bezüglich des fiskalischen 
Äquivalenzprinzips. Nur wenn jede Jurisdiktion für die zur Deckung ihrer 
Ausgaben erforderlichen Einnahmen selbst verantwortlich ist, können alle 
relevanten Kosten und Nutzenwirkungen in den kollektiven Entscheidungs-
mechanismen berücksichtigt werden. Allerdings sind von diesem Vorgehen 

229 So z.B. Bernheim (1989) und Gandenberger (1988); vgl. auch v. Weizsäcker (1997), 
S. 131-137 und Zimmermann/Henke (1997), S. 372-382. Vgl. Berthold (1993), S. 157-
161 für eine kritische Diskussion der stabilitätspolitischen Möglichkeiten in der Euro-
päischen Währungsunion. Seine Analyse zeigt, daß stabilitätspolitische Aktivitäten key-
nesianischer Prägung bestenfalls eine Second-best-Lösung darstellen. 

230 Vgl. hierzu insbesondere Barro (1974), (1989) und die Überblicksartikel von Seater 
(1993), Kitterer (1986) sowie Fox/Murray (1997), S. 244f. Die Grundüberlegungen ge-
hen zurück auf Ricardo (1820/1951). Vgl. für eine Kritik am Ricardianischen Äquiva-
lenztheorem u.a. Bernheim (1989), S. 63-67. Genaugenommen postuliert das Ricardia-
nische Äquivalenztheorem die Irrelevanz der Finanzierung der Staatsausgaben über 
Steuern oder Staatsschuldtitel im Sinne einer Budgetinzidenz. Daher ist bei seiner Gül-
tigkeit der einfache modelltheoretische Multiplikator entsprechend dem Haavelrno-
Theorern jeweils eins, vgl. Michaelis (1997), S. 163f. 
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dann Abweichungen möglich, wenn vermutet werden muß, daß eine aufga-
benkongruente Einnahmenverteilung bzw. Einnahmenerhebungskompetenz 
zu wohlfahrtsmindemden Verzerrungen führt. In diesem Fall sollte der er-
forderliche Finanzbedarf durch allokativ neutrale Finanzzuweisungen der 
anderen staatlichen Ebenen zur Verfügung gestellt werden; denn mit Aus-
nahme der insgesamt besseren Finanzausstattung haben pauschale Finanz-
zuweisungen einen vergleichsweise geringen Einfluß auf die politischen 
Entscheidungsprozesse der empfangenden Jurisdiktion.231 Diese Überlegun-
gen liegen auch den Implikationen der Theorie des fiskalischen Föderalis-
mus zugrunde, die das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz hinsichtlich einer 
wünschenswerten vertikalen Einnahmenstruktur ergänzen. 

Nach traditioneller Ansicht vieler Autoren bietet sich diesbezüglich die fol-
gende - im Ergebnis vergleichsweise zentralistische - Zuordnung an, der im 
wesentlichen eine unterschiedliche Mobilitätseinschätzung der Wirtschafts-
subjekte auf zentraler und dezentraler Ebene zugrunde liegt:232 

231 Ter-Minassian (1997), S. 8f. weist allerdings daraufhin, daß eine Konstellation, die eine 
dezentrale Ausgabenkompetenz und eine zentrale Einnahmenkompetenz beinhaltet, 
nicht unproblematisch ist. Da letztlich eine Trennung der Nutzenwirkungen staatlicher 
Aktivitäten von ihren Kosten im Sinne der Steuerzahlungen erfolgt, besteht die Gefahr, 
daß auf untergeordneter Ebene sowohl bei Politikern als auch bei Wählern die „fiskali-
sche Verantwortung" nicht besonders stark ausgeprägt ist. Somit läßt sich zwar ein Sub-
stitutionseffekt vermeiden, nicht jedoch ein „Einkommenseffekt", der zu überhöhten 
staatlichen Ausgaben führt. Darüber hinaus zeigt Wrede (1997) in einem wohlfahrts-
theoretischen Modell, daß die Ansiedlung der Einnahmen- und Ausgabenkompetenz auf 
unterschiedlichen Ebenen in füderalen Staatsgebilden zu vertikalen fiskalischen exter-
nen Effekten und damit zu Wohlfahrtsverlusten führen kann. Die Internalisierung dieser 
Art fiskalischer Externalitäten könnte, abgesehen von einer vertikalen Kooperation der 
unterschiedlichen Ebenen, durch Finanzzuweisung der übergeordneten Ebene mit Ei-
genbeteiligung der empfangenden Ebene erfolgen; vgl. zu vertikalen fiskalischen Exter-
nalitäten auch Dahlby/Wilson (1999), Keen (1998) und Dahlby (1996). 

232 Vgl. zum folgenden insbesondere Musgrave (1983), S. 10-17 und (1999), S. 164ff. so-
wie Groenewegen (1990), Oates (1990a), S. 5ff., Oates (1990b), S. 46ff., Ter-Minassian 
(1997), S. 9f., Norregaard (1997), S. 53ff., Kenyon (1997), S. 68ff., Caesar (1996b), S. 
153-159 und Feld/Schneider (2000). In der Literatur werden diese Überlegungen vor al-
lem unter dem Begriff des „Tax-assignment problem" abgehandelt. Vgl. auch Spahn 
(1993b), S. 13-22, Gordon (1983) und Inman/Rubinfeld (1996) für eine Diskussion des 
Tax-assignment-Problems. Letztere lassen zwar den dezentralen Jurisdiktionen Steuer-
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Der zentralen Ebene sollten vor allem verteilungspolitisch motivierte, stark 
progressiv wirkende Einnahmeformen, wie etwa eine progressive Einkom-
mensteuer, sowie Einnahmen bzw. Steuern, die auf Basis von sehr mobilen 
Bemessungsgrundlagen erhoben werden, zugeordnet werden. Eine dezentrale 
Zuordnung könnte zu allokativen Verzerrungen aufgrund ineffizienter regio-
naler Ausweichreaktionen der besteuerten Faktoren führen. Statt dessen soll-
ten untergeordnete dezentrale Ebenen sich auf relativ immobile Faktoren und 
auf leistungsbezogene „Gebührensteuern" konzentrieren. Darüber hinaus 
sollten auch Einnahmequellen, deren regionales Aufkommen eine sehr hete-
rogene Struktur aufweist, der Zentralinstanz zur Verfügung stehen, um geo-
graphische Ungleichheiten und allokative Ineffizienzen zu vermeiden. 233 

Dies gilt ebenso für Steuern, deren dezentrale Zuordnung mit signifikanten 
Spillover-Effekten in Form von Steuerexport einherginge und somit ineffi-
ziente regionale öffentliche Ausgabenprogramme nach sich ziehen könnte. 

Darüber hinaus wird teilweise zugunsten einer weitgehenden Zentralisierung 
der Besteuerungskompetenz die Auffassung vertreten, daß die Administrati-
on der Steuerverwaltung mit Skalenerträgen verbunden sei und daß eine zen-
trale Steuererhebung illegale Steuervermeidung und Steuerhinterziehung er-
schweren würde. Allerdings sind diese Hypothesen angesichts nur unzurei-
chender empirischer Bestätigung und angesichts von technischem Fortschritt 
in der Steuerverwaltung in der Literatur nicht unumstritten. 234 Außerdem im-
pliziert eine zentrale Steueradministration nicht automatisch, daß die resul-
tierenden Einnahmen auch der Zentralinstanz zustehen. Statt dessen könnte 

kompetenzen, internalisieren aber die negativen fiskalischen Effekte durch zusätzliche 
korrigierende Maßnahmen der Zentralregierung. 

233 Zu denken wäre hierbei z.B. an Steuern auf natürliche Ressourcen wie etwa Rohstoff-
vorkommen; vgl. hierzu auch Mieszkowski (1983) und Hemming/Spahn (1997), S. 114. 
Eine der Befürchtungen besteht darin, daß bei dezentraler Besteuerung Regionen mit 
großen Rohstoffvorkommen ihre Ausgaben auf ein allokativ ineffizientes Niveau aus-
dehnen könnten. Im Rahmen der EU sind in diesem Zusammenhang auch die Einnah-
men aus Zöllen und Agrarabschöpfungen zu nennen, deren Aufkommen ebenfalls star-
ken regionalen Schwankungen unterliegen kann. 

234 Vgl. Groenewegen (1990), S. 87 und S. 105-110 für eine kritische Darstellung dieser 
Aspekte sowie Ter-Minassian (1997), S. l 5f. Eine Diskussion der geeigneten staatlichen 
Ebene für die Einnahmen- und Steueradministration findet sich auch bei Vehorn/Ahmad 
(1997). 
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man sich vorstellen, daß die Zentralinstanz lediglich als ausführende Instanz 
im Auftrag der dezentralen Jurisdiktionen tätig wird.235 

Insgesamt dominiert in der traditionellen Sichtweise eine zentralistische Ein-
nahmenkompetenz. Zwar wird nicht ausgeschlossen, daß untergeordnete Ge-
bietskörperschaften weitergehende Aufgaben- und Ausgabenkompetenzen 
erhalten, die beispielsweise durch Zuweisungen von der Zentralinstanz fi-
nanziert werden könnten, aber sie liefert kaum Argumente für ein dezentral 
zugeordnetes Besteuerungsrecht.236 So stellen Brennan/Buchanan (l 983) 
fest: ,,But in no case would or could conventional normative tax theory pro-
vide any positive justification for decentralization of the taxing power it-
self'. 237 Eine der Hauptursachen für die dominierende Rolle der „Zentralre-
gierung" bezüglich der Einnahmen- und Besteuerungskompetenz ist die 
Ausgangsannahme der Wohlfahrtsökonomie, die von der Hypothese des 
Staates als am Allgemeinwohl interessierten wohlwollenden Diktator aus-
geht. Eine dezentrale Kompetenzzuordnung ist in diesem Modellrahmen mit 
allokativ negativen Effekten, wie z.B. ruinösem Steuerwettbewerb, ineffi-
zienten Wanderungsbewegungen und steuerlich induzierten externen Effek-
ten in Form des Steuerexports und -imports verbunden.238 

Daher unterscheiden sich die Schlußfolgerungen - ähnlich wie bei der Dis-
kussion der Aufgaben- unu Ausgabenzuordnung - signifikant von Überle-
gungen in der Tradition der Public-Choice-Theorie, nach der man den Bür-
gern im Rahmen von Steuersystemen ausreichende Ausweichmöglichkeiten 
gegen eine übermäßige finanzielle Ausbeutung und zur Begrenzung „levia-

235 Ähnlich Spahn (1993b), S. 21. Umgekehrt erheben beispielsweise die Mitgliedstaaten 
die Einnahmen aus Zöllen und Agrarabschöpfungen (im wesentlichen) für die EU, so 
daß sich auch hier die Zuordnung der rein administrativen Tätigkeit von der tatsächli-
chen Einnahmenverteilung unterscheidet. 

236 Einige Autoren kommen daher zu der Schlußfolgerung, daß die traditionelle Theorie bei 
jeweils isolierter Betrachtung eine zentrale Kompetenzzuordnung auf der Einnahmensei-
te mit einer tendenziell eher dezentralen Kompetenzzuordnung auf der Ausgabenseite in 
Einklang bringen muß, was notwendigerweise einen Trade-off beinhalte, vgl. Netzer 
(1974), S. 373f. und Groenewegen (1990), S. 87f. mit weiteren Literaturhinweisen. 

237 Brennan/Buchanan (1983), S. 52. Vgl. auch Brennan/Buchanan (1980), S. l 73ff. 
238 Vgl. auch Gordon (1983), S. 576-581 und Inrnan/Rubinfeld (1996), S. 308-315 für eine 

Übersicht über mögliche negative Abweichungen einer dezentralen Steuerkompetenz 
von einer optimalen zentralen Besteuerung. 
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thanischer" Staatsausweitungstendenzen einräumen sollte.239 Überträgt man 
die aus dem Modell der leviathanischen Besteuerung gewonnene Erkenntnis, 
daß man die Besteuerungsbasis mit dem Ziel der Schaffung von Ausweich-
möglichkeiten begrenzen sollte, auf eine föderale Staatsverfassung, so könn-
te die Begrenzung der staatlichen Steuergewalt hier aus der Mobilität der 
Bürger resultieren. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß die untergeordneten 
dezentralen Ebenen nur ein Besteuerungsrecht auf vergleichsweise mobile 
Faktoren erhalten, so daß Ausweichmöglichkeiten der Steuerzahler und 
Steuerwettbewerb zwischen den Jurisdiktionen bewußt zugelassen werden. 
Ausweichmöglichkeiten stellen in diesem Modellrahmen primär keine allo-
kative Verzerrung mehr dar, sondern bilden die Grundlage eines Schutzme-
chanismus der Bürger gegenüber dem Staat vor einer „ineffizienten" über-
mäßigen Besteuerung. 

Einen ähnlichen public-choice-betonten Ausgangspunkt wählt Kirchgässner 
(1994), der für die übergeordnete Ebene - konkret die EU - aus konzeptio-
neller Sicht eine Finanzierung ausschließlich über indirekte Steuern mit brei-
ter Bemessungsgrundlage fordert. Progressive Steuern wie etwa die persön-
liche Einkommensteuer sollten dagegen den untergeordneten Ebenen vorbe-
halten sein. Da progressive Steuern bei einer Erhöhung des nominalen Ein-
kommens, sei es durch reales Wirtschaftswachstum oder durch Inflation, au-
tomatisch ein höheres Steueraufkommen generieren, sei bei ihnen eine funk-
tionierende Kontroll- und Ausweichmöglichkeit durch die Wahlbürger, wie 
sie auf dezentraler Ebene tendenziell besser gegeben ist, besonders wichtig. 
Eine Erhöhung des Steueraufkommens durch indirekte Steuern setze dage-
gen in der Regel die bei Wählern unpopuläre Erhöhung der Steuersätze so-
wie eine eingehende parlamentarische Diskussion voraus und stelle damit 
ein weniger gefährliches Instrument in den Händen einer leviathanischen 
Zentralregierung dar. 240 

239 Vgl. z.B. Brennan/Buchanan (1980) und (1983), McLure (1986), S. 344ff., Groenewe-
gen (1990), S. l00f., Sato (2000), S. 119 sowie einführend Blankart (1998), S. 220-227. 

240 Kirchgässner (1994), S. 333f. Vgl. auch Feld/Kirchgässner (1996), S. 217f. und (1998), 
S. 69f. Blankart (1996), S. 230 in einem Kommentar zu Feld/Kirchgässner (1996) 
stimmt mit dieser Aussage prinzipiell überein, verweist aber darauf, daß die gegenwärtig 
faktisch bestehende „Beitragsfinanzierung" im Rahmen der genannten Argumentation 
den indirekten Steuern überlegen sei. 
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Die Annahme eigennutzorientierter Politiker, die ihren diskretionären Hand-
lungsspielraum zur persönlichen Nutzenmaximierung einsetzen, ist jedoch 
keine Voraussetzung für die Rechtfertigung einer dezentraler Einnahmen-
kompetenz. Brennan/Buchanan (1983) zeigen in einem stilisierten Median-
Wähler-Modell mit einfachem Mehrheitswahlrecht die Bedeutung, die der 
Berücksichtigung des konkreten politischen Entscheidungsprozesses zu-
kommen kann. Auch dann, wenn die Handlungsmöglichkeiten der Politiker 
vollständig durch den Wahlmechanismus begrenzt sind, sie also keinen dis-
kretionären Entscheidungsfreiraum haben, können Situationen entstehen, in 
denen eine dezentrale Einnahmenkompetenz wünschenswert ist. 241 

3.3.8 Schlußfolgerungen für die Einnahmenkompetenz der EU 

Da die ökonomischen Überlegungen bezüglich einer allokativ effizient 
strukturierten Aufgaben- und Ausgabenzuordnung auf die verschiedenen 
staatlichen Ebenen für die Europäische Union sowie die Berücksichtigung 
der politökonomischen Aspekte eine möglichst dezentrale, am Subsidiari-
tätsprinzip orientierte Kompetenzverteilung nahe legen, sollte auch die Zu-
ordnung der Einnahmekompetenz aufgrund des fiskalischen Äquivalenzprin-
zips dieser vertikalen Strukturierung folgen, so daß eine weitgehend dezen-
tral organisierte Einnahmenkompetenz als Referenzpunkt resultiert. 

Die in der traditionellen Theorie des fiskalischen Föderalismus vorgebrach-
ten Argumente für eine stärker zentralistisch organisierte Einnahmenkompe-
tenz können im Fall der Europäischen Union nicht überzeugen. Zum einen 
bedeutet auf europäischer Ebene eine dezentrale Kompetenzzuordnung der 
Einnahmen in der Regel die Ebene der Mitgliedstaaten. Dadurch wird ein 
Großteil der theoretisch vorstellbaren mobilitätsinduzierten allokativen Ver-
zerrungen relativiert, da für den Faktor Arbeit in absehbarer Zeit keine 
übermäßig hohe zwischenstaatliche Mobilität in der EU zu erwarten ist. 
Auch die Einbeziehung distributions- und stabilitätspolitischer Überlegun-
gen führt angesichts der geschilderten unklaren Erkenntnislage zu keiner 

241 Brennan/Buchanan (1983), S. 55-59: ,,Ifregional variation in public goods supply is to 
emerge in such a way that it reflects regional differences in preferences, that variation 
must be achieved via genuine political decentralization .... Any political decentraliza-
tion must involve the decentralization of taxing as weil as expenditure powers" (S. 59). 
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fundamental anderen Einschätzung. Zum anderen deuten die aus public-
choice-theoretischen Überlegungen resultierenden Ergebnisse darauf hin, 
daß eine dezentrale Kompetenzzuordnung zu einer besseren Präferenzerfül-
lung der Bürger und damit zu überlegenen Ergebnissen führt, da Politiker 
und Bürokraten weniger Möglichkeiten zur Verwirklichung ihres Eigennut-
zens haben. Potentielle Ausweichreaktionen von Wirtschaftssubjekten in 
Form von Exit-Entscheidungen auf überhöht empfundene Steuerbelastungen 
sollten nicht automatisch negativ im Sinne eines ruinösen Steuer- und Insti-
tutionenwettbewerbs interpretiert werden, sondern unter dem Aspekt eines 
innovationsfördernden und wohlfahrtserhöhenden Kontrollmechanismus des 
öffentlichen Sektors. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die gegenwärtige, begrenzte Einnahmen-
kompetenz der Europäischen Union ohne eigene Steuerhoheit ausreichend zu 
sein. Sollte dennoch in Teilbereichen eine stärkere Zentralisierung als not-
wendig erachtet werden, so kann zunächst das Instrument der Harmonisie-
rung zwischen den Mitgliedstaaten geprüft werden. Eine weitergehende Zen-
tralisierung durch Kompetenzverlagerungen bezüglich der Ausgaben und 
Einnahmen von der Ebene der Mitgliedstaaten auf die europäische Ebene ist 
aus Sicht des Verfassers derzeit nicht erforderlich. Tendenziell liegt eher der 
umgekehrte Fall vor. Die Zuordnung der aus Sicht des EU-Haushalts volu-
menmäßig bedeutsamsten Politikfelder Agrar- sowie Strukturpolitik auf eu-
ropäische Ebene ist ökonomisch kaum zu rechtfertigen und sollte zugunsten 
einer dezentralen Rücküberantwortung an die Mitgliedstaaten aufgegeben 
werden.242 

Als Schlußfolgerung aus diesen Überlegungen resultiert insgesamt die Er-
kenntnis, daß sich die Europäische Union aus allokativer Sicht auf solche 
Aufgaben und öffentlichen Güter beschränken sollte, die einen inhärent ge-
samteuropäischen Charakter haben. Nur die wenigen Bereiche, in denen mit 
bedeutenden zwischenstaatlichen externen Effekten gerechnet werden muß, 
die das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz signifikant untergraben oder die 
durch Economies of Scale gekennzeichnet sind, sollten daher aus allokativer 
Sicht in die Zuständigkeit der EU fallen. Als potentielle Aufgabenfelder 
werden in u.a. die Gebiete Verteidigungs-, Außen-, Wettbewerbs- und 
Binnenmarktpolitik sowie Teile der Umweltpolitik und Infrastrukturpolitik 

242 Vgl. z.B. auch Heinemann (1996), S. 126-128. Ähnlich auch Wissenschaftlicher Beirat 
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 24-28. 
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nenmarktpolitik sowie Teile der Umweltpolitik und Infrastrukturpolitik 
(transeuropäische Netze) genannt.243 Für die Finanzierung dieser allokativ 
begründeten Aufgaben wird in der Literatur die zumindest näherungsweise 
Anwendung des Äquivalenzprinzips gefordert, so daß sich der Finanzie-
rungsbeitrag eines Mitgliedstaates am Grenznutzen seiner Bür-
ger orientiert. 244 

Das heißt nicht, daß redistributive Maßnahmen zwischen den Mitgliedstaa-
ten als ganzes ausgeschlossen sind, allerdings sollten diese von den allokativ 
motivierten Kompetenzzuweisungen getrennt durchgeführt werden. Zu ver-
meiden ist hier insbesondere die Vermischung von allokativen Aufgaben mit 
verteilungspolitischen Zielen, d.h. die möglicherweise gewollten Finanz-
transfers zwischen den Mitgliedstaaten sollten einen möglichst geringen Ein-
fluß auf die Durchführung der allokativen Aufgaben der Europäischen Union 
haben und daher mit einem getrennten wirtschaftspolitischen Instrumentari-
um verfolgt werden. Findet diese Trennung nicht statt, so wird ein unnötiger 
Excess-burden im Sinne einer ineffizienten Allokation generiert. Auch wenn 
die interregionale Redistributionspolitik zwischen den Mitgliedstaaten der 
EU die Einbeziehung der zentralen europäischen Ebene nahelegt, so daß sich 
eine Art Verbundsteuerlösung245 anbietet, bei der die Finanzmittel zunächst 
einem globalen Etat zugeordnet und dann auf die Gebietskörperschaften auf-
geteilt werden, folgt daraus keineswegs zwangsläufig eine Beteiligung der 
Zentralinstanz an den Entscheidungen über die konkrete Mittelverwendung. 

Eine direkte interpersonelle Einkommensumverteilung unter dem Dach der 
Europäischen Union erscheint dagegen mittelfristig nicht durchführbar und 
auch nicht wünschenswert, da die nationalen verteilungspolitischen Ziele 
und Präferenzen und die jeweiligen etablierten Redistributionsinstrumente 
zu unterschiedlich sind. Eine solche Politik würde auch dem gegenwärtigen 
politischen Charakter der EU als präföderaler Institution zuwider laufen. 

243 Vgl. für diese Aufzählung Henke/Perschau (1999), S. 30. Ähnlich auch Apolte (1996a), 
S. 14, Feld/Kirchgässner (1996), S. 215ff., Henke (1997), S. 49, Thomas, I. (1997), 
S. 195ff. und Caesar (1998), S. 128. 

244 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(1999), S. 17 und S. 25, Heinemann (1999), S. 2 und Heinemann (1995), S. 26 sowie 
Prokop (1999), S. 109f. 

245 Vgl. Schneider/Lenk (2000), S. 8. 
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Gleichzeitig würde eine der vorrangigen Herausforderungen der EU - die 
Aufnahme neuer mittel- und osteuropäischer Staaten - aufgrund des dann 
erforderlichen Budgetvolumens unnötig verkompliziert, wenn nicht sogar 
unmöglich gemacht werden. 

3.4 Ergänzende Bewertungskriterien: Anforderungen an ein 
rationales Einnahmensystem und Budgetgrundsätze 

In Ergänzung zu den bisherigen Überlegungen und zu ihrer Konkretisierung 
in bezug auf eine wünschenswerte realitätskonforme Ausgestaltung können 
als weitere, nachgelagerte Beurteilungskriterien „Anforderungen an ein ra-
tionales Einnahmensystem" sowie allgemeine Budgetkriterien oder Haus-
haltsgrundsätze herangezogen werden. 

3.4.1 Anforderungen an ein rationales Einnahmensystem 

Auch wenn bisher in der wissenschaftlichen Diskussion kaum der Versuch 
unternommen wurde, Anforderungen an ein rationales Einnahmensystem für 
supranationale Institutionen zu entwickeln, ähnlich wie sie auf nationaler 
Ebene für Steuersysteme existieren,246 so läßt sich dennoch angesichts des 
hohen Integrationsgrades der Europäischen Union und ihrem präföderalen 
Charakters zumindest teilweise Rückgriff auf derartige Bewertungskriterien 
nehmen. 

In gewisser Weise ähneln „Anforderungen an ein rationales Steuer- bzw. Ein-
nahmensystem" einer Kombination der in den vorangegangenen Abschnitten 
dieses Kapitels behandelten politischen und ökonomischen Kriterien. Aller-
dings liegt ihnen kein explizites modelltheoretisches Gerüst zugrunde, wie es 
etwa im Rahmen der Theorie des fiskalischen Föderalismus entwickelt wurde, 
sondern sie basieren deutlich stärker auf Ad-hoc-Annahmen sowie auf bloßen 
Plausibilitätsüberlegungen.247 Von daher stellen sie keine konträren Bewer-

246 Ausnahmen sind Henke (1997), S. 46-49 und darauf aufbauend Gretschrnann/Flüchter/ 
Spadema (1998), S. 14ff. sowie Henke/Perschau (1999), S. 32f. 

247 Hierfür gibt es zwei Hauptgründe: Zum einen sind ihre Ursprünge zeitlich deutlich frü-
her angesiedelt. Zum anderen wurden sie vor allem im deutschsprachigen Raum entwik-
kelt, dessen Finanzwissenschaft lange Zeit durch eine relativ institutionenorientierte, 
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tungskriterien zu den bisherigen Überlegungen dar, sondern übernehmen eine 
Ergänzungsfunktion, da sie nicht den formalen Beschränkungen und dem ho-
hen Abstraktionsniveau der modelltheoretischen Analyse unterliegen.248 

Anforderungen an ein rationales Einnahmensystem leiten sich aus grundsätz-
lich nicht objektiv zu begründenden gesellschaftspolitischen und ökonomi-
schen Zielvorstellungen hinsichtlich des Finanzsystems ab. Abstrahiert man 
zunächst von den EU-spezifischen Zielsetzungen zugunsten einer allgemei-
neren Zielformulierung, so kann der folgende - inhaltlich allerdings äußerst 
unbestimmte - normative Zielkatalog als Ausgangspunkt dienen, an dem 
sich ein rationales Einnahmensystem orientieren sollte:249 die fiskalische 
Zielsetzung, die freiheitliche Zielsetzung, die Wohlstandszielsetzung und die 
Gerechtigkeitszielsetzung. Ausgebend von diesem oder ähnlichen Zielsy-
stemen und ihrer konkreten Ausformulierung wurden insbesondere in der 
deutschsprachigen finanzwissenschaftlichen Literatur allgemeine Anforde-
rungen an ein rationales Steuersystem im Sinne von „Besteuerungsgrundsät-
zen" abgeleitet.250 Einschränkend muß dabei jedoch bemerkt werden, daß 
dem Föderalismusgedanken sowie einer durch mehrere Ebenen charakteri-
sierten Staatsstruktur keine besondere Bedeutung beigemessen wird. 

unmathematische Vorgehensweise und den Verzicht auf explizite modelltheoretische 
Überlegungen charakterisiert war; vgl. z.B. Richter/Wiegard (1993), insb. S. 170--177, 
die den Unterschied zwischen „alter" und „neuer" (modell- und entscheidungstheore-
tisch) fundierter Finanzwissenschaft betonen. 

248 Daraus resultiert jedoch ihr Nachteil, daß ihre Ergebnisse in gewissem Maße arbiträr 
und nicht stringent ableitbar sind. 

249 Vgl. Haller (1972), S. 135-148. Es handelt sich hierbei um gesellschaftliche, allgemein 
anerkannte Werturteile, die sich nicht durch ein theoretisches System wissenschaftlich 
begründen lassen. Vgl. zur Rolle von Werturteilen und zur Werturteilsproblematik ein-
führend Streit-(1991), S. 194-205. 

250 Vgl. z. B. Haller (1972), S. 236-244, der sich am o. g. Zielkatalog orientiert. Weitere 
Systematisierungen gehen zurück auf Neumark (1970), Gerloff(1956) sowie bereits auf 
Wagner (1890) und A. Smith (1776/1981), S. 825-828. Ein kurzer Überblick findet sich 
u.a. in Böker (1994), S. 10--21. Haller (1980), S. 187 weist daraufhin, daß er und Neu-
mark trotz unterschiedlicher Ausgangspunkte hinsichtlich der Zielformulierung und 
Zielgewichtung zu ähnlichen Ergebnissen bezüglich der Anforderungen an ein rationales 
Steuersystem kommen; ähnlich auch Schmölders/Hansmeyer (1980), S. 235f., Becker 
(1990), S. 55-59 und Caesar (1990), S. 64. Auch Musgrave/Musgrave (1973), S. 192f. 
nennen „Requirements for a 'good' tax structure", allerdings ohne diese genauer zu be-
gründen. 

108 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



3 Das Eigenmittelsystem: politische Rechtfertigung und finanzwissenschaftliche Effizienzkriterien 

Für die hier interessierende Fragestellung nach einem rationalen Einnahmen-
system der Europäischen Union müssen dementsprechend die gesellschafts-
politischen Zielvorgaben und Aufgaben der EU den Ausgangspunkt bilden. 
Ergänzt werden sie um die grundlegende ökonomische Forderung eines effi-
zienten Ressourceneinsatzes. Da die EU trotz fortschreitender Integration 
noch weit vom Charakter eines föderal organisierten Nationalstaates entfernt 
ist, können zwangsläufig nicht alle Kriterien, die für ein nationalstaatliches 
Steuersystem von Relevanz sind, auf das Eigenmittelsystem der Europäi-
schen Union angewendet werden. Insbesondere muß berücksichtigt werden, 
daß die Einnahmenerzielung primär auf der Ebene der Mitgliedstaaten an-
setzt und nicht direkt bei den einzelnen Wirtschaftssubjekten. 

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen können in Anlehnung an 
Henke (l 997) die folgenden Anforderungen - in unterschiedlicher Gewich-
tung - als mögliche Kriterien für eine Beurteilung des Eigenmittelsystems 
herangezogen werden: 251 

Politische Kriterien: 
- Stärkung der innergemeinschaftlichen Solidarität, 
- Berücksichtigung der nationalen Leistungsfähigkeit bzw. Beitragskapa-

zität, 
- Verwendbarkeit für interregionale Umverteilung, 
- Stärkung der Einnahmenautonomie der EU, 
- politische Konsensfähigkeit. 

Ökonomische Kriterien: 
- Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen (z.B. grenzüberschreitende 

externe Effekte), 
- Verwendbarkeit für stabilitätspolitische Zwecke. 

251 Vgl. Henke (1997), S. 49. Da sich das Strukturierungsprinzip der folgenden Auflistung 
an der bisher gewählten Unterteilung in politische, ökonomische und technische Kriteri-
en orientiert, resultiert ein signifikanter Unterschied zu der von Henke (1997) gewählten 
Gliederung. Dieser unterscheidet zum einen zwischen ökonomischen, juristischen, inte-
grationspolitischen und technischen Kriterien und nimmt zum anderen eine divergieren-
de Zuordnung einzelner Kriterien zu den Kategorien vor. 
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Technische Kriterien: 
- Transparenz und Einfachheit, 
- Erhebungsbilligkeit ( einfache Erhebung), 
- Entrichtungsbilligkeit, 
- niedriger Harmonisierungsbedarf, 
- geringe Beeinträchtigung der nationalen Steuerflexibilität, 
- geringe Beeinflussung des innerstaatlichen vertikalen Finanzaus-

gleichs, 
- ausreichende und dauerhafte Ertragskraft, 
- geringe Beeinträchtigung der Ertragskraft und Umverteilungskraft 

durch unterschiedliche nationale Steuermoral. 

Während ökonomischen und insbesondere die politischen Kriterien - unbe-
schadet ihres großen Interpretationsspielraumes - an dieser Stelle nur aus 
Gründen der Vollständigkeit nochmals aufgeführt werden, obwohl sie bereits 
ausführlich im Rahmen der Theorie des fiskalischen Föderalismus diskutiert 
wurden, stellen die technischen Kriterien zusätzliche Anforderungen an das 
Eigenmittelsystem dar. Ihr Hauptcharakteristikum liegt in der Berück-
sichtigung der derzeitigen präföderalen Struktur der EU. Zum einen tragen 
sie der Autonomie der Mitgliedstaaten Rechnung, indem sie eine möglichst 
geringe Beeinflussung der nationalen Steuersysteme fordern. Zum anderen 
berücksichtigen sie potentielle sozioökonomische Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten, wie sie etwa in einer unterschiedlichen Steuermoral 
zum Ausdruck kommen können. Darüber hinaus verhalten sie sich komple-
mentär zu den politischen und ökonomischen Anforderungskriterien, indem 
sie ein einfaches, transparentes und wirtschaftliches Einnahmensystem for-
dern, das für die Wirtschaftssubjekte nachvollziehbar und damit kontrollier-
bar ist. Angesichts der Interessenvielfalt in der Europäischen Union und der 
damit verbundenen schwierigen politischen Konsensfindung über die weitere 
Entwicklung und Umsetzung der europäischen Integration, die einschnei-
dende Reformen und einen grundlegenden Systemwechsel im Finanzie-
rungskonzept erschwert, kommt technischen Kriterien daher eine besondere 
Rolle für die unmittelbare Weiterentwicklung des Eigenmittelsystems zu. 
Neben ihrer vergleichsweise leichten Operationalisierbarkeit sind sie eindeu-
tig interpretierbar und - im Vergleich zu den politischen Kriterien - weitge-
hend unumstritten. 
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3.4.2 Budgetgrundsätze 

Neben den Anforderungen an ein rationales europäisches Einnahmensystem 
können als weiteres Bewertungskriterium die „klassischen" Budgetgrundsät-
ze (Haushaltsprinzipien), wie sie größtenteils auch in den europäischen Ver-
trägen und der Haushaltsordnung252 festgelegt sind, zur Beurteilung des Ei-
genmittelsystems herangezogen werden. Budgetgrundsätze stellen idealtypi-
sche Verfahrensregeln für die Haushaltsplanung und -abwicklung dar und 
finden ihre Begründung letztendlich in der demokratischen Struktur der Eu-
ropäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Nach Neumark ( 1952) sollen 
sie eine ,, ... möglichst vollkommene Erfüllung der verschiedenen Budget-
funktionen gewährleisten ... "253 • Als Budgetfunktionen werden dabei übli-
cherweise genannt: die administrative und politische Kontrollfunktion, die 
finanzwirtschaftliche Ordnungsfunktion, die politische Programmfunktion 
sowie die wirtschaftspolitische Lenkungsfunktion.254 Allerdings liegt der 
Aufgabenschwerpunkt der Budgetgrundsätze eindeutig im Bereich der Kon-
trolle der Exekutive (politische Kontrolle) sowie des Verwaltungsapparates 
(administrative Kontrolle).255 Aufgrund ihrer wichtigen Funktion finden sich 

252 Rat der EG(! 977/2000). Je nachdem, ob sie Bestandteil der Europäischen Verträge oder 
der Haushaltsordnung sind, handelt es sich somit um europäisches Primärrecht oder Se-
kundärrecht. 

253 Neumark (1952), S. 572f. Ähnlich äußert sich auch der Europäische Rechnungshof 
(1997), Ziffer 16, der anmerkt, daß,, ... die Finanzvorschriften [der Haushaltsordnung; 
der Ver!] im wesentlichen darauf abzielen sollen, die Gemeinschaft dabei zu unterstüt-
zen, ihre politischen Ziele effizient durch eine optimale Verwendung ihrer 
Haushaltsmittel zu erreichen, die Beachtung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit ihrer 
Aktionen zu gewährleisten, ihre Vermögensinteressen zu schützen sowie die 
Öffentlichkeit und Klarheit ihrer Finanzoperationen sicherzustellen", und daher die 
rigorose Einhaltung der Haushaltsgrundsätze fordert. 

254 Vgl. hierfür u.a. auch Rürup/Hansmeyer (1984), S. 7ff., Rossi (1997), S. 167-176 sowie 
Neumark (1952), S. 558f.; ähnlich auch Ott (1982), S. 368. 

255 So z.B. auch Rürup/Hansmeyer (1984), S. 15-22. Träger der Kontrolle sind dabei u.a. 
das Europäische Parlament, das gemäß Artikel 276 EG-Vertrag der Kommission die 
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplanes erteilen muß, sowie vor allem gemäß 
Artikel 246 EG-Vertrag und 248 EG-Vertrag der Europäische Rechnungshof. Darüber 
hinaus ist auch eine zumindest indirekte Kontrolle durch die Mitgliedstaaten als finanzi-
ell Hauptbetroffene zu erwarten. 
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Budgetgrundsätze auch in praktisch allen nationalen Regelungen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union.256 

Aus finanzwissenschaftlicher Sicht impliziert ein freiheitliches demokrati-
sches Staatsverständnis, daß das Einnahmen- und Ausgabensystem der Eu-
ropäischen Union einer öffentlichen Kontrolle unterliegen muß. In diesem 
Sinne sind Haushalts- und Finanzpläne als Teil des öffentlichen Controlling-
systems zu sehen und müssen Aspekte einer rationellen und effizienten Fi-
nanzkontrolle berücksichtigen.257 Konkret sollen die Budgetgrundsätze dazu 
beitragen, die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben voraussehbar, transpa-
rent und damit kontrollierbar zu machen, indem sie die Haushaltsbehörde bei 
Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplans bestimmten Mindestan-
forderungen unterwerfen und zur Vermeidung willkürlichen budgetwirksa-
men Handelns der europäischen Institutionen beitragen.258 Werden sie miß-
achtet, so wird dadurch u. U. eine effektive Kontrolle des Haushaltes er-
schwert und seine demokratische Legitimation beeinträchtigt. In diesem Sinn 
können die Budgetgrundsätze und ihre Realisierung, soweit sie für die Ein-
nahmenseite relevant sind, zur Beurteilung des Eigenmittelsystems dienen. 259 

Die besondere Relevanz der Haushaltsgrundsätze auf europäischer Ebene wird 
auch dadurch deutlich, daß die Europäische Kommission sie in ihrem Entwurf 
für eine neue, modifizierte Haushaltsordnung - nicht zuletzt aufgrund der For-
derungen des Europäischen Rechnungshofes260 - expressis verbis als zentrales 
Element sah und allen anderen Regelungen voranstellte.261 Dabei sollen im Ge-

256 Vgl. Rossi (1997), S. 177 und Strasser (1992), S. 49. 
257 Vgl. Grossekettler (1992), S. 192ff.; ähnlich auch Blankart (1998), S. 394. 
258 Ähnlich Fugrnann (1992), S. 80. 
259 Vgl. Rossi (1997), S. 170f. 
260 Vgl. u.a. Europäischer Rechnungshof (1997b), insb. S. 11 sowie Europäischer 

Rechnungshof(2001), S. 3.f. 
261 Die neue Haushaltsordnung, Rat der EU (2002), ist zum 1. Januar 2003 in Kraft getre-

ten. Sie ersetzt die alte Haushaltsordnung, Rat der EU (1977/2000), aus dem Jahr 1977. 
Der erste Entwurf der Kommission für die neue Haushaltsordnung vom 26. Juli 2000, 
Europäische Kommission (2000b), wurde nach den Stellungnahnlen der übrigen rele-
vanten Institutionen zunächst in Form eines geänderten Entwurfs überarbeitet, vgl. für 
die geänderte Vorschlag Europäische Kommission (2002c) vom 10. Januar 2002. 
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gensatz zur alten Fassung der Haushaltsordnung auch die jeweils vorgesehenen 
Ausnahmen expliziter aufgeführt und restriktiver ausgelegt werden.262 

Für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union lassen sich - wie für 
jeden anderen öffentlichen Haushaltsplan prinzipiell auch - die folgenden 
neun, teilweise eng zusammenhängenden Budgetgrundsätze unterscheiden:263 

- Grundsatz der Vollständigkeit (Universalität), 

- Grundsatz der Einheit, 

- Grundsatz der Jährlichkeit, 

- Grundsatz der Vorherigkeit, 

- Grundsatz des Haushaltsausgleichs, 

- Grundsatz der Spezialität, 

- Grundsatz des effizienten Finanzmanagements (Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit), 

- Grundsatz der Öffentlichkeit und Transparenz, 

- Grundsatz der Rechnungseinheit. 

262 Europäische Kommission (2000b), insbesondere erster Teil, Titel I und II. In der Be-
gründung für den Vorschlag zur Neuregelung der Haushaltsordnung stellte die Europäi-
sche Kommission auf S. 10 u.a. fest, daß „die derzeitige [alte; der Verf] Haushaltsord-
nung weder die Grundsätze definiert noch hinreichend präzisiert, daß bestimmte Mit-
telausführungstechniken ( ... ) zwar erlaubt sind, aber Ausnahmen darstellen und daher 
restriktiv auszulegen sind." Vgl. für eine Kritik an der seit 1977 bestehenden Haushalts-
ordnung Europäischer Rechnungshof (1997b). Darin bemängelt der Rechnungshof ne-
ben der hohen Zahl an potentiellen Ausnahmeregelungen, fehlenden oder unklaren Be-
griffsdefinitionen u.a., daß die vielen fallweisen Änderungen an der Haushaltsordnung 
zu einem zusammenhanglosen Ganzen ohne innere Kohärenz geführt hätten. Gemäß Eu-
ropäischer Rechnungshof (2001), S. 3 und S. 28ff. stellt der ursprüngliche Kommis-
sionsentwurf, Europäische Kommission (2000b), für die neue Haushaltsordnung zwar 
eine Diskussionsgrundlage dar, die allerdings in vielen Bereichen keine ausreichenden 
Verbesserungen und Neuerungen beinhalte. 

263 Vgl. für eine Übersicht im europäischen Kontext u.a. Europäische Kommission (2000b), 
S. 7-16 und S. 37-53, Europäische Kommission (1995a), S. 55-76, Europäischer Rech-
nungshof (1997b), S. 1-13 des Anhangs, Rossi (1997), S. 177-233, Strasser (1992), 
S. 43-74, Fugmann (1992), S. 80-90, Oppermann (1999), S. 313 und Böker (1994), 
S. 21-28. Eine allgemeine Übersicht über die Budgetgrundsätze findet sich u. a. in Rü-
rup/Hansmeyer (1984), S. 14-24, Senf(l977), S. 390---417, Keller (1970) und Neumark 
(1952), s. 572-595. 
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3.4.2.1 Grundsatz der Vollständigkeit 

Der Grundsatz der Vollständigkeit264 besagt zunächst, daß alle zu erwarten-
den Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft in den Haushaltsplan ein-
zustellen sind. Es sollen alle relevanten finanziellen Sachverhalte erfaßt wer-
den, um einen vollständigen und realistischen Überblick über die finanzielle 
Lage zu erhalten. Damit soll dem Ansatz überhöhter Einnahmen oder zu ge-
ringer Ausgaben entgegengewirkt werden. Darüber hinaus sollen Finanzma-
nipulationen und „schwarze Kassen" verhindert werden.265 Die Europäische 
Kommission spricht im Zusammenhang mit dem Vollständigkeitsprinzip 
teilweise auch vom Grundsatz der Gesamtdeckung oder Universalität des 
Haushaltsplanes und ordnet diesem mit dem Bruttoprinzip und dem Non-
affektationsprinzip zwei weitere Budgetprinzipien zu.266 

Das Bruttoprinzip verbietet eine Verrechnung oder Saldierung von Einnah-
men und Ausgaben und erhöht somit die Aussagekraft und Kontrollmöglich-
keiten des Haushaltsplans, während das Nonaffektationsprinzip die Zweck-
bindung von Einnahmen für bestimmte Ausgaben untersagt. 267 Ausnahmen 
vom Prinzip der Vollständigkeit sind u.a. in Artikel 4 Abs. 2 bezüglich des 
Grundsatzes der Nonaffektation und in Artikel 27 bezüglich des Bruttoprin-

264 Vgl. Artikel 268 EG-Vertrag und Artikel 4, 5 und 27 der alten Haushaltsordnung, Rat 
der EG (1977/2000), die von 1977 bis zum Jahr 2003 gültig war. Seit dem l. Januar 
2003 ist die neue Haushaltsordnung, Rat der EU (2002) in Kraft; die entsprechenden 
Regelungen finden sich in den Artikeln 5, 17 und 20. 

265 Vgl. Rossi (1997), S. 179-182, Rürup/Hansmeyer (1984), S. 15 Neumark (1952), 
S. 574-578 sowie Keller (1970), S. 371 und Böker (1994), S. 2lf. 

266 Vgl. z.B. Europäische Kommission (2000b), S. 9 und S. 43, Europäische Kommission 
(1995a), S. 59f. sowie Böker (1994), S. 2lf. Die Nähe des Bruttoprinzips zum Grund-
satz der Vollständigkeit findet sich insbesondere auch bei Neumark (1952), S. 575 und 
bei Rürup/Hansmeyer (1984), S. 15, Keller (1970) sowie Blankart (1998), S. 395. Diese 
beiden zusätzlichen Grundsätze, die teilweise in der finanzwissenschaftlichen Literatur 
auch als eigenständige Haushaltsgrundsätze aufgefaßt werden, haben ihre europarechtli-
che Grundlage in Artikel 4 der alten Haushaltsordnung bzw. in Art. 17 der neuen Fas-
sung. 

267 Das Nonaffektationsprinzip spielt im Haushaltsrecht der EU erst seit Einführung des 
Eigenmittelsystems eine Rolle, während davor eine (grobe) Zweckbindung bestimmter 
Einnahmen durchaus üblich war, vgl. Strasser (1992), S. 49, Europäische Kommission 
(1995a), S. 59 und Rossi (1997), S. 197f. 
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zips geregelt.268 So werden u.a. Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten für be-
stimmte Forschungsprogramme, an denen in der Regel nicht alle Mitglied-
staaten beteiligt sind, zweckbestimmte Einnahmen aus Stiftungen, Zuschüs-
sen, Schenkungen ebenso wie Beteiligungen von Drittstaaten oder verschie-
denen Organisationen an Tätigkeiten der Gemeinschaften zweckbestimmt 
verbucht. 

Verrechnungen zwischen Ausgaben und Einnahmen sind u.a. bei Wechsel-
kursdifferenzen im Zuge des Haushaltsvollzuges, bei Vertragsstrafen oder 
bei Einnahmen aus Erstattungen von zu Unrecht gezahlten Beträgen mög-
lich. Ebenfalls ein Verstoß gegen das Bruttoprinzip stellen sogenannte Nega-
tiveinnahmen und Negativausgaben dar. 269 Beispiel für Negativeinnahmen, 
die aus Sicht der EU de facto eine Ausgabe darstellten, war das Einbehalten 
der Erhebungskostenpauschale bei den traditionellen Eigenmitteln durch die 
Mitgliedstaaten.270 Gemäß Art. 42 der neuen Haushaltsordnung dürfen im 
Haushaltsplan keine Negativeinnahmen mehr veranschlagt werden; die tradi-
tionellen Eigenmittel werden daher als Nettobeträge im Haushaltsplan er-
faßt. 211 

Negativausgaben existieren im Bereich der Landwirtschaft, stellen de facto 
Einnahmen dar und werden als negative Ausgabenbeträge in den Haushalts-
plan eingesetzt.272 Besonders kritisch bezüglich dieser negativen Beträge im 
Gesamthaushaltsplan äußert sich der Europäische Rechnungshof, da sie ne-
ben einem Verstoß gegen das Prinzip der Vollständigkeit auch die Transpa-
renz und Verständlichkeit des Haushaltsplans beeinträchtigen. Er hat daher 

268 Vgl. auch Rossi (1997), S. 180ff. In der neuen Haushaltsordnung handelt es sich um die 
Artikel 18 und 20. 

269 Der Europäische Rechnungshof ( 1997b ), Ziffer 1.13 merkt an, daß negative Beträge 
teilweise auch zweckgebunden sind, so daß zusätzlich auch ein Verstoß gegen das Prin-
zip der Nonaffektation vorliegt. 

270 Vgl. Strasser (1992), S. 52, Europäische Kommission (1995a), S. 60 und Europäischer 
Rechnungshof(1999a), S. 3. 

271 Vgl. Rat der EU (2002), S. 14 
272 Die Europäische Kommission hat in ihrem ursprünglichen Entwurf für eine neue Haus-

haltsordnung vorgeschlagen, die Negativausgaben in zweckgebundene Einnahmen um-
zuwandeln, so daß nicht mehr das Bruttoprinzip, sondern statt dessen das Nonaffekta-
tionsprinzip verletzt wäre; vgl. Europäische Kommission (2000b), S. 14f., wo sich auch 
eine genaue Auflistung aller fünf Arten von Negativausgaben findet. 
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gefordert, daß im Haushaltsplan kein negativer Betrag ausgewiesen werden 
dürfe. 273 

3.4.2.2 Grundsatz der Einheit 

Der Grundsatz der Einheit274 fordert, daß alle Einnahmen und Ausgaben in 
einem einzigen Haushaltsdokument ausgewiesen werden, so daß nicht meh-
rere Teilhaushaltspläne nebeneinander existieren. Im Gegensatz zum Grund-
satz der Vollständigkeit, der die materielle Erfassung aller Ein- und Aus-
nahmen beinhaltet, bezieht sich der Grundsatz der Einheit des Haushalts-
plans auf die formale Klarheit und dient somit in erster Linie einer verbes-
serten Transparenz, Übersichtlichkeit und damit Überprüfbarkeit und Kon-
trolle des Haushaltsplans.275 Mit diesem Grundsatz soll einer Aufsplitterung 
des Haushaltes in verschiedene Sonderbudgets, Nebenbudgets oder Fonds 
entgegengewirkt werden, ebenso wie der wirtschaftlichen Verselbständigung 
einzelner Organe der EU.276 

Gegen diesen Grundsatz, der sich in der Haushaltsführung der Europäischen 
Union erst langsam durch!,etzte, da bis Anfang der 70er Jahre bis zu fünf 
Haushaltsplänen nebeneinander existierten, wird auf europäischer Ebene 
noch immer im Rahmen von Ausnahmen verstoßen, auch wenn inzwischen 
der Großteil der des Haushaltsvolumens im Gesamthaushaltsplan der Euro-
päischen Gemeinschaften erfaßt wird.277 Bei den Ausnahmen handelt es sich 
im wesentlichen um die bereits in Kapitel 2 genannten „Off-budget-
acitivites" der Gemeinschaft: den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF), 
die Anleihe- und Darlehenstätigkeiten der Gemeinschaft, die Tätigkeiten der 
Europäischen Investitionsbank sowie diverse sog. ,,Satelliten"-Haushalts-

273 Europäischer Rechnungshof (1997b), Ziffer 15 und Ziffer 1.11-1.14, vgl. auch Europäi-
sche Kommission (2002c), S. 9ff. 

274 Vgl. Artikel 268 EG-Vertrag und Artikel 1 der alten bzw. Artikel 4 der neuen Haus-
haltsordnung. 

275 Fugmann (1992), S. 84. Ähnlich auch bereits Neumark (1952), S. 578. 
276 Vgl. Keller (1970), S. 370 und Rossi (1997), S. 182f. 
277 Gemäß Europäische Kommission (1995a), S. 56 beinhaltet der Gesamthaushaltsplan 

93 % - 95 % des Haushaltsvolumens. 
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pläne für einige dezentrale Einrichtungen der Gemeinschaften. 278 Bis zum 
Auslaufen des EGKS-Vertrages gehörte auch der Funktionshaushaltsplan der 
EGKS dazu. Darüber hinaus werden Finanzmittel für die durch den Vertrag 
von Maastricht neu hinzugekommenen Aufgabenbereiche der Europäischen 
Union in Form der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
sowie der Zusammenarbeit in den Bereichen „Justiz und Inneres" nur teil-
weise im Gesamthaushaltsplan erfaßt. 

Hauptgegner einer stärkeren Einbindung dieser Bereiche in den Gesamt-
haushaltsplan war der Rat, wie in den folgenden Ausführungen noch deut-
lich werden wird. Aus politökonomischer Sicht ist dieser Widerstand leicht 
zu erklären, würde doch die Einbeziehung in den Gesamthaushaltsplan eine 
stärkere Mitsprache und Einflußnahme des Europäischen Parlamentes nach 
sich ziehen. Umgekehrt hat letzteres - wenn auch weitgehend erfolglos -
immer wieder versucht, den Grundsatz der Einheit verstärkt zu verwirkli-
chen, um somit seinen Machtbereich auszudehnen. 

Eine bis zum Jahr 2002 bestehende Ausnahme war, wie erwähnt, der Funkti-
onshaushaltsplan der EGKS279. Nach seinem Auslaufen wurden die verblei-
benden Tätigkeiten in den Gesamthaushaltsplan der EU integriert und das 
vorhandene Vermögen der EGKS auf die Europäische Gemeinschaft über-
tragen.280 Wie der folgenden Aufstellung zu entnehmen ist, hatte sich das 
Auslaufen des EGKS-Vertrages bereits in den letzten Jahren im Funktions-
haushaltsplan widergespiegelt. Einhergehend mit dem tendenziell abneh-
menden Haushaltsvolumen kam es sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf 
der Ausgabenseite zu strukturellen Verschiebungen. 

278 Vgl. hierzu auch ausführlich Rossi ( 1997), S. 183-194 und Europäische Kommission 
(1995a), S. 56ff. und S. 132-152. 

279 Der Verwaltungshaushalt der EGKS war dagegen vollständig in den Gesamthaushalts-
plan der EU integriert. 

280 Vgl. Pressemitteilung der Kommission vom 07.09.2000, lP/00/984 sowie Europäische 
Kommission (2000i). Vgl. Europäische Kommission (1999a), S. 7(}-75 und Europäische 
Kommission (2001b), S. 72-78 für einen Überblick über die derzeit noch relevanten Fi-
nanztätigkeiten und den Haushaltsvollzug der EGKS; vgl. zur Überführung der Finanz-
tätigkeiten der EGKS in den Gesamthaushaltsplan der EU auch Europäisches Parlament 
(1998). 
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Tabelle 4: Entwicklung des EGKS-Funktionshaushaltsplans sowie der aus-
gewiesenen Reserven und Rückstellungen der EGKS 

(in Mrd. Euro) 

Haushaltsjahr 199S 1996 1997 

Ausgaben insgesamt 297,5 255,3 459,8 

Einnahmen insgesamt 297,5 255,3 459,8 

davon Umlageauf- 102,3 95,9 101,6 

kommen 

Reserven und 2218 2165 2148 
Rückstellungen 
insgesamt**** 

* 
** 
*** 

EGKS-Funktionshaushaltsplan für 2000. 
EGKS-Funktionshaushaltsplan für 2001. 
Bis 23. Juli 2002. 

**** Jeweils zum Jahresende. 

1998 1999 2000* 2001** 2002*** 

185,0 184,6 178 195 135 

185,0 184,6 178 195 135 

0,0 0,0 0 0 0 

2076 1943 1805 1666 1601 

Quelle: Europäische Kommission (2000i), S. 9 und Europäische Kommission (2000j), S. 14. 

Die Nichteinbeziehung des EGKS-Funktionshaushaltsplanes in den Gesamt-
haushaltsplan wurde teilweise mit den (finanziellen) Besonderheiten der 
EGKS begründet.281 Hierzu zählten neben dem eigenständigen Finanzie-
rungssystem über die steuerähnliche allgemeine Montanumlage nach Artikel 
49 EGKS-Vertrag auch die spezielle Funktion der EGKS, die hauptsächlich 
in der Gewährung von Beihilfen bestand, sowie die erhöhte Flexibilität auf-
grund weniger rigider Haushaltsregeln. In der Tat hätte die Einbeziehung der 
zweckgebundenen EGKS-Einnahmen in den Gesamthaushaltsplan einen 
Verstoß gegen das Prinzip der Nonaffektation dargestellt,282 der jedoch we-
niger bedeutsam als die vollständige Ausklammerung gewesen wäre. Dage-
gen erscheint der Hinweis auf die erhöhte Flexibilität wenig hilfreich, da 

281 Vgl. hierzu z.B. Peffekoven (1994), S. 30, Rossi (1997), S. 183ff. sowie Europäische 
Kommission (1995a), S. 132-135. 

282 So auch Ott ( 1982), S. 368. 
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damit prinzipiell jede Ausnahme von den Budgetprinzipien gerechtfertigt 
werden könnte. Aufgrund ihrer Funktion als Kontrollinstrument sollen die 
Haushaltsgrundsätze ja gerade dazu beitragen, daß eine zu große „Flexibili-
tät" in der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans durch die Exeku-
tive sowie die ausführenden Bürokratien vermieden wird. Ebenfalls wenig 
überzeugend erscheint das Argument, daß der Integrationsvorsprung der 
EGKS gegenüber den anderen Gemeinschaften möglicherweise verloren ge-
gangen wäre und daher eine Fusion der Haushalte zum Teil politisch uner-
wünscht erschien.283 Hier wurde aus Sicht des Verfassers der politische 
Pragmatismus eine Stufe zu weit bemüht und dem Kontrollaspekt, angesichts 
der noch immer geringen Entscheidungskompetenz der Bürger bzw. ihrer 
gewählten parlamentarischen Vertreter auf europäischer Ebene, nicht in aus-
reichendem Maße Rechnung getragen. Wenn darüber hinaus nationalstaatli-
che Haushaltspläne dem Grundsatz der Einheit genügen können, so sollte 
dies auch auf europäischer Ebene möglich sein. Dementsprechend hatte das 
Europäische Parlament seit langem gefordert, den Funktionshaushaltsplan 
der EGKS in den Gesamthaushaltsplan mit einzubeziehen, ein Unterfangen, 
dem auch die Kommission aus technischer Sicht keine Widerstände entge-
gensetzte, das aber angesichts des abzusehenden Auslaufens des EGKS-
Vertrages keine bedeutende Rolle mehr gespielt hatte. 

Politische Motive spielen auch bei der Nichteinbeziehung des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) in den Gesamthaushaltsplan die entscheidende 
Rolle. 284 Der seit dem Jahr 1959 regelmäßig erneuerte EEF ist eines der 
Hauptinstrumente der EU im Bereich der Zusammenarbeit mit Entwick-
lungsländern, die im Rahmen der verschiedenen Lome-Abkommen mit der 
Gruppe der rund 70 AKP-Staaten aus Afrika, dem karibischen Raum sowie 
dem Pazifischen Ozean vereinbart wurde.285 Im Zeitraum 1995-2000 galt der 

283 Vgl. Rossi (1997), S. 184. 
284 Vgl. hierzu auch Strasser (1992), S. 46f. und Rossi (1997), S. 185ff. 
285 Vgl. zur Entwicklungspolitik der Europäischen Union z.B. Kaltefleiter ( 1995), Stroh-

meier (1999) und Maurer (1999); kritisch dazu auch Brüne (2000). Am 23. Juni 2000 
unterzeichnete die EU mit 77 AKP-Staaten das Partnerschaftsabkommen von Cotonou 
als Nachfolgeabkommen des Abkommens von Lome. Es hat eine Laufzeit von 20 Jahren 
und kann alle fünf Jahre überprüft werden. Ursprünglich wurde der EEF durch Artikel 1 
des Durchführungsabkommens über die Assoziierung der überseeischen Länder und Ge-
biete (ÜLG) eingerichtet, Europäische Kommission (1999a), S. 76. 
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achte EEF mit einer Gesamtausstattung von 13,132 Mrd. Euro.286 Da er wie 
die vorangegangenen EEF zwar grundsätzlich eine Laufzeit von 5 Jahren 
hat, die jeweiligen Mittel jedoch zeitlich unbegrenzt verwendbar bleiben, 
erfolgte im Jahr 1999 beispielsweise die Ausführung des sechsten, siebten 
und achten EEF parallel.287 Mit dem am 23. Juni 2000 unterzeichneten Part-
nerschaftsabkommen von Cotonou, Benin, 288 welches das Abkommen von 
Lome ablöst, wurde ein neunter EEF beschlossen, der ein Volumen von 13,5 
Mrd. Euro für die ersten fünf Jahre hat. 

Die Finanzierung des EEF erfolgt nicht aus den Eigenmitteln der Gemein-
schaft, sondern durch direkte Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten, die nach 
einem politisch gewählten Aufbringungsschlüssel289 festgelegt werden und 
welche die besonderen Beziehungen und Interessen einiger Mitgliedstaaten 
zu den AKP-Staaten, die teilweise ehemalige Kolonien waren, widerspie-
geln. Obwohl seit dem Jahr 1993 entsprechende Haushaltslinien vorgesehen 
sind, wird der EEF als eigenständiges Instrument nicht explizit im Gesamt-
haushaltsplan ausgewiesen, sondern dort lediglich mit einem „p.m."-Ver-
merk (pro memoria)290 in Erinnerung gerufen. Der Rat widersetzt sich seit 

286 Vgl. Europäische Kommission (2000a), S. 19 und Europäische Kommission (1995a), S. 
150-152. Zusammen mit dem siebten EEF, dessen Laufzeit von 1990 bis 1995 dauerte, 
realisiert er die Vereinbarungen des am 15.12.1989 unterzeichneten und am 4.11.1995 
abgeänderten vierten Abkommens von Lome (Lome IV). Vgl. zum Haushaltsvollzug des 
EEF auch Europäische Kommission (1999a), S. 76--80, Europäische Kommission 
(20001b), S. 79-82 sowie die jährlichen Prüfungsberichte des Europäischen Rechnungs-
hofs, exemplarisch Europäischer Rechnungshof (2000a), S. 205-231. 

287 Vgl. Europäischer Rechnungshof (2000a), S. 208f. 
288 Das Abkommen von Cotonou wurde mit 77 AKP-Staaten vereinbart, hat eine Laufzeit 

von 20 Jahren und kann alle fünf Jahre überprüft werden, vgl. für den Vertragstext und 
Hintergrundinformationen Europäische Kommission (2000c). 

289 Der Autbringungsschlüssel sieht die folgenden Anteile für die Mitgliedstaaten vor, vgl. 
Europäische Kommission (2000a), S. 19: Belgien: 3,92 %; Dänemark: 2,14 %; Deutsch-
land: 23,36 %; Griechenland: 1,25 %; Spanien: 5,84 %; Frankreich: 24,30 %; Irland: 0,62 
%; Italien: 12,54 %; Luxemburg: 0,29 %; Niederlande: 5,22 %; Portugal: 0,97 %; Verei-
nigtes Königreich: 12,69 %; Österreich: 2,65 %; Finnland: 1,48 %; Schweden: 2,73 %. 

290 Der „p.m."-Verrnerk findet im Haushaltsplan immer dann Anwendung, ,, ... wenn die 
Rechtsgrundlage, die für den Grundsatz und die Modalitäten der Ausgabe maßgebend 
ist, bei der Feststellung des Haushaltsplans noch nicht existiert, oder wenn die Haus-
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den 70er Jahren trotz drohender Konflikte erfolgreich gegen die Bestrebun-
gen der Kommission und des Parlamentes, den EEF in den Gesamthaushalts-
plan einzubeziehen, was u.a. eine stärkere Mitsprache des Parlamentes nach 
sich zöge. Aufgrund seiner Eigenständigkeit unterscheidet sich die Haus-
haltsführung des EEF auch in anderen Punkten von der des Gesamthaus-
haltsplans, z.B. was das Prinzip der Jährlichkeit, der Nonaffektation, die 
Rechnungsführung sowie die intertemporale Mittelübertragung angeht. 291 

Dagegen unterliegt der EEF einer praktisch äquivalenten Anwendung der 
Kontrollverfahren durch die Kommission und den Europäischen Rechnungs-
hof wie sie beim Gesamthaushaltsplan vorgenommen wird.292 

Da der EEF über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt, wird er vollstän-
dig von der Europäischen Kommission verwaltet. Daher ist die Ausgrenzung 
des EEF aus dem Gesamthaushaltsplan sachlich nicht zu rechtfertigen, da ge-
mäß Überlegungen der Europäischen Kommission die erforderlichen Finanz-
mittel auch nach dem bisherigen EEF-Finanzierungsschlüssel, der sich von der 
Aufteilung der Eigenmittel unterscheidet, in den Haushaltsplan eingestellt 
werden könnten293 und somit kein Flexibilitätsverlust zu befürchten wäre. 
Darüber hinaus stellt sich allerdings die Frage, ob ein eigenständiger Finanzie-
rungsschlüssel aufgrund besonderer Beziehungen zwischen einzelnen EU-
Mitgliedstaaten und den AKP-Staaten zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu 
rechtfertigen ist, zumal z. B. die Katastrophen- und Nahrungsmittelhilfe auch 
für die AKP-Staaten im Gesamthaushaltsplan budgetiert wird. 

Eine weitere Ausnahme vom Grundsatz der Einheit stellen die Anleihe- und 
Darlehensoperationen sowie die Darlehensgarantien der EU sowie - damit 
eng verbunden - die Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank dar. 294 

haltsbehörde die Abwicklung einer Aktion vorübergehend aussetzen möchte"; Europäi-
sche Kommission (2000a), S. 7. 

291 Vgl. Rossi (1997), S. 185-187 sowie Europäische Kommission (1999a), S. 76f. und Eu-
ropäische Kommission (2001b), S. 80. 

292 Vgl. Oppermann (1999), S. 322, Rn. 858 und Europäische Kommission (1995a), S. 152. 
Vgl. exemplarisch Europäischer Rechnungshof (2000a), S. 205-231 bezüglich seines 
Prüfungsberichts für das Haushaltsjahr 1999. 

293 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 37 und Strasser (1992), S. 43ff. und S. 333-
338 

294 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 142-147, Europäische Kommission (1999a), 
S. 58--64, Strasser (1992), S. 47ff. und S. 333-338, Rossi (1997), S. 188-193 sowie 
Gessmann-Nuissl (1999) und Caesar (1992a). 
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Hierbei handelt es sich nicht um fiskalisch motivierte Anleihen zur Deckung 
potentieller Haushaltsdefizite, sondern die Erlöse der Anleihen werden in 
Form von Darlehen mit gleichem Zinssatz und gleicher Laufzeit weiter verge-
ben.295 Die endgültigen Darlehensempfänger können somit in den Genuß eines 
Zinsvorteils kommen, da die Gemeinschaft angesichts ihrer hohen Bonität als 
Schuldner auf den internationalen Kapitalmärkten bessere Bedingungen erhält 
und diese weitergibt.296 In einzelnen Fällen erhalten die Darlehensnehmer dar-
über hinaus noch einen Zinszuschuß, etwa im Rahmen der Darlehen an die 
Drittländer des Mittelmeerraumes.297 Bis Mitte der 90er Jahre können vier 
große Teilbereiche derartiger Transaktionen unterschieden werden.298 Neben 
einem sektoralen Schwerpunkt im Rahmen der EGKS299 und der EAG (Eura-
tom) wurden makroökonomische Ziele in Form eines Beistandsystems zur 
mittelfristigen Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten sowie der 
Unterstützung von Drittländern (mittelfristige Finanzhilfen) verfolgt. Mikro-
ökonomischen Zielen diente das 1978 geschaffene sogenannte „Neue Gemein-
schaftsinstrument für die Investitionsförderung" (NIG). Den vierten und vo-

295 Europäische Kommission (2000e), S. 41. Caesar (1992a), S. 119 spricht in diesem Zu-
sammenhang auch von „intermediären Krediten". Allerdings sieht Caesar (1992a), 
S. 139-145 auch Elemente fiskalischer Kreditoperationen in der (historischen) Praxis 
der Haushaltsführung. In geringem Ausmaß vergibt die Gemeinschaft darüber hinaus 
auch noch Darlehen aus Haushaltsmitteln, die mit Zuschüssen verbunden sind, vgl. Eu-
ropäische Kommission (1999a), S. 60. 

296 Vgl. auch Rolle (2000), S. 41-44. 
297 Wuermeling (1996), S. 285 und Europäische Kommission (1997c), S. III/945 und 

S. III/955. Vgl. auch Europäischer Rechnungshof (2000b) bezüglich der Gewährung von 
Zinszuschüssen für EIB-Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 

298 Vgl. hierzu ausführlicher z.B. Europäische Kommission (1995a), S. 142-147 sowie für 
die Volumina der Anleihen und Darlehen im Zeitraum von 1980 bis 1999 Europäische 
Kommission (2000a), S. 46. Eine Übersicht über die Anleihe- und Darlehensaktivität 
der Gemeinschaft und die jeweiligen Rechtsgrundlagen findet sich auch jeweils in einem 
Anhang zum Gesamthaushaltsplan, Teilplan der Kommission, Teil B, Anhang 2; vgl. 
exemplarisch Europäische Kommission (1997c), S. III/940-III/982; ähnlich auch Euro-
päische Kommission (2000e), S. 35-39. 

299 Aufgrund des bereits erwähnten Auslaufens des EGKS-Vertrages im Juli 2002 wurden 
die Anleihe- und Darlehenstransaktionen der EGKS seit 1998 praktisch eingestellt. Ins-
gesamt hat die EGKS während ihres Bestehens ca. 23,5 Mrd. Euro an Darlehen verge-
ben. Zum 31.12.1998 standen noch Restbeträge von ca. 2,8 Mrd. Euro aus, vgl. Europäi-
sche Kommission (1999a), S. 73. 
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lumenmäßig bedeutendsten Teilbereich stellten die Anleihe- und Darlehens-
transaktionen der Europäischen Investitionsbank dar. 

Teilweise ist man allerdings inzwischen dazu übergegangen, diese nicht 
ganz überschneidungsfreie Untergliederung zugunsten einer Zweiteilung 
aufzugeben, in der nur noch zwischen Transaktionen mit makroökonomi-
scher und rnikroökonomischer Zielsetzung unterschieden wird. 300 Während 
makroökonomisch motivierte Darlehen an Mitgliedstaaten oder Drittländer 
in der Regel mit präzisen Auflagen und Verpflichtungen verbunden sind und 
einem gesamtwirtschaftlichen sowie politischen Risiko unterliegen, werden 
die mikroökonomisch motivierten Darlehen für einzelne Projekte in Mit-
gliedstaaten oder Drittstaaten zur Verfügung gestellt. In der Regel sind diese 
Darlehen neben den Garantien durch die Gemeinschaft auch durch übliche 
Bankbürgschaften von dritter Seite abgesichert. Die volumenmäßige Ent-
wicklung der einzelnen Teilbereiche ist in Tabelle 5 für den Zeitraum 1980 
bis 1999 dargestellt. 

Im Jahr 2000 wurden darüber hinaus neue Darlehen in Höhe von 160 Mio. Eu-
ro durch die Gemeinschaft direkt als mittelfristige Finanzhilfe für Drittländer 
und 36,031 Mrd. Euro durch die EIB vergeben.301 Es wird deutlich, daß die 
Abwicklung des Großteils der Anleihe- und Darlehenstransaktionen in-
zwischen über die Europäische Investitionsbank (EIB) erfolgt, einer rechtlich 
eigenständigen Institution der Mitgliedstaaten der EU.302 Damit bleibt der Ein-
fluß der Mitgliedstaaten gewahrt, ohne daß das Europäische Parlament ein 
Mitsprachrecht hat. 303 Die unter der Rubrik „Zahlungsbilanz" subsumierten 
Darlehen umfassen in den letzten Jahren im wesentlichen Finanzhilfen für 
Drittländer.304 Hierzu gehören u.a. die Länder des Mittelmeerraums, aus Mit-
tel- und Osteuropa, die „neuen unabhängigen" Staaten der ehemaligen So-

300 Vgl. Europäische Kommission (2000e), S. 6. 
301 Europäische Kommission (2001a), Ziffer 1090. 
302 Eine Übersicht über die Aufgaben und Aktivitäten der EIB findet sich in Europäische 

Investitionsbank (2000). Die rechtliche Selbständigkeit der EIB wird durch Artikel 266 
EG-Vertrag und Artikel 28 ihrer Satzung festgelegt. Vgl. zum Status und zur Funkti-
onsweise der EIB auch Oppermann (1999), S. 167-171. 

303 Vgl. Rossi (1997), S. 189-191. 
304 Vgl. auch Deutsche Bundesbank (1999), S. 66f. und Europäische Kommission (2001a), 

Ziffer 1090. 
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wjetunion sowie die Länder des Balkans. Von den Darlehen der EIB entfällt 
im Jahr 1999 ein Anteil von 12,7 % auf Darlehen im Rahmen der Entwick-
lungshilfe und der finanziellen Zusammenarbeit mit Drittländern. 305 

Tabelle 5: Entwicklung der Anleihen und Darlehen in der Gemeinschaft im 
Zeitraum zwischen 1980 und 1999 (in Mio. Euro) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Gesamtanlelbeo: Erllise 

EGKS 1004 325 712 750 822 1265 1517 1487 880 913 
Euratom 181 373 363 369 214 344 488 853 93 
Zahlungsbilanz 4247 862 860 
NGI 305 339 773 1617 967 860 541 611 945 522 
Europllische Investitionsbank 2384 2243 3146 3508 4339 5699 6786 5593 7666 9034 

Gememscnan 1DS11esamt JOl'f Jau .. ,. .. IV'fYI .. -, Sl6S 101114 Y'IU'I "'""' IU'fbY 

Ausgezahlte Darlehen 

EGKS 1031 388 740 778 825 1010 1069 969 908 700 
Euratom 181 357 362 366 186 211 443 314 
Zahlungsbilanz 4247 862 860 
NGI 197 540 791 1200 1182 884 393 425 357 78 

Europäische Investitionsbank <1> 2724 2524 3446 4146 5007 5641 6678 6967 8844 11507 

Geme1nscba1t insgesamt 41JJ JOUY ;;JJJY lutJI ,. .. """ """" Y;;JJ;;J lu1u, u,o;;, 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Gesamtanleihen: Erlöse 

9081 EGKS 1086 1446 1474 644 386 298 474 
Euralom 49 
Zahlungsbilanz 350 1695 1209 4969 402 409 156 195 403 108 
NGI 76 49 70 66 
Europäische Investitionsbank 10996 13672 12974 14224 14148 12395 17553 23025 30098 28355 

Gemelnsrhaft Insgesamt 12508 16862 15657 20101 15313 13256 18007 23694 30501 28463 
Ausgezahlte Darlehen 

EGKS 993 1382 1486 918 674 403 280 541 
Euratom 
Zahlungsbilanz 350 1695 1209 4969 402 409 156 195 403 108 
NGI 24 39 9 30 

Europäische Investitionsbank <1> 12605 14438 16140 17724 17682 18603 20945 26148 29526 31800 

Gemeinschaft insgesamt 13972 17554 18844 23641 18758 19415 21381 26884 29929 31908 

<1> Für die Jahre 1980 bis 1996 beziehen sich die Zahlenangaben auf die Darlehen der Ge-
meinschaft. 

Quelle: Europäische Kommission (2000a), S. 46. 

305 Europäische Kommission (2000h), S. 35 und Europäische Investitionsbank (2000), S. 6f. 
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Die Tatsache, daß ein Großteil der Anleihe- und Darlehenstransaktionen 
über eine eigenständige Institution abgewickelt und somit außerhalb des Ge-
samthaushaltsplanes verbucht wird, bedeutet jedoch nicht, daß es zu keiner-
lei Rückwirkungen auf den Haushalt der Europäischen Union kommt. Ent-
scheidend ist vielmehr, daß die Gemeinschaft für einen Teil der von der EIB 
an Drittstaaten vergebenen Darlehen Garantien zwischen 65 % und 100 % zu 
Lasten des Gemeinschaftshaushaltsplans abgibt. 306 Im Falle der Zahlungsun-
fähigkeit eines Darlehenempfängers resultieren aufgrund dieser Bürgschafts-
vereinbarungen Belastungen für den Haushalt, auch wenn die Gemeinschaft 
nicht direkter Darlehensgeber ist.307 Das potentielle „Gesamtrisiko" für den 
Haushalt im Sinne der maximalen Ausfallhöhe, die sich bei einem (hypothe-
tischen) Totalausfall aller Schuldner ergäbe, beläuft sich zum 30.06.2000 auf 
13,783 Mrd. Euro gegenüber 14,524 Mrd. Euro Ende 1999. Davon entfallen 
8,6 % auf Darlehen an die Mitgliedstaaten der EU, während das restliche 
„Risiko" aus Darlehen an Drittstaaten resultiert. 308 Für das Jahr 2001 wurden 
abgesicherte neue Darlehen in Höhe von 3,775 Mrd. Euro vorausgeschätzt, 
wovon 545 Mio. Euro direkt auf die Gemeinschaften entfallen und 3,230 
Mrd. Euro auf die EIB mit Garantien durch den Gesamthaushaltsplan. 309 Die 
zeitliche Entwicklung des Bestandes an Darlehen, die durch den Gesamt-
haushaltsplan garantiert werden, kann Tabelle 6 entnommen werden. Die 
dort aufgeführten Größen stellen den tatsächlich Bestand an Bürgschaftsga-

306 Die Kommission unterscheidet dabei mittel- und osteuropäische Länder, Mittelmeerlän-
der, Entwicklungsländer in Asien und Lateinamerika sowie Südafrika, die Türkei und 
Kroatien, vgl. Europäische Kommission (1998d), Ziffer 1092, Europäische Kommission 
(2000h), Ziffer 967 sowie Europäische Kommission (2001a), Ziffer 1091. Für die um-
fangreichen Darlehen der EIB innerhalb der Gemeinschaft bestehen dagegen keine Ga-
rantien durch den Gesamthaushaltsplan, vgl. Europäische Kommission (1998d), S. 421. 

307 Vgl. hierzu auch Europäische Kommission (2000e) und Europäische Kommission 
(1999a), S. 61--63. 

308 Europäische Kommission (2000e), S. Bff. und S. 33-39. Der hier gewählte rudimentäre 
Risikobegriff unterscheidet sich vom klassischen wahrscheinlichkeitstheoretischen Vor-
gehen, da nicht auf die Momente (z.B. Standardabweichung, Varianz, usw. ) der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung zurückgegriffen wird, sondern angesichts nur schwer ab-
schätzbarer Ausfallwahrscheinlichkeiten der maximale Verlust herangezogen wird. Ende 
1998 betrug der durch den Gesamthaushalt abgesicherte Betrag 12,253 Mrd. Euro, vgl. 
Europäische Kommission (1999a), S. 62. 

309 Europäisches Parlament (2001), S. 1433. 
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rantien durch den Gesamthaushaltsplan dar. Die potentiell bewilligte, aber 
nicht ausgeschöpfte Gesamthöchstbetrag liegt deutlich höher und betrug En-
de 2000 ca. 69,6 Mrd. Euro.310 

Tabelle 6: Garantien des Gesamthaushalts für aufgenommene Anleihen 
(Stand jeweils zum Jahresende) 

Jahr 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Gemeinschaftsanleihen 13.467 9.261 9.977 10.136 9.192 8.548 9.093 9.230 
derEIB 1.812 1.939 2.219 2.021 2.030 2.077 2.097 2.236 

Gesamtbetrag der 
Bürgschaften des 15.279 11.200 12.196 12.157 11.222 10.625 11.190 11.466 
Gesamthaushaltsplans 

Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Gemeinschaftsanleihen 11.909 10.841 10.250 7.978 6.406 4.416 4.271 1.740 

derEIB 2.468 2.913 l) 2.864 3.898 5.765 7.837 10.253 11.922 

Gesamtbetrag der 
Bürgschaften des 14.377 13.754 13.114 11.876 12.171 12.253 14.524 13.662 
Gesamthaushaltsplans 

lJ Darin enthalten sind Garantien in Höhe von 133 Mio. Euro für Darlehen, die Rußland 
von einem Bankenkonsortium erhielt und für die der Gemeinschaftshaushalt zu 98% 
bürgt. Dieses Darlehen wurde zum 31. Dezember 1995 vollständig zurückgezahlt. 

Datenquelle: Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Union, verschiedene Jahr-
gänge, Luxemburg. 

Eine haushaltsmäßige Erfassung der Anleihe- und Darlehensoperationen er-
folgt jedoch nur begrenzt. Wiederum war es der Rat, der sich aus politischen 
und technischen Gründen einer vollständigen Einbeziehung dieser Aktivitä-
ten widersetzte, wie sie von der Kommission im Jahre 1978 vorgeschlagen 
und vom Parlament gefordert worden war.311 Beispielsweise wird angesichts 
ihres intermediären Charakters gegen die vollständige Einbeziehung der An-
leihe- und Darlehenstransaktionen in den Haushaltsplan das Argument der 
künstlichen „Budgetautblähung" angeführt. Allerdings wäre eine stärkere 

310 Europäische Kommission (2001a), Ziffer 1091. 
311 Europäische Kommission (1995a), S. 57. 
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Entscheidungsbefugnis des Parlamentes auch bei einer haushaltsmäßigen 
Erfassung „unter dem Strich" möglich gewesen.312 Diese Forderung hätte al-
lerdings bedeutet, daß der Rat, der im Status quo das alleinige Entschei-
dungsrecht über alle Anleihe- und Darlehensbeschlüsse hat, Abstriche bei 
seinen Kompetenzen hätte hinnehmen müssen. 

Zwar behielt der Rat seine alleinige Kompetenz in Fragen der Anleihe- und 
Darlehensoperationen, allerdings wurden einige Fortschritte bezüglich einer 
verbesserten Transparenz und Risikoberücksichtigung erreicht. So erstattet 
die Kommission inzwischen gemäß Artikel 134 der alten bzw. Artikel 130 
der neuen Haushaltsordnung313 zweimal jährlich der Haushaltsbehörde, d.h. 
dem Rat und dem Europäischen Parlament sowie zusätzlich dem Europäi-
schen Rechnungshof Bericht über,, ... den Stand der Haushaltsgarantien und 
der mit diesen Garantien verbundenen Risiken", so daß zumindest ein Mini-
mum an Transparenz gesichert ist. 314 

Außerdem wurden im Haushaltsplan neben einer indikativen Auflistung der 
Anleihe- und Darlehenstransaktionen in einem Anhang zum Gesamthaus-
haltsplan (Anlage II zu Teil B des Einzelplans der Kommission)315 Haus-
haltslinien entsprechend den Ausfallbürgschaften der Gemeinschaft geschaf-
fen, 316 in die bei Ausfall des Schuldners die erforderlichen Mittel eingestellt 
werden können. Im Normalfall weisen diese Haushaltslinien aber nur den 
Vermerk „p.m." sowie sachdienliche Erläuterungen auf. Ähnliche Haushalts-

312 Vgl. Diekmann (1990), S. 180. 
313 Rat der EG (1977/2000), S. 61 bzw. Rat der EU (2002), S. 31. 
314 Vgl. exemplarisch Europäische Kommission (2000e) für einen derartigen Bericht zum 

30. Juni 2000. 
315 Diese Übersicht über die Anleihe- und Darlehensoperationen hat ihre Rechtsgrundlage 

in Artikel 46 Abs. 4 Buchstabe c) der neuen Haushaltsordnung, Rat der EU (2002), 
S. 16. In der alten Haushaltsordnung, Rat der EG (1977/2000), fand sich eine entspre-
chende Regelung in Art. 20 Abs. 5 Buchstabe c), vgl. auch exemplarisch Europäisches 
Parlament (2001), S. 1409-1451. 

316 Diese Haushaltslinien finden sich im Teileinzelplan 80 der Kommission; vgl. auch Eu-
ropäische Kommission (1995a), S. 145 sowie Europäische Kommission (1999d), S. 125. 
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linien mit „p.m."-Vermerk existieren auch auf der Einnahmenseite, um po-
tentielle Rückzahlungen säumiger Schuldner verbuchen zu können.317 

Darüber hinaus wurde für die Absicherung von gewährten oder garantierten 
Darlehen an Drittstaaten oder für Projekte in Drittländern im Anschluß an 
den im Dezember 1992 stattfindenden Gipfel des Europäischen Rates in 
Edinburgh eine Reserve im Gesamthaushaltsplan318 sowie ein Garantie-
fonds319 eingerichtet. Der Zweck dieser Instrumente liegt in der Sicherung 
einer ungestörten Haushaltsausführung auch für den Fall, daß es aufgrund 
von Schuldnerausfällen zu einem Mittelabfluß aufgrund der Inanspruchnah-
me der Garantien kommt. Die Reserve dient dabei der Finanzierung des Ga-
rantiefonds sowie der möglicherweise zusätzlich erforderlichen Garantielei-

317 Vgl. Art. 46 Abs. 4 Buchstabe a) und b) der Haushaltsordnung, Rat der EU (2002). In 
der alten Haushaltsordnung, Rat der EG (1977/2000), fand sich die entsprechende Rege-
lung in Artikel 20 Abs. 5 Buchstabe a) und b). 

318 Grundlage für diese Reserve im Gesamthaushaltsplan ist die Entscheidung 94/729/EG 
des Rates vom 31. Oktober 1994 betreffend der Haushaltsdisziplin (Amtsblatt der EG 
Nr. L 293 vom 12.11.1994, S. 14-18), ersetzt durch die Verordnung (EG) Nr. 2040/2000 
des Rates vom 26. September 2000 betreffend der Haushaltsdisziplin (Amtsblatt der EG 
Nr. L 244 vom 29.09.2000, S. 27-32), die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2729/94 des 
Rates vom 31. Oktober 1994 zur Änderung der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 
1552/89 zur Durchführung des Beschlusses über das System der Eigenmittel der Ge-
meinschaften (Amtsblatt der EG Nr. L 293 vom 12.11.1994, S. 5ff.) sowie die Interinsti-
tutionelle Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haus-
haltsverfahrens (Teil I, Absatz E 23, Buchstabe b) (Amtsblatt der EG Nr. C 172 vom 
18.06.1999, s. 1-22). 

319 Grundlage für den Garantiefonds ist die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2728/94 des 
Rates vom 31. Oktober 1994 zur Einrichtung eines Garantiefonds für Maßnahmen im 
Zusammenhang mit den Außenbeziehungen, Rat der EU (1994b) sowie die Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1149/1999 des Rates vom 25. Mai 1999 zur Änderung o.g. Verord-
nung Nr. 2728/94, Rat der EU (1999a). Genauere Informationen über die Entwicklung 
des Garantiefonds finden sich in Europäische Kommission (1998c) sowie in den ent-
sprechenden Jahresberichten der Kommission über die Situation und die Verwaltung des 
Garantiefonds, die diese aufgrund Artikel 7 der Verordnung Nr. 2728/94 des Rates er-
stellen und dem Rat, dem Europäischen Parlament sowie dem Rechnungshof zuleiten 
muß; vgl. exemplarisch Europäische Kommission (2000d). Die administrative, finanzi-
elle Verwaltung des Garantiefonds wird von der EIB im Namen der Gemeinschaft 
durchgeführt. 
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stungen, falls die verfügbaren Mittel des Garantiefonds nicht ausreichen.320 
Für den Zeitraum 2000 - 2006 wird die Reserve gemäß der Finanziellen 
Vorausschau (Rubrik 6: Reserven) auf 200 Mio. Euro pro Jahr (in Preisen 
des Jahres 1999) festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2001 ergibt sich somit 
ein tatsächlich zu veranschlagender Wert von 208 Mio. Euro.321 

Der Garantiefonds hat gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 1149/1999 des 
Rates ein „Zielvolumen" in Höhe von 9 % der gesamten Kapitalverbindlich-
keiten der Gemeinschaft, zuzüglich der fälligen und nicht gezahlten Zinsen. 
Seine Verwaltung wurde der EIB übertragen. Die Finanzierung des Garantie-
fonds erfolgt aus Übertragungen aus dem Gesamthaushaltsplan (Reserve) in 
Höhe von 9 % des besicherten Darlehensbetrages, aus Zinseinnahmen der 
Kapitalanlagen des Fonds sowie aus verspäteten Einziehungen bei säumigen 
Schuldnern, soweit die Garantie des Fonds in Anspruch genommen wur-
den.322 Für den Fall, daß aufgrund von Schuldnerausfällen das Fondsvolumen 
unter 75 % des Zielvolumens fällt, kann die Einzahlungsquote für neue 
Transaktionen auf 10 % angehoben werden.323 Sollte das Zielvolumen dage-
gen überschritten werden, so erfolgt eine Rückzahlung der überschüssigen 
Fondsmittel an den Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften.324 Zum 
30.06.2000 hatte der Garantiefonds ein Volumen von 1,376 Mrd. Euro im 
Vergleich zu 1,314 Mrd. Euro Ende 1999. Bei einem Gesamtbetrag der da-
mit abgesicherten Darlehens- und Darlehensgarantietransaktionen in Höhe 

320 Europäische Kommission (2000f), S. 108, vgl. auch Europäische Kommission (2000d), 
S. 4. Für den Fall, daß auch diese Mittel nicht zur Abdeckung der abgerufenen Garantie-
leistungen ausreichen sollten, erfolgt die weitere Finanzierung durch den eventuell ver-
fügbaren Spielraum bis zur Obergrenze der Rubrik 4 (externe Politikbereiche) der Fi-
nanziellen Vorausschau oder durch eine Umschichtung innerhalb dieser Rubrik. Als 
letzte Möglichkeit käme eine Änderung der Finanziellen Vorausschau mit einer etwai-
gen Umschichtung innerhalb der übrigen Rubriken in Frage, Europäische Kommission 
(2000f), s. 108. 

321 Europäische Kommission (2000f), S. 108. Bis zum Jahr 1999 betrug sie noch 300 Mio. 
Euro (in Preisen des Jahres 1992), vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 146. 

322 Vgl. für die operative Umsetzung und die entsprechenden Einnahmen Europäische 
Kommission (2000d), S. 4-o. 

323 Während der Anfangsphase des Garantiefonds galten höhere Einzahlungsquoten in Höhe 
von 14 % , um das angestrebte Zielvolumen von damals 10 % der garantierten Kapital-
verbindlichkeiten zu erreichen, was Ende 1997 gelang. 

324 Vgl. Artikel 3 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2728/94 des Rates. 
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von 12,052 Mrd. Euro ergibt sich ein „Deckungsgrad" von 10,9 %.325 Bis 
zum 31.12.1999 sind insgesamt 441,6 Mio. Euro an Garantieleistungen ab-
gerufen worden. Ein Teil davon wurde jedoch von den Schuldnerländem 
verspätet zurückgezahlt. Die kumulierten finanziellen Bewegungen des Ga-
rantiefonds im Zusammenhang mit Schuldnerausfällen stellte sich Ende 
1999 wie folgt dar: 

Tabelle 7: Kumulierte Bewegungen seit Einrichtung des Garantiefonds und 
Stand der Schuldnerausfälle zum 31. Dezember 1999 

in Mio. Euro 

Land Inanspruchnahme Fonds 
Wiedereinziehung durch 

Saldo der Schuldnerausfälle 
den Fonds 

Kapital Zinsen 
Verzugs-

Kapital Zinsen 
Verzugs-

Kapital Zinsen 
Verzugs-

zinsen zinsen zinsen<'l 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(3) (6)=(2)-(4) 

Annenien 57,6 0,9 57,6 9,3 

Georgien 113,3 14,9 2,1 113,3 14,9 17,0 

Kasachstan 1,6 1,6 

Kirgisistan 0,7 0,7 

Tadschikistan 54,5 8,7 1,3 3,5 54,5 8,7 11,3 

Turkmenistan 44,9 1,0 0,8 44,9 1,0 2,7 

Ukraine 31,9 1,0 31,9 1,6 

Ehemaliges 
37,7 60,0 8,7 6,2 13,6 7,2 31,5 46,4 32,2 

Jugoslawien 

Zwischensumme 339,9 86,9 14,8 253,9 31,8 41,3 86,0 55,1 43,5 

Insgesamt 441,6 327,0 184,6 

(l) Diese Spalte enthält die aufgelaufenen Zinsen zwischen dem Zeitpunkt der Intervention 
des Fonds und dem Abschluß des Haushaltsjahres, so daß ein Abgleich zwischen den 
drei Spalten mit Verzugszinsen nicht möglich ist. 

Quelle: Europäischer Rechnungshof (2000a), S. 176. 

Zum 30.06.2000 betrugen die insgesamt ausstehenden überfälligen Zah-
lungsrückstände von Drittländern, inklusive der aus dem Gesamthaushalt 

325 Europäischer Rechnungshof (2000a), S. 175. 
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gedeckten Beträge 210,2 Mio. Euro. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 
171,2 Mio. Euro direkter Garantieleistungen und 39,0 Mio. Euro Verzugs-
zinsen.326 Trotz der verspäteten Rückzahlungen durch die säumigen Schuld-
nerländer behält der Garantiefonds seine Funktion als Sicherungsinstrument 
einer ungestörten Haushaltsführung, da bis zum (zeitlich ungewissen) Zeit-
punkt der verspäteten Rückzahlung die durch das Jährlichkeitsprinzip cha-
rakterisierte Haushaltsausführung nicht beeinträchtigt wird. Ohne die Über-
brückungsfunktion des Garantiefonds müßte es sonst während der Haus-
haltsperiode zu ungewollten Mittelumschichtungen kommen. In den ersten 
Jahren seiner Existenz bis zum Jahr 1998 wurde der Garantiefonds bereits 40 
mal in Anspruch genommen. 327 Allerdings äußerte sich der Europäische 
Rechnungshof kritisch zu dieser Vorgehensweise, da der Garantiefonds nach 
seiner Grundausstattung mit finanziellen Mitteln aus dem Gesamthaushalt 
eigene Einnahmen und Ausgaben generiert, die nicht mehr in der Haushalts-
rechnung der Gemeinschaft ausgewiesen werden und somit möglicherweise 
nur schwer zu kontrollieren seien. 328 

Neben der Schutzfunktion des Gemeinschaftshaushaltes vor überraschenden 
Beeinträchtigungen durch erforderliche Garantiezahlungen beschränkt der 
Mechanismus aus Reserve und Garantiefonds auch das Volumen der jährlich 
neu zu vergebenden Kredite an Drittstaaten, da die neu in den Garantiefonds 
einzustellenden Mittel den Betrag der Reserve nicht überschreiten dürfen.329 
Insofern stellt er ein Instrument zur Sicherung der Haushaltsdisziplin dar.330 
Die zeitpunktbezogene „Darlehenskapazität" für neue Kredite an Drittstaaten 
resultiert aus der Differenz zwischen dem Gesamtreservebetrag, derzeit 200 
Mio. Euro in Preisen des Jahres 1999, und dem Betrag, der aufgrund be-
schlossener und in Vorbereitung befindlicher Darlehen dem Garantiefonds 
zugeführt wird, dividiert durch die „Sicherungsquote" von 9 % bei einer un-
terstellten Absicherungsquote der Darlehen von 100 %. Für das Jahr 2001 
beträgt der noch nicht verplante Reservebetrag 33 Mio. Euro, so daß eine 

326 Vgl. Europäische Kommission (2000d), S. 3f. und (2000e), S. 13-16. 
327 Europäische Kommission (1998c), S. 7. 
328 Europäischer Rechnungshof(1997b), Ziffer 1.6-1.9. 
329 Vgl. hierzu Europäische Kommission (2000e), S. 14 und Europäische Kommission 

( 1995a), S. 146f. 
330 Europäische Kommission (1998c), S. 6-8. 
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geschätzte Darlehenskapazität von ca. 370 Mio. Euro bei zu 100 % abgesi-
cherten Darlehen und ca. 569 Mio. Euro bei zu 65 % abgesicherten Darlehen 
besteht. 331 

Neben der Einbeziehung der durch die EU garantierten Darlehensaktivitäten 
der Europäischen Investitionsbank wird insbesondere vom Europäischen 
Parlament gefordert, auch die restlichen Aktivitäten der EIB in den Gesamt-
haushaltsplan einzubeziehen. 332 Diese Argumentation findet Fürsprache in 
der Tatsache, daß die Aufgaben der EIB aus den Zielen der EU abgeleitet 
sind und einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der Politik der Euro-
päischen Gemeinschaften leisten. Dabei sind insbesondere die Bereiche Re-
gionalentwicklung und Umsetzung der Agenda 2000, Risikokapitalfinanzie-
rung zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die Förde-
rung von Gesundheit und Bildung (Humankapital), die Transeuropäischen 
Netze (TEN) sowie die Vorbereitung der EU-Erweiterung in den Kandida-
tenländern zu nennen.333 Artikel 267 Abs. 2 EG-Vertrag sieht explizit die 
Kombination der EIE-Aktivitäten mit anderen Instrumenten der EU, z.B. den 
Strukturfonds, zur Erfüllung der Aufgaben vor. Insgesamt sind die Aktivitä-
ten der EIB durch eine Schwerpunktsetzung auf den sozialen Zusammenhalt 
und die Kohäsion in der EU charakterisiert, so daß die Hauptnutznießer die 
weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten sind. Darüber hinaus besteht ein en-
ger personeller Zusammenhang zwischen dem Rat der EU und dem Rat der 
Gouverneure als leitendem Organ der EIB, der aus den (Finanz-)Ministern 
der Mitgliedstaaten besteht. 334 Aufgrund der sachlich und personell engen 
Verknüpfung mit den Politikbereichen der Europäischen Gemeinschaften 
liegt demnach der Verdacht nahe, daß eine stärkere Einbeziehung der EIB 
aufgrund der Kontrollfunktion des Gesamthaushaltsplans geboten sein könn-
te. Dies wird auch daran ersichtlich, daß die EIB seit 1990 verstärkt die in-

331 Europäische Kommission (2000e), S. 17 sowie S. 42--44. 
332 Vgl. Rossi ( 1997), S. 192. 
333 Vgl. Europäische Investitionsbank (2000), S. 6-9. Gemäß Artikel 267 EG-Vertrag be-

steht die Aufgabe der EIB darin, ,, ... zu einer ausgewogenen und reibungslosen Ent-
wicklung des Gemeinsamen Marktes im Interesse der Gemeinschaft beizutragen". Ei-
gentliche Rechtsgrundlage für die Aktivitäten der EIB ist das dem EG-Vertrag beigefüg-
te „Protokoll über die Satzung der Europäischen Investitionsbank"; vgl. auch Opper-
mann (1999), S. 168, Rz. 431. 

334 Vgl. ausführlicher Oppermann (1999), S. 168f. 
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dustriepolitisch motivierten Darlehen übernommen hat, die früher im Rah-
men der NGI-Darlehen durch die Gemeinschaften abgewickelt wurden.335 

Gegen eine Einbeziehung in den Gesamthaushaltsplan spricht allerdings die 
Tatsache, daß es sich formell um eine juristisch unabhängige Institution mit 
Finanzautonomie und nicht um ein Gemeinschaftsorgan handelt, so daß die 
EIB in ihren Aktivitäten formalrechtlich unabhängig und nicht weisungsge-
bunden an andere EU-Organe ist. Darüber hinaus unterscheidet sie sich auf-
grund ihrer vorwiegend bankähnlichen Aufgaben im Rahmen der Mittelbe-
schaffung und Mittelverwendung von den anderen Organen der EU, so daß 
die Kritik an der Nichteinbeziehung der EIB in den Gesamthaushaltsplan 
relativiert werden muß. Letztlich können auch die Forderungen des Europäi-
schen Parlaments nach mehr Mitsprachemöglichkeiten bei der EIB politöko-
nomisch als Versuch einer Macht- und Kompetenzausweitung interpretiert 
werden.336 

Als weitere Ausnahme vom Grundsatz der Einheit des Gemeinschaftshaus-
halts sind die sogenannten „Satelliten-Budgets" einiger dezentralisierter 
Gemeinschaftseinrichtungen zu nennen. Diese Einrichtungen besitzen 
Rechtspersönlichkeit und jeweils eigenständige Haushaltspläne, wobei sich 
der Grad der Finanzautonomie teilweise unterscheidet. Sie lassen sich 
bezüglich ihrer Verwaltungsautonomie und finanziellen Unabhängigkeit in 
drei unterschiedliche Typenklassen unterteilen:337 

• Dezentrale Einrichtungen der „ersten Generation", deren Verwaltungsräte 
vom Rat und vom Europäischen Parlament entlastet werden und die sich 
nicht selbst finanzieren. 

• Dezentrale Einrichtungen der „zweiten Generation", die sich nicht selbst 
finanzieren und deren Entlastungsbehörde ihr eigener Vorstand oder ihr 
Verwaltungsrat ist. 

• Dezentrale Einrichtungen, die sich ganz oder teilweise selbst finanzieren 
und deren Entlastungsbehörde ihr eigener Verwaltungsrat ist. 

335 Opperrnann (1999), S. 324, Rz. 865. 
336 Vgl. Rossi ( 1997), S. 19 lf. 
337 Vgl. für diese Unterteilung und die anschließende Auflistung insbesondere Europäischer 

Rechnungshof (2000a), S. 166f. sowie Europäische Kommission (1995a), S. 56f. und 
s. 138f. 
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Zur ersten Gruppe gehören das Europäische Zentrum für die Förderung der 
Berufsbildung (Cedefop) in Thessaloniki und die Europäische Stiftung zur 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Dublin. Vom zweiten 
Typ sind die Europäische Umweltagentur (EUA) in Kopenhagen, die Euro-
päische Stiftung für Berufsbildung (ESB) in Turin, die Europäische Beob-
achtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) in Lissabon, die 
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EASG) in Bilbao sowie die im Jahr 1997 gegründete Europäische Stelle zur 
Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Wien. Vertreter 
der dritten Kategorie sind die Europäische Agentur für die Beurteilung von 
Arzneimitteln (EMEA) in London, das Europäische Harmonisierungsamt für 
den Binnenmarkt (HABM) in Alicante, das Gemeinschaftliche Sortenamt 
(OCVV) in Angers sowie das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen 
der Europäischen Union (ÜZEU) in Luxemburg. 

Mit Ausnahme der Vertreter der letzten Gruppe erhalten die Satellitenein-
richtungen einen Großteil ihrer Einnahmen in Form von Zuschüssen aus dem 
Gesamthaushaltsplan. Allerdings erfolgt ihre Erfassung im Gesamthaus-
haltsplan angesichts eigener Haushaltspläne keineswegs detailliert, sondern 
lediglich im Rahmen nur einer Haushaltslinie. Die Tatsache, daß diese de-
zentralen Einrichtungen nur im Hinblick auf eine effizientere und admini-
strativ flexiblere Aufgabenerfüllung geschaffen wurden, sie aber größtenteils 
weiterhin finanziell und sachlich eng an die EU gebunden sind, legt die 
Sichtwiese nahe, daß eine detailliertere Einbeziehung in den Gesamthaus-
haltsplan der Europäischen Gemeinschaften wünschenswert wäre.338 Dies gilt 
um so mehr vor dem Hintergrund, daß die Bereitschaft der dezentralen Ein-
richtungen, ihre Haushaltspläne zu veröffentlichen und angemessene finan-
zielle Informationen über ihre Aktivitäten zu geben, mehr als eingeschränkt 

338 Vgl. Rossi (1997), S. 193. Eine gegenteilige Auffassung vertritt die Europäische Kom-
mission (1995a), S. 139, u.a. mit dem Hinweis, daß die Zuschüsse für die jeweiligen de-
zentralen Einrichtungen im Gesamthaushaltsplan ausgewiesen seien, und daß die Kom-
mission detaillierte Angaben über die Verwendung der Zuschüsse erhielte. In Verbin-
dung mit den Kontrollen durch den Europäischen Rechnungshofs sei somit eine ausrei-
chende Transparenz und Kontrolle bezüglich der Haushaltsentscheidungen sicherge-
stellt. 
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ist.339 Somit liegen klare Verstöße gegen den weiter unten noch genauer zu 
behandelnden Grundsatz der Öffentlichkeit und Transparenz vor. 

Als letzte Ausnahme vom Grundsatz der Einheit sind die durch den Vertrag 
von Maastricht geschaffenen neuen Politikbereiche der Europäischen Union 
zu nennen, die auch als zweite und dritte Säule der EU bezeichnet werden: 
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)340 sowie die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres341 • Im Gegensatz zu den 
bereits davor existierenden Politikbereichen der EG (der sogenannten ersten 
Säule), weisen sie allerdings angesichts ihrer institutionellen Ausgestaltung 
einen deutlich schwächeren supranationalen Charakter auf und beinhalten 
statt dessen vermehrt intergouvernementale Elemente. So wurden der Euro-
päischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Europäischen 
Gerichtshof deutlich geringere Befugnisse als in den anderen Politikberei-
chen zugesprochen. Dementsprechend sieht Artikel 268 des EG-Vertrages 
sowie Artikel 28 und Artikel 41 des EU-Vertrages auch die Möglichkeit ei-
ner Sonderregelung für die Finanzierung dieser Politikbereiche vor.342 Wäh-
rend die im Zusammenhang mit diesen Politikbereichen entstehenden Ver-
waltungsausgaben immer zu Lasten des Gesamthaushaltsplans gehen, muß 
dies für die operativen Ausgaben nicht der Fall sein. 343 Letztere gehen dann 
zu Lasten des Gesamthaushaltes, wenn es sich nicht um Maßnahmen mit mi-

339 Für das Haushaltsjahr 1999 hatten von den elf genannten Einrichtungen lediglich acht 
ihren Haushaltsplan im Dezember 1999 veröffentlicht, Europäischer Rechnungshof 
(2000a), S. 167. 

340 Eine ausführliche Darstellung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU, 
ihrer institutionellen Ausgestaltung und Einbindung in die EU sowie ihrer Ziele und Aufga-
benfelder findet sich u.a. in Sernrau ( 1998), Steltemeier ( 1998) sowie Pechstein/Koenig 
(2000), S. 140-182 und S. 194-211. Ein Überblick über die einzelnen Maßnahmen geben 
die Jahresberichte des Rates über die Hauptaspekte der GASP, vgl. z.B. Rat der EU (2000c). 

341 Vgl. hierzu z.B. Pechstein/Koenig (2000), S. 183-211, Zott (1999), Vogel (1999) sowie 
den Sammelband von Müller-Graff ( 1996). 

342 Vgl. auch Herz (2000), S. 255-258 und Pechstein/Koenig (2000), S. 194-211. Bezüg-
lich der GASP erfolgt durch die lnterinstitutionelle Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwi-
schen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission (Teil II, Buchstabe 
H) eine Ergänzung der vertraglichen Regelungen, vgl. Europäisches Parlament, Rat, 
Kommission (1999), S. 8f. 

343 Auf die Problematik der fehlenden eindeutigen Abgrenzung dieser beiden Ausgabenka-
tegorien weist u.a. Semrau (1998), S. 107f. hin. 
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litärischen oder verteidigungspolitischen Zügen handelt oder der Rat nicht 
einstimmig etwas anderes beschließt.344 Bei einer Finanzierung durch den 
Gesamthaushaltsplan werden sie im Ausgabenplan der Kommission veran-
schlagt, unabhängig davon, ob ein anderes Organ anweisungsbefugt ist. 345 In 
diesem Fall unterliegen sie dem normalen Haushaltsverfahren und den Rege-
lungen der Haushaltsordnung. Erfolgt keine Belastung des Gesamthaushal-
tes, so ist eine Aufteilung auf die Mitgliedstaaten entsprechend ihrem jewei-
ligen Bruttosozialproduktanteils vorgesehen, wobei auch hier der Rat ein-
stimmig einen anderen Verteilungsschlüssel festlegen kann.346 

Insgesamt ist aufgrund der zahlreichen Ausnahmen vom Prinzip der Einheit 
eine gewisse Zersplitterung der Gemeinschaftsfinanzen zu konstatieren, die 
zu einer zunehmenden Komplexität und Intransparenz des Haushaltssystems 
führt und deren Rechtfertigung nicht immer überzeugen können. 

3.4.2.3 Grundsatz der Jährlichkeit 

Der Grundsatz der Jährlichkeit347 fordert allgemein, daß der Haushaltsplan ein 
Jahr umfaßt, so daß alle Haushaltsvorgänge an ein Haushaltsjahr gebunden 
sind, und steht daher in engem Zusammenhang zum Prinzip der zeitlichen 

344 Die ursprüngliche Regelung bei Einführung der GASP im Vertrag von Maastricht sah 
eine noch stärkere Betonung des „Umlageverfahrens" bei der Finanzierung der operati-
ven Ausgaben vor (vgl. Artikel J.11 und K.8 EU-Vertrag in der Fassung von Maa-
stricht). Danach stellte die Finanzierung durch die Mitgliedstaaten den Normalfall dar, 
der nur durch einen einstimmigen Ratsbeschluß aufgehoben werden konnte. Die Fassung 
im Amsterdamer Vertrag hat diese Sichtweise hingegen wie oben beschrieben umge-
kehrt, vgl. auch Tebbe (1999), S. 102. 

345 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 58. Die Ausgaben für den Bereich Justiz und 
Inneres werden im Teileinzelplan BS der Kommission erfaßt, die Ausgaben der GASP 
im eigens dafür geschaffenen Teileinzelplan BS, vgl. Europäische Kommission (2000a), 
s. 15f. 

346 Vgl. Pechstein/Koenig (2000), S. 207f. 
347 Die diesem Haushaltsgrundsatz zugrundeliegenden europarechtlichen Regelungen fin-

den sich in Artikel 268, 271 und 272 EG-Vertrag sowie in Titel II Kapitel 2 der neuen 
Haushaltsordnung Rat der EU (2002). Die alte Haushaltsordnung, Rat der EG 
(1977/2000) sah ähnliche Regelungen vor. Darüber hinaus beinhaltet die Haushaltsord-
nung diverse weitere Bestimmungen im Zusammenhang mit der konkreten Umsetzung 
des Jährlichkeitsprinzips. 
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Spezialität. Während der Jährlichkeitsgrundsatz den Zeitraum der Haushalts-
periode festlegt, bindet das Prinzip der zeitlichen Spezialität die vorgesehenen 
finanziellen Mittel genau für diesen Zeitraum.348 Für die Europäische Union 
entspricht das Haushaltsjahr darüber hinaus dem Kalenderjahr.349 

Die Begrenzung der Haushaltsperiode auf ein Jahr soll der regelmäßigen 
Kontrolle der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes dienen. 
Gleichzeitig wird - vor allem bei nationalen Haushalten - die politische 
Programmfunktion des Haushalts unterstützt350 und aufgrund der relativ kur-
zen Periodendauer eine ausreichende Flexibilität sichergestellt, um sich an 
im Zeitablauf verändernde Rahmenbedingungen anpassen zu können. Dem-
gegenüber wird gegen diesen Haushaltsgrundsatz teilweise angeführt, daß 
zum einen die Budgetperiode von genau einem Jahr für eine ordnungsgemä-
ße Haushaltsführung nicht zwingend erforderlich sei351 und daß er zum ande-
ren einer modernen Haushaltsführung, die einen Schwerpunkt auf Mehrjah-
resprogramme und öffentliche Investitionsgüter legt, entgegenstünde352 • Ein 
Versuch, diesen Konflikt zwischen kurzfristiger Haushaltsplanung und län-
gerfristigen Ausgabeprojekten abzuschwächen, besteht in der Planung und 
Vorgabe mehrjähriger „Finanzieller Vorausschauen" im Rahmen interinstitu-
tioneller Vereinbarungen, durch die die Grobstruktur der Ausgabenkategori-
en entsprechend den politischen Prioritäten sowie eine verbindliche Ober-
grenzen für die reale Gesamtausgabenentwicklung festgelegt werden.353 Die-
se Obergrenze liegt dabei i.d.R. unter dem in den Eigenmittelbeschlüssen 
festgelegten maximal zulässigen Eigenmittelvolumen, um einen - wenn auch 
gelegentlich kleinen - Spielraum für unvorhergesehene Ereignisse zu haben. 

Dennoch führt die Existenz mehrperiodig angelegter Vorhaben auch auf eu-
ropäischer Ebene zu Komplikationen und Ausnahmeregelungen in den haus-

348 Rossi (1997), S. 209. Vgl. allgemein zum Prinzip der zeitlichen Spezialität z.B. Neu-
mark (1952), S. 590-593. 

349 Artikel 272 Abs. 1 EGV. 
350 Rossi (1997), S. 201. 
351 Vgl. Neumark (1952), S. 574, Keller (1970), S. 373 und Hansmeyer/Rürup (1984), S. 19. 
352 Vgl. Fugmann (1992), S. 85. 
353 Bisher gab es drei derartige Finanzielle Vorausschauen für die Zeiträume 1988 bis 1992, 

1993 bis 1999 und 2000 bis 2006, vgl. auch Europäische Kommission (2000a), S. !0f. 
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haltsrechtlichen Bestimmungen.354 So wird auf der Ausgabenseite gemäß Ar-
tikel 7 der neuen Haushaltsordnung zwischen getrennten und nichtge-
trennten Mitteln unterschieden.355 Die getrennten Mittel werden dabei in sog. 
Zahlungsermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen unterteilt. 
Während die Verpflichtungsermächtigungen die Summe der rechtlichen Zah-
lungsverpflichtungen umfassen, die in einem Haushaltsjahr eingegangen 
werden und die sich über mehr als ein Haushaltsjahr erstrecken, decken die 
Zahlungsermächtigungen die tatsächlichen Ausgaben des Haushaltsjahres 
ab, die sich aus im laufenden oder in früheren Haushaltsjahren eingegangen 
Verpflichtungen ergeben. Demgegenüber fallen bei den nichtgetrennten Mit-
teln die Ausführung der Verpflichtungs- und die Zahlungsermächtigung in 
voller Höhe in ein und dasselbe Haushaltsjahr.356 

Zwar stellen die getrennten Mittel zunächst keine gravierende Verletzung des 
Jährlichkeitsprinzips dar, da auch die Verpflichtungsermächtigungen im Rah-
men des Haushaltsverfahrens jeweils für ein Jahr genehmigt werden, ebenso 
wie die damit zusammenhängenden (späteren) Zahlungsermächtigungen.357 Zu 
Problemen für den Haushaltsausgleich kann es jedoch kommen, wenn die Ver-
pflichtungsermächtigungen - wie es in der EU der Fall ist - regelmäßig höher 

354 Vgl. ausführlich Europäische Kommission (1995a), S. 61-64, Europäische Kommission 
(2002d), S. 147-155 und Rossi (1997), S. 200---208. Etwas älter sind die Ausführungen 
bei Fugmann (1992), S. 96-101 und Strasser (1992), S. 52-57. 

355 Vgl. zu dieser Unterscheidung auch Europäische Kommission (1999), S. 6, Europäischer 
Rechnungshof(l997b), Ziffer 2.8.-2.18. und Strasser (1992), S. 53ff. Nachdem bereits 
in der Vergangenheit der (haushaltsdefinitorische) Umfang der getrennten Mittel ausge-
weitet wurde, hatte der Entwurf für die neue Haushaltsordnung nur noch getrennte Mit-
tel vorgesehen, vgl. Europäische Kommission (2000b), S. 13 sowie auch Europäischer 
Rechnungshof ( 1997b ), Ziffer 2.18 für eine Begründung dieser Maßnahme. Diese Ände-
rung wurde jedoch nicht realisiert. 

356 Neben dieser Unterscheidung kennt die europäische Haushaltspraxis noch eine weitere Be-
griffsunterscheidung: ,,Mittel für Verpflichtungen" und „Mittel für Zahlungen". Dabei set-
zen sich die Mittel für Verpflichtungen aus den nichtgetrennten Mitteln und den Verpflich-
tungsennächtigungen der getrennten Mittel zusammen. Die Mittel für Zahlungen stellen 
die Summe aus nichtgetrennten Mitteln und den Zahlungsennächtigungen der getrennten 
Mittel dar, vgl. z.B. Europäische Kommission (1995a), S. 61 und Europäische Kommissi-
on (1999), S. 6. Eine sehr eingängige grafische Darstellung der unterschiedlichen Mittelar-
ten findet sich in Europäischer Rechnungshof (2000a), Anhang 1, S. Vllf. 

357 Vgl. Rossi (1997), S. 203 und Europäische Kommission (1995a), S. 61. 
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höher als die Zahlungsermächtigungen ausfallen, da sich dann ein stetig 
wachsender Differenzbetrag an sogenannten „Altlasten" ansammelt, die in zu-
künftigen Haushaltsjahren zahlungsmäßig abgewickelt werden müssen.358 

Nachdem in der Vergangenheit dieses Phänomen teilweise von der Haushalts-
behörde unterschätzt wurde, besteht inzwischen u.a. ein festes Verhältnis zwi-
schen den Verpflichtungs- und den Zahlungsermächtigungen, um eine kon-
trollierte Entwicklung des Haushalts sicherzustellen.359 Umgekehrt weisen in 
der Praxis jedoch auch die nichtgetrennten Mittel gravierende Funktionsmän-
gel bezüglich des Jährlichkeitsprinzips auf, die im wesentlichen auf vielfälti-
gen Ausnahmeregelungen hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit in das folgende 
Haushaltsjahr beruhen und die den Europäischen Rechnungshof dazu veran-
laßten, festzustellen, daß „die nichtgetrennten Mittel ihm [dem Jährlichkeits-
grundsatz] vielleicht sogar noch weniger gerecht werden".360 

Weitere Ausnahmen vom Grundsatz der Jährlichkeit stellen zum einen die 
Möglichkeiten für Mittelübertragungen in das nächste Haushaltsjahr dar,361 die 
jedoch zum Zwecke einer sinnvollen Politikdurchführung und einem spar-
samen Umgang mit den Finanzmitteln geboten erscheinen können. Hierzu kri-
tisch äußert sich allerdings der Europäische Rechnungshof mit dem Hinweis, 
daß das komplexe „Arsenal an Übertragungsmöglichkeiten" weitgehend abge-
schafft werden müßte, da die jeweiligen Begründungen nicht überzeugen 
könnten.362 Zum anderen existieren sog. ,,zusätzliche Zeiträume" bzw. ,,zusätz-
liche Vollzugsperioden" im Sinne einer technischen Verlängerung des Haus-
haltsjahrs, um die Haushaltsabwicklung am Jahresende zu vereinfachen. 363 So 
können bis zum 31. Dezember eines Haushaltsjahres angeordnete Zahlungen 
noch bis zum 31. Januar des Folgejahres ausgeführt werden. 

358 Vgl. hierzu ausführlicher Rossi (1997), S. 203ff. und Fugmann (1992), S. 96-102. 
359 Vgl. Artikel 3 der beiden letzten Eigenmittelbeschlüsse aus den Jahren 1994 und 2000, 

Rat der EU (1994a) und Rat der EU (2000a). 
360 Europäischer Rechnungshof ( 1997b ), Ziffer 2.11. 
361 Vgl. hierzu ausführlicher Europäische Kommission (1995a), S. 62f. und Rossi ( 1997), 

S. 205ff. Die zentralen rechtlichen Regelungen finden sich in Artikel 9 und 10 der 
Haushaltsordnung, Rat der EU (2002), S. 9. In der alten Haushaltsordnung fanden sie 
sich in Artikel 7. 

362 Europäischer Rechnungshof ( 1997b ), Ziffer l .25f. 
363 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 63 und Rossi (1997), S. 207. Die entspre-

chende Regelung findet sich in Artikel 8 und 152 der Haushaltsordnung. 
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3.4.2.4 Grundsatz der Vorherigkeit 

Mit dem Prinzip der Vorherigkeit des Haushaltsplanes364 existiert ein weite-
rer temporal geprägter Haushaltsgrundsatz, auch wenn er auf europäischer 
Ebene nicht explizit als Budgetgrundsatz genannt wird. Seine Aufgabe be-
steht im wesentlichen in der Sicherstellung der Planungsfunktion des Haus-
haltes, die als Voraussetzung der nachfolgenden Kontrollfunktion anzusehen 
ist. Darüber hinaus kann nur im Rahmen einer rechtzeitigen Planung des 
Budgets die gewünschte politische Schwerpunktbildung als eine der Haus-
haltsfunktionen in ausreichendem Maße realisiert werden. Im EU-rechtlichen 
Zusammenhang ist dabei das nicht immer unproblematische Zusammenspiel 
der für die Haushaltsaufstellung relevanten Institutionen - Rat der EU und 
Europäisches Parlament - von Bedeutung. Neben der teilweise angeführten 
Sicherstellung einer ausreichenden Einflußmöglichkeit des Europäischen 
Parlamentes auf die Politik der Exekutive365 impliziert dieses Prinzip auch 
einen potentiellen Einigungsdruck auf die beiden Institutionen der Haus-
haltsbehörde im Rahmen des Haushaltsverfahrens. 366 

Allerdings zieht eine Verletzung dieses Budgetprinzips keine Sanktionen 
nach sich und führt auch nicht zu einer übermäßigen finanziellen Beeinträch-
tigung der unmittelbaren Handlungsfähigkeit der EU, da für den Fall eines 
nicht rechtzeitig verabschiedeten Haushaltsplans eine Sonderregelung gemäß 
Artikel 273 EG-Vertrag automatisch in Kraft tritt.367 Danach sind - in fran-
zösischer Tradition - monatliche, nach Kapiteln untergliederte Ausgaben bis 
zu maximal einem Zwölftel des abgelaufenen Haushaltsplanes möglich (Sy-

364 Dieser Haushaltsgrundsatz leitet sich europarechtlich ab aus Artikel 268 EG-Vertrag in 
Verbindung mit der terminlichen Ausgestaltung des Haushaltsverfahrens gemäß Artikel 
272 und 273 EG-Vertrag. Detaillierte Regelungen finden sich auch in Titel III Kapitel 1 
der Haushaltsordnung, Rat der EU (2002). Vgl. allgemein zu diesem Grundsatz z.B. 
Rossi (1997), S. 199f., Fugmann (1992), S. 84, Keller (1970), S. 372f. und Neumark 
(1952), s. 585ff. 

365 Dieser Aspekt findet sich beispielsweise bei Rossi (1997), S. 200; ähnlich auch Blankart 
(1998), s. 396. 

366 Vgl. zum organisatorischen und zeitlichen Ablauf des Haushaltsverfahrens Peffekoven 
(1994), S. 15-22, Europäische Kommission (2002d), S. 183-213 und Europäische 
Kommission (2000a), S. 8f. 

367 Detailregelungen finden sich darüber hinaus in Artikel 13 der Haushaltsordnung, vgl. 
Rat der EU (2002), S. 9f. 
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stem der provisorischen Zwölftel).368 Dieser Betrag verringert sich jedoch, 
wenn die im in Vorbereitung befindlichen - aber noch nicht verabschiedeten 
- Haushaltsplan veranschlagten Mittel niedriger sind, so daß eine doppelte 
Begrenzung für den Nothaushalt besteht. Mit dieser Regelung ist eine konti-
nuierliche Fortführung der wichtigsten Gemeinschaftsaktivitäten gesichert, 
ohne daß allerdings neue kostenintensive Projekte in Angriff genommen 
werden können. Somit soll im Falle von divergierenden Auffassungen be-
züglich der politisch anzustrebenden Haushaltspolitik ein angemessener 
Ausgleich des Trade-offs zwischen Handlungsfähigkeit der EU und Eini-
gungsdruck auf die Haushaltsbehörde erzielt werden. Die Einnahmen werden 
im System der provisorischen Zwölftel so weitergeführt, daß bei den originä-
ren Eigenmitteln kein zusätzlicher Entscheidungsbedarf besteht, da sie in 
voller Höhe weiter an den Gemeinschaftshaushalt fließen. Bezüglich der 
MwSt.- und BSP-Eigenmittel werden der einheitliche MwSt.-Eigenmittelsatz 
und der BSP-Abrufsatz des vorangegangenen Jahres bis zum Inkrafttreten 
der neuen Sätze beibehalten.369 Eine Anpassung an ein möglicherweise nied-
rigeres Ausgabevolumen wird nicht vorgenommen. 

Werden während des Haushaltsjahrs aufgrund unvorhergesehener externer 
Schocks und Veränderungen in den Rahmenbedingungen Berichtigungshaus-
halte erforderlich370, so stellen auch diese eine formale Verletzung des Vorhe-

368 Der Rat kann unter gewissen Bedingungen und unter Berücksichtigung der Mitsprache-
rechte des Parlaments mit qualifizierter Mehrheit über diesen Betrag hinausgehende Aus-
gaben im Sinne einer intertemporalen Verschiebung zwischen den Zwölftein genehmigen, 
vgl. die Regelungen in Artikel 273 EG-Vertrag. Vgl. zu diesem „Nothaushaltsverfahren" 
auch Rossi (1997), S. 92-101 sowie Europäische Kommission (2002d), S. 204--207. 

369 Vgl. Artikel 2 Absatz 6 der Eigenmittelbeschlüsse aus den Jahren 1994 und 2000, Rat 
der EU (1994a), S. 11 und Rat der EU (2000a), S. 44. 

370 Die Möglichkeit für Berichtigungshaushalte sowie die dabei relevanten Vorschriften fin-
den sich nicht in den primärrechtlichen Regelungen sondern in Artikel 37 und 38 der 
Haushaltsordnung, vgl. hierfür Rat der EU (2002), S. 14. Die alte Haushaltsordnung, Rat 
der EG (1977/2000) unterschied zwischen Nachtrags- und Berichtigungshaushalten, ohne 
daß dieser begrifflichen Differenzierung eine größere Bedeutung zugekommen wäre. Da-
nach beinhaltete ein Nachtragshaushalt entweder eine Erhöhung des finanziellen Gesamt-
volumens oder die Einbeziehung einer oder mehrerer neuer Aktionen ohne Mittelerhö-
hung. Demgegenüber änderte ein Berichtigungshaushalt lediglich die Struktur der Mittel-
verteilung, ohne dabei eine Erhöhung der finanziellen Mittel vorzunehmen oder neue Ak-
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rigkeitsgrundsatzes dar. So waren im Jahr 1999 fünf Nachtrags- und Berichti-
gungshaushalten erforderlich, u.a. für externe Politikbereiche sowie zur Fi-
nanzierung zusätzlicher Verwaltungsausgaben.371 Anzumerken bleibt, daß es 
in jedem Jahr mindestens einen Berichtigungshaushaltsplan geben muß, um 
den endgültigen Saldo des vorangegangenen Haushaltsjahres verbuchen zu 
können. 

Da bei der Erstellung der Nachtrags- und Berichtigungshaushalte die gleichen 
Verfahrensvorschriften wie bei der Erstellung des jährlichen Gesamthaushalts-
plans eingehalten werden müssen und damit eine äquivalente Beteiligung des 
Europäischen Parlamentes sichergestellt ist, sind diese Verletzungen aus Sicht 
des Grundsatzes der Vorherigkeit unbedenklich, sofern es sich tatsächlich um 
objektiv unvorhersehbare und außergewöhnliche Sachverhalte handelt. Ob 
dieser Tatbestand allerdings in allen Fällen immer erfüllt ist, muß zumindest 
bezweifelt werden.372 Eine Übersicht über die Berichtigungs- und Nachtrags-
haushalte im Zeitraum 1990 bis 2000 gibt die folgende Aufstellung: 

Tabelle 8: Berichtigungs- und Nachtragshaushalte 1990-2000 

Jahr Art Zeitpunkt der Inhalt / Hauptbestandteile 
Feststellung 

1990 BNHI 16. Februar u.a. Garantien für Darlehen; 

BNH2 11. Juli u.a. Haushaltsüberschuß 1989, Erhöhung der Verwaltungsmittel 
(Kommission, Rechnungshof), Wirtschaftshilfen; 

BNH3 13. Dezember u.a. Erhöhung der Verwaltungsmittel (Rat), Anpassung der MwSt.-
und BSP-Eigenmittel Spaniens und Portugals; 

1991 BNHI 15.Mai u.a. Finanzierung von Hilfsprogrammen, Ausweitung der Darle-
hensgarantien, Haushaltsüberschuß 1990, Verwaltungsmittel; 

BNH2 20. November u.a. Garantien für Darlehen; 

BNH3 20. November u.a. Verwaltungsmittel Gerichtshof, Korrektur der Haushaltsun-
gleichgewichte, Erstattungen an Spanien und Portugal; 

tionen mit einzubeziehen. Vgl. zur Aufhebung dieser Unterscheidung auch Europäische 
Kommission (2000b), S. 33, Erwägungsgrund 11 sowie S. 49. 

371 Vgl. Europäische Kommission (2001b), S. 4 und S. 12f. Zwischen 1978 und 1994 wur-
den maximal drei Berichtigungs- und Nachtragshaushalte in einem Haushaltsjahr verab-
schiedet, Europäische Kommission (1995a), S. lOSf. 2003 waren sieben erforderlich. 

372 Vgl. Rossi (1997), S. 102-106. Ähnlich auch bereits Ott (1982), S. 367. 
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1992 BNH 1 1. April u.a. Mittel für technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten, Erhö-
hung der Verwaltungs- und Kürzung der Forschungsmittel; 

BNH2 13. Mai u.a. Nahrungsmittelhilfe-Sonderprogramm zugunsten Afrikas ohne 
Erhöhung der Gesamtmittel; 

BNH3 16. September u.a. Verringerung der Mittel des EAGFL, Abt. Garantie, Haushalts-
saldo des Vorjahres, geringere Abrufung der BSP-Eigenmittel; 

1993 BNH 1 2. Dezember u.a. Korrektur der Vorausschätzung der trad. Eigenmittel, Haus-
haltssaldo 1992, Mittelaufstockung des EAGFL, Abt. Garantie; 

1994 BNH 1 25. April u.a. gesonderter Einzelplan für den Wirtschafts- und Sozialaus-
schuß sowie den Ausschuß der Regionen; 

BNH2 15. November u.a. Erhöhung der Verwaltungsmittel (Rat, Gerichtshof), Saldo 
Haushaltsjahr 1993; 

1995 BNHI 26. April u.a. Mittel im Zusammenhang mit neuen Mitgliedern, Minderaus-
gaben im Agrarbereich, Erstattung der MwSt.- und BSP-Salden 
1994; 

1996 BNH 1 27. Juli u.a. Überschuß aus Haushaltsjahr 1995, Anpassung der Agraraus-
gaben, Aufstockung der Verwaltungsmittel (Rat und Parlament); 

1997 BNH 1 13. November u.a. Mittel im Zusammenhang mit „BSE-Krise", Umschichtung der 
Verwaltungsausgaben des Rechnungshofes, Überschuß des Haus-
haltsjahres 1996, Korrektur der „Haushaltungleichgewichte"; 

1998 BNH 1 15. Dezember u.a. Überschuß aus dem Haushaltsjahr 1997, Kürzung der Agraraus-
gaben, Mittel für Parlamentsgebäude, Nahrungsmittelhilfe; 

1999 BNHI 16. September u.a. Saldo des Haushaltsjahres 1998, aktualisierte Schätzungen der 
Eigenmittel, Aktualisierung der „Britenkorrektur"; 

BNH2 23. Juli u.a. Aufstockung der Verwaltungsmittel des Rates für die GASP; 

BNH3 16. September u.a. Aufstockung der Mittel für den Gerichtshof und den Ausschuß 
der Regionen; 

BNH4 16. September u.a. Mittel für Wiederaufbaumaßnahmen im Kosovo, für Maß-
nahmen im Außenbereich und für das Amt für Betrugsbekämpfung; 

BNH5 18. November u.a. Ergänzungen des BNH 4: Mittelaufstockung und 
-umschichtungen; 

2000 BNH 1 2. August u.a. Haushaltssaldo 1999, aktualisierte Eigenmittelschätzungen, 
Aktualisierung der „Britenkorrektur", div. Mittelaufstockungen; 

BNH2 6. Juli u.a. Mittel für Gebäudepolitik des Europäischen Parlaments sowie 
die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik; 

Datenquelle: Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Union, Jahrgänge 1990 - 2000, Lu-
xemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften.373 

373 Äquivalente Angaben finden sich auch in den von der Europäischen Kommission jähr-
lich herausgegebenen Finanzberichten. 
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3.4.2.5 Grundsatz des Haushaltsausgleichs 

Ein weiteres Haushaltsprinzip ist der Grundsatz des Haushaltsausgleichs. 
Primärrechtliche Fixierung findet dieser Grundsatz in Artikel 268 EG-
Vertrag, der fordert, daß „der Haushaltsplan [ ... ] in Einnahmen und Ausga-
ben auszugleichen [ist]". Darüber hinaus weist Artikel 272 Absatz 10 auf die 
Bedeutung dieses Budgetprinzips für die Tätigkeiten der einzelnen Organe 
der EU hin. 374 

Besonderes Gewicht gewinnt dieser Haushaltsgrundsatz auf europäischer 
Ebene durch das Verbot der fiskalisch motivierten Kreditaufnahme zum 
Zweck des Haushaltsausgleichs. Darin besteht einer der wesentlichen Unter-
schiede im Vergleich zu den nationalen Haushalten der Mitgliedstaaten, die 
sich durch eine entsprechende Nettokreditaufnahme immer „ausgleichen" 
lassen. Somit stellt dieser Budgetgrundsatz auf die Finanzierbarkeit der aus-
gabenorientierten Tätigkeiten der Gemeinschaft ab. 

Der „Haushaltsausgleich" bezieht sich dabei sowohl auf die Planungsphase 
als auch auf den konkreten Haushaltsvollzug. Allerdings werden nur die 
konkreten Zahlungen bzw. Zahlungsermächtigungen und nicht auch die erst 
in späteren Jahren zum Tragen kommenden Verpflichtungsermächtigungen 
direkt berücksichtigt.375 Wie bereits weiter oben angedeutet, können hieraus 
Probleme für den Haushaltsausgleich im Zeitablauf resultieren, wenn die 
Verpflichtungsermächtigungen die Zahlungsermächtigungen deutlich über-
schreiten oder ein kontinuierlich höheres Wachstum aufweisen. 

Während in der Planungsphase des Haushalts der Ausgleich zwischen ge-
planten Einnahmen und geplanten Ausgaben genau erreicht werden kann, 
treten im Laufe des Haushaltsvollzugs in der Regel unvermeidliche Abwei-
chungen von den geplanten Größen auf, so daß ein positiver oder (kleiner) 
negativer Saldo entsteht. Dieser wird gemäß Artikel 15 der Haushaltsord-
nung im Haushaltsplan des folgenden Jahres - zunächst als Schätzung - ver-
bucht. Die Abweichung des endgültigen Wertes des Haushaltssaldos von der 
Schätzung wird schließlich im Wege eines Berichtigungshaushalts in den 

374 Die neue Haushaltsordnung, Rat der EU (2002) enthält in Artikel 14 ebenfalls den 
Grundsatz des Haushaltsausgleichs verbunden mit einem expliziten Kreditaufuahme-
verbot. 

375 Vgl. Rossi (1997), S. 222 und Fugmann (1992), S. 89-93. 
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aktuellen Haushaltsplan eingesetzt.376 Sollte sich während des Haushaltjahres 
ein größeres Defizit abzeichnen, so erfordert dieser Budgetgrundsatz die 
rechtzeitige Ergreifung von Vorkehrungen, um entweder durch eine Begren-
zung der Ausgaben oder durch einen Berichtigungshaushalt den Ausgleich 
zwischen Ausgaben und Einnahmen wieder herzustellen. 

3.4.2.6 Grundsatz der (sachlichen) Spezialität 

Der Grundsatz der Spezialität377 fordert eine detaillierte, eindeutige und be-
tragsgenaue Mittelzuordnung - insbesondere der Ausgaben - auf festgelegte 
Verwendungszwecke innerhalb einer Haushaltsperiode sowie eine korre-
spondierende tatsächliche Verwendung dieser Mittel im Zuge der Haus-
haltsausführung.378 Er impliziert somit die zeitliche und sachliche Mittelbin-
dung. Während der zeitliche Aspekt dieses Budgetprinzips (zeitliche Spezia-
lität) bereits im Rahmen des damit eng verbundenen Jährlichkeitsprinzips 
skizziert wurde, steht im folgenden die sachliche Spezialität im Sinne einer 
Einzelveranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im Vordergrund. Hier-
bei unterscheiden einige Autoren zusätzlich zwischen einer qualitativen und 
einer quantitativen Spezialität.379 Dabei bezieht sich die qualitative Speziali-
tät auf den Aspekt der Strukturierung des Haushaltsplans und besagt, daß 
Ausgaben nur für die im Haushaltsplan im voraus festgelegten Verwen-

376 Rat der EU (2002), S. 10. Ein Überschuß im Vorjahr wird auf der Einnahmenseite, ein 
Defizit bei den Zahlungsermächtigungen verbucht. Vgl. auch Europäische Kommission 
(2001b), S. 8 und Europäische Kommission (2002d), S. 155-159, wobei diesen Aus-
führungen die inhaltlich vergleichbaren Regelungen der alten Haushaltsordnung zugrun-
de liegen. 

377 Rechtliche Grundlage für diesen Haushaltsgrundsatz bilden Artikel 271 Abs. 3 EG-
Vertrag sowie Titel II Kapitel 6 und teilweise Titel III Kapitel 2 der neuen Haushalts-
ordnung, Rat der EU (2002). Grundsätzliche Überlegungen zum Prinzip der Spezialität 
finden sich u.a. bei Neumark (1952), S. 587-590, Rürup/Hansmeyer (1984), S. l 7f. Sei-
ne Bedeutung im Rahmen der EU behandeln u.a. Strasser (1992), S. 58ff., Fugmann 
(1992), S. 86, Europäische Kommission (1995a), S. 68-76, Rossi (1997), S. 208-219 
und Europäischer Rechnungshof ( 1997b ), Ziffer 1.15-1.21. 

378 Bezüglich der Einnahmen erfolgt eine Unterteilung gemäß ihres Entstehungsgrundes, 
vgl. Rossi (1997), S. 210. 

379 Vgl. z.B. Neumark (1952), S. 587-590 und Rürup/Hansmeyer (1984), S. l 7f. 
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dungszwecke getätigt werden dürfen. Darüber hinaus sollte jede Ausgabe 
nur durch eine einzige Haushaltslinie ermächtigt werden, auch wenn hier in 
der Praxis der EU gravierende Defizite bestehen und gleichartige Ausgaben 
je nach Mittelverfügbarkeit unter verschiedenen Haushaltslinien verbucht 
werden.380 Die quantitative Spezialität ergänzt diesen Grundsatz insofern, als 
sie die Einhaltung der im Haushaltsplan vorgesehenen Beträge im Sinne von 
Höchstgrenzen vorschreibt. 381 

Das Prinzip der Spezialität soll im wesentlichen eine ordnungsgemäße Haus-
haltsausführung sicherstellen. 382 Die beabsichtigte Kongruenz zwischen 
Haushaltsplan und -ausführung stellt sicher, daß die im Haushaltsplan ent-
haltenen politischen und ökonomischen Zielsetzungen der Haushaltsbehörde 
realisiert werden. Gleichzeitig erfordert dieser Haushaltsgrundsatz bereits 
während des Planungsprozesses im Vorfeld des jeweiligen Haushaltsjahres 
eine detaillierte Planung und Konsensfindung hinsichtlich der angestrebten 
Ziele und der zu ihrer Verfolgung eingesetzten Instrumente und realisiert 
somit die politische Programmfunktion des Budgets.383 Sofern während des 
Haushaltsjahres dennoch Abweichungen vom Haushaltsplan und damit Ver-
stöße gegen den Spezialitätsgrundsatz notwendig erscheinen, bedürfen sie 
einer schlüssigen Begründung. Schließlich erleichtert die Einhaltung dieses 
Budgetgrundsatzes aufgrund einer erhöhten Transparenz auch die dem 
Haushaltsvollzug nachgelagerte Kontrolle der Haushaltsausführung. 

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union spiegelt sich 
der Grundsatz der Spezialität in einer horizontalen und vertikalen Gliede-
rung des Haushaltsplans wider.384 Die horizontale Strukturierung des Ge-
samthaushaltsplanes umfaßt neben einem Gesamteinnahmenplan institutio-

380 Europäischer Rechnungshof ( 1997b ), Ziffer 1.17. 
381 Nach Fugmann (1992), S. 86 ist diese Unterscheidung jedoch unnötig, da das Prinzip der 

quantitativen Spezialität Redundanzen mit dem Prinzip der Vollständigkeit aufweise. 
382 Rürup/Hansmeyer ( 1984), S. 17. 
383 Ähnlich z.B. Neumark (1952), S. 587, Europäische Kommission (1995a), S. 68 und Ros-

si (1997), S. 211. 
384 Die rechtliche Grundlage bilden die Artikel 40ff. der neuen Haushaltsordnung, Rat der 

EU (2002), S. 14f. Vgl. zum folgenden - wenn auch auf Basis der alten Haushaltsord-
nung und daher in Details veraltet - z.B. Europäische Kommission (1995a), S. 68-73 
und Europäische Kommission (2000a), S. 12-19 sowie Wuermeling (1996), S. 258ff. 
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nenbezogene Einzelpläne, die jeweils die Einnahmen- und Ausgabenansätze 
der einzelnen europäischen Institution enthalten. Dabei handelt es sich um 
das Europäische Parlament, den Rat, die Kommission, den Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften, den Rechnungshof, den Wirtschafts- und So-
zialausschuß, den Ausschuß der Regionen, den Europäischen Bürgerbeauf-
tragten sowie den Europäischen Datenschutzbeauftragten.385 Der volumen-
mäßig bedeutendste Einzelplan ist dabei derjenige der Kommission, da die-
ser die Ausgaben für die einzelnen europäischen Politikbereiche beinhaltet. 

Demgegenüber umfaßt die vertikale Gliederung die Unterteilung jedes Ein-
zelplans. Dabei werden die Einnahmen und Ausgaben nach Art und Zweck-
bestimmung in Titel, Kapitel, Artikel und Posten unterteilt.386 

Kommt es während der Haushaltsausführung aufgrund einer Mittelübertra-
gung zwischen einzelnen Ausgabekategorien oder aufgrund außerplanmäßi-
ger bzw. überplanmäßiger Ausgaben zu einer vom Haushaltsplan abwei-
chenden Mittelverwendung, so stellt dies eine formale Durchbrechung des 
Grundsatzes der Spezialität dar. In diesem Falle werden die oben angeführ-
ten Funktionen dieses Budgetprinzips beeinträchtigt und der Haushaltsplan 
verliert möglicherweise einen Teil seiner normativen Bedeutung. Dennoch 
erfordert die haushaltstechnische Realität diesbezüglich eine gewisse Flexi-
bilität, da nicht alle Einflußfaktoren ex-ante bekannt oder quantifizierbar 
sind. Daher bestehen im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen der 
EU - wie auch in den relevanten Haushaltsvorschriften aller Mitgliedstaa-
ten - entsprechende Ausnahmeregelungen, die Mittelübertragungen zwi-
schen einzelnen Bereichen zulassen.387 Übertragungen zwischen übergeord-
neten Gliederungseinheiten sind dabei von größerer Bedeutung als die Ver-
lagerung von Mitteln auf untergeordneter Ebene, da erstere einen stärkeren 
Politikwechsel implizieren. 388 

385 Vgl. Artikel 31 der Haushaltsordnung, Rat der EU (2002), S. 13. 
386 Vgl. Art. 41 der neuen Haushaltsordnung, Rat der EU (2002). 
387 Die rechtliche Basis für Mittelübertragungen sowie die dabei einzuhaltenden Vorschrif-

ten finden sich in Artikel 274 Abs. 3 EG-Vertrag sowie insbesondere in den Artikeln 
22ff. der neuen Haushaltsordnung, vgl. Rat der EU (2002), S. 11 f. In der alten Haus-
haltsordnung fanden sich für Mittelübertragungen relevanten Regelungen in Artikel 26, 
vgl. Rat der EG ( l 977 /2000), S. 22f. 

388 Rossi ( 1997), S. 214. 
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Eine weitere partielle Durchbrechung des Prinzips der sachlichen Spezialität 
stellt die nach Artikel 43ff. der Haushaltsordnung mögliche Einstellung von 
Reserven in den Haushaltsplan dar.389 Zum einen sind diese ohne Zweckbe-
stimmung, zum anderen weichen sie die Funktion der Plangrößen als Ober-
grenzen auf. Als Reserven lassen sich unterscheiden: die „vorläufig einge-
setzten Mittel", die „Negativreserve" sowie eine „Reserve für Soforthilfen 
zugunsten von Drittländern und eine „Reserve für Darlehen und Darlehens-
sicherheiten der Gemeinschaften zugunsten von Drittländern". Ihre Inan-
spruchnahme impliziert jeweils eine Mittelübertragung nach den Regelungen 
der Haushaltsordnung. 

3.4.2. 7 Grundsatz des effizienten, wirtschaftlichen und 
sparsamen Finanzmanagements 

Der Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung390 ge-
hört zu den elementarsten Grundregeln der öffentlichen Finanzwirtschaft, da 
die öffentliche Erhebung und Verwendung von Haushaltsmitteln - wenn 
auch wie im Falle der EU über mehrere föderale Stufen hinweg - immer ei-
nen direkten Eingriff auf der individuell-privatwirtschaftlichen Ebene der 
Wirtschaftssubjekte im Wege der Zwangsausübung impliziert. In einer frei-
heitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung, in der staatliches Handeln 
nie Selbstzweck sein darf, sondern sich immer an der gesellschaftlichen 
Wohlfahrt orientieren muß, haben die Individuen den legitimen Anspruch, 
daß die staatlichen Institutionen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf einen 
effizienten Ressourceneinsatz achten, um so die unvermeidlichen staatlichen 
Zwangseingriffe, etwa im Rahmen der Steuererhebung, auf ein möglichst 
geringes Niveau zu begrenzen. Letztlich bezweckt dieser Grundsatz die An-

389 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 75f. und Rossi (1997), S. 217ff. 
390 Rechtliche Ausprägung dieses Grundsatzes sind Artikel 274 EG-Vertrag und Artikel 

27f. sowie 48 der Haushaltsordnung, vgl. Rat der EU (2002). Der EG-Vertrag schreibt 
die Verwendung der Haushaltsmittel nach den „Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung" vor. Die Haushaltsordnung konkretisiert in Artikel 27 diesen Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit als „sparsame, wirtschaftliche und wirksame" Haushaltsfüh-
rung. Vgl. allgemein zu diesem Haushaltsgrundsatz z.B. Rürup/Hansmeyer (1984), S. 19 
sowie für seine Rolle auf europäischer Ebene Strasser (1992), S. 73f. und Rossi (1997), 
s. 229f. 
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wendung des „ökonomischen Prinzips" im öffentlichen Sektor.391 Seine 
grundlegende Bedeutung wird auch dadurch deutlich, daß sich im Gegensatz 
zu den anderen Budgetprinzipien keine Ausnahmeregelungen begründen las-
sen. Dementsprechend stellt auf der Ebene der Europäischen Union die 
Kommission fest, daß ,, ... [es bei] der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfüh-
rung [ ... ] keine Ausnahmen geben darf'.392 Darüber hinaus wurde durch den 
Vertrag von Amsterdam in Artikel 274 Absatz 1 EG-Vertrag393 ergänzend 
festgelegt, daß die Mitgliedstaaten mit der Kommission zusammenarbeiten, 
um die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung sicherzustellen. Da die Mit-
gliedstaaten in erheblichem Maße an der Verwendung und Kontrolle der 
Mittel beteiligt sind und auf ihrer Seite gleichzeitig möglicherweise die Ge-
fahr eines Free-Rider Verhaltens besteht, erscheint diese explizite Regelung 
sinnvoll, auch wenn ihre Praxisrelevanz vermutlich eingeschränkt bleibt. So 
hat der Europäische Rechnungshof wiederholt auf „schwerwiegende, anhal-
tende Unzulänglichkeiten in den Verwaltungs- und Kontrollsystemen der 
Mitgliedstaaten" aufmerksam gemacht. 394 

Trotz der elementaren Bedeutung dieses Budgetprinzips dürfte es aufgrund 
seiner unscharfen Begriffsabgrenzung zu den am schwersten zu operationali-
sierenden Grundsätzen gehören und sich daher einer stringenten Kontrolle 
entziehen. Darüber hinaus fehlen auf europäischer Ebene - wie bereits wei-
ter oben angedeutet - zwangsläufig auch ausreichende wettbewerbliche 
Elemente, die zu einer effizienten Kostenkontrolle und einem wirtschaftli-
chem Ressourceneinsatz beitragen könnten. Dennoch kann auf Basis von 

391 Ähnlich Rürup/Hansmeyer (1984), S. 19. Auf europäischer Ebene wird diese Forderung 
eindringlich vom Europäischen Rechnungshof vertreten, vgl. Europäischer Rechnungs-
hof (1999b), S. 5, der anmerkt, daß ,, ... der Erfolg [und die Wirtschaftlichkeit] der 
Kommissionstätigkeit daran gemessen werden sollte, inwieweit die politischen Vorga-
ben mit möglichst geringen Kosten verwirklicht werden, [anstatt die Verwendungsrate 
der jährlichen Mittelzuweisungen im Haushaltsplan als wichtigsten Indikator für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung heranzuziehen]". 

392 Europäische Kommission (2000b), S. 10. 
393 Alte Zählung: Artikel 205 EG-Vertrag Absatz 1. 
394 Europäischer Rechnungshof (2000a), S. 6. Auf die Relevanz der Mitwirkung der Mit-

gliedstaaten macht auch die Europäische Kommission (2001), S. 4 aufmerksam, da mehr 
als 80 % der EU-Ausgaben in den Mitgliedstaaten verwaltet werden und diese auch bei 
der Berechung und Erhebung der Eigenmittel eine wichtige Rolle zukommt. 
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Kosten-Nutzen-Vergleichen und der Anwendung von quantifizierbaren Indi-
katoren im Rahmen der Überprüfung der Zielerreichung von Politikmaß-
nahmen dieser Haushaltsgrundsatz verfolgt werden. Auf europäischer Ebene 
erfolgt dies, beginnend in der Vorschlagsphase einer Politikmaßnahme, 
durch sogenannte Kostenwirksamkeitsanalysen.395 Bestehende Defizite bei 
der bisherigen Vorgehensweise versucht die Kommission im Rahmen der 
neuen Haushaltsordnung durch den Übergang zu einem „Activity-based-
budgeting" sowie durch eine stärkere Betonung der Ergebnisorientierung 
statt einer Ressourcenorientierung zu verringern. 396 Besondere Bedeutung 
kommt in diesem Zusammenhang auch dem Europäischen Rechnungshof zu, 
dessen Aufgabe gemäß Artikel 248 Absatz 2 EG-Vertrag neben einer Über-
prüfung der Einnahmen- und Ausgabenvorgängen auf ihre formale, buchhal-
terische Korrektheit auch eine Analyse der Wirtschaftlichkeit der Haushalts-
führung beinhaltet.397 Die im Rahmen dieser Untersuchungen immer wieder 
festgestellten Unregelmäßigkeiten und Unzulänglichkeiten in der Haushalts-
führung sowie mangelnde interne Kontrollmechanismen deuten darauf hin, 
daß bezüglich eines effizienten und wirtschaftlichen Finanzmanagements 
noch beträchtliche Fortschritte sowohl erforderlich als auch realisierbar sind. 
Diesbezüglich bleibt nur zu hoffen, daß die von der Kommission angekün-
digten Bemühungen für ein effizienteres Finanzmanagement von Erfolg ge-
krönt sein werden und es sich nicht nur um bloße Lippenbekenntnisse han-
delt.398 Zur Bekämpfung betrügerischer Handlungsweisen wurde darüber 
hinaus am 1. Juni 1999 das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF: Office europeen de lutte antifraude) als Nachfolgeinstitution der zu-

395 Vgl. erläuternd Europäische Kommission (1995a), S. 51. 
396 Europäische Kommission (2000b), S. 15f. 
397 Vgl. für eine Darstellung der internen und externen Kontrollmechanismen der Haus-

haltsführung, bei denen dem Europäischen Rechnungshof eine entscheidende Rolle zu-
kommt, sowie dem sich daran anschließenden Entlastungsverfahren für die Kommissi-
on, Europäische Kommission (1995a), S. 123f. sowie Comfort (1997) und Wuermeling 
(1996), S. 271-274. Eine ausführliche Darstellung der Finanzkontrolle in der EU findet 
sich bei Graf (1999). 

398 Bezüglich derartiger Bemühungen seitens der Kommission sei exemplarisch verwiesen 
auf einen „Aktionsplan zur Verbesserung des Finanzmanagements und der Verfahren", 
Europäische Kommission (2001) sowie auf den „Bericht über die Folgemaßnahmen zum 
Haushaltsjahr 1998", Europäische Kommission (2000m). 
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vor bestehenden Task-Force „Koordinierung der Betrugsbekämpfung" 
(UCLAF: Unite de coordination de la lutte antifraude) geschaffen.399 

3.4.2.8 Grundsatz der Öffentlichkeit und Transparenz 

Auch wenn der Grundsatz der Öffentlichkeit und Transparenz400 in der Ver-
gangenheit nur indirekt und allmählich Eingang in das Primär- und Sekun-
därrecht der Europäischen Union gefunden hat, so kommt ihm in demokrati-
schen Gesellschaftsordnungen ebenfalls eine fundamentale Bedeutung zu, da 
die finanziellen Aktivitäten des „staatlichen Sektors" ein Spiegelbild seiner 
Politikausrichtung sind.401 Die Einhaltung dieses Prinzips stellt eine notwen-
dige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für eine öffentliche Kontrolle 
des staatlichen Sektors dar und trägt somit zur politischen Legitimierung der 
verantwortlichen Akteure bei. 

Der Teilaspekt der Öffentlichkeit beinhaltet zum einen die öffentlich zu-
gängliche und nachvollziehbare Diskussion und Beschlußfassung über das 
Budget und seine Ausführung. Zum anderen erfordert er die allgemein zu-
gängliche regelmäßige Veröffentlichung der relevanten Dokumente wie 
Haushaltspläne, Berichte über die Rechnungslegung oder Kontrollberichte 
etwa in Form der Jahresberichte des Rechnungshofs.402 Diese Publizität soll-
te darüber hinaus durch eine sinnvolle Kommunikation der wesentlichen 
Punkte an die breite Öffentlichkeit unterstützt werden. Die Europäische Uni-
on kommt diesen Verpflichtungen teilweise durch Veröffentlichungen im 

399 Vgl. Europäische Kommission (2000k), S. 8. Vgl. bezüglich der jüngeren Maßnahmen 
zur Betrugsbekämpfung auch Europäische Kommission (200le) und (200lf). Schon 
länger zurückliegende Maßnahmen beschreibt Comfort (1998). 

400 Vgl. Artikel 29 der neuen Haushaltsordnung. Im Vergleich zu Artikel 10 der alten 
Haushaltsordnung wurde das Transparenzgebot in Artikel 29 Abs. 1 explizit aufgenom-
men. 

401 Vgl. Neumark (1952), S. 593-595, Keller (1970, S. 372, Rossi (1997), S. 231 und Euro-
päischer Rechnungshof (1997), Ziffer 1.3. Teilweise weisen die Autoren in diesem Zu-
sammenhang auch darauf hin, daß insbesondere in Diktaturen und totalitären Staaten re-
gelmäßig kaum Informationen über das staatliche Budget an die Öffentlichkeit kommen. 

402 Neumark (1952), S. 593 erwähnt als dritten Teilaspekt des Öffentlichkeitsprinzips, daß 
die Äußerung von Kritik am Haushaltsplan bzw. an den finanziellen Aktivitäten des 
Staates nicht zu Nachteilen für den Betreffenden führen dürfen. 
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Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, u.a. des Gesamthaushaltsplans 
und der Jahresberichte des Rechnungshofes, sowie durch eine entsprechende 
Pressearbeit nach. Unbefriedigend, weil so gut wie unmöglich, ist für Dritte 
allerdings die Möglichkeit eines Soll-Ist-Vergleiches, da keine dem Haus-
haltsplan entsprechende Rechnungslegung über die Ausführung des Haus-
haltsplanes veröffentlicht wird.403 Somit kann die Forderung nach ausrei-
chender Öffentlichkeit nur begrenzt als erfüllt betrachtet werden. 

Der Teilaspekt der Transparenz dient im engeren Sinne der klaren Struktu-
rierung und Darstellung des Haushaltsplanes und anderer relevanter finanz-
wirtschaftlicher Dokumente, so daß diese auch für Außenstehende nachvoll-
ziehbar und damit kontrollierbar sind. In der neuen Haushaltsordnung wurde 
dieser Aspekt - nicht zuletzt aufgrund der Forderungen des Europäischen 
Rechnungshofes - stärker als bisher betont, indem das Transparenzprinzip 
expressis verbis aufgenommen wurde.404 

Darüber hinaus ist der explizite Ausweis der im Rahmen der originären Ei-
genmittel bestehenden pauschalen Rückerstattung für Verwaltungsaufwen-
dungen in Höhe von derzeit 25 % (früher 10 %) - auch Negativeinnahmen 
genannt - ersatzlos wegfallen.405 Nach Ansicht der Kommission „enthält die-
ser Begriff [Negativeinnahmen] lediglich die Aussage, daß die fraglichen 
Beträge nicht als Einnahmen betrachtet werden können, da sie eine von den 
Mitgliedstaaten an der Quelle vorgenommene Kürzung der Einnahmen dar-
stellen und lediglich zu Informationszwecken ausgewiesen werden"406• Des 
weiteren folgert die Kommission, daß die Behandlung als „tatsächliche" 
Einnahmen - und damit konsequenterweise einhergehend - die Abwicklung 

403 Vgl. auch Europäischer Rechnungshof(l997b), Ziffer l.29 für dieses negative Urteil. 
404 Vgl. Art. 29 der neuen Haushaltsordnung. Vgl. Europäische Kommission (2000b), S. 

l4f. und S. 47 für den ursprünglichen Kommissionsentwurf und seine Begründung. Ein 
Beispiel für die Forderung des Rechnungshofes nach Einbeziehung des Transparenz-
grundsatzes ist Europäischer Rechnungshof ( 1997b ), Ziffer 1.3. 

405 Artikel 42 Abs. 1 der neuen Haushaltsordnung legt fest, daß im Haushaltsplan keine 
Negativeinnahmen veranschlagt werden dürfen. Im Kommissionsentwurf für die neue 
Haushaltsordnung war ursprünglich auch der Wegfall der sogenannten Negativausgaben 
im Bereich der Landwirtschaft und ihre Umwandlung in zweckgebundene Ausgaben 
vorgesehen gewesen. Diese Regelung wurde allerdings nicht in die endgültige Fassung 
der neuen Haushaltsordnung übernommen. 

406 Europäische Kommission (2000b), S. 15. 

152 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



3 Das Eigenmittelsystem: politische Rechtfertigung und finanzwissenschaft/iche Effizienzkriterien 

der Erhebungskostenpauschale über die Ausgabenseite eine künstliche Auf-
blähung des Haushaltsvolumens darstellen würde. Daraus schließt die Kom-
mission, daß im Haushaltsplan nur noch Nettoeinnahmen ausgewiesen wer-
den sollen. Dementsprechend wurde durch Artikel 42 der neugefaßten Haus-
haltsordnung der Informationsgehalt des Haushaltsplanes durch die völlige 
Nichtberücksichtigung der Erhebungskostenpauschale verringert. 

Auch wenn diese Argumentation auf den ersten Blick einleuchtend erschei-
nen mag, so weist sie aus Sicht des Verfassers doch gravierende Schwächen 
auf, was zur Folge hat, daß diese Modifizierung weder sachgerecht ist noch 
zu einer Erhöhung der Transparenz beiträgt.407 

Folgt man der Position der europäischen Institutionen, daß die Agrar- und 
Handelszölle am ehesten dem Charakter „echter Eigenmittel" der EU ent-
sprechen, so stellt sich die Frage, weshalb die EU nicht auch die mit der Er-
hebung verbundenen Verwaltungsausgaben aus dem zur Verfügung stehen-
den Gesamthaushalt decken sollte. Gerade wenn die traditionellen Eigenmit-
tel das Ergebnis einer europäischen Politik sind und damit der EU als „ech-
te" Eigenmittel zugeordnet werden können, so müssen auch die damit ent-
stehenden Kosten von der EU auf zentraler Ebene innerhalb des normalen 
Haushaltsverfahrens getragen werden. Die Tatsache, daß die Erhebung die-
ser Eigenmittel im Zuge einer einfacheren Verwaltung von den Mitgliedstaa-
ten im Auftrag der EU ausgeführt wird, rechtfertigt nicht, daß die damit ver-
bundenen Kosten in Form der Erhebungskostenpauschale nicht Bestandteil 
des Haushaltes sein sollten. Schließlich werden auch die übrigen Verwal-
tungsausgaben der EU aus dem Gesamthaushaltsplan finanziert, und nicht 
auf dem Wege eines „Vorwegabzugs" herausgerechnet, um so künstlich ein 
höheres Finanzvolumen für operative Politikmaßnahmen zu „generieren". 

Angesichts der Erhöhung der Erhebungskostenpauschale für die Mitglied-
staaten von l O % auf 25 % stellt sich zudem die Frage, ob eine Einnahmen-
kategorie, die ein Viertel ihres Volumens zur Deckung der Verwaltungsko-
sten benötigt, eine sinnvolle Finanzierungsquelle darstellt oder ob hier nicht 
gegen das Prinzip der Wirtschaftlichkeit verstoßen wird. 408 Darüber hinaus 

407 Die im folgenden geäußerte Kritik gilt in weiten Teilen auch für die frühere Regelung 
der (offenen) einnahrnenseitigen Verrechnung. 

408 Aus finanzieller Sicht der EU ist es dabei weitgehend irrelevant, ob den Mitgliedstaaten 
tatsächlich Verwaltungskosten in Höhe von 25 % des Mittelaufkommens entstehen, oder 
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verstößt der Ausweis von Nettoeinnahmen im Bereich der traditionellen Ei-
genmittel gegen das Bruttoprinzip. 

Das sachgerechte Vorgehen bestünde daher darin, auf der Einnahmenseite 
die gesamte Bruttosumme der traditionellen Eigenmittel zu verbuchen und 
die Erhebungskostenpauschale an die Mitgliedstaaten über die Ausgabensei-
te abzuwickeln. Diese Regelung bestand bereits zu Beginn des Eigenmittel-
systems und wurde erst durch den Eigenmittelbeschluß des Jahres 1988 ge-
ändert, um das für operative Aufgaben maximal zur Verfügung stehende Ei-
genmittelvolumen zu erhöhen. Die von der Kommission angestoßene Ände-
rung in der neuen Haushaltsordnung hat zwar keine Auswirkung auf das ma-
ximal mögliche Finanzierungsvolumen, aber sie reduziert den Informations-
gehalt des Haushaltsplans und verschleiert die Tatsache, daß die Mitglied-
staaten zu einem Viertel an den Zolleinnahmen beteiligt werden. Dem vor-
gegebenen Ziel einer Erhöhung der Transparenz ist diese Neuregelung daher 
abträglich. 

Im Rahmen einer weiten Interpretation läßt sich aus dem Transparenzgebot 
die Forderung nach einem insgesamt klar strukturierten und verständlichen 
Haushaltssystem, sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabensei-
te ableiten. Elemente, die im wesentlichen nur die Komplexität des Finanz-
systems erhöhen ohne dabei signifikante Auswirkung zu haben, sollten ver-
mieden bzw. abgeschafft werden. Gleiches gilt für Regelungen, die sich auch 
auf einfacherem Weg realisieren ließen. Die Forderung nach Transparenz 
und konzeptioneller Klarheit ist dabei nicht nur von akademischem und 
haushaltstechnischem Interesse. Letztlich ist ein transparentes Haushaltssy-
stem vor allem aus Akzeptanzgründen der EU bei den Bürgern erforderlich. 

Will man die Bereitschaft in der Bevölkerung für weitere vertikale und hori-
zontale europäische Integrationsschritte nicht gefährden, so darf nicht der 
Eindruck entstehen, daß es sich bei dem Finanzierungssystem der EU um ein 
weitgehend willkürliches, von Bürokraten entworfenes, ,,unverständliches" 
und damit nur schwer zu kontrollierendes System handle. Der supranationale 
Charakter der EU und die damit verbundene (nicht nur räumliche) Distanz 
zwischen den Bürgern und den „Entscheidungsträgern in Brüssel" sowie der 

ob die Erhöhung der Erhebungskostenpauschale nicht einen durch andere Gründe moti-
vierten Rücktransfer finanzieller Mittel darstellt. Letzteres würde allerdings einen gra-
vierenden Verstoß gegen das Transparenzprinzip, sowohl auf der Ebene der EU als auch 
auf der Ebene der Mitgliedstaaten bedeuten. 
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mangelnde institutionelle Wettbewerb auf europäischer Ebene können diesen 
Wahrnehmungsprozeß der Bürger noch verstärken. Konzeptionelle und ab-
wicklungstechnische Klarheit und Transparenz könnten dagegen einen be-
deutenden Beitrag für mehr Akzeptanz bei den Wirtschaftssubjekten leisten. 
Gleichzeitig reduziert sich in einem transparenten und nachvollziehbaren 
System die Gefahr einer gezielten politisch motivierten „Falschinformation" 
der Bevölkerung über die Kosten von Politikmaßnahmen durch einzelne In-
teressengruppen. Nur wenn das gesamte Haushaltssystem transparent und 
nachvollziehbar ist, läßt sich die Zustimmung der Bürger für die Europäi-
sche Union gewinnen. 

Wie die nachfolgenden Ausführungen in Kapitel 4 für die Einnahmenseite je-
doch zeigen werden, wird im Rahmen des Eigenmittelsystems massiv gegen den 
Grundsatz der konzeptionellen Transparenz verstoßen. Angesichts der Nähe der 
MwSt.- und BSP-Eigenmittel zu Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten erscheint 
das gegenwärtige Berechnungsverfahren, das in seiner Komplexität an ein klas-
sisches, auf Steuereinnahmen beruhendes Haushaltssystem erinnert, überdimen-
sioniert und von zu hohem Komplexitätsgrad.409 Darüber hinaus weisen einige 
Autoren darauf hin, daß die seit 1988 bestehenden Interinstitutionellen Verein-
barungen entgegen ihrer üblicherweise positiven Beurteilung zu einer verstärk-
ten Intransparenz des Haushaltsverfahrens geführt haben und auch gegen den 
Grundsatz der Öffentlichkeit verstoßen.410 Ihrer Meinung nach verschleierten 
die daraus resultierenden Konzertierungsverfahren den Prozeß der Entschei-
dungsfindung, da nur noch der endgültige Kompromiß, nicht aber der Weg zu 
diesem Ergebnis sowie die Positionen der maßgeblichen Verantwortlichen er-
kennbar seien. Zudem würden die ausgehandelten Kompromisse oft zahlreiche 
Sonderregelungen beinhalten, so daß sie für Außenstehende nur schwer nach-
zuvollziehen seien. 

409 Vgl. auch Europäischer Rechnungshof(1998b), S. 71. 
410 Vgl. für einen Überblick Rossi (1997), S. 236f. 
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3.4.2.9 Grundsatz der Rechnungseinheit 

Als letztes der hier zu behandelnden Haushaltsprinzipien soll der Vollstän-
digkeit halber auf den Grundsatz der Rechnungseinheit411 eingegangen wer-
den. Bei diesem Grundsatz, der normalerweise auf nationaler Ebene keine 
Rolle spielt und nicht zu den Budgetprinzipien gezählt werden muß, handelt 
es sich um eine europäische Besonderheit, die aufgrund der unterschiedli-
chen Währungen in den Mitgliedstaaten notwendig wurde. Dieses Haus-
haltsprinzip gibt die Währung vor, in der der Haushaltsplan aufgestellt und 
ausgeführt wird. In der Anfangsphase der Gemeinschaften, die mit der Exi-
stenz des Währungssystems von Bretton-Woods zusammen fiel, wurde der 
EGKS-Haushaltsplan bis 1958 in US-Dollar und bis 1977/78 in einer als 
„Goldparität" bezeichneten Währungseinheit aufgestellt, die sich an einem 
bestimmten Feingoldgewicht orientierte. Diese galt ab dem Jahr 1961 auch 
für die zunächst getrennten Haushaltspläne der EWG und EAG. Nachdem 
für die kurze Frist zwischen 1978 und 1980 die sog. Europäische Rech-
nungseinheit (ERE), eine auf verschiedenen europäischen Währungen beru-
henden Korbwährung, als Rechnungseinheit diente, wurde der Haushaltsplan 
zwischen 1981 und dem Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion am 1. Januar 1999 in der Korbwährung ECU aufgestellt. 412 Seit 
der Einführung des Euro als gemeinschaftlicher Währung in einem Großteil 
der Europäischen Union413 stellt dieser die relevante Rechnungseinheit für 
den Gesamthaushalt dar. 

Die Einführung des Euro in der Mehrheit der Mitgliedstaaten stellt eine 
nicht zu vernachlässigende Vereinfachung des Haushaltsverfahrens auf der 
Einnahmenseite dar - zumindest für die Länder der Euro-Zone -, da keine 
Wechselkursschwankungen mehr auftreten, wie es zwischen dem Wert des 

411 Rechtsgrundlage ist Artikel 16 der neuen Haushaltsordnung, Rat der EU (2002). Vgl. 
auch Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vor-
schriften im Zusammenhang mit der Einführung des Euro, Rat der EU (1997). Vgl. hier-
zu auch Rossi (1997), S. 232f. sowie Europäische Kommission (1995a), S. 77-80. 

412 Vgl. Europäische Union (1995a), S. 77 für eine Übersicht über die unterschiedlichen 
Rechnungseinheiten seit den Gründungsverträgen. 

413 Bis zur Erweiterung im Jahre 2004 waren nur das Vereinigte Königreich, Dänemark und 
Schweden keine Mitglieder der Europäischen Währungsunion. In den ersten Jahren nach 
der Erweiterung werden auch die neuen Mitglieder ihre nationalen Währungen behalten. 
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ECU und den nationalen Währungen der Fall war. Damit verringert sich 
auch der rein wechselkursbedingte Korrekturbedarf am Ende eines Haus-
haltsjahres, der vor Einführung des Euro aus den im Haushaltsverfahren 
mehrfach notwendigen Umrechnungen der Eigenmittelbeträge zwischen na-
tionalen Währungen und ECU resultierte.414 Da die Eigenmittelzahlungen der 
Mitgliedstaaten in Landeswährung fixiert waren und nicht in ECU, bestand 
für die Gemeinschaft ein „Wechselkursrisiko", das zu einem ausschließlich 
wechselkursbedingten Überschuß oder Defizit bei den Eigenmittelzahlungen 
führen konnte, wobei dieser Saldo in das nächste Haushaltsjahr übertragen 
werden mußte.415 Mitgliedstaaten, deren Währung während des Haushaltsjah-
res tendenziell aufwerteten, trugen zu einem Überschuß bei, während Länder 
mit Abwertungstendenzen geringere Eigenmittelzahlungen (gemessen in 
ECU) als geplant abführten. 

414 Die Grundzüge der Wechselkursproblematik vor Einführung des Euro bezüglich der abzu-
führenden Eigenmittel der Mitgliedstaaten stellten sich wie folgt dar. Ausgangspunkt wa-
ren die Vorausschätzungen der Bemessungsgrundlagen in nationaler Währung, die zum 
jeweiligen Wechselkurs vom l. Februar des dem Haushaltsjahr t vorausgehenden Jahres t-
1 in ECU umgerechnet wurden. Die daraus abgeleiteten voraussichtlichen Eigenmittelzah-
lungen in ECU der Mitgliedstaaten wurden in zwölf Monatsbeträge aufgeteilt und zum 
Kurs des letzten Börsentages des Jahres t-1 in Landeswährung umgerechnet. Während des 
Haushaltsjahres t erfolgte die Umrechnung der in Landeswährung geleisteten monatlichen 
Eigenmittelzahlungen jeweils zum Kurs des vorletzten Werktages des jeweils vorange-
henden Monats. Die (vorläufige) Endabrechnung im auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr 
(t+l) sah die Ermittlung der tatsächlichen Bemessungsgrundlagen in Landeswährung und 
der daraus abzuleitenden Eigenmittelzahlungen vor, die mit den geleisteten „Zwölftel" 
verglichen wurden. Der für die Umrechnung der daraus entstehenden Korrektursalden 
maßgebliche Wechselkurs war der des ersten Werktages im Dezember des laufenden Jah-
res (t+l). Vgl. zu diesem Vorgehen Messal (1991), S. 143-148 und Europäische Kommis-
sion (1995a), S. 79f. Die rechtliche Grundlage des Abwicklungsverfahrens bildete im we-
sentlichen Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1552/89 des Rates vom 29. Mai 1989 (Amts-
blatt der EG Nr. L 155 vom 7.6.1989), geändert durch Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
2729/94 des Rates vom 3 l. Oktober 1994 (Amtsblatt der EG Nr. L 293 vom 12.11.1994) 
sowie durch die Verordnung (Euratom, EG) Nr. 1355/96 des Rates vom 8. Juli 1996 
(Amtsblatt der EG Nr. L 175 vom 13.7.1996; berichtigt gemäß Amtsblatt der EG Nr. L 
230, S. 23 vom 11.09.1996. 

415 Vgl. Europäische Kommission (1997d), S. 4f. 
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3.4.2.10 Abschließende Beurteilung 

Insgesamt zeigt die Analyse der Haushaltsführung vor dem Hintergrund der 
klassischen Budgetkriterien ein gemischtes Bild. Während einige Ausnahmen 
von den Haushaltsgrundsätzen das Resultat eines erforderlichen Pragmatismus 
sind, so daß gute Gründe für sie sprechen, da die Einhaltung der Budgetgrund-
sätze kein Selbstzweck sein darf, stellen zahlreiche Ausnahmeregelungen und 
Verstöße gegen die Haushaltsgrundsätze keine zwingend notwendigen „Er-
leichterungen" dar. Statt dessen dienen sie - vorsätzlich beabsichtigt oder 
nicht - in erster Linie der Verfolgung politökonomischer Ziele durch die Eu-
ropäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten. Insgesamt wird dadurch die 
Transparenz und Klarheit des Haushaltssystems unnötig beeinträchtigt und 
seine Kontrolle durch externe Dritte erschwert mit der Folge, daß letztlich die 
ohnehin nicht immer überzeugende demokratische Legitimation des Systems 
leidet. Allerdings ist die Novellierung der Haushaltsordnung ein erster Schritt 
in die richtige Richtung. Darüber hinaus scheint sich auch auf der Ebene der 
Europäischen Institutionen ein - wenn auch langsamer - Prozeß des Umden-
kens zu manifestieren. Als Beispiel kann der Rücktritt der Europäischen 
Kommission mit ihrem Präsidenten Jacques Santer am I 6. März 1999 die-
nen 416, der diverse Reformversuche nach sich zog.417 

416 Dem Rücktritt der Kommission ging eine längere Auseinandersetzung mit dem Europäi-
schen Parlament voraus, das gegen die Kommission Vorwürfe bezüglich Vetternwirt-
schaft, Korruption und Mismanagement erhob. Endgültiger Auslöser des Rücktritts war 
der Bericht eines externen Sachverständigengremiums, das die Vorwürfe des Parlaments 
weitgehend bestätigte, ohne allerdings einzelnen Kommissionsmitglieder direkt ein per-
sönliches betrügerisches Fehlverhalten vorzuwerfen; vgl. hierzu auch Randzio-Plath 
(1999), Landfried (1999) und Nicolaysen (1999). 

417 Vgl. Europäischer Rechnungshof(2000a), S. 5. 
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4. Statistische Grundlagen und Probleme der 
Berechnung der Finanzbeiträge 

4. 1 Traditionelle Eigenmittel 

4.1.1 Definition und Aufkommensstruktur 

Die traditionellen Eigenmittel lassen sich - wie bereits in Abschnitt 3 .2.1 
dargestellt - am ehesten als eigenständige, tatsächliche „eigene Mittel" der 
Europäischen Union interpretieren, da der ihnen zugrundeliegende Politikbe-
reich, die Außenhandelspolitik, ausschließlich in die Kompetenz der Ge-
meinschaft fällt. Aufgrund dieser Tatsache findet sich teilweise auch die Be-
zeichnung „originäre Eigenmittel", die dem Autonomiecharakter dieser Ei-
genmittelkategorie Rechnung trägt. Der jüngste Eigenmittelbeschluß 
(2000/597/EG, Euratom)418 des Rates aus dem Jahr 2000 teilt die traditionel-
len Eigenmittel wie schon früher in Agrarabschöpfungen bzw. Agrarzölle 
inklusive der Abgaben für die Gemeinsame Marktorganisation für Zucker 
sowie in Zölle ein. Von diesen Einnahmen behalten die Mitgliedstaaten seit 
dem Jahr 2001 eine von davor 10 % auf 25 % erhöhte Erhebungskosten-
pauschale ein.419 

Nach Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe a des Eigenmittelbeschlusses definieren 
sich die Agrarabschöpfungen als „Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- oder 
Ausgleichsbeträge, zusätzliche Teilbeträge und andere Abgaben auf den Wa-
renverkehr mit Drittländern, die von den Organen der Gemeinschaften im 
Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik eingeführt worden sind oder noch 
eingeführt werden, sowie Abgaben, die im Rahmen der gemeinsamen Markt-
organisation für Zucker vorgesehen sind". Bei letzteren lassen sich die ei-
gentlichen Zuckerabgaben, die von Unternehmen des Zuckersektors als Pro-
duktionsabgaben oder Lagerkostenabgaben420 abgeführt werden und die Ab-

418 Amtsblatt der EG (2000) Nr. L 253, S. 43. 
419 Vgl. Artikel 2 Absatz 3 des Eigenmittelbeschlusses (2000/597/EG, Euratom) aus dem Jah-

re 2000 im Vergleich zum davor gültigen Eigenmittelbeschluß (94/728/EG, Euratom). 
420 Die Produktionsabgaben dienen der Deckung der Marktstützungsausgaben während die 

Lagerkostenabgaben das System zum Ausgleich der Lagerkosten finanzieren, das einen 
regelmäßigen Zuckerabsatz gewährleisten soll, vgl. Europäische Kommission (2000a), 
S. 17. Vgl. zu den „Zuckerabgaben" auch Messal (1991), S. 4-5 l. 
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gaben auf die Produktion von Isoglukose unterscheiden.421 Durch die im 
Rahmen des GATT bzw. der WTO getroffenen Vereinbarungen wurden die 
variablen Agrarabschöpfungen, deren Zweck in der vollständigen Abschöp-
fung der Differenz zwischen den niedrigeren Weltmarktpreisen und den in 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen lag, größtenteils durch feste Agrar-
zölle substituiert.422 Feste Agrarzölle haben aus ökonomischer Sicht den Vor-
teil, daß der internationale Preiswettbewerb zwischen in- und ausländischen 
Produzenten nicht völlig ausgeschaltet wird, da sie eine gewisse Konstanz 
aufweisen und sich den Schwankungen der Preisdifferenz zwischen dem 
Weltmarkt und der Gemeinschaft nicht perfekt anpassen können.423 

Gemäß Artikel 2 Absatz l Buchstabe b fallen unter die Kategorie Zölle „Zöl-
le des Gemeinsamen Zolltarifs und andere Zölle auf den Warenverkehr mit 
Drittländern, die von Organen der Gemeinschaften eingeführt worden sind 
oder noch eingeführt werden, sowie Zölle auf die unter den Vertrag über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden Er-
zeugnisse". Im Vergleich zum ersten Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 1970 
ist diese Definition - abgesehen von der Einbeziehung der EGKS Zölle im 
Jahr 1988 - praktisch unverändert geblieben. 

421 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 82. Obwohl Isoglukose kein landwirtschaftli-
ches Erzeugnis ist, wurde eine Abgabe auf dieses Produkt im Jahre 1977 eingeführt und 
Anfang der 80er Jahre durch Urteile des Europäischen Gerichtshofes endgültig als zu-
lässig erklärt. 

422 Die entsprechende Regelung findet sich in Artikel 4 Abs. 2 (Fußnote 1) des WTO-
Abkommens über den Agrarsektor (Annex IA der WTO-Vereinbarungen). Vgl. auch 
Trebilcock/Howse (1999), S. 262f., Josling (2000), S. 56 sowie Guth (2000), S. 73 und 
Senti (2000), S. 473. Einer der Erfolge der Uruguay Runde war die erstmalige Einbezie-
hung des Agrarsektors in die regelgebundene GATT/WTO-Struktur. Auch wenn es nur 
zu einer geringen direkten Absenkung des Protektionsniveaus durch die Uruguay-Runde 
kam, so bestehen durch die Einbeziehung für zukünftige Verhandlungen größere Er-
folgschancen, vgl. für diese Einschätzung auch Hathaway/Ingco (1996), S. 58. Die bis-
herigen Versuche der Initiierung einer neuen Handelsrunde, u.a. in Seattle im Dezember 
1999, müssen jedoch - nicht zuletzt aufgrund der Differenzen zwischen der EU, den 
USA und Japan u.a. über Agrarsubventionen, Wettbewerbspolitik und Anti-Dumping-
Maßnahmen - als Fehlschlag bezeichnet werden, vgl. z.B. Schott (2000), S. 11 ff. 

423 Vgl. Henze (2000), S. 171 sowie einführend z.B. Maennig/Wilfling (1998), S. 151-158. 
Agrarabschöpfungen können in ihrer Wirkungsweise mit einer Importmengensteuerung 
verglichen werden, da ausländische Produzenten durch ihre Preisgestaltung keinerlei 
Einfluß auf ihre Exportmenge nehmen können. 

160 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



4 Statistische Grundlagen und Probleme der Berechnung der Finanzbeiträge 

Die traditionellen Eigenmittel sind ein Produkt der gemeinschaftlichen 
Agrar- und Handelspolitik, die zu den Bereichen mit dem höchsten Integra-
tionsgrad innerhalb der EU gehören. Ihr primäres Ziel besteht nicht in der 
Generierung fiskalischer Mittel für den Gesamthaushalt, sondern sie sind das 
Ergebnis agrar- und außenhandelspolitischer Ziele und Politikmaßnahmen.424 

Neben ihrer grundlegenden Definition im Eigenmittelbeschluß erfolgt die 
Abführung der traditionellen Eigenmittel in Übereinstimmung mit der Ver-
ordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 des Rates vom 22. Mai 2000425 und 
auf Basis des Zollkodex der Gemeinschaften426 sowie der dazugehörigen 
Verordnung der Kommission427 mit Durchführungsvorschriften zur Festle-
gung des Zollkodex. 

Wie bereits in Kapitel 2.2 dargestellt, blieb das absolute Gesamtaufkommen 
der traditionellen Eigenmittel in den 90er Jahren weitgehend konstant und 
schwankte in den Jahren 1991 bis 2001 zwischen 13,0 und 14,5 Mrd. Euro. 
Diese Entwicklung ist angesichts des während dieses Zeitraums stattfinden-
den realen Wirtschaftswachstums und der damit einhergehenden Ausdeh-
nung des Handelsvolumens mit Drittstaaten durch die Absenkung der Zölle 
im Rahmen des GATT bzw. seiner Nachfolgeorganisation WTO zu erklären. 
In den Jahren 1999 bis 200 l setzten sich die (geplanten) traditionellen Ei-
genmittel gemäß dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 wie folgt 
zusammen: 

424 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1993a), S. 6. Für eine umfassende Beurteilung ihrer 
Funktion innerhalb der EU sollten sie daher vor allem unter agrar- und handelspoliti-
schen Kriterien analysiert werden, was allerdings über das Thema dieser Arbeit hinaus-
ginge; vgl. für eine kritische Evaluierung der einzelnen Teilbereiche jeweils exempla-
risch Koester (1996), Freytag (1996) und Europäischer Rechnungshof (2000c ). 

425 Rat der EU (2000d). Diese Verordnung ersetzt die mehrfach geänderte Verordnung 
(EWG, Euratom) Nr. 1552/89 des Rates vom 29. Mai 1989, Rat der EG (1989a). 

426 Rat der EG (1992). Vgl. zur Funktion des Zollkodex im Zusammenhang mit der Erhe-
bung der traditionellen Eigenmittel auch Europäischer Rechnungshof (1999c). 

427 Europäische Kommission (1993a). 
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Tabelle 9: Traditionelle Eigenmittel 1999-2001 

Bezeichnung Haushaltsjahr 
1999 2000 2001 

in Mio. Euro 
Agrarzölle 1.187,3 1.102,2 1.180,0 

Zuckerabgaben: 
Produktionsabgave für Zucker 817,5 788,3 719,6 
Lagerkostenabgabe für Zucker 288,5 286,9 277,5 
Produktionsabgabe für Isoglukose 7,1 6,8 6,3 
Auf nichtausgefiihrte Mengen erhobene Beträge 0,4 p.rn. p.rn. 
Abgabe für die Produktion von Inulinsirup 2,0 3,0 2,9 
Ergäzungsabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1107/88 88,0 77,7 p.rn. 

Summe Zuckerabgaben 1.203,6 1.162,7 1.006,3 

Zölle 13.006,5 12.961,4 13.657,5 
Zwischensumme 15.397,4 15.226,3 15.843,8 
abzüglich Erhebungskostenpauschale (10 % bzw. 25 %)* -1.539,7 -1.522,6 -3.961,0 
Tradldonelle Eigenmittel 13.857,7 13.703,7 11.882,9 

* Seit dem Jahr 2001 beträgt die Erhebungskostenpauschale 25 %; der ursprüngliche 
Haushaltsplan für 2001 rechnete noch mit 10 %. 

Datenquelle: Europäisches Parlament (2001), S. 8ff. 

Der Hauptanteil fällt mit fast 85 % auf die Zölle während die Agrarzölle und 
die Zuckerabgaben jeweils einen Anteil von etwas über 7 % haben. Dabei 
verteilt sich ihre Gesamtsumme im beispielhaft herausgegriffenen Jahr 1999 
auf die Mitgliedstaaten wie in Tabelle 10 dargestellt. Es wird deutlich, daß 
sich die regionale Aufkommensstruktur der originären Eigenmittel sowohl 
signifikant von der Wirtschaftskraft als auch von der Bevölkerungszahl der 
Mitgliedstaaten unterscheidet. Dieser auch als Rotterdam-Antwerpen-Effekt 
bezeichnete Sachverhalt ist das direkte Ergebnis des gemeinsamen Binnen-
marktes, in dem der grenzüberschreitende Handel zwischen den Mitglied-
staaten keinerlei tarifären Restriktionen unterliegt und Zölle ausschließlich 
an den Außengrenzen beim Import aus Drittstaaten erhoben werden. Die re-
gionale Aufkommensstruktur wird damit durch die geographische Verteilung 
großer Handelszentren, wie etwa See- und Flughäfen bestimmt und ist weit-
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gehend unabhängig von der tatsächlichen Konsumstruktur der Importgüter 
innerhalb der EU oder der Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten.428 

Tabelle 10: Traditionelle Eigenmittel der Mitgliedstaaten im Jahr 2001 und 
Vergleichsindikatoren 

Traditionelle Eigenmittel BSP Bevölkerung 
Verhältnis: Anteil 

derTEMzum 
Mltglledstaalen 

Brutto- Bev<!lke-
Aufkommen EU-Anteil BSP EU-Anteil Bevölkerung EU-Anteil 

BSP-
(In Mrd. Euro) (laMlo.) Anteil 

rungs-
(In Mio. Euro) anteil 

Belgien 1.269,40 8,01% 255,49 2,91% I0,28 2,70% 2,75 2,97 
Dänemark 336,30 2,12% 166,76 1,90% 5,36 1,41% 1,12 1,51 
Deutschland 3.635,70 22,95% 2.099,99 23,96% 82,34 21,63% 0,96 1,06 
Griechenland 216,00 1,36% 130,22 1,49% 10,94 2,87% 0,92 0,47 
Spanien 941,90 5,94% 608,27 6,94% 40,27 10,58% 0,86 0,56 
Frankreich 1.659,00 I0,47% 1.435,52 16,38% 60,91 16,00% 0,64 0,65 
Irland 201,20 1,27% 94,78 1,08% 3,85 1,01% 1,17 1,25 
Italien 1.460,00 9,21% 1.169,59 13,34% 57,93 15,22% 0,69 0,61 
Luxemburg 23,70 0,15% 19,74 0,23% 0,44 0,12% 0,66 1,29 
Niederlande 1.855,70 11,71% 411,23 4,69% 16,04 4,21% 2,50 2,78 
Österreich 277,30 1,75% 206,07 2,35% 8,03 2,11% 0,74 0,83 
Portugal 212,40 1,34% 112,88 1,29% 10,30 2,71% 1,04 0,50 
Finnland 147,40 0,93% 129,43 1,48% 5,19 1,36% 0,63 0,68 
Schweden 409,00 2,58% 257,07 2,93% 8,90 2,34% 0,88 1,10 
Vereinigtes 3.198,80 20,19% 1.668,14 19,03% 59,94 15,74% 1,06 1,28 
Könlerelcb 

Summe: 15.843,80 100,00% 8.765,16 100,00% 380,71 100,00% 1,00 1,00 

Quelle: Europäisches Parlament (2001), S. 128 und S. 136, European Commission (2004), 
S. 340f. sowie eigene Berechnungen. 

Ein überdurchschnittlich hohes Aufkommen haben Belgien und die Nieder-
lande, nach deren Haupthandelszentren der Effekt benannt ist. Ihr Anteil an 
den traditionellen Eigenmitteln übersteigt ihren BSP- bzw. Bevölkerungsan-
teil um mehr als das 2,5fache. Ein im Vergleich zu den Referenzindikatoren 
ebenfalls höherer Anteil ergibt sich für Irland und das Vereinigte König-
reich. Der gegenteilige Effekt ist insbesondere bei Frankreich, Italien und 
Finnland sowie in abgeschwächter Form bei Österreich zu erkennen. Diese 
Länder erhalten einen Großteil ihrer außereuropäischen Importgüter über 

428 Vgl. auch Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (1999), S. 6. Vgl. zum Rotterdam-Antwerpen-Effekt auch Europäischer Rech-
nungshof(l983), S. 61( 
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andere Mitgliedsländer der EU, so daß sie bezogen auf ihre Wirtschaftskraft 
und Bevölkerungszahl unterdurchschnittlich hohe traditionelle Eigenmittel 
abführen. Diese regionale Willkür der Aufkommensverteilung, die zu großen 
Teilen aus geographischen Zufälligkeiten resultiert, ist das Hauptargument, 
das für eine Zuordnung dieser Einnahmequelle auf die EU-Ebene spricht, 
anstatt die Mittel den jeweiligen Nationalstaaten direkt zu überlassen.429 An-
sonsten wären Länder mit einer für Importe aus Nichtmitgliedstaaten geo-
graphisch ungünstigen Lage benachteiligt. Daraus folgt auch, daß die unkor-
rigierte Berücksichtigung der traditionellen Eigenmittel bei der Berechnung 
von finanziellen Nettopositionen, unabhängig von deren tatsächlichen Aus-
sagekraft, zu verzerrten Ergebnissen führt. Will man - aus politischen Grün-
den - sinnvolle Nettosalden berechnen, so sollte man die traditionellen Ei-
genmittel dabei ausklammern430 oder im Rahmen einer fiktiven Aufteilung 
gemäß anderer Indikatoren berücksichtigen.431 Gleichermaßen begünstigt die 
im jüngsten Eigenmittelbeschluß vorgenommene Erhöhung der Erhebungs-
kostenpauschale auf 25 % diejenigen Länder, die ein besonders hohes relati-
ves Aufkommen an traditionellen Eigenmitteln haben. Ihnen fließt ein Teil 
der Zolleinnahmen zu, die aus Importgütern resultieren, deren endgültiger 
Verbrauch in anderen Mitgliedstaaten erfolgt. Ein numerisches Beispiel 
kann diesen Sachverhalt illustrieren. Unterstellt man vereinfachend, daß der 
tatsächliche „endverbrauchwirksame" Importanteil eines Mitgliedstaates sei-
nem BSP-Anteil entspricht und abstrahiert man darüber hinaus von unter-
schiedlichen Importgüterstrukturen und von güterspezifischen Zolltarifen, so 
hatte z.B. Belgien im Jahr 2001 ein um 808 Mio. Euro „überhöhtes" Auf-
kommen. Für die Niederlande berechnet sich ein entsprechender Wert von 
1.113 Mio. Euro. Nach den Regelungen des neuen Eigenmittelbeschlusses 
steht den Staaten ein Viertel dieser Einnahmen zu, so daß Belgien ca. 202 

429 Padoa-Schioppa et al. (1998), S. 54. 
430 Daher unterscheidet der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministeriwn für Wirtschaft 

und Technologie (1999), S. 10 zwischen den - wenig aussagekräftigen - Nettopositionen 
und den Nettobeiträgen, die nur die MwSt.- und BSP-Eigenmittel berücksichtigen. 

431 Diese Vorgehensweise erfolgt implizit bei der Berechnung der Korrektur für das Verei-
nigte Königreich, da bei den Zahlungen der Mitgliedstaaten an die EU nur der Anteil der 
britischen MwSt- und BIP-Zahlungen am EU-weiten Aufkommen dieser beiden Eigen-
mittelkategorien berücksichtigt wird, vgl. Europäische Kommission (1998a), Anhang 3, 
S. 5 und Rolle (2000), S. 198. 
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Mio. Euro und die Niederlande ca. 278 Mio. Euro an Zolleinnahmen erhal-
ten, die eigentlich anderen Mitgliedstaaten zustünden. Berücksichtigt man 
außerdem die Kosten der Zollerhebung und geht man davon aus, daß der 
frühere Satz der Erhebungskostenpauschale in Höhe von 10 % in etwa den 
tatsächlichen Kosten entspricht, so reduziert sich der Vorteil Belgiens auf 
121 Mio. Euro und der der Niederlande auf 167 Mio. Euro. 

4.1.2 Beurteilung der traditionellen Eigenmittel 
Zunächst ist festzuhalten, daß die traditionellen Eigenmittel aus außenhan-
delspolitischer Sicht aufgrund ihrer negativen allokativen Wirkungen und 
der damit verbunden Wohlfahrtsverluste eindeutig abzulehnen sind. Sie stel-
len einen klaren Verstoß gegen das Freihandelspostulat dar und behindern 
somit die internationale Arbeitsteilung.432 Ihr protektionistischer Charakter 
kommt im wesentlichen einzelnen gruppenspezifischen Sonderinteressen auf 
Kosten der Allgemeinheit zugute. In diesem Sinn verstößt diese Eigenmit-
telkategorie auch gegen das „Gerechtigkeitskriterium", da sie ohne Bezug 
zum Leistungsfähigkeitsprinzip einzelne Gruppen bevorzugt bzw. benachtei-
ligt. 

Diese negative Grundeinschätzung bleibt aus Sicht des Verfassers auch dann 
bestehen, wenn man gemäß der Optimalzolltheorie aufgrund der Größe der 
EU von positiven Terms of Trade Effekten und damit „inländischen" Wohl-
fahrtsgewinnen durch die Zollerhebung ausgeht. Zum einen führt auch ein 
solches Vorgehen zu einer Reduzierung der „Weltgesamtwohlfahrt", zum 
anderen erscheint es in einer globalen Welt mit im wesentlichen drei großen 
regionalen Handelsblöcken433 fraglich, wie sich ein Optimalzoll ohne Ge-
genmaßnahmen, d.h. ohne Retorsionszölle der externen Handelspartner, rea-

432 Vgl. für einen komprimierten Überblick über die traditionelle Außenhandelstheorie Ha-
gen (1997), S. 239-249. Eine alternative - ordoliberale - Begründung für Freihandel 
entwickelt Gerken (1999). Hertel (2000) schätzt in einer General-Equilibrium-Model-
Simulation die potentiellen Wohlfahrtsgewinne für verschiedene Liberalisierungsszena-
rien auf bis zu 350 Mrd. US$ im Jahre 2005. 

433 Dies sind die Europäische Union, die USA bzw. die NAFT A sowie Japan. 
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lisieren lassen soll. Die resultierenden „Handelskriege" führen zumeist zu 
einer Minderung der Wohlfahrt bei allen Beteiligten.434 

In diesem Zusammenhang kann auch die ursprüngliche Begründung der 
Kommission für die Erhöhung der Erhebungskostenpauschale, die u.a. auf 
Kosten für die Überwachung von Kontingenten, gesundheitspolizeiliche 
Kontrollen und die Überwachung von Sicherheitsanforderungen verwies435, 

als Indiz für einen zunehmenden handelspolitischen Protektionismus der EU 
gegenüber Drittstaaten im Bereich der „versteckten" nichttarifären Handels-
hemmnisse gedeutet werden. Aus ökonomischer Sicht sollte statt dessen der 
weitere Abbau protektionistischer Maßnahmen eines der Hauptziele der EU 
für die im Rahmen der WTO geführten Nachfolgeverhandlungen der Urugu-
ay Runde sein, auch wenn die traditionellen Eigenmittel dadurch weiter an 
fiskalischer Bedeutung verlieren würden. 

Abgesehen von dieser handelspolitisch motivierten Kritik, die aus Sicht des 
Verfassers das Hauptargument gegen die Beibehaltung dieser 
Eigenmittelquelle darstellt, weisen die traditionellen Eigenmittel weitere 
systemimmanente Schwachpunkte auf. Zum einen liegen diese darin 
begründet, daß die traditionellen Eigenmittel direkt an den Transaktionen der 
Wirtschaftssubjekte ansetzen und aus diesem Grund sehr 
verwaltungsaufwendig sind.436 Zum anderen erscheint die Trennung von 
Gestaltungs- und Ertragskompetenz auf der einen Seite und der 
Durchführungskompetenz auf der anderen Seite bei dieser Ei-
genmittelkategorie besonders problematisch. Da die administrative Verwal-
tung sowie der Großteil der Kontrolltätigkeiten auf der Ebene der Mitglied-
staaten erfolgt437, ohne daß diese signifikant an den Einnahmen partizipieren, 

434 Vgl. Rose/Sauernheimer (1995), S. 595. Dies muß jedoch nicht immer der Fall sein. 
Johnson (1953/54) und Kennan/Riezman (1988) zeigen etwa, daß die Wohlfahrt eines 
Landes in einem „Handelskrieg" trotz Retorsionszöllen auch steigen kann. 

435 Europäische Kommission (1999b), S. 4. 
436 So stellte der Europäische Rechnungshof bereits im Jahr 1993 fest, daß es sich bei der 

Erhebung der originären Eigenmittel „um eine traditionelle, alteingeführte Tätigkeit 
[handelt], die eine schwerfällige Verwaltungsinfrastruktur erfordert ... ". Vgl. zu den 
(Mindest-)Anforderungen an die nationalen Verwaltungen der Mitgliedstaaten auch Eu-
ropäische Kommission (200li), S. 12-17. 

437 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1993), S. 6ff. und Europäische Kommission (2001h), 
S. 7f. Gemäß Artikel 8 der Eigenmittelbeschlüsse der Jahre 1994 (Beschluß 94/728/EG, 
Euratom) und 2000 (Beschluß 2000/597/EG, Euratom) werden die traditionellen Eigen-
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sind Kontroll- und Moral Hazard Probleme sowie national unterschiedlich ef-
fizient arbeitende Verwaltungen praktisch vorprogrammiert.438 Zwar führt 
auch die Kommission ergänzend drei Arten von Kontrollen durch439, um die 
regelkonforme Erhebung der traditionellen Eigenmittel zu überwachen. Ange-
sichts ihres - vor allem im Bereich der Vor-Ort-Kontrollen - nur punktuellen 
Charakters bleibt jedoch fraglich, ob dies eine ausreichende Vergleichbarkeit 
und Harmonisierung der nationalen Verwaltungstätigkeiten sicherstellen kön-
nen.440 Da die Mitgliedstaaten lediglich einen begrenzten Anteil des Zollauf-
kommens in Form der Erhebungskostenpauschale für sich behalten dürfen, 
bestehen auf nationaler Ebene nur geringe Anreize, die Vollständigkeit der 
Erhebung der traditionellen Eigenmittel umfassend zu kontrollieren. Diese 
Befürchtung bestätigt implizit auch der Europäische Rechnungshof in seinem 
Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1998, der die Kommission auffordert, ,, ... die 
Mitgliedstaaten weiterhin zur Verbesserung der Verwaltung und Kontrolle der 
traditionellen Eigenmittel anzuhalten, um wiederkehrende Unregelmäßigkei-
ten zu beseitigen"441 . 

mittel nach innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erhoben, die gegebe-
nenfalls den Erfordernissen der Gemeinschaftsregelung anzupassen sind. Die Mitglied-
staaten stellen die jeweiligen Ansprüche fest, erheben diese, erfassen sie buchmäßig und 
stellen sie der Kommission durch Gutschrift bereit. Vgl. für eine Übersicht über die 
Kontrolltätigkeiten der Mitgliedstaaten und die ihren Erfolg im Bereich der traditionel-
len Eigenmittel Europäische Kommission (2000n). 

438 Europäischer Rechnungshof (1993), S. 9. Vgl. auch Europäische Kommission (2000n), 
insb. S. 6f., die feststellt, daß „die Kontrollen in (den Mitgliedstaaten; der Verfasser] 
nicht nur unterschiedlich gestaltet sind, sondern daß auch die Kontrollfrequenz je nach 
Zollverwaltung verschieden ist". 

439 Dazu gehören die Kontrolle der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die Kontrolle der 
Unterlagen und die Kontrollen vor Ort in den Mitgliedstaaten, vgl. Europäische Kom-
mission (2001h), S. 7-1 l. 

440 Vgl. Europäischer Rechnungshof(l993), S. 7f. Einen ausführlichen Überblick über die 
Zielsetzung und Durchführung der Kontrolltätigkeit der Kommission im Zusammenhang 
mit den traditionellen Eigenmitteln gibt der gemäß Artikel 18 Absatz 5 der Verordnung 
Nr. l 150/2000 des Rates jeweils im Drei-Jahres-Rhythmus zu erstellende Bericht der 
Kommission, vgl. für den Zeitraum 1997-1999 Europäische Kommission (2001h). In 
diesem Zeitraum führte die Kommission 70 Kontrollen in den Mitgliedstaaten durch, 25 
autonom und 45 gemeinsam mit den Mitgliedstaaten. Weitere Kontrollen werden vom 
Europäischen Rechnungshof vorgenommen. 

441 Europäischer Rechnungshof(l998a), S. 14f. 

167 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



4 Statistische Grundlagen und Probleme der Berechnung der Finanzbeiträge 

Im Versuch, dieses Moral Hazard Problem zu verringern, könnte das einzig 
sinnvolle Argument für die Erhöhung der Erhebungskostenpauschale auf 
25 % liegen, da damit die Anreize der nationalen Verwaltungen für eine ge-
wissenhafte Erhebung der traditionellen Eigenmittel steigen. Kommt es auf-
grund der verwaltungstechnischen Komplexität und schwierigen Kontrollier-
barkeit zu Einnahmeausfällen bei den traditionellen Eigenmitteln, müssen 
diese durch eine entsprechende Erhöhung der BSP-Eigenmittel ausgeglichen 
werden. Letztere implizieren jedoch für diesen „Differenzbetrag" eine deut-
lich abweichende Verteilung der Finanzierungslasten zwischen den Mit-
gliedstaaten. 

Akzeptiert man realistischerweise, daß in der mittleren - und vermutlich 
auch in der langen - Frist nicht mit einer vollständigen Abschaffung der tra-
ditionellen Eigenmittel zu rechnen ist, so stellt ihre Zuordnung auf dil! euro-
päische Ebene eine aus ökonomischer Sicht second-best optimale Entschei-
dung dar.442 Da die Erhebung von Zöllen naturgemäß verwaltungsintensiv 
und damit fehleranfällig ist, unabhängig welche föderale Ebene über die 
Durchführungskompetenz verfügt, erscheint auch die gegenwärtige Verwal-
tungsstruktur akzeptabel, da sie vermutlich positive Skaleneffekte mit ande-
ren hoheitlichen Aufgaben der Mitgliedstaaten, z.B. im Bereich der Perso-
nenkontrollen an den Grenzen zu Drittstaaten generiert. Allerdings schließt 
dies nicht eine engere Zusammenarbeit und Koordination der Zollverwaltun-
gen aus, die beispielsweise durch die Einrichtung gemeinsamer Fachdienst-
stellen für Planungs- und Kontrollaufgaben auf Gemeinschaftsebene erfol-
gen könnte.443 Bestehende Harmonisierungsprobleme der gemeinschaftlichen 
Verwaltungsvorgaben in den Mitgliedstaaten sollten prinzipiell lösbar sein, 
auch wenn Fortschritte nur langsam zu erzielen sind.444 Die Alternative einer 
vollständigen EU-eigenen zentralisierten Verwaltung erscheint dagegen als 
wenig wünschenswert und würde darüber hinaus auch gegen das Subsidiari-
tätsprinzip verstoßen. 

442 Die First-best Lösung bestünde im vollständigen internationalen Freihandel. 
443 Vgl. Europäischer Rechnungshof(1998a), S. 15 für diesen Vorschlag. 
444 Vgl. Europäische Kommission (2000n). Der Europäische Rechnungshof kommt in sei-

nem Jahresbericht für das Haushaltsjahr 1999 zu einem zufriedenstellenden Gesamter-
gebnis hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Rechnungsführung und der ihr zugrundelie-
genden Vorgänge, vgl. Europäischer Rechnungshof (2000a), S. 17. 
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4.2 Mehrwertsteuereigenmittel 

4.2.1 Vorbemerkungen 

Die Erhebung der MwSt-Eigenmittel wurden bereits im ersten Eigenmittel-
beschluß aus dem Jahr 1970 beschlossen445, ihre tatsächliche Anwendung 
begann jedoch erst ab dem Jahr 1979.446 Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c des 
jüngsten Eigenmittelbeschlusses (2OOO/597/EG, Euratom) definiert sie als 
,,Einnahmen, die sich aus der Anwendung eines für alle Mitgliedstaaten ein-
heitlichen Satzes auf die nach Gemeinschaftsvorschriften bestimmte einheit-
liche MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage eines jeden Mitgliedstaats 
ergeben. Die für diese Zwecke heranzuziehende Bemessungsgrundlage darf 
50 % des nach Absatz 7 definierten BSP eines jeden Mitgliedstaats nicht 
überschreiten"447• Diese Bestimmung ist inhaltlich identisch mit der Vorgän-
gerregelung des Eigenmittelbeschlusses (94/728/EG, Euratom) aus dem Jahr 
1994, der nach einer anfänglichen, kontinuierlichen Absenkung der Kappung 
der Bemessungsgrundlage ab dem Jahr 1999 ebenfalls für alle Mitgliedstaa-
ten eine Begrenzung der MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage in Höhe 
von 50 % des BSP vorsah.448 Eine deutliche Erhöhung der Komplexität erhält 
diese Eigenmittelquelle darüber hinaus durch die Einbeziehung der Finanzie-
rung des Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs in 
die Berechnung des einheitlichen Satzes.449 

Weitere relevante Rechtsgrundlagen sind die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1150/2000 des Rates vom 22. Mai 2000 zur Durchführung des Beschlusses 
(94/728/EG, Euratom) über das System der Eigenmittel der Gemeinschaf-
ten450, die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 

445 Beschluß des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung der Finanzbeiträge der Mit-
gliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaft (70/243/EGKS, EWG, Euratom). 

446 Vgl. Europäische Kommission (2000a), S. 42. 
447 Rat der EU (2000a), S. 44. 
448 Rat der EU (1994a), S. 10. 
449 Die Abwicklung des Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs im 

Rahmen der MwSt-Eigenmittel folgt aus Artikel 2 Absatz 4 des Eigenmittelbeschlusses 
(2000/597/EG, Euratom) bzw. (94/728/EG, Euratom). 

450 Rat der EU (2000d); diese Verordnung ersetzt die mehrfach geänderte Verordnung 
(EWG, Euratom) Nr. 1552/89 des Rates vom 29. Mai 1989, Rat der EG (1989a). 
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1989 über die endgültige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehr-
wertsteuereigenmittel451 sowie die Richtlinie (89/130/EWG, Euratom) des 
Rates vom 13. Februar 1989 zur Harmonisierung der Erfassung des Brutto-
sozialprodukts zu Marktpreisen452. 

Wie die folgenden Ausführungen zeigen, gehen in die Berechung der 
MwSt-Eigenmittel statistische und makroökonomische Parameter ein, so 
daß im Gegensatz zur Mehrwertsteuer auf nationaler Ebene nur eine indirek-
te Verbindung zu den einzelnen Transaktionen der Wirtschaftssubjekte be-
steht. Die ursprüngliche Bestrebung, die MwSt-Eigenmittel zu einer direk-
ten und europaweit einheitlichen Konsumsteuer weiterzuentwickeln, wurde 
nicht erreicht.453 Statt dessen ließen sich die MwSt-Eigenmittel aufgrund der 
signifikanten Unterschiede zwischen den nationalen MwSt-Regelungen der 
Mitgliedstaaten, insbesondere was die Höhe der Steuersätze betrifft, nur als 
Einnahmequelle mit Finanzbeitragscharakter realisieren.454 

Die divergierenden nationalen Mehrwertsteuersätze sowie die teilweise un-
terschiedliche Abgrenzung der steuerpflichtigen Umsätze in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sind der Grund dafür, daß nicht direkt an den jeweiligen na-
tionalen Mehrwertsteueraufkommen angesetzt werden kann. 455 Bei einem 
solchen Vorgehen hätten Staaten mit hohen MwSt-Sätzen und/oder einer 
breit abgegrenzten Bemessungsgrundlage eine relativ höhere Belastung zu 
tragen, so daß die Zahlungen an die EU letztlich von der Ausgestaltung des 
jeweiligen nationalen Steuersystems abhängig wären.456 Da dies nicht er-
wünscht ist, benötigt man eine durch entsprechende Berechnungen harmoni-

451 Rat der EG (1989b). 
452 Rat der EG ( 1989c ). 
453 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1998b), S. 61 sowie Europäischer Rechnungshof 

(1993a), S. 10. 
454 Allerdings bestehen auch bei der Abgrenzung der nationalen Bemessungsgrundlagen 

signifikante Unterschiede. So weist der Europäische Rechnungshof (1996b) darauf hin, 
daß die Mitgliedstaaten nach den MwSt-Richtlinien in 60 Fällen Wahlmöglichkeiten 
haben und von der Kommission in rund 125 Fällen Ausnahmen zugestanden bekamen. 

455 Vgl. Messal (1991), S. 63f. 
456 Die von einem solchen System möglicherweise ausgehenden Wirkungen auf den Steu-

erwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten sollen an dieser Stelle nicht diskutiert wer-
den. 
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sierte Bemessungsgrundlage auf die dann ein einheitlicher Abrufsatz ange-
wendet werden kann. Die drei zentralen Elemente der MwSt-Eigenmittel, 
d.h. die harmonisierte Bemessungsgrundlage, ihre Kappungsgrenze bei 50 % 
des BSP sowie der „einheitliche Satz", sollen im folgenden kritisch analy-
siert werden. 

4.2.2 Ermittlung der harmonisierten 
Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage 

Nachdem zunächst drei alternative Vorgehensweisen zur Ermittlung der je-
weiligen harmonisierten MwSt.-Bemessungsgrundlage eines Mitgliedstaates 
diskutiert worden waren und teilweise bis zum Jahr 1985 auch zum Einsatz 
kamen, legt Artikel 3 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Ra-
tes457 die sogenannte Einnahmenmethode (revenue-method) als verbindliches 
Berechnungsverfahren fest. Dabei handelt es sich um eine statistische Vor-
gehensweise, bei der in jedem Mitgliedstaat von den tatsächlichen Mehr-
wertsteuernettoeinnahmen unter Berücksichtigung des „gewogenen mittleren 
Mehrwertsteuersatzes" auf die jeweilige nationale MwSt.-Bemessungsgrund-
lage zurückgeschlossen wird. 458 Im Verlauf dieses Verfahrens werden zwei 
Korrekturen, die sogenannten „Berichtigungen" und „Ausgleichsbeträge", 
vorgenommen, um eine einheitlich abgegrenzte Bemessungsgrundlage in al-
len Mitgliedsländern zu erhalten.459 

457 Rat der EG ( 1989b ). 
458 Vgl. auch Europäischer Rechnungshof (1993b), S. 21 und (1998b), S. 61 sowie ausführ-

lich Messal (1991), S. 65. Die zur Einnahmenmethode alternativ diskutierten Verfahren 
waren zum einen die Methode der „Festlegung anhand der Steuererklärungen der Steu-
erpflichtigen", die auf den tatsächlich eingereichten Umsatzsteuererklärungen der Steu-
erpflichtigen basiert und die von zei Ländern bis zum Jahr 1985 angewendet wurde, so-
wie zum anderen die Methode „nach den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung"; vgl. auch Begg et al. (1997), S. 8. 

459 Vgl. zum folgenden insbesondere Kraff (1997), S. 332-334, Europäischer Rechungshof 
(1996b), S. 3~39, Europäischer Rechnungshof (1993b), S. 20-30, Peffekoven (1994), S. 
52-55, Seidel (1992), S. 126ff. und Messal (1991), S. 65-70. Die hannonisierte Ermitt-
lung der MwSt.-Eigenrnittelbemessungsgrundlage erfolgt nach Maßgabe der Verordnung 
(EWG, Euratom), Nr. 1553/89 des Rates, die sich als Ausgangspunkt auf die Sechste 
Richtlinie (77/388/EWG) des Rates vom 17. Mai 1977 bezieht, Rat der EG (1977). 
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Grundlage der Vorgehensweise sind die nationalen Mehrwertsteuernettoein-
nahmen E; eines Mitgliedstaates i in der betrachteten Periode t. 460 Diese 
werden zunächst um einen Betrag K; (sogenannte Berichtigungen) korri-
giert, der Divergenzen zwischen den nationalen und den gemeinschaftlichen 
Regelungen erfaßt.461 Hierzu gehören u.a. Pauschalregelungen für landwirt-
schaftliche Erzeuger und Umsätze von Kleinunternehmern. Die so berichtig-
ten Einnahmen werden durch den jeweiligen gewogenen mittleren MwSt.-
Satz s;-2 dividiert, so daß man zu einer „intermediären Bemessungsgrundla-
ge" kommt. Die Gewichtung der verschiedenen Mehrwertsteuersätze eines 
Landes erfolgt in der Regel anhand von statistischen Daten, die ein Time-lag 
von zwei Perioden zum betrachteten Haushaltsjahr aufweisen.462 In einem 
letzten Schritt wird die intermediäre Bemessungsgrundlage um Umsätze u; 
(sogenannte Ausgleichsbeträge) korrigiert, deren Besteuerung aufgrund na-
tionaler Ausnahmeregelungen von den gemeinschaftlichen Regelungen ab-
weicht. 463 Der formale Unterschied zwischen den beiden Korrekturgrößen be-
steht darin, daß es sich bei den Berichtigungen um Korrekturen auf der Ebene 
der Mehrwertsteuereinnahmen handelt, während die Ausgleichsbeträge auf der 
Ebene der zugrundeliegenden Bemessungsgrundlage selbst ansetzen. 

Sowohl die Berichtigungen als auch die Ausgleichsbeträge können per Saldo 
für ein Mitgliedsland einen positiv oder negativen Wert annehmen, wobei in 

460 In der Praxis stehen, unbeschadet von späteren Revisionen, die in einer Periode realisier-
ten Werte erst in der Folgeperiode zur Verfügung. Die endgültigen Berechnungen für die 
das Jahr t können daher erst im Jahr t+ 1 durchgeführt werden. Während einer Periode 
müssen die Daten auf vorläufiger Basis geschätzt werden und anschließend durch ent-
sprechende Salden im Folgejahr den tatsächlichen Gegebenheiten angepaßt werden, vgl. 
Europäischer Rechnungshof ( 1996b ), S. 36. 

461 Messal (1991), S. 68 und Europäischer Rechungshof(1993b), S. 27-30. 
462 Vgl. Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates sowie 

Europäischer Rechnungshof(l993b), S. 25 und Europäische Kommission {200li), S. 19. 
Allerdings können Mitgliedsländer in Ausnahmefällen auch bis zu fünf Jahre alte Daten 
verwenden. 

463 Vgl. z.B. Walthes (1996), S. 197, Europäischer Rechnungshof {19930), S. 2lf. sowie 
Messal {1991), S. 69. 
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der Realität beide Fälle beobachtet werden können.464 Positive und negative 
Korrekturen gleichen sich somit per Saldo - sowohl innerhalb der Berichti-
gungen und Ausgleichsbeträge als auch insgesamt - teilweise aus, so daß ihr 
Gesamteffekt auf die harmonisierte ungekappte Bemessungsgrundlage nicht 
sonderlich hoch ist. Für das Jahr 1994 resultierte der Saldo der Berichtigun-
gen in einer l ,65prozentigen Erhöhung der MwSt.-Bemessungsgrundlage, 
während die saldierten Ausgleichsbeträge gleichzeitig zu einer 0,95prozen-
tigen Verringerung führten, so daß die harmonisierte ungekappte MwSt.-
Bemessungsgrundlage insgesamt ca. 0,7 Prozent höher war, als die Summe 
der aggregierten nationalen Bemessungsgrundlagen. 465 Für die einzelnen 
Mitgliedstaaten bewegten sich die Korrekturen zwischen 0,09 % und 
-5,66 % der Bemessungsgrundlage.466 

Da die Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage auf 50 % des BSP begrenzt ist, 
sind diese Berechnungen in den Mitgliedstaaten, in denen die Kappung an-
gewendet wird, (weitgehend) irrelevant, so daß ihre Gesamtbedeutung rela-
tiv gering ist. Daher relativieren sich auch die in der Praxis festzustellenden 
Unzulänglichkeiten bei der Berechnung der Berichtigungen und Ausgleichs-
beträge, über deren konkretes Ausmaß allerdings keine einheitliche (qualita-
tive) Meinung besteht.467 Ergänzend ist eine im Zeitablauf zunehmende An-

464 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1996b), S. 37 und Europäischer Rechnungshof 
(1993b), S. 22 für eine nach Mitgliedstaaten getrennte Aufschlüsselung des Berech-
nungsverfahrens. 

465 Eigene Berechnungen auf Basis der Zahlenangaben in Europäischer Rechnungshof 
(1996b), S. 37. Die Bedeutung der erläuterten Korrekturen ist jedoch deutlich höher, 
wenn man das insgesamt korrigierte Bruttovolumen (ohne Saldierung) betrachtet. Die 
betragsmäßige Aufsummierung der Korrekturen ergibt einen Betrag, der ca. 4,9 % der 
MwSt-Bemessungsgrundlage entspricht. Im Jahr 1991 betrug dieser Anteil noch 
11,33 %, wobei große länderspezifische Unterschiede festzustellen waren, vgl. Europäi-
scher Rechnungshof ( 1993b ), S. 22. Die entsprechenden Werte für 1989 finden sich in 
Europäischer Rechnungshof (1991 ), S. 36f. 

466 EuropäischerRechnungshof(1998b), S. 65. 
467 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1993b), S. 27-30 sowie Europäischer Rechnungshof 

( 1993a), S. 14, Ziffer 30f. Während der Europäische Rechnungshof signifikante Defizite 
bemängelt, teilt die Europäische Kommission in ihren Antworten auf die Kritik des 
Rechnungshofes diese Meinung nicht, vgl. Europäischer Rechnungshof ( 1993b ), 
S.262f. 
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gleichung der Regelungen in den Mitgliedstaaten zu beobachten, die eben-
falls zu einer sinkenden Fehlerquote bei den Berechnungen führt. 

Die hier skizzierte Vorgehensweise läßt sich auch als einfache Formel für 
die Berechnung der harmonisierten unbegrenzten MwSt-Bemessungs-
grundlage MwStBf des Mitgliedstaates i in der Periode t zusammenfassend 
wiedergeben:468 

M SB '. = (E; +K;) U'. w t I t-2 + 1' 

S; 

wobei:469 

MwStBf: Harmonisierte ungekappte Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage des 
Mitgliedstaats i in Periode t. 

E:: Nationale Mehrwertsteuereinnahmen des Mitgliedstaates i in Peri-
ode t. 

Kf: Berichtigungen des Mitgliedstaates i in Periode t, wobei K; positive 
oder negative Werte annehmen kann. 

Uf: Ausgleichsbeträge des Mitgliedstaates i in Periode t, wobei u; posi-
tive oder negative Werte annehmen kann. 

s:-2 : Gewogener mittlerer Satz; Gewichtung gemäß den relevanten Um-
sätzen in Periode t - 2 ( oder einer anderen Periode in der Vergan-
genheit bis maximal t - 5 ). 

Die Anwendung eines durchschnittlichen nationalen MwSt.-Satzes ist not-
wendig, da in allen Mitgliedstaaten mindestens zwei unterschiedliche Mehr-
wertsteuersätze existieren, aus denen ein gewichteter Durchschnitt berechnet 
werden muß, um vom jeweiligen Mehrwertsteuerauflcommen auf die nationa-
le Bemessungsgrundlage schließen zu können. Eine Übersicht über die in 

468 Vgl. z.B. Kraff (1997), S. 333 in Anlehnung an Messal (1991), S. 69 sowie Seidel 
(1992), s. 127. 

469 Der in der Literatur vorzufindenden Verwendung unterschiedlicher Vorzeichen im Zu-

sammenhang mit der Berücksichtigung der beiden Korrekturbeträge, (E, t•) +u,, wird 

hier nicht gefolgt, da beide Korrekturbeträge sowohl negative als auch positive Werte 
annehmen können. 
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den 15 alten EU-Mitgliedstaaten am l. Juli 2003 geltenden MwSt-Sätze gibt 
die folgende Tabelle: 

Tabelle 11: Mehrwertsteuers ätze (in %) in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union 

Stand: 1. Juli 2003 

Mitgliedstaat Normalsatz Ermäßigte 
Steuersätze 

Belgien 21 6 / 12 

Dänemark 25 -
Deutschland 16 7 

Griechenland 18 8 

Spanien 16 7 

Frankreich 19,6 5,5 
Irland 21 13,5 

Italien 20 10 

Luxemburg 15 6 / 12 

Niederlande 19 6 

Österreich 20 10 / 12 

Portugal 19 5 / 12 

Finnland 22 8 / 17 

Schweden 25 6 / 12 

Vereinigtes Königreich 17,5 5 

J) Nullsatz= Steuerbefreiung mit Vorsteuerabzug. 

Quelle:470 Bundesministerium der Finanzen (2003), S. 37. 

Stark ermä-
Oigter Satz 

-
-
-
4 

4 

2,1 

4,3 

4 

3 

-

-
-
-
-

-

Nullsatz0 

ja 

ja 

-
ja 

-
-
ja 

-
-
-

-

ja 

ja 

ja 

Als Gewichtungsfaktoren der Mehrwertsteuersätze dienen die den jeweiligen 
Sätzen zurechenbaren Anteile an der gesamten Bemessungsgrundlage (d.h. 
an den steuerpflichtigen Umsätzen) des jeweiligen Mitgliedstaates. Die hier-
zu erforderlichen statistischen Daten werden im wesentlichen aus der 

470 Detailliertere Angaben zu den einzelnen Steuersätzen und ihren jeweiligen Anwen-
dungsbereichen finden sich neben der angegebenen Quelle auch in Mennel/Förster 
(2004/1980), passim. 
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Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ESVG471 oder anderen geeigneten 
Quellen entnommen.472 Da die Aggregate und sonstigen Daten des ESVG 
primär nicht für steuerliche Gesichtspunkte konzipiert wurden, weisen sie 
für diesen Zweck teilweise unpassende Abgrenzungen und Strukturierungen 
auf, so daß sie für die Berechnung des gewogenen mittleren Satzes nur ein-
geschränkt geeignet sind.473 Noch größere Probleme sind in den Fällen zu 
vermuten, in denen keine ausreichenden ESVG-Daten vorliegen und auf 
Schätzungen sowie andere, manchmal nur schwer miteinander vergleichbare 
Quellen, zurückgegriffen werden muß.474 Damit einhergehend befürchtet der 
Europäische Rechnungshof signifikante Unterschiede in der Datenqualität 
der Mitgliedstaaten, die den Berechnungen zugrunde liegen, so daß mit ent-
sprechenden - nur schwer zu evaluierenden - Verzerrungen und Unsicher-
heiten bezüglich des jeweiligen gewogenen mittleren Satzes eines Mitglied-
staates zu rechnen ist. Seine Berechnung auf vier Dezimalstellen stellt somit 
lediglich eine Scheingenauigkeit dar.475 Aus diesem in der Praxis komplizier-
te und aufwendige Berechnungsverfahren resultieren daher auch entspre-
chende Kontrollprobleme für die Europäische Kommission hinsichtlich einer 

471 Das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) stellt das 
einheitliche Rechensystem und damit die Umsetzung des allgemeinen Konzepts der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) auf europäischer Ebene dar. 

472 Vgl. Artikel 4 der Verordnung (EWG, Euratom), Nr. 1553/89 des Rates, Rat der EG 
(1989b) sowie Europäischer Rechnungshof(1996b), S. 38. 

473 Vgl. Europäischer Rechnungshof ( 1993b ), S. 20-27 für eine detaillierte Darstellung der 
Defizite der VGR-Daten im Rahmen mehrwertsteuerlicher Problemstellungen. Ähnlich 
auch Europäischer Rechnungshof (1993a), S. 13f., der den gewogenen mittleren Satz im 
Sinne eines statistischen statt eines steuerlichen Begriffs interpretiert. 

474 Kommen andere Datenquellen als das ESVG zur Anwendung, so sollen sie gemäß Arti-
kel 4 Absatz 5 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 an das ESVG angepaßt 
werden. Allerdings sind dabei gravierende Defizite festzustellen, vgl. Europäischer 
Rechnungshof (1993b), S. 24-26. Die diesbezüglichen Antworten der Kommission auf 
die Kritik des Rechnungshofes auf S. 258f. der genannten Publikation können nur einge-
schränkt überzeugen. 

475 Europäischer Rechnungshof (1996b), S. 38. Ähnlich bereits Europäischer Rechnungshof 
(1993b ), S. 26f. 
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einheitlichen Berechnung des gewogenen mittleren Satzes in den Mitglied-
staaten. 476 

Gleichzeitig führt die Verwendung statistischer Daten für die Berechnung 
des gewogenen mittleren Satzes auch zu einem mindestens zwei-periodigen 
Time-lag der Gewichtungsfaktoren, da eine zuverlässige Datenbereitstellung 
zu einem früheren Zeitpunkt in der Regel nicht möglich ist. Es kommt somit 
zu einer Verknüpfung unterschiedlicher zeitlicher Bezugspunkte. Angesichts 
von im Zeitablauf schwankender Konsumstrukturen, z.B. aufgrund externer 
Schocks oder konjunktureller Schwankungen, können daraus Verzerrungen 
bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage und damit auch bei den 
MwSt.-Eigenmitteln eines Jahres entstehen, insbesondere wenn Mitglied-
staaten im Rahmen der geschilderten Ausnahmeregelungen jeweils unter-
schiedliche Time-lags im Berechnungsverfahren einsetzen. 

Insgesamt muß die Qualität der Berechnung des gewogenen mittleren Satzes 
in den einzelnen Mitgliedstaaten aufgrund der genannten Punkte zumindest 
als unklar eingestuft werden. Letztlich scheint auch die Europäische 
Kommission die vom Europäischen Rechnungshof geäußerte Kritik zu 
teilen, daß die Berechnung des gewogenen mittleren Satzes möglicherweise 
durch gravierende Schwächen charakterisiert ist.477 

Die quantitative Hauptfehlerquelle bei der Berechnung der harmonisierten 
MwSt.-Bemessungsgrundlage dürfte jedoch vermutlich in den nationalen 
Mehrwertsteuereinnahmen E; selbst liegen, da grundsätzlich steuerpflichtige 
Umsätze, die aufgrund von Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit nicht 
oder nur unzureichend zum nationalen Mehrwertsteueraufkommen beitragen, 
nicht erfaßt werden.478 Allein für Deutschland wird von einem zweistelligen 
Milliardenbetrag beim Umsatzsteuerbetrug ausgegangen. 

476 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1993b), S. 26 für genauere Erläuterungen zur Kon-
trollproblematik in der Praxis. Der Europäische Rechnungshof (1993a), S. 14 (Absatz 
29) weist darüber hinaus daraufhin, daß während des „schwerfälligen und komplizierten 
Berechnungsverfahrens" weder von den Mitgliedstaaten noch von der Kommission aus-
reichende Kontrollen vorgenommen werden. 

477 Vgl. die Antworten der Kommission in Europäischer Rechnungshof (1993b), S. 260, 
Absatz 1.42-1.45. 

478 Vgl. zur Problematik von Betrugsvergehen im Bereich der Mehrwertsteuer sowie den 
Kontroll- und Gegenmaßnahmen auf europäischer Ebene u.a. Europäische Kommission 
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Ist der Anteil dieser illegalen Aktivitäten an der gesamtwirtschaftlichen Ak-
tivität in den Mitgliedstaaten unterschiedlich hoch, so kommt es zu 
Verzerrungen bei der Berechnung der harmonisierten MwSt.-
Bemessungsgrundlage: In Ländern mit einem hohen Anteil des informellen 
Sektors fällt diese Bemessungsgrundlage vergleichsweise niedrig aus. 

Das bedeutet, daß Unterschiede in der Effizienz der einzelnen staatlichen 
Verwaltungen bei der Steuererhebung und der Verhütung von Steuerhinter-
ziehung die Lastenverteilung bei der Finanzierung des EU-Haushaltes ver-
zerren können.479 Der Europäische Rechnungshof wies diesbezüglich 1994 
darauf hin, daß „sowohl im Bereich der Steuererhebung als auch im Bereich 
der Steuerprüfung [ ... ] zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschie-
de hinsichtlich der Verwaltungsverfahren sowie der materiellen und perso-
nellen Ausstattung [bestehen]"480• Unterschiede in der „Verwaltungseffi-
zienz" der Mitgliedsländer können also nicht ausgeschlossen werden. Daraus 
resultierende Mindereinnahmen bei den MwSt.-Eigenmitteln müssen durch 
erhöhte BSP-Eigenmittel ausgeglichen werden, die von allen Mitgliedstaaten 
finanziert werden. Damit hat eine geringe Effizienz bei den Erfassungs-, 
Erhebungs- und Kontrollverfahren der nationalen MwSt-Einnahmen, die zu 
einer niedrigeren MwSt-Bemessungsgrundlage in den Mitgliedstaaten führt, 
zur Folge, daß es zu einer Überwälzung der Finanzierungslasten auf die an-
deren Mitgliedstaaten, in Form erhöhter BSP-Zahlungen kommt. Die konkre-
ten Verlagerungswirkungen hängen dabei vom relativen Effizienzgrad des 
Steuersystems des jeweiligen Mitgliedstaats sowie von seinen Anteilen an 
der gemeinschaftlichen MwSt-Bemessungsgrundlage und am EU-BSP ab.481 

Erfolgt darüber hinaus die Berechnung des BSP anhand der Steuerstatisti-
ken, so können sich Ineffizienzen bei der MwSt-Erhebung und -Kontrolle 
auch auf die Berechnung der BSP-Grundlage auswirken. 

(20000), Europäische Kommission (1998f) sowie Europäischer Rechnungshof (1998b), 
S. 68-71 und (1998c). Insbesondere der Europäische Rechnungshof äußert sich kritisch 
zum Stand der Betrugsbekämpfung in der Gemeinschaft, mit der Schlußfolgerung, daß 
es zu beträchtlichen MwSt-Einnahmeausfällen auf nationaler und damit auch bei den 
MwSt-Eigenmitteln auf europäischer Ebene kommt. 

479 Darauf weist auch die Europäische Kommission (1995b), S. 7 hin. 
480 Europäischer Rechnungshof(l994), S. 26. 
481 Vgl. hierfür und für weitere potentiell auftretende Probleme Europäische Kommission 

(1995b), S. 7f. 
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Allerdings sollten die Mitgliedstaaten einen relativ starken Anreiz haben, 
einen hohen Grad der „Verwaltungseffizienz" bei der Mehrwertsteuer zu er-
reichen, da diese jeweils eine nationale Steuer darstellt und damit das inlän-
dische Steueraufkommen der Mitgliedstaaten beeinflußt482 • Auch wenn si-
cherlich Unterschiede bezüglich der Erfassungs-, Erhebungs- und Kontroll-
effizienz in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu beobachten sind, so bleibt 
fraglich, ob die daraus resultierenden Verzerrungen ein nicht mehr akzepta-
bles Niveau erreichen oder ob sie lediglich ein aufgrund der dezentralen Er-
hebung unvermeidliches und vertretbares Element der MwSt-Eigenmittel 
darstellen. Da die Problematik unterschiedlich effizienter nationaler Verwal-
tungssysteme von den EU-Institutionen erkannt worden ist, könnte vermutet 
werden, daß im Zeitablauf Fortschritte hinsichtlich einer Verringerung der 
genannten Verzerrungen erzielt werden.483 Allerdings kommt der Europäi-
sche Rechungshof aufgrund seiner Analysen zu dem Ergebnis, daß sich das 
Gesamtausmaß der MwSt-Hinterziehung in der EU seit Mitte der 80er Jahre 
deutlich erhöht hat und daß mit erheblichen MwSt-Einnahmeausfällen zu 
rechnen ist484 Eine mögliche Ursache hierfür war die Realisierung des Bin-
nenmarktes zum 1. Januar 1993 und der damit verbundene Wegfall systema-
tischer Kontrollen an den Binnengrenzen der EU. 

Nicht zu vergessen ist auch, daß Verzerrungen aufgrund von Steuerhinter-
ziehung und Schattenwirtschaft nicht nur ein Problem der MwSt.-
Eigenmittel darstellen, sondern auch auf die übrigen Eigenmittelquellen und 
insbesondere die BSP-Eigenmittel Auswirkungen haben können.485 Ist die 
Erfassung des BSP davon stärker betroffen als die der mehrwertsteuerpflich-
tigen Umsätze, so kann es u.U. auch zu einer „ungerechtfertigten" Kappung 
der MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage kommen, da das statistisch un-
zureichend erfaßte BSP die tatsächliche Wirtschaftskraft nicht korrekt wi-

482 Bezüglich der nationalen MwSt-Nettoeinnahmen, die den Ausgangspunkt der Berech-
nung für die MwSt-Eigenmittel bilden, kommt auch der Europäischer Rechnungshof 
(1993a), S. l lf. (Absatz 27) zu dieser Vermutung. 

483 Vgl. u.a. den Bericht der Europäischen Kommission (1995b) für eine Darstellung der 
Maßnahmen, die in den Mitgliedstaaten ergriffen worden sind, um eine möglichst voll-
ständige und zeitgerechte Erfassung der MwSt-Einnahmen zu gewähren. 

484 Europäischer Rechungshof (1998b), S. 68-70 sowie Europäischer Rechnungshof 
(1998c), S. 3. 

485 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 4.3.2.2. 
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derspiegelt.486 Darüber hinaus führt eine statistische Unterschätzung des BSP 
- im Gegensatz zur Situation bei den MwSt-Eigenmitteln - zu einer Verrin-
gerung der maximal möglichen Gesamteinnahmen der EU. 

Bezüglich der Berechnung der harmonisierten MwSt.-Bemessungsgrundlage 
bleibt damit festzuhalten, daß das aus theoretischer Sicht einleuchtende 
Konzept, wie es in der oben dargestellten mathematischen Formel zum Aus-
druck kommt, bezüglich seiner praktischen Realisierung erhebliche Proble-
me und Fehlerquellen aufwerfen kann, die darüber hinaus mangels zuverläs-
siger Daten teilweise nur schwer abgeschätzt werden können. Letztlich ist 
eine Beurteilung der Berechnung der harmonisierten MwSt.-Bemessungs-
grundlage auch davon abhängig, welches Ausmaß an Unsicherheit und mög-
licher Fehlerquellen man zu akzeptieren bereit ist, und wie die Datenqualität 
möglicher alternativer Eigenmittelbemessungsgrundlagen zu bewerten ist. 

Die folgende Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Entwicklung der un-
gekappten harmonisierten MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage der ein-
zelnen Mitgliedstaaten in Mrd. Euro für den Zeitraum zwischen 1989 und 
2001. Das durchschnittliche, um neue Mitgliedsstaaten unbereinigte jährli-
che Wachstum der gemeinschaftlichen ungekappten MwSt.-Eigenmittelbe-
messungsgrundlage betrug während dieses Zeitraums 5,45 %. Damit hat sich 
ihr Wachstum trotz der Einbeziehung von drei neuen Mitgliedstaaten im 
Vergleich zu den 80er Jahren, als das durchschnittliche jährliche Wachstum 
ca. 8 % betrug, deutlich verringert.487 Bezieht man die einzelnen MwSt.-
Bemessungsgrundlagen auf die gesamte gemeinschaftliche Bemessungs-
grundlage, so resultieren die in Tabelle 13 aufgeführten prozentualen Antei-
le. Dabei ist zu beachten, daß ein Teil der Anteilsverschiebungen aus dem 
Beitritt neuer Mitgliedstaaten resultiert. 

486 Europäische Kommission (1995b), S. 7. 
487 Vgl. für die Angaben bezüglich der 80er Jahre Messal (1991), S. 69f. 
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Tabelle 12: Entwicklung der ungekappten, harmonisierten MwSt.-Bemes-
sungsgrundlage der Mitgliedstaaten zwischen 1989 und 2001 

Mitgliedstaat 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199S 1996* 1997* 1998* 1999* 2000* 2001* 
(ilt Mrd. E11ro I ECU) 

Belgien 64,56 66,80 70,84 73,95 75,68 81,81 81,24 91,00 89,55 89,86 94,15 97,61 !05,41 
Dänemark 38,96 39,58 41,20 44,38 40,25 48,93 51,24 54,30 57,15 60,14 63,00 65,50 66,66 
Deutschland 526,66 583,22 708,75 762,55 785,20 897,83 895,30 970,00 991,70 927,46 948,60 978,00 1019,93 
Griechenland 31,93 36,90 40,31 43,75 43,95 44,33 46,83 48,00 49,80 58,81 59,61 62,95 67,00 
Spanien 180,76 196,68 213,78 240,82 214,76 231,13 207,89 201,00 229,16 235,02 273,18 288,53 348,11 
Frankreich 458,24 470,35 483,83 487,12 478,65 541,05 553,99 570,98 598,42 597,85 625,49 648,80 675,43 
Irland 17,14 17,80 18,93 20,29 20,99 22,56 25,49 25,46 27,18 36,17 40,58 44,44 51,04 
Italien 319,59 354,08 394,68 394,41 391,07 337,94 371,90 357,39 358,30 386,48 412,17 430,47 452,31 
Luxemburg 5,27 5,50 6,26 6,45 6,93 7,23 7,88 8,30 8,51 8,97 9,81 10,12 11,95 
Niederlande 104,67 111,19 115,88 118,61 121,75 131,43 141,13 146,21 152,00 163,52 181,00 187,70 205,94 
Österreich 79,27 87,07 91,16 94,40 94,35 97,69 100,17 
Portugal 32,42 37,05 40,35 42,03 38,88 49,64 48,15 50,23 53,03 55,00 63,33 66,84 78,96 
Finnland 35,95 41,75 44,51 44,54 49,15 51,01 54,80 
Schweden 78,37 70,13 80,26 90,97 88,03 97,42 112,55 
Vereinigtes 429,02 479,72 421,35 432,20 442,55 416,32 471,72 470,00 466,00 627,03 614,06 682,30 824,21 
Köni~ich 

Summe: 2209,22 2398,87 2556,16 2666,56 2660,66 2810,20 3096,35 3191,82 3296,74 3476,21 3616,50 3809,38 4174,47 

* Im jeweiligen Gesamthaushaltsplan veranschlagte Werte für die unbegrenzte, harmoni-
sierte MwSt-Bemessungsgrundlage. 

Quelle: Europäische Kommission (Generaldirektion Haushalt - GD XIX), übermittelt 
durch den Europäischen Rechnungshof; Europäische Kommission (1996e), S. 14f., 
Gesamthaushaltspläne der Jahre 1997-2001. 

Tabelle 13: Anteil der Mitgliedstaaten an der gemeinschaftlichen 
MwSt.-Bemessungsgrund/age zwischen 1989 und 2001 

Mitgliedstaat 1919 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997* 1998* 1999* 
{it1F'rotD1t} 

Belgien 2,92 2,78 2,77 2,77 2,84 2,91 2,62 2,85 2,72 2,59 2,60 
Dänemark 1,76 1,65 1,61 1,66 1,51 1,74 1,65 1,70 1,73 1,73 1,74 
Deutschland 23,84 24,31 27,73 28,60 29,51 31,95 28,91 30,39 30,08 26,68 26,23 
Griechenland 1,45 1,54 1,58 1,64 1,65 1,58 1,51 1,50 1,51 1,69 1,65 
Spanien 8,18 8,20 8,36 9,03 8,07 8,22 6,71 6,30 6,95 6,76 7,55 
Frankreich 20,74 19,61 18,93 18,27 17,99 19,25 17,89 17,89 18,15 17,20 17,30 
Irland 0,78 0,74 0,74 0,76 0,79 0,80 0,82 0,80 0,82 1,04 1,12 
Italien 14,47 14,76 15,44 14,79 14,70 12,03 12,01 11,20 10,87 11,12 11,40 
Luxemburg 0,24 0,23 0,24 0,24 0,26 0,26 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 
Niederlande 4,74 4,64 4,53 4,45 4,58 4,68 4,56 4,58 4,61 4,70 5,00 
Österreich 2,56 2,73 2,77 2,72 2,61 
Portugal 1,47 1,54 1,58 1,58 1,46 1,77 1,56 1,57 1,61 1,58 1,75 
Finnland 1,16 l,J 1 1,35 1,28 1,36 
Schweden 2,53 2,20 2,43 2,62 2,43 
Vereinigtes 19,42 20,00 16,48 16,21 16,63 14,81 15,23 14,73 14,14 18,04 16,98 
Köniereich 

Summe: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 I00,00 100,00 

2000* 1001* 

2,56 2,53 
1,72 1,60 

25,67 24,43 
1,65 1,60 
7,57 8,34 

17,03 16,18 
1,17 1,22 

11,30 10,84 
0,27 0,29 
4,93 4,93 
2,56 2,40 
1,75 1,89 
1,34 1,31 
2,56 2,70 

17,91 19,74 

100,00 100,00 

• Im jeweiligen Gesamthaushaltsplan veranschlagte Werte für die unbegrenzte, harmoni-
sierte MwSt-Bemessungsgrundlage. 

Quelle: Europäische Kommission (Generaldirektion Haushalt - GD XIX), übermittelt 
durch den Europäischen Rechnungshof; Europäische Kommission (1996e), S. 14f., 
Gesamthaushaltspläne der Jahre 1997-2001. 
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Die in den Tabellen angegebenen Daten geben allerdings nur die ungekappte 
MwSt-Bemessungsgrundlage wieder. Für die tatsächliche Berechnung der 
MwSt-Eigenmittel ist jedoch seit dem Eigenmittelbeschluß des Jahres 1988 
die gekappte Bemessungsgrundlage relevant. Dabei spielt der Anteil der har-
monisierten MwSt.-Bemessungsgrundlage am BSP die entscheidende 
Rolle.488 Wie bereits in der Übersicht über die Eigenmittelbeschlüsse er-
wähnt, wurde die ursprünglich vereinbarte Kappungsgrenze, die bei 55 % 
lag, zwischen 1995 bis 1999 sukzessive auf 50 % reduziert. Für die vier 
„Kohäsionsländer", deren Pro-Kopf-BSP unter 90 % des EU-Durchschnitts 
lag, galt bereits ab 1995 die 50 %-Kappungsgrenze. Seit dem Jahr 1999 wird 
die harmonisierte MwSt.-Bemessungsgrenze daher für alle Mitgliedstaaten 
auf 50 % ihres jeweiligen BSP begrenzt. 

Ziel dieser Vereinbarung ist eine Verringerung der unterstellten regressiven 
Wirkungen des Eigenmittelsystems489 und eine stärkere Ausrichtung am BSP. 
Für Länder, deren tatsächliche MwSt.-Bemessungsgrundlage über der Kap-
pungsgrenze liegt, vermindert sich die Höhe der abzuführenden MwSt.-
Eigenmittel im Vergleich zu einer Situation ohne Kappungsgrenze. Im Jahr 
2001 sind dies gemäß den Angaben im Gesamthaushaltsplan490 Griechen-
land, Spanien, Irland, Luxemburg, die Niederlande und Portugal. In den bei-
den Vorjahren kam die Begrenzung darüber hinaus auch für das Vereinigte 
Königreich zur Anwendung.491 Die Entwicklung der Anteile der MwSt.-
Bemessungsgrundlage am BSP zeigt die folgende Übersicht in Tabelle 14. 
Die Fälle, in denen die Begrenzung der MwSt-Bemessungsgrundlage zum 
Tragen kamen, sind durch Fettdruck hervorgehoben. Abbildung 6 gibt eine 
grafische Übersicht über die Entwicklung. 

488 Die gegenwärtige Rechtsgrundlage für die Kappung der MwSt-Bemessungsgrundlage ist 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahr 2000 
(2000/597/EG, Euratom), Rat der EU (2000a). 

489 Vgl. hierzu auch Abschnitt 5.1.5, der die Bedeutung der angeblich regressiven Wirkun-
gen des gegenwärtigen Eigenmittelsystems genauer analysiert. 

490 Europäisches Parlament (2001), S. 128. 
491 Vgl. Europäisches Parlament (2000b), S. 126 und Europäisches Parlament (1999c), 

s. 42. 
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Tabelle 14: Anteil der ungekappten MwSt.-Bemessungsgrundlage am 
jeweiligen nationalen BSP zwischen 1989 und 2001 

Mltglled,taat 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997* 1998* 1999* 2000* 

(in Prozenl) 
Belgien 46,16 45,60 44,78 43,96 43,41 42,57 40,79 41,87 40,53 40,03 40,36 40,28 
Dlnemark 42,76 42,90 41,84 43,36 38,44 41,83 41,86 40,07 40,45 40,91 41,18 41,07 
Deutschland 48,38 48,80 50,17 50,49 50,71 52,76 50,55 50,51 51,34 48,93 48,53 48,32 
Griechenland 48,36 48,26 46,96 50,70 48,20 47,64 48,36 50,53 48,21 51,41 51,48 50,69 
Spanien 56,28 51,57 51,41 52,52 45,34 50,04 47,00 45,48 46,11 47,95 51,53 51,39 
Frankreich 51,85 51,57 49,79 48,95 47,62 48,74 48,08 46,42 47,34 47,15 47,17 46,95 
Irland 59,12 56,80 56,02 56,77 54,85 57,06 57,09 55,32 56,97 61,30 56,44 56,47 
Italien 41,13 41,78 42,57 41,10 39,39 37,83 40,39 38,50 36,64 37,12 38,31 38,29 
Lunmburg 56,24 54,40 55,40 54,71 57,75 54,77 57,52 56,62 55,99 57,18 54,52 53,39 
Niederlande 50,10 50,80 49,20 48,58 48,23 46,85 48,35 46,94 46,33 48,57 51,53 51,55 
Österreich 47,87 46,69 48,96 50,37 47,97 47,72 
Portugal 68,31 66,70 66,39 61,37 51,81 62,46 63,01 58,60 59,32 60,32 61,99 61,70 
Finnland 42,28 41,72 43,41 41,66 42,76 42,22 
Schweden 44,28 39,18 41,83 45,34 46,43 46,27 
Vereinigtes 59,34 56,58 53,58 51,21 50,24 51,47 50,52 49,28 50,49 51,01 50,55 50,78 
K6aineich 

EU-Durchschnitt 50,38 49,82 49,18 48,62 47,10 48,53 47,69 46,62 46,96 46,93 47,29 47,22 

2001* 

41,26 
39,97 
48,57 
51,45 
57,23 
47,05 
53,85 
38,67 
60,55 
50,08 
48,61 
69,95 
42,34 
43,78 
49,41 

47,63 

* hn jeweiligen Gesamthaushaltsplan veranschlagte Werte für die unbegrenzte, harmoni-
sierte MwSt-Bemessungsgrundlage sowie das BSP. 

Quelle: Europäische Kommission (Generaldirektion Haushalt - GD XIX), übennittelt 
durch den Europäischen Rechnungshof; Europäische Kommission (1996e), S. 14f., 
Gesamthaushaltspläne der Jahre 1997-2001 sowie eigene Berechnungen. 

Abbildung 6: Anteil der ungekappten MwSt.-Bemessungsgrundlage am BSP 
in den Mitgliedstaaten zwischen 1989 und 2001 
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Unterstellt man auch in Zukunft ähnliche Größenordnungen für die nationa-
len Anteile der MwSt.-Bemessungsgrundlagen am jeweiligen BSP, so könnte 
die Kappungsgrenze potentiell für bis zu 10 Mitgliedstaaten relevant wer-
den, deren harmonisierte MwSt.-Bemessungsgrundlage sich gegenwärtig 
über oder nur knapp unter der 50 %-Begrenzung befindet. Neben den sieben 
genannten Ländern sind dies Deutschland, Frankreich sowie Österreich. In 
allen drei Ländern gab es seit 1989 Perioden, in denen die MwSt-Bemes-
sungsgrundlage die gegenwärtig gültige Kappungsgrenze überschritt. Da die 
MwSt-Eigenmittel im Falle der Kappung faktisch zu BSP-Eigenmittel mu-
tieren, besteht für die Mitgliedsländer, deren MwSt-Bemessungsgrundlage 
begrenzt wird, letztlich kein Unterschied zwischen den MwSt.- und den 
BSP-Eigenmitteln. Für die übrigen Staaten nimmt der Unterschied um so 
stärker ab, je mehr sich die der Anteil der MwSt-Bemessungsgrundlage der 
Kappungsgrenze annähert. Für zwei Drittel der 15 Mitgliedstaaten kann der 
Unterschied zwischen beiden Eigenmittelarten daher als marginal bezeichnet 
werden, so daß der eigenständige Charakter der MwSt-Eigenmittel verloren 
geht.492 Insofern stellt sich die Frage, welchen Sinn eine Beibehaltung über-
haupt noch macht. Ihre Substitution durch BSP-Eigenmittel könnte zu einer 
erheblichen Vereinfachung und Transparenzsteigerung des Eigenmittelsy-
stems beitragen. 

4.2.3 Der Mehrwertsteuereigenmittelsatz 

Neben der begrenzten harmonisierten MwSt.-Bemessungsgrundlage wird die 
Höhe der MwSt-Eigenmittel, die zur Ausgabendeckung zur Verfügung ste-
hen, durch den einheitlichen MwSt-Eigenmittelsatz bestimmt, der auf die 
Bemessungsgrundlage angewendet wird.493 In diesem Zusammenhang kommt 
dem Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich eine besondere 

492 Vgl. Kraff(1997), S. 344. 
493 Vgl. zum folgenden u.a. Messal (1991), S. 76-89. Die Tatsache, daß sich seine Ausfüh-

rungen ausschließlich auf den Eigenmittelbeschluß (88/376/EWG, Euratom) aus dem 
Jahr 1988 beziehen, ist insofern unproblematisch, da mit Ausnahme einiger geänderter 
Zahlenwerte und Ausnahmeregelungen für das Jahr 1988 die grundlegenden Bestim-
mungen weitgehend identisch sind mit denen der Eigenmittelbeschlüsse aus den Jahren 
1994 (94/728/EG, Euratom) und 2000 (2000/597/EG, Euratom). 
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Bedeutung zu.494 Entscheidend dabei ist, daß die Verrechnung des britischen 
Ausgleichsbetrags zwischen den Mitgliedstaaten gemäß den Regelungen im 
Eigenmittelbeschluß495 hauptsächlich über die MwSt.-Eigenmittel erfolgt, 
woraus eine nicht unerhebliche Verkomplizierung des Eigenmittelsystems 
resultiert.496 Konkret bedeutet dies, daß die MwSt.-Eigenmittelzahlungen des 
Vereinigten Königreichs um den Korrekturbetrag verringert werden und die 
zur Finanzierung erforderlichen Zahlungen der übrigen Mitglieder im Ver-
hältnis ihrer Anteile am BSP erhöht werden. Eventuell auftretende Restbe-
träge, z.B. weil der Korrekturbetrag die MwSt.-Eigenmittelzahlungen des 
Vereinigten Königreichs übersteigt oder weil einige Mitgliedstaaten den ma-
ximal zulässigen Höchstsatz der MwSt-Eigenmittel überschreiten müßten, 
werden über die BSP-Eigenmittel abgewickelt. Diese Vorgehensweise hat 
sich im wesentlichen historisch herausgebildet, und ließe sich deutlich ver-
einfachen. 

Ausgangspunkt für die MwSt-Eigenmittel bildet der vertraglich festgelegte 
maximale Abrufsatz bzw. Höchstsatz497, der auf die MwSt.-Bemessungs-
grundlage angewendet werden darf. Während dieser Höchstsatz zwischen 
1985 und 1994 bei 1,40 % lag, wurde in den beiden letzten Eigenmittelbe-
schlüssen seine sukzessive Absenkung bis auf 0,50 % ab dem Jahr 2004 ver-
einbart. 

494 An dieser Stelle sollen Aspekte des britischen Korrekturmechanismus nur insoweit er-
wähnt und erläutert werden, wie sie für das Verständnis der Funktionsweise der MwSt.-
Eigenmittel essentiell sind. Eine genauere Darstellung und Analyse dieses Korrekturme-
chanismus findet sich in Kapitel 5.2. 

495 Vgl. Artikel 2 Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 2 des Eigenmittelbeschlus-
ses (2000/597/EG, Euratom) aus dem Jahr 2000, Rat der EU (2000a). 

496 Aufgrund einer systemimmanenten Inkonsistenz in den offiziellen Bestimmungen muß 
ein Teil der Finanzierung des britischen Korrekturbetrages auch über die BSP-
Eigenmittel abgewickelt werden. 

497 Die vertragliche Festlegung erfolgt in den Eigenmittelbeschlüssen; gegenwärtig in Arti-
kel 2 Absatz 4 Buchstabe a) des Eigenmittelbeschlusses (2000/597/EG, Euratom) aus 
dem Jahr 2000,Rat der EU (2000a). 
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Im Zeitablauf stellt sich seine Entwicklung wie folgt dar: 

Jahr: 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 

MwSt-Höchstsatz 
1,40 1,32 1,24 1,16 1,08 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,50 

(in%): 

* Der Höchstsatz von 0,50 % gilt so lange, bis ein neuer Eigenmittelbeschluß verabschiedet 
wird und in Kraft tritt. 

Dabei ist zu beachten, daß sich der Höchstsatz der MwSt-Eigenmittel nicht 
nur auf die aggregierte MwSt-Bemessungsgrundlage der Gemeinschaft be-
zieht, sondern für die einzelnen Mitgliedstaaten definiert ist. Kein Mitglied-
staat darf daher MwSt.-Eig1mmittel abführen, die das Produkt aus dem jewei-
ligen Höchstsatz und seiner gekappten nationalen MwSt-Bemessungsgrund-
lage übersteigen. Wäre der Höchstsatz statt dessen nur für die gemein-
schaftliche MwSt-Bemessungsgrundlage insgesamt definiert, so könnten im 
Rahmen einer Durchschnittsbildung einige Mitgliedstaaten höhere MwSt.-
Eigenmittel abführen, wenn für andere Mitgliedstaaten gleichzeitig ein unter 
dem Höchstsatz liegender Abrufsatz zur Anwendung käme.498 

Da der Korrekturbetrag zugunsten des Vereinigten Königreichs hauptsäch-
lich über die MwSt-Eigenmittel abgewickelt wird und der maximale Abruf-
satz jeweils für die einzelnen Mitgliedstaaten separat gilt, steht nicht das 
gemäß dem Höchstsatz maximal mögliche Aufkommen dieser Eigenmittelka-
tegorie zur Finanzierung der Ausgabenseite zur Verfügung. Der Grund hier-
für ist einfach: Die MwSt-Eigenmittelzahlungen des Vereinigten König-
reichs liegen aufgrund des Korrekturmechanismus regelmäßig deutlich unter 
dem maximal möglichen Niveau, das durch den Höchstsatz vorgegeben ist. 
Gleichzeitig sind die MwSt-Eigenmittelzahlungen der anderen Mitgliedstaa-
ten, die den britischen Rabatt - wenn auch teilweise in unterschiedlichem 
Ausmaß - finanzieren müssen, auf den Höchstsatz beschränkt. Zum einen 
schöpfen also nicht alle Mitgliedsländer den Höchstsatz der MwSt.-
Eigenmittel aus, zum anderen kann auch nicht der Gesamtbetrag der MwSt.-
Eigenmittel derjenigen Mitgliedsländer, die den Höchstsatz ausschöpfen, zur 
Ausgabendeckung herangezogen werden, da mit einem Teil der britische 
Beitragsnachlaß finanziert wird. 

498 Vgl. auch Messal (1991), S. 77f. 
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Für Finanzierungszwecke tatsächlich nutzbar ist lediglich ein MwSt.-Eigen-
mittelvolumen, das man dadurch erhält, indem man den sogenannten „ein-
heitlichen Satz" auf die MwSt.-Bemessungsgrundlage anwendet. Der daraus 
resultierende Betrag, der ein Kernstück der MwSt.-Eigenmittelbestim-
mungen darstellt499, ist um den Bruttobetrag (auch Bruttoausgleichsbetrag 
oder Brutto-Äquivalent genannt)500 des britischen Korrekturmechanismus 
niedriger als die MwSt-Eigenmittel zum Höchstsatz. Aufgrund der folgen-
den drei Einflußfaktoren ist der Bruttobetrag höher als der eigentliche Bei-
tragskorrekturbetrag, den das Vereinigte Königreich erhält:501 

- Der auf die einzelnen Mitgliedstaaten definierte Höchstsatz für die 
MwSt-Eigenmittel, 

- die Nichtbeteiligung des Vereinigten Königreichs an der Finanzierung 
seines eigenen Korrekturbetrages, 

- die Minderbeteiligung Deutschlands, der Niederlande, Österreichs und 
Schwedens an der Finanzierung des Korrekturbetrages. Diese Länder 
müssen jeweils nur ein Viertel ihres „normalen" Anteils beitragen.502 

Für das Haushaltsjahr 2000 war eine Beitragsermäßigung für das Vereinigte 
Königreich in Höhe von 3635,982 Mio. Euro veranschlagt, die zu einem 
Bruttobetrag von 5.106,997 Mio. Euro führt. 503 Im Gesamthaushaltsplan 
2001 wurden 5.230,463 Mio. Euro für den Korrekturbetrag und 7.533,0743 
Mio. Euro für den Bruttobetrag veranschlagt.504 

499 In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahr 1994 (Be-
schluss: 94/728/EG, Euratom) sowie des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahr 2000 
(Beschluss: 2000/597/EG, Euratom) werden die MwSt-Eigenmittel über den einheitli-
chen Satz definiert. Die Vorgehensweise zur Berechnung des einheitlichen Satzes wird 
jeweils in Absatz 4 dieses Artikels festgelegt. 

500 Genauere Erläuterungen zum Bruttobetrag und seiner Berechnung finden sich in Kapitel 
5.2. über den Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs. 

501 Diese Auflistung orientiert sich stark an Messal (1991), S. 78. 
502 Bis zum Eigenmittelbeschluß des Jahres 2000 kam nur die Bundesrepublik Deutschland 

in den Genuß einer ähnlichen Vergünstigung. Die Minderung betrug allerdings nur ein 
Drittel des „normalen" Anteils. 

503 Vgl. Europäisches Parlament (2000b), S. 133. 
504 Vgl. Europäisches Parlament (2001), S. 135. 
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Den einheitlichen Satz (ES') für ein Jahr t erhält man, indem man den Brut-
tobetrag (BB') vom maximal möglichen MwSt.-Eigenmittelvolumen subtra-
hiert und diese Differenz auf die gekappte MwSt-Bemessungsgrundlage 
(MwStB;,k) bezieht. Für das Haushaltsjahr 2001 gilt also beispielsweise unter 

Berücksichtigung des damals gültigen Höchstsatzes ( HS') von 1,00 % ein 
einheitlicher Satz (ES') in Höhe von 0,8162676560 %, der sich wie folgt be-
rechnet:505 

HS2001 -MwStB2001 -BB2001 BB 2001 
ES2001 = gek. = HS2001 ____ _ 

MwStB 2001 MwStB 2001 
gek. gek. 

= 1,00%- 7,533073874 Mrd. Euro = 0,816267656021327% 
4.100,0260 Mrd. Euro 

BB2001 
Der Quotient M S B2001 wird auch als „eingefrorener Satz" bzw. ,,taux geie" 

W / gek. 

bezeichnet. Er nimmt im Haushaltsjahr 2001 den Wert 0,183732343978673 % 
an und charakterisiert den Teil der MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage, 
der aufgrund des Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten König-
reichs nicht zur Ausgabendeckung genutzt werden kann. Dadurch daß der 
Bruttobetrag auf die gekappte MwSt-Bemessungsgrundlage bezogen wird, 
ist der einheitliche Satz niedriger, als wenn die ungekappte Bemessungs-
grundlage relevant wäre.506 Für einen gegebenen Bruttobetrag ist damit bei 
sinkender Kappungsgrenze, wie sie in der Realität zwischen 1994 und 1999 
anzutreffen war, ceteris paribus mit einem abnehmenden einheitlichen Satz 
zu rechnen. Zusätzlich impliziert die Kappung der MwSt-Bemessungs-
grundlage im Jahr 2001 eine Erhöhung des Bruttobetrages, was diesen Effekt 
noch verstärkt.507 Das gegenwärtige System beinhaltet somit zwei Faktoren, 

505 Im Jahr 2001 beträgt der Höchstsatz 1,00 %, so daß ein maximales MwSt.-
Eigenmittelvolumen von 1,00 % multipliziert mit der gekappten MwSt.-
Bemessungsgrundlage resultiert. Vgl. für die Zahlenwerte Europäisches Parlament 
(2001). 

506 Vgl. für die Beziehung zwischen einheitlichem Satz und Kappung der MwSt-Bemes-
sungsgrundlage auch Messal (1991), S. 81. 

507 Ohne Kappung der MwSt-Bemessungsgrundlage würde im Jahr 2001 der Bruttobetrag 
auf Basis der im Gesamthaushaltsplan veranschlagten Werte 7.468.051.284 Euro statt 
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die eine Absenkung des einheitlichen Satzes mit sich bringen und zu einem 
relativen Rückgang der MwSt-Eigenmittel am Gesamtvolumen der EU-Ein-
nahmen führen: Zum einen den abnehmenden Höchstsatz der MwSt-Eigen-
mittel und zum anderen die durch die Kappung begrenzte MwSt.-
Bemessungsgrundlage. Allerdings ist der Effekt durch die Verringerung des 
zulässigen Höchstsatzes bei weitem gravierender. Während die Halbierung 
des Höchstsatzes bis zum Jahr 2004 in etwa auch eine Halbierung des ein-
heitlichen Satzes nach sich zieht, bewirkt die Kappung der MwSt.-
Bemessungsgrenze lediglich einen kaum merklichen Effekt. Würde man den 
Berechnungen für das Jahr 2001 statt der begrenzten die unbegrenzte MwSt.-
Bemessungsgrundlage zugrunde legen, so ergäbe sich unter Berücksichtigung 
des niedrigeren Bruttobetrages ein einheitlicher Satz von 0,82 l l 0 1634 % an-
statt des oben berechneten tatsächlichen Satzes von 0,8162676560 %. 

Der einheitliche Satz gibt jedoch noch nicht den von den Mitgliedstaaten 
endgültig abzuführenden MwSt-Eigenmittelbetrag an, da die finanzielle 
Umverteilung durch den britischen Korrekturmechanismus noch nicht direkt 
berücksichtigt wurde. Zu diesem Zweck müssen zusätzlich noch die über die 
MwSt-Eigenmittel abzurechnenden - aber gemäß einem BSP-Schlüssel er-
mittelten - Finanzierungsanteile der einzelnen Mitgliedstaaten an diesem 
Korrekturmechanismus berücksichtigt und bis zum erreichen des Höchstsat-
zes zum einheitlichen Satz hinzuaddiert werden. Erst daraus resultieren die 
für die einzelnen Länder relevanten „effektiven MwSt-Eigenmittelsätze". 
Das im Haushaltsplan angewendete „Berechnungsverfahren" für die tatsäch-
lich abzuführenden MwSt-Eigenmittel ist in der folgenden Tabelle 15 für 
das Jahr 200 l dargestellt.508 

der tatsächlichen 7.533.073.874 Euro betragen; vgl. für die Fonnel zur Berechnung des 
Bruttobetrages Rat der EU (1994c), S. 8 sowie die Ausführungen in Abschnitt 5.2. 

508 Der Haushaltsplan für das Jahr 2001, Europäisches Parlament (2001), beinhaltet noch 
die Regelung des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahr 1994, daß nur Deutschland einen 
geringeren Anteil an der Finanzierung des britischen Korrektunnechanismus tragen 
muß. 
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Tabelle 15: Ermittlung der abzuführenden MwSt.-Eigenmittel für das 
Haushaltsjahr 2001 

In Euro 

Begrenzte MwSt.• 
MwSt.-Elgen-

Korrektur 
MwSt.- Tatslchllche 

Mitglied-
Bemessungs-

mlttelzum 
zugunsten des Insgesamt 

Eigen mittel MwSt.-
Staaten 

grundlage 
elnhellllchen VK zum Eigenmittel-

Satz Höchstsatz zahlungen 
Belgien !05.411.400.000 860.439.164 214.667.907 l.075.!07.071 1.054.114.000 1.054.114.000 
Dänemark 66.663.100.000 544.149.324 140.119.216 684.268.540 666.631.000 666.631.000 
Deui.schland l.019.927.100.000 8.325.335.032 1.031.787.709 9.357.122.741 10.199.271.000 9.357.122. 741 
Griechenland 65.112.400.000 531.491.461 109.419.459 640.910.920 651.124.000 640.910.920 
Spanien 304.134.500.000 2.482.551.554 511.089.018 2.993.640.572 3.041.345.000 2.993.640.572 
Frankreich 675.425.600.000 5.513.280.713 1.206.170.300 6.719.451.013 6.754.256.000 6.719.451.013 
Irland 47.389.950.000 386.828.834 79.637.407 466.466.241 473.899.500 466.466.241 
Italien 452.311.800.000 3.692.074.928 982.726.641 4.674.801.569 4.523.118.000 4.523.118.000 
Luxemburg 9.867.800.000 80.547.660 16.582.546 97.130.206 98.678.000 97.130.206 
Niederlande 205.613.400.000 1.678.355.681 345.527.228 2.023.882.909 2.056. 134.000 2.023.882.909 
Ösrerreich I00.165.100.000 817.615.314 173.145.837 990.761.151 1.001.651.000 990.761.151 
Portugal 56.439.050.000 460.693.711 94.844.152 555.537.863 564.390.500 555.537.863 
FiMland 54.804.300.000 447.349.775 108.747.859 556.097.634 548.043.000 548.043.000 
Schweden 112.546.600.000 918.681.494 215.998.168 1.134.679.662 1.125.466.000 1.125.466.000 
Vereinigtes 824.213.900.000 6.727.791.482 -5.230.463.447 1.497.328.035 8.242.139.000 1.497.328.035 
Köni2reich 
Summe 4. 100.026.000.000 33.467.186.126 0 33.467.186.126 41.000.260.000 33.259.603.651 

Quelle: Europäisches Parlament (2001), S. 129f. 

Effektiver 
MwSt.-

Eigen mittel-
satz 

1,000000% 
1,000000% 
0,917431% 
0,984315% 
0,984315% 
0,994847% 
0,984315% 
1,000000% 
0,984315% 
0,984315% 
0,989128% 
0,984315% 
1,000000% 
1,000000% 
0,181667% 

0,811205% 

Diese Vorgehensweise ist durch eine konzeptionelle Inkonsistenz charakteri-
siert, die sich in ähnlicher Form auch im jüngsten Eigenmittelbeschluß 
(2000/597/EG, Euratom) aus dem Jahr 2000 wiederfindet.509 Sie besteht dar-
in, daß für die Berechnung des Bruttobetrages gemäß Artikel 2 Absatz 4 
Buchstabe b des Eigenmittelbeschlusses (94/728/EG, Euratom) aus dem Jahr 
1994 die gekappten nationalen MwSt-Bemessungsgrundlagen maßgebend 
sind, während sich die tatsächlichen Finanzierungsanteile der Mitgliedstaa-
ten zur Deckung des britischen Korrekturbetrags gemäß Artikel 5 Absatz 1 
dieses Beschlusses an den BSP-Anteilen orientieren. Zu den MwSt.-
Eigenmittelzahlungen gemäß dem einheitlichen Satz kommt für jedes Land 
der nach dem BSP-Finanzierungsschlüssel ermittelte Anteil am britischen 
Korrekturbetrag hinzu. Da der Bruttobetrag, dessen einziger Zweck darin 

509 Vgl. zum folgenden insbesondere Messal (1991), S. 81-84. Diese Problematik wird in 
Kapitel 5.2. in Zusammenhang mit der Analyse des Korrekturmechanismus zugunsten 
des Vereinigten Königreichs noch genauer behandelt werden. 
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bestehen sollte, die Finanzierung des britischen Ausgleichsbetrages inner-
halb der MwSt-Eigenmittel zu ermöglichen, jedoch auf einem anderen Ver-
rechnungsschlüssel als dem tatsächlichen Finanzierungsschlüssel beruht, tritt 
der Fall ein, daß der Höchstsatz der MwSt-Eigenmittel durch den Korrek-
turmechanismus in einigen Ländern überschritten würde, wenn man den ge-
samten Korrekturbetrag innerhalb der MwSt-Eigenmittel verbuchen würde. 
Die Verknüpfung der auf Basis des BSP aufgeteilten Finanzierungsanteile 
am britischen Korrekturmechanismus mit den MwSt.-Eigenmitteln führt auf-
grund der unterschiedlichen Anteilsrelationen dazu, daß nicht - wie eigent-
lich bezweckt - der gesamte britische Ausgleichsbetrag im Rahmen der 
MwSt-Eigenmittel abgerechnet werden kann, sondern für einige Mitglied-
staaten „Restbeträge" übrig bleiben, die zusätzlich über die BSP-Eigenmittel 
verbucht werden müssen, während andere Mitgliedstaaten den maximal 
möglichen Höchstbetrag noch nicht ausgeschöpft haben. Eine direkte Folge 
daraus sind die - trotz der Existenz eines „einheitlichen Satzes" - unter-
schiedlichen effektiven MwSt-Eigenmittelsätze, die in der letzten Spalte 
von Tabelle 15 wiedergegeben sind. 

Diese Regelung, kann aus konzeptioneller Sicht in keinster Weise überzeu-
gen und sollte in zukünftigen Beschlüssen über die Eigenmittel reformiert 
werden. Zum einen hat sie so gut wie keinen direkten Einfluß auf die finan-
zielle Gesamtbelastung der Mitgliedstaaten durch den britischen Korrektur-
mechanismus, da diese - abgesehen von länderspezifischen Sonderregelun-
gen510 - eindeutig durch den jeweiligen BSP-Anteil der Mitgliedstaaten fest-
gelegt ist. 511 Zum anderen stellt das gegenwärtige Berechnungsverfahren eine 
völlig unnötige Verkomplizierung des Eigenmittelsystems dar, das dadurch 

510 Im Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 1994 beteiligte sich Deutschland nur zu zwei Drit-
tel seines eigentlichen Anteils. Nach dem Eigenmittelbeschluß des Jahres 2000 müssen 
sich Deutschland, die Niederlande, Österreich und Schweden nur mit einem Viertel ihres 
eigentlichen Anteils beteiligen. 

511 Ein marginaler Effekt resultiert aus dem unterschiedlichen effektiven MwSt.-
Eigenmittelsatz, der im Vergleich zu einer Situation, in der alle Mitgliedstaaten MwSt.-
Eigenmittel zum Höchstsatz und damit etwas geringere BSP-Eigenmittel abführen wür-
den, zu einer geringfügig anderen Aufteilung der Finanzierungslasten führt. 
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in hohem Ausmaß an Transparenz verliert.512 Somit steht die gegenwärtige 
Verrechnung der Finanzierung des britischen Korrekturbetrages in eklatan-
tem Widerspruch zum Budgetgrundsatz der Öffentlichkeit und Transparenz. 

Die Berechnung des einheitlichen Satzes unter Berücksichtigung des Brutto-
betrages des britischen Korrekturbetrages verfehlt im gegenwärtigen System 
ihr ursprüngliches Ziel und verliert somit ihre haushaltstechnische Rechtfer-
tigung. Statt dessen beeinträchtigt sie ausschließlich die konzeptionelle 
Klarheit des gesamten Systems. 

Unter der Annahme, daß der britische Korrekturbetrag beibehalten werden 
soll, wäre als „Minimalreform" beispielsweise vorstellbar, daß die Verrech-
nung des Korrekturbetrages ausschließlich über die BSP-Eigenmittel er-
folgt.513 Dies wäre aus systematischen Gründen insofern naheliegend, als 
auch die Berechnung der Finanzierungsanteile auf Anteilen am BSP basiert. 
Darüber hinaus hat diese Eigenmittelkategorie die Funktion der „Restfinan-
zierung" übernommen, so daß sie für die Verrechnung jährlich schwanken-
der Ausgleichszahlungen an das Vereinigte Königreich, die von ganz unter-
schiedlichen Faktoren abhängen können, besonders gut geeignet erscheint. 
Aus einer derartigen Vorgehensweise würde nur ein einziger MwSt.-
Eigenmittelsatz resultieren, da die MwSt.-Eigenmittel vom Korrekturmecha-
nismus nicht mehr tangiert werden würden. Allerdings käme es unter der 
Voraussetzung, daß die Aufteilung des Korrekturbetrages wie bisher erfolgt, 
zu drei unterschiedlichen Sätzen bei den BSP-Eigenmitteln: einem Satz für 
das Vereinigte Königreich, einem Satz für die vier bei der Finanzierung be-
günstigten Mitgliedstaaten sowie einem Satz für die übrigen Mitgliedstaaten. 
Dies hätte den Vorteil, daß das gegenwärtige „Durcheinander" von unter-
schiedlichen effektiven Sätzen bei den MwSt.-Eigenmitteln zumindest teil-
weise durch eine transparentere Lösung ersetzt werden würde. Zudem ent-
geht man dem Problem, daß der Korrekturbetrag, den das Vereinigte König-
reich erhält, aufgrund der Halbierung des Höchstsatzes der MwSt.-
Eigenmittel, seine eigentlich abzuführenden MwSt-Eigenmittel übersteigt 
und dann ebenfalls zusätzlich über die BSP-Eigenmittel verrechnet werden 

512 Vgl. auch Messal/Klein (1993), S. 380 für die Forderung nach einer vereinfachten Fest-
legung des einheitlichen Satzes. Sie schlagen vor, den MwSt-Eigenmittelsatz im Ei-
genmittelbeschluß nicht mehr als Höchstsatz, sondern als Definitivsatz festzulegen. 

513 Dieser Vorschlag findet sich bereits bei Messal (1991), S. 82 sowie S. 136. 
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muß.514 Umgekehrt besteht angesichts der wachsenden volumenmäßigen Be-
deutung der BSP-Eigenmittel keine Gefahr, daß der Korrekturbetrag zugun-
sten des Vereinigten Königreichs seine BSP-Eigenmittelzahlungen überstei-
gen könnte, so daß die einfache Abwicklung des Korrekturmechanismus ge-
sichert wäre. Darüber hinaus wäre diese Vorgehensweise mit vergleichswei-
se geringen Modifikationen des Eigenmittelbeschlusses zu realisieren. 

Will man die Verrechnung des britischen Korrekturbetrages aus „traditionel-
len" Gründen weiterhin über die MwSt-Eigenmittel vornehmen, so sollte die 
Berechnung des Bruttobetrages auf der Basis des tatsächlichen Finanzie-
rungsschlüssels erfolgen, also entsprechend den BSP-Anteilen.515 Damit wä-
re gesichert, daß der gesamte Korrekturbetrag über die MwSt-Eigenmittel 
abgewickelt werden könnte, ohne daß es zu einer Überschreitung des maxi-
mal erlaubten Höchstsatzes käme. Gegen eine solche Regelung spricht aller-
dings, daß sich aufgrund der unterschiedlichen Anteilsverhältnisse bei der 
MwSt-Bemessungsgrundlage und dem BSP für jedes Land ein anderer ef-
fektiver MwSt-Abrufsatz ergibt. Lediglich das Land mit der niedrigsten Re-
lation von MwSt-Bemessungsgrundlage zu BSP würde den erlaubten 
Höchstsatz erreichen, alle anderen Länder blieben bei ihren MwSt.-
Eigenmittelzahlungen darunter. 

Als weitaus drastischere Vereinfachung und deshalb den oben genannten 
Vorschlägen vorzuziehen ist jedoch, den britischen Korrekturbetrag, soweit 
er überhaupt noch als sinnvoll erachtet werden kann,516 aus dem Eigenmittel-
system auszugliedern und auf die Ausgabenseite des EU-Haushaltes zu ver-
lagern. Neben den Ausgleichszahlungen an das Vereinigte Königreich wür-
den die Mitgliedstaaten, die sich nicht in vollem Umfang an seiner Finanzie-
rung beteiligen, ebenfalls entsprechende Summen erhalten. Dies brächte ei-
nen deutlichen Zugewinn an Transparenz mit sich, da auf der Einnahmensei-
te keine unterschiedlichen Erhebungssätze auf die harmonisierte MwSt.-

514 Aus vertragstechnischer Sicht würde diese Situation zwar keinerlei Problem darstellen, 
da die Eigenmittelbeschlüsse aus den Jahren 1994 und 2000 jeweils eine Verrechnung 
sowohl mit den MwSt-Eigenmitteln als auch mit den BSP-Mitteln zulassen. Allerdings 
stellt sich auch hier wieder die Frage, wieso man die Dinge unnötig verkomplizieren 
soll, wenn sich einfachere Lösungen förmlich aufdrängen. 

515 Vgl. Messal (1991), S. 82f. 
516 Vgl. zu dieser Problematik die Ausführungen in Abschnitt 5.2. 
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Bemessungsgrundlage und das BSP mehr notwendig wären. Da darüber hin-
aus die Ursachen für die britische Forderung nach einem Korrekturmecha-
nismus weitgehend auf der Ausgabenseite liegen, wäre diese Vorgehenswei-
se auch aus konzeptioneller Sicht im Sinne der inneren Logik des Haushalts 
als superiore Lösung zu beurteilen. 

Allerdings ist mit diesem Vorschlag nicht gemeint, daß auf EU-Ebene künst-
lich neue Ausgabenprogramme für das Vereinigte Königreich ins Leben ge-
rufen werden sollten,517 deren Hauptziel lediglich in der Verringerung der 
britischen Nettozahlerposition bestünde. Gegen ein solches Vorgehen spre-
chen mindestens drei Argumente. Unterstellt man eine positive Gesamtwir-
kung solcher Projekte etwa im Sinne einer Cost-Benefit-Analyse, so stellt 
sich zunächst die Frage, wieso sie nicht schon im Status-quo innerhalb der 
allgemeinen EU-Politik durchgeführt werden. Zum zweiten würden einzelne 
Interessengruppen, denen die im Rahmen einer solchen Politik beschlosse-
nen Ausgabenprogramme zugute kämen, gegenüber dem Rest der Bevölke-
rung privilegiert werden. Neben der allgemeinen (unerwünschten) Umvertei-
lungswirkung, die dabei von der Allgemeinheit hin zu bestimmten gesell-
schaftlichen Gruppierungen entstünde, ist mit signifikanten - gesellschaft-
lich unproduktiven - Lobbyaktivitäten zu rechnen, um in den Genuß der Pri-
vilegien zu gelangen. Als drittes Gegenargument sind die negativen allokati-
ven Effekte einer zweckgebundenen Ausgabenpolitik zu nennen, insbeson-
dere dann, wenn die eigentliche Zielsetzung einen distributiven Hintergrund 
hat und in der Verringerung des Finanzierungssaldos eines Mitgliedstaates 
liegt. Schlußfolgerung dieser Argumentation ist, daß eine ausgabenseitige 
Abwicklung des Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten König-
reichs durch einen allokativ neutralen, ungebundenen Finanztransfer erfol-
gen sollte. Dieser hätte für das Vereinigte Königreich eine ähnliche Wirkung 
wie der gegenwärtige Korrekturmechanismus, da es de facto einen geringe-
ren Anteil seines allgemeinen Steueraufkommens für Zahlungen an die EU 
benötigen würde. 

517 Die folgenden Aussagen gelten natürlich auch für die Mitgliedstaaten, die sich nicht in 
vollem Ausmaß an der Finanzierung des Korrekturbetrages beteiligen müssen und daher 
bei einer Abwicklung des Gesamtmechanismus über die Ausgabenseite ebenfalls - wenn 
auch in geringerem Ausmaß - berücksichtigt werden müßten. 
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4.3 Eigenmittel auf Basis des Bruttosozialprodukts 

4.3.1 Grundsätzliche Regelungen 

Seit dem Eigenmittelbeschluß des Jahres 1988 verfügt die Europäische Uni-
on mit den sogenannten BSP-Eigenmitteln über eine Finanzierungsquelle, 
die sich am jeweiligen Bruttosozialprodukt der Mitgliedstaaten orientiert. 
Sie wird auch als vierte Eigenmittelquelle oder „Ergänzende Einnahme"518 

bezeichnet und soll die Restfinanzierung des Haushalts übernehmen, d.h. 
den Teil der geplanten Ausgaben abdecken, der nicht bereits von den drei 
übrigen Eigenmittelquellen und den sonstigen Einnahmen finanziert wird. 

Artikel 2 Absatz l Buchstabe d des jüngsten Eigenmittelbeschlusses 
(2000/597/EG, Euratom) aus dem Jahr 2000 definiert sie als „Einnahmen, 
die sich ergeben aus der Anwendung eines im Rahmen des Haushaltsverfah-
rens unter Berücksichtigung aller übrigen Einnahmen festzulegenden Satzes 
auf den Gesamtbetrag des BSP aller Mitgliedstaaten"519 • Diese Definition ist 
konzeptionell identisch mit der Vorgängerregelung der Eigenmittelbeschlüs-
se (88/376/EWG, Euratom und 94/728/EG, Euratom) aus den Jahren 1988 
und 1994, unterscheidet sich jedoch implizit hinsichtlich der konkreten stati-
stischen Erfassungsvorschriften für das BSP. Während die Vorgängerbe-
schlüsse aus den Jahren 1988 und 1994 die Ermittlung des gemeinschaftli-
chen BSP entsprechend der Richtlinie 89/130/EWG des Rates der EG520 in 
Anlehnung an das ESVG 2. Auflage (ESVG 79)521 vorsahen, definiert der 

518 Die Bezeichnung "Ergänzende Einnahme" findet sich teilweise im offiziellen Gesamt-
haushaltsplan der Europäischen Union. hn Rahmen dieser Arbeit soll in Anlehnung an die 
übliche Vorgehensweise für diese Eigenmittelkategorie aus Vereinfachungsgründen der 
Begriff „BSP-Eigenmittel" verwendet werden, da so die Bemessungsgrundlage immer ge-
genwärtig bleibt und eine Verwechslung mit sonstigen Einnahmen, die keine Eigenmittel 
darstellen, vermieden wird; vgl. zur Begriffsbildung auch Messal (1991), S. 91. 

519 Rat der EU (2000a), S. 44. 
520 Rat der EG (1989c), ergänzt durch Europäische Kommission (1994). 
521 Die deutsche Ausgabe der 2. Auflage des ESVG erschien erst im Jahr 1985, Europäische 

Kommission (1985), vgl. auch Europäische Kommission (1996c), S. l. Da jedoch im 
üblichen Sprachgebrauch der Europäischen Institutionen die Begriffe „ESVG 2. Aufla-
ge" und „ESVG 79" synonym verwendet werden, soll dieser Sprachregelung auch hier 
gefolgt werden und - unter Vernachlässigung des deutschen Veröffentlichungszeit-
punkts - vom Begriff eines „ESVG 85" abgesehen werden. Das Europäische System 
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Eigenmittelbeschluß des Jahres 2000 das BSP als Bruttovolkseinkommen 
(BVE) bzw. Bruttonationaleinkommen (BNE) zu Marktpreisen entsprechend 
den Regelungen des neuen Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen (ESVG 95)522 • 

Die alte Regelung leitet das BSP aus dem BIP ab, indem das BIP entspre-
chend der traditionellen Vorgehensweise um den Saldo der Arbeitnehmer-
entgelte und Vermögenseinkommen zwischen Inländern und der übrigen 
Welt korrigiert wird. 523 Demgegenüber wird das Bruttonationaleinkommen 
(zu Marktpreisen) im ESVG 95 entsprechend der Einkommensverteilungs-
rechnung als Summe der von den inländischen Einheiten per saldo empfan-
genen Primäreinkommen definiert und betont somit stärker den Einkom-
menscharakter im Gegensatz zum Produktionscharakter des BIP.524 Zwar 
kommen beide Methoden aufgrund ihrer weitgehenden konzeptionellen 
Übereinstimmung zu einem aus theoretischer Sicht praktisch identischen Er-

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) orientiert sich stark am System ofNa-
tional Accounts (SNA), das unter Beteiligung der Vereinten Nationen entwickeltet wur-
de. Eine erste Fassung des ESVG stammt aus dem Jahr 1970 in Umsetzung des ersten 
SNA aus dem Jahre 1968, vgl. Eichmann (1985), S. 519 und Reich/Braakmann (1995), 
S. 21-24. Kritisch bezüglich der Vergleichbarkeit dieser beiden (alten) Systeme äußert 
sich Zwer (1994), S. 125. 

522 Das ESVG 95 wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 
1996 eingeführt, Rat der EU (1996); vgl. auch Europäische Kommission (1996c). Arti-
kel 8 dieser Verordnung legt dabei fest, daß während der Gültigkeit des Eigenmittelbe-
schlusses (94/728/EG, Euratom) aus dem Jahr 1994 noch das alte ESVG 79 angewendet 
werden mußte, auch wenn das neue ESVG 95 bereits zur Anwendung hätte kommen 
können, vgl. hierzu auch kritisch Europäischer Rechnungshof(2000a), S. 20. Das ESVG 
95 stellt die europäische Umsetzung der Neufassung des international gültigen „System 
of National Accounts 1993" dar, das 1993 von den Vereinten Nationen angenommen 
wurde, wobei eine vollständige konzeptionelle Übereinstimmung beider Systeme ange-
strebt wurde, vgl. United Nations et al. (1993) sowie Moore (1993), S. 802f. Lützel 
(1993) und (1994) diskutiert die Modifikationen, die sich aus der Neufassung der VGR-
Systeme ergeben. Vgl. auch den von Kendrick (1996) herausgegebenen Sammelband für 
eine ausführliche Diskussion des System ofNational Accounts 1993. 

523 Vgl. Artikel 1 Abs. 2 der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom, Rat der EU (1989c), S. 26, 
Europäische Kommission (1985), S. 15, Ziffer 129, Rat der EU (1996), S. 244 und all-
gemein Frenkel/John (1999), S. 51-55. 

524 Rat der EU (1996), S. 243f. und Europäische Kommission (1996c), S. 208. Vgl. zur 
Konzeption der statistischen Einkommensverteilungsrechnung auch Frenkel/John 
(1999), s. 97-100. 
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gebnis, allerdings beinhaltet der Übergang vom ESVG 2. Auflage zum 
ESVG 95 einige Änderungen in den statistischen Erfassungs- und Bewer-
tungsvorschriften, so daß in der Praxis Abweichungen auftreten. Diese mit 
dem neuen ESVG verbundenen Methodikänderungen führen zu Unterschie-
den in der Höhe des BSP und in ähnlicher Weise auch für das BIP. Beispiel-
haft sei diesbezüglich auf die unterschiedliche Abgrenzung des Staatssektors 
(Konsumausgaben des Staates) sowie der Investitionen und Abschreibungen 
im ESVG 95 verglichen mit dem ESVG 79 hingewiesen. 525 Neben derartigen 
Änderungen im Rahmen der Verwendungsrechnung kommt es auch inner-
halb der Entstehungsrechnung zu konzeptionellen Änderungen und 
veränderten Zuordnungen, was die Untergliederung der Wirtschaftsbereiche 
und Sektoren betrifft.526 Während die hochaggregierten makroökonomischen 
Indikatoren wie das BIP oder das BSP aufgrund einer Vielzahl von sich 
gegenseitig aufhebenden Änderungen nur geringfügige (positive) 
Unterschiede aufweisen, kommt es bei ihren einzelnen Teilkomponenten 
teilweise zu deutlich stärker ausgeprägten Änderungen. 527 

Die BSP-Eigenmittel sind durch ein variables, jedes Jahr neu zu bestimmen-
des Volumen charakterisiert. Ihre maximale Höchstgrenze ist implizit defi-
niert über die Begrenzung der Summe aller Eigenmittel als Anteil am BSP 
der Europäischen Gemeinschaft. Seit dem Jahr 1999 war diese bei 1,27 % 
des BSP festgeschrieben. Allerdings sah der Eigenmittelbeschluß 
(2000/597/EG, Euratom) in Artikel 3 eine geringfügige Korrektur vor, um 
die angedeuteten statistischen Effekte, die sich aus dem neuen ESVG 95 er-

525 Vgl. hierzu ausführlich Bleses/Essig/Hartmann/Strohm (1999) sowie De March/Newson 
(1999), Brautzsch/Grunert (1999), Essig/Hartmann (1999) und den Arbeitskreis VGR 
des Deutsches Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW (1999). Bis auf die erstgenannte 
Quelle geben alle auch einen Überblick über die quantitativen Auswirkungen der Um-
stellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, wobei sich Brautzsch/Grunert 
(1999), Essig/Hartmann (1999) und DIW (1999) auf die deutschen Daten beschränken. 

526 So gibt es keinen umfassenden Unternehmenssektor mehr, der alle unternehmerischen 
Aktivitäten beinhaltet, vgl. Brautzsch/Grunert (1999), S. 32. 

527 Vgl. De March/Newson (1999), S. 6ff. Für die EU liegt die Abweichung beim BIP im 
Bezugsjahr 1995 bei +2,0 %, wobei die Korrekturen von +0,2 % (Irland) bis zu +6,4 % 
(Dänemark) reichen. Für Deutschland wird ein Wert von +2,3 % angegeben. Ähnlich 
auch DIW (1999) und Essig/Hartmann et al. (1999). 
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geben, auszugleichen.528 Daher liegt die gegenwärtig gültige Eigenmitelo-
bergrenze bei 1,24 % des BSP. Vom finanziellen Volumen ist sie mit der ur-
sprünglich Obergrenze von 1,27 % identisch und bleibt während der GülGül-
tigkeit des jüngsten Eigenmittelbeschlusses bestehen. 

Eine besondere Situation trat während des Übergangszeitraums zwischen 
Herbst 1999 und dem Inkrafttreten des neuen Eigenmittelbeschlusses 
(2000/597/EG, Euratom) aus dem Jahr 2000 zum l. Januar 2002529 auf, in 
dem die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in der EU bereits (größten-
teils) auf das ESVG 95 umgestellt war, aber gleichzeitig noch der alte Ei-
genmittelbeschluß (94/728/EG, Euratom) aus dem Jahre 1994 Gültigkeit hat-
te. Da Artikel 8 der Verordnung (EG) 2223/96 zur Einführung des ESVG 95 
die Anwendung des neuen statistischen Regelwerks im Rahmen dieses Ei-
genmittelbeschlusses explizit ausschloß, mußte eine ausschließlich durch die 
BSP-Eigenmittel veranlaßte „Rückwärtskonvertierung" der BSP-Daten vom 
ESVG 95 zum ESVG 79 erfolgen. Dieses Vorgehen war - wenn auch erfolg-
los - insbesondere vom Europäischen Rechnungshof sowie auch von der Eu-
ropäischen Kommission aufgrund des damit verbundenen Mehraufwands 
und des erhöhten Fehlerrisikos kritisiert worden.530 Die Entwicklung der 

528 Die korrigierte Eigenmittelobergrenze wurde gemäß Artikel 3 des Eigenmittelbeschlus-
ses (2000/597/EG, Euratom) von der Kommission im Dezember 2001 nach der folgen-
den Formel berechnet: 

E" . I b l 27'¾ 1998 + 1999 + 2000 BSP ESVG 2. Auflage 
igenmitte O ergrenze = ' 0 • 1998 + 1999 + 2000 BSP ESVG 95 

Dieser Berechnung zufolge beträgt die derzeit gültige Eigenmittelobergrenze 1,24 % des 
Gesamtbetrags des BSP der Mitgliedstaaten. Die Details der Berechnung enthält Euro-
päische Kommission (200lp). An dieser Vorgehensweise übte im Vorfeld der Verab-
schiedung des neuen Eigenmittelbeschlusses insbesondere das Europäische Parlament 
(1999a), S. 29 Kritik, ohne sich allerdings durchsetzen zu können, vgl. auch die Ausfüh-
rungen in Abschnitt 2.1.6. 

529 Da der neue Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 2000 Ende 2001 noch nicht von allen 
Mitgliedstaaten ratifiziert worden war, behielt der alte Eigenmittelbeschluß des Jahres 
1994 zunächst seine Gültigkeit. Allerdings trat nach Abschluß des Ratifizierungsprozes-
ses in allen Mitgliedstaaten der neue Eigenmittelbeschluß rückwirkend zum 1.1.2002 in 
Kraft, vgl. Europäische Kommission (20010). 

530 Europäischer Rechnungshof (2000a), S. 20 und Europäischer Rechnungshof (1998b), 
S. 63 und S. 78. 
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Bemessungsgrundlage dieser Eigenmittelkategorie zwischen 1989 und 2001 
ist in der folgenden Tabelle 16 wiedergegeben. 

Tabelle 16: Entwicklung des nationalen BSP in den Mitgliedstaaten 
zwischen 1989 und 2001 

Mitgliedstaat 198' 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997* 1998* 1999' 2000• 
(in Mrd. Etu0 I ECU) 

Belgien 139,87 146,49 158,21 168,23 174,35 192,19 199,19 217,34 220,97 224,50 233,28 242,30 
Dlncmark 91,11 92,27 98,47 102,36 104,72 116,98 122,42 135,52 141,27 147,02 152,98 159,49 
Deutschland I088,53 1195,24 1412,79 1510,30 1548,34 1701,61 1771,04 1920,50 1931,70 1895,50 1954,50 2023,90 
Griechenland 66,02 76,46 85,84 86,30 91,18 93,05 96,84 95,00 103,30 114,38 115,79 124,19 
Spanien 321,17 381,41 415,82 458,49 473,64 461,88 442,31 442,00 497,03 490,16 530,10 561,46 
Frankreich 883,79 912,00 971,77 995,11 1005,15 1110,00 1152,24 1230,00 1264,13 1267,88 1325,90 1382,00 
Irland 28,99 31,34 33,79 35,74 38,27 39,54 44,65 46,02 47,71 59,00 71,90 78,70 
Italien 776,95 847,58 927,10 959,71 992,71 893,24 920,71 928,37 977,90 1041,25 1075,91 1124,30 
Luxemburg 9,37 10,11 11,30 11,79 12,00 13,20 13,70 14,66 15,20 15,69 17,99 18,96 
Niederlande 208,94 218,86 235,53 244,14 252,43 280,53 291,88 311,50 328,10 336,66 351,24 364,14 
Osterreich 165,60 186,50 186,22 187,42 196,68 204,71 
Portugal 47,46 55,55 60,78 68,49 75,04 79,48 76,42 85,72 89,39 91,18 102,16 108,33 
FiMland 85,03 100,06 102,53 106,89 114,94 120,81 
Schweden 176,99 179,00 191,90 200,66 189,58 210,56 
Vereinigtes 722,99 847,84 786,46 844,00 880,83 808,85 933,68 953,64 922,93 1229,18 1214,83 1343,55 
KöniRreich 

Summe: 4385,19 4815,15 5197,86 5484,66 5648,66 5790,55 6492,70 6845,83 7020,27 7407,37 7647,79 8067,39 

* Im jeweiligen Gesamthaushaltsplan veranschlagte Werte für das BSP. 

2001* 

255.49 
166,76 

2099,99 
130,22 
608,27 

1435,52 
94,78 

1169,59 
19,74 

411,23 
206,07 
112,88 
129,43 
257,07 

1668,14 

8765,16 

Quelle: Europäische Kommission (Generaldirektion Haushalt - GD XIX), übermittelt 
durch den Europäischen Rechnungshof; Europäische Kommission (1996e), S. 14f., 
Gesamthaushaltspläne der Jahre 1997-2001. 

Die Entwicklung des auf diese Bemessungsgrundlage anzuwendenden 
einheitlichen BSP-Abrufsatzes stellt sich in diesem Zeitraum wie folgt dar: 

Jahr: 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Einheillicher BSP-
0,0675 0,1422 0,1487 0,2832 0,3175 0,2212 0,4502 0,4989 0,4780 0,4905 0,5336 0,4934 

Abrufsalz (in %): 

Quelle: Europäische Kommission (1996e), S. 26 sowie die Gesamthaushaltspläne für die 
Haushaltsjahre 1997-2001. 

Für das Haushaltsjahr 2001 betrug der geplante einheitliche Satz der BSP-
Eigenmittel rund 0,4933793 %, was einem Volumen von etwa 43-245,46 
Mio. Euro entspricht. 531 Dieser BSP-Eigenmittelbetrag beinhaltet auch einen 

531 Vgl. Europäisches Parlament (2001 ), S. 131. 
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Betrag in Höhe von 916,0 Mio. Euro zur Finanzierung der Währungsreserve, 
der Reserve für Darlehensgarantien und der Soforthilfereserve, sofern die 
entsprechenden Mittel von den Mitgliedstaaten tatsächlich benötigt und ab-
gerufen werden. 532 

Da jedoch, wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, der Korrekturbe-
trag zugunsten des Vereinigten Königreichs aufgrund des MwSt.-
Höchstsatzes nicht vollständig über die MwSt.-Eigenmittel finanziert werden 
kann und ein Restbetrag über die BSP-Eigenmittel abgewickelt werden muß, 
folgt daraus, daß einige Mitgliedstaaten BSP-Eigenmittel abführen, die über 
das durch den einheitlichen BSP-Eigenmittelsatz gegebene Niveau hinaus-
gehen533. Es sind dies im Jahr 2001 - wie auch zumeist in den vorhergehen-
den Jahren - die fünf Mitgliedstaaten Belgien, Dänemark, Italien, Finnland 
und Schweden. Insgesamt handelt es sich um ein Volumen von 207,582 Mio. 
Euro, also ca. 3,97 % des gesamten britischen Korrekturbetrages. Das ge-
plante Gesamtvolumen der abzuführenden BSP-Eigenmittel betrug für das 
Jahre 2001 damit 43.453,04 Mio. Euro534 und verteilte sich wie folgt auf die 
Mitgliedstaaten. 

532 Vg. hierzu ausführlicher Europäische Kommission (1995a), S. 84ff. sowie Europäisches 
Parlament (2001), S. 132f. 

533 Im Jahr 1997 waren dies beispielsweise: Belgien, Dänemark, Italien, Finnland und 
Schweden. Dies ist auch der Grund dafür, daß beispielsweise im Jahr 1990 trotz eines 
BSP-Eigenmittelsatzes von Null BSP-Eigenmittel abgeführt wurden, vgl. Tabelle 2 in 
Kapitel 2.2. 

534 Vgl. Europäisches Parlament (2001), S. 132. 
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Tabelle 17: Ermittlung der abzuführenden BSP-Eigenmittel für das 
Haushaltsjahr 2001 

In Euro 

Mitglied-
BSP-EM zum BSP-EM, BSP-EM, 

Restbetrag VK-
Abzuftlhrender 

st•aten BSP einheitlichen Reserven Finanzierung 
Korrektur 

Gesamtbttrae; 
BSP-Satz ausgenommen der Reserven der BSP-EM 

Belgien 255.485.500.000 1.260.512.529 1.233.813.093 26.699.436 20.993.071 1.281.505.600 
Dänemark 166.761.900.000 822.768.667 805.341.264 17.427.403 17.637.540 840.406.207 
Deutschland 2.099.989.300.000 l0.360.912. 163 10. 141.453.403 219.458.760 10.360.912.163 
Griechenland 130.224.800.000 642.502. 185 628.893.081 13.609.104 642.502. 185 
Spanien 608.269.000.000 3.001.073.234 2.937.506.261 63.566.973 3.001.073.234 
Franlcmch l.435.515.100.000 7.082.534.115 6.932.516,035 150.018.080 7.082.534.115 
Irland 94.779.900.000 467.624.392 457.719.446 9.904.946 467.624.392 
Italien l .169.585.200.000 5.770.491.080 5.648.263.925 122.227.155 151.683.569 5.922. 174.649 

Luxemburg 19.735.600.000 97.371.362 95.308.899 2.062.463 97.371.362 
Niederlande 411.226.800.000 2.028.907.840 1.985.932.705 42.975.135 2.028.907.840 
Österreich 206.068.300.000 1.016.698.302 995.163.195 21.535.107 1.016.698.302 
Ponugal 112.878.100.000 556.917.161 545.120.869 11.796.292 556.917.161 
Finnland 129.425.500.000 638.558.605 625,033.032 13.525.573 8.054.634 646.613.239 
Schweden 257.068.700.000 1.268.323.710 1.241.458.822 26.864.888 9.213.662 1.277.537.372 
Vereinigtes I.668.142.000.000 8.230.267.048 8.055.938.363 174.328.685 8.230.267.048 
Köni2rcich 

Summe 8.765.155.700.000 43.245.462.393 42.329.462.393 916.000.000 207.582.476 43.453.044.869 

Quelle: Europäisches Parlament (2001), S. 131f. 

Effektiver 
BSP-EM-

Satz 

0,501596% 
0,503956% 
0,493379% 
0,493379% 
0,493379% 
0,493379% 
0,493379% 
0,506348% 
0,493379% 
0,493379% 
0,493379% 
0,493379% 
0,499603% 
0,496963% 
0,493379% 

0,495748% 

Der tatsächliche effektive BSP-Abrufsatz kann somit für em1ge Mitglied-
staaten über dem einheitlichen BSP-Satz liegen, so daß nicht nur, wie im vo-
rigen Kapitel behandelt, unterschiedliche effektive MwSt-Eigenmittelsätze 
existieren, sondern auch die BSP-Eigenmittel durch unterschiedliche Abruf-
sätze charakterisiert sind. Unter dem Gesichtspunkt der Transparenz ist eine 
solche Regelung als äußerst unglücklich zu beurteilen, zumal sie im vorlie-
genden Fall auch überflüssig ist. Die bereits im Rahmen der Diskussion der 
MwSt-Eigenmittel skizzierten Verfahrensmodifikationen könnten zu einer 
grundlegenden Vereinfachung und erhöhten Transparenz des Systems bei-
tragen, ohne daß grundlegende materielle Änderungen erforderlich wären. 

Einer der ursprünglichen Hauptgründe für die Einführung dieser vierten Ei-
genmittelquelle durch den Eigenmittelbeschluß (88/376/EWG, Euratom)535 

und ihre nachfolgende Ausweitung war neben dem gestiegenen Finanzbedarf 

535 Rat der EG (1988). 
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der Europäischen Union auch die weit verbreitete Auffassung, daß die 
MwSt-Eigenmittel sich aufgrund regressiver Effekte nicht in ausreichendem 
Maße an der „Leistungsfähigkeit" der Mitgliedstaaten orientieren und somit 
keinen adäquaten Indikator für die „Beitragskapazität" der Mitgliedstaaten 
repräsentieren würden. Das BSP sei demgegenüber ein allgemein akzeptier-
tes Maß für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das Wohlstandsni-
veau einer Volkswirtschaft, das als Grundlage für eine gerechte Verteilung 
der Finanzierungslasten anerkannt sei.536 Somit trat neben die Lastenvertei-
lung entsprechend dem nationalen Konsum eine Lastenverteilung, die sich 
am nationalen Bruttosozialprodukt orientiert. Akzeptiert man diese Argu-
mentation, so handelt es sich bei den BSP-Eigenmitteln - angesichts des ge-
genwärtigen Integrationsgrades - um ein theoretisch einleuchtendes Kon-
zept, dessen Anwendung in der Praxis allerdings einige Probleme mit sich 
bringt. Zwar erweist sich der konstante Abrufsatz der BSP-Eigenmittel - ab-
gesehen vom geschilderten Einfluß durch die unbefriedigende technische 
Ausgestaltung der Briten-Korrektur - in der operativen Handhabung als un-
problematisch,537 jedoch trifft dies nicht in gleicher Weise auch für die Er-
mittlung der Bemessungsgrundlage zu. Ähnlich wie bei den MwSt.-
Eigenmitteln können statistische Probleme im Rahmen der BSP-Eigenmittel 
zu unerwünschten Verzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten führen und 
die angestrebte Zielsetzung einer „gerechten" und allgemein akzeptierten 
Verteilung der Finanzierungslasten in Frage stellen. 

536 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 84. 
537 Die Frage, ob man einen konstanten oder einen variablen (z.B. mit dem Prn-Kopf-

Einkommen ansteigenden) BSP-Satz bevorzugt, soll an dieser Stelle ausgeklammert 
bleiben. 
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4.3.2 Das Bruttosozialprodukt als Bemessungsgrundlage 

4.3.2.1 Anforderungen an das Bruttosozialprodukt als 
Bemessungsgrundlage 

Das Bruttosozialprodukt ist ein umfassender Ausdruck für die von Inländern 
in einer Periode erbrachten wirtschaftlichen Leistungen und die daraus resul-
tierenden Primäreinkommen.538 Es stellt den Wert der Güter und Dienstlei-
stungen dar, die mit Hilfe der Faktorleistungen der Inländer in einer Periode 
produziert werden, unabhängig davon, ob diese Faktorleistungen im Inland 
oder im „Rest der Welt" erbracht werden. Damit entspricht es der Summe der 
Erwerbs- und Vermögenseinkommen, die inländischen Wirtschaftssubjekten 
zugeflossen sind.539 Vom Bruttoinlandsprodukt (BIP), aus dem es lange Zeit 
gemäß Artikel 1 der sogenannten BSP-Richtlinie des Rates (89/130/EWG, 
Euratom)540 abgeleitet wurde, unterscheidet es sich lediglich durch den Saldo 
der Erwerbs- und Vermögenseinkommen zwischen dem Inland und dem Rest 
der Welt. 541 Aufgrund dieses engen Zusammenhangs gelten die nachfolgen-
den Ausführungen prinzipiell sowohl für das BSP als auch das BIP, auch 

538 Nach den Regelungen des ESVG 95 setzt sich das Bruttonationaleinkommen zu Markt-
preisen (und damit das BSP) wie folgt zusammen: empfangene Arbeitnehmerentgelte, 
Produktions- und Importabgaben abzüglich der Subventionen, per saldo empfangene 
Vermögenseinkommen, Bruttobetriebsüberschuß und Bruttoselbständigeneinkommen, 
vgl. Rat der EU (1996), S. 243. 

539 Vgl. Strohm (1994), S. 60f. 
540 Rat der EU (1989c), S. 26. 
541 Das BSP wird im ESVG 2. Aufl. nicht direkt als volkswirtschaftliche Gesamtgröße 

nachgewiesen, sondern nur aus dem BIP abgeleitet. Das BIP wiederum läßt sich definie-
ren als die Summe der Bruttowertschöpfungen zu Marktpreisen der einzelnen Produkti-
onsbereiche zuzüglich der nichtabzugsfähigen Mehrwertsteuer und der Nettoeinfuhrab-
gaben. Alternativ gesehen entspricht es der gesamten Produktion von Waren und Dienst-
leistungen einer räumlich abgegrenzten Volkswirtschaft abzüglich der gesamten Vorlei-
stungen und zuzüglich der nichtabzugsfähigen Mehrwertsteuer und der Nettoeinfuhrab-
gaben, vgl. Europäische Kommission (1985), S. 15, Ziffer 128f. und Brüm-
merhoff/Lützel (1994), S. 56-58. 
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wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt das BSP die Grundlage des Eigenmittel-
systems bildet.542 

Prinzipiell kann das BSP im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung nach drei verschiedenen Ansätzen berechnet werden.543 Dies sind die 
sogenannte Entstehungsrechnung, die Verwendungsrechnung sowie die Ver-
teilungsrechnung. Artikel 2 der BSP-Richtlinie (89/130/EWG, Euratom)544 

sprach in diesem Zusammenhang vom Produktionsansatz, Ausgabenansatz 
und Einkommensansatz. Allerdings haben in der Vergangenheit nicht alle 
Mitgliedstaaten ihre BSP-Berechnungen nach allen drei Ansätzen durchge-
führt, wie in der folgenden Übersicht des Europäischen Rechnungshofs aus 
dem Jahr 2000 deutlich wird (vgl. Tabelle 18). Die meisten Mitgliedstaaten 
ermitteln das BSP gemäß der Entstehungsrechnung (Produktionsansatz) und 
der Verwendungsrechnung (Ausgabenansatz), wobei die Entstehungsre-
chung zumeist dominiert. 545 

542 Dieser enge konzeptionelle Zusammenhang der beiden makroökonomischen Aggregate 
bleibt vom Übergang zum ESVG 95 unberührt. 

543 Vgl. für Einzelheiten z.B. Frenkel/John (1999), S. 84-l lO, Haslinger (1995), S. 68-73, 
Statistisches Bundesamt (1989), S. 16--20 sowie die Übersicht im Jahresgutachten des 
Sachverständigenrates, z.B. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung (1999), S. 209-212. 

544 Rat der EU (1989c), S. 26f. 
545 Europäischer Rechnungshof (2000d), S. 5. Vgl. bezüglich der unterschiedlichen in der 

Praxis angewandten Verfahren auch Europäischer Rechnungshof (1994), S. 31 und 
(1995), S. 43 sowie für Deutschland Cordes (1996), S. 9 und Statistisches Bundesamt 
(1989), s. 20-23. 
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Tabelle 18: Ansätze zur BSP-Berechnung in den Mitgliedstaaten 

Mitgliedstaat 
Insgesamt angewendete Vorherrschender Methode der Inte-

berechnungsansätze Ansatz grierung 

Belgien Produktion/ Ausgaben/ Durchschnitt aus Auf der 
Einkommen den drei Ansätzen Aggregationsebene 

Dänemark Produktion/ Ausgaben Produktion Nach Gütern 

Deutschland Produktion/ Ausgaben Keiner 
Auf der 
Aggregationsebene 

Griechenland Produktion/ Ausgaben Produktion Nach Gütern 

Spanien Produktion/ Ausgaben Produktion Nach Gütern 

Frankreich 
Produktion/ Ausgaben/ 

Einkommen Nach Gütern 
Einkommen 

Irland Ausgaben/Einkommen Einkommen 
Auf der 
Aggregationsebene 

Italien Produktion/ Ausgaben Produktion Nach Gütern 

Luxemburg Produktion/ Ausgaben Produktion Nach Gütern 

Niederlande 
Produktion/ Ausgaben/ 

Produktion Nach Gütern 
Einkommen 

Österreich Produktion/ Ausgaben Produktion 
Auf der 
Aggregationsebene 

Portugal 
Produktion/ Ausgaben/ Produktion/ 

Nach Gütern 
Einkommen Ausgaben 

Finnland Produktion/ Ausgaben Produktion 
Auf der 
Aggregationsebene 

Schweden 
Produktion/ Ausgaben/ 

Ausgaben Nach Gütern 
Einkommen 

Vereinigtes Produktion/ Ausgaben/ Durchschnitt aus 
Nach Gütern 

Königreich Einkommen den drei Ansätzen 

Quelle: Europäischer Rechnungshof (2000d), S. 16. 

Da das BSP eine der wesentlichen Bemessungsgrundlagen des Eigenmittel-
systems darstellt, muß es in der praktischen Anwendung zumindest zwei Be-
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dingungen genügen. Zum einen sollte auf nationaler Ebene der quantitativ 
ermittelte Wert ein möglichst guter Schätzer für den theoretisch wahren Wert 
des BSP sein, der sich ergäbe, wenn man alle relevanten Transaktionen ent-
sprechend den vorgegebenen Regeln vollständig erfassen könnte. Die stati-
stisch gemessenen Größen müssen ein korrektes, umfassendes und verläßli-
ches Bild der Realität wiedergeben. 

Zum anderen - wenn auch damit zusammenhängend - müssen die von den 
Mitgliedstaaten ermittelten BSP-Daten sowohl bezüglich ihrer konzep-
tionellen Abgrenzung als auch ihrer praktischen Ermittlung untereinander 
vergleichbar sein. Konkret bedeutet das, daß sowohl die konzeptionellen Er-
fassungsregeln, Definitionen und Normen als auch die tatsächlich verwende-
ten Datenquellen, Basisstatistiken und statistischen Verfahren in den Mit-
gliedstaaten einen hohen Homogenitätsgrad aufweisen sollten.546 Neben der 
Vereinheitlichung des grundlegenden, abstrakten Regelwerks muß auch ein 
vergleichbar hoher Effizienzgrad der nationalen Erhebungsinstrumente und 
-institutionen sichergestellt sein, damit das BSP aus operativer Sicht als eine 
geeignete Bemessungsgrundlage für die Finanzierung des EU-Haushaltes 
angesehen werden kann. Nur wenn die europaweite Vergleichbarkeit im 
Rahmen akzeptabler und unvermeidlicher statistischer Fehler gesichert ist, 
kann das BSP - wie prinzipiell jedes andere Aggregat der ESVG auch - als 
sinnvolle zieladäquate Maßgröße für die Beitragskapazität der Mitgliedstaa-
ten herangezogen werden. Wäre dies nicht der Fall, so daß die nationalen 
Zahlungen an die EU durch hohe meßtechnisch bestimmte stochastische 
Schwankungen und Verzerrungen charakterisiert wären, so würde das Ziel 
einer horizontal gerechten Lastenaufteilung von vornherein ad absurdum ge-
führt und es käme zu einer willkürlichen Bevorzugung oder Benachteiligung 
einzelner Mitgliedstaaten. 

Im Vergleich zu internationalen Konjunkturanalysen, die üblicherweise auf 
der Basis von Wachstumsraten erfolgen, stellt die Verwendung von Niveau-
werten im Rahmen des Eigenmittelsystems eine zusätzliche Verkomplizie-

546 Vgl. für dieses zweigeteilte Anforderungsschema auch Europäischer Rechnungshof 
(2000d), S. 5 sowie Europäischer Rechnungshof (1996), S. 42. Als weiteres - überge-
ordnetes - Problem stellt sich die Frage, inwieweit das BSP oder andere von der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung generierte Größen überhaupt als Wohlstandsindikator 
geeignet sind. Vgl. zum Problem der Vergleichbarkeit von BSP-Daten im Rahmen des 
Eigenmittelsystems auch Messal (1991), S. 92-96. 

206 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



4 Statistische Grundlagen und Probleme der Berechnung der Finanzbeiträge 

rung dar, da Strukturunterschiede und unterschiedliche Effizienzgrade der 
nationalen statistischen Erfassungssysteme, auch wenn sie im Zeitablauf 
konstant bleiben, erfaßt werden müßten.547 Während der internationale Ver-
gleich von Wachstumsraten beispielsweise nicht dadurch beeinträchtigt 
wird, daß sich der Effizienzgrad der nationalen Erfassungssysteme um einen 
konstanten Faktor - z.B. was die Einbeziehung der Schattenwirtschaft be-
trifft - unterscheidet, spielen solche Unterschiede bei der Berechnung von 
Absolutwerten eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus hat die internatio-
nale Gegenüberstellung von Wachstumsraten den Vorteil, daß keine Umre-
chung in eine einheitliche Währung erforderlich ist, und somit die Frage 
nach dem „richtigen" Wechselkurs vernachlässigt werden kann.548 

Eine einheitliche und zuverlässige Ermittlung des BSP bzw. des BIP ist ne-
ben der Funktion als Bemessungsgrundlage im Eigenmittelsystem auch des-
halb von entscheidender Bedeutung, da diesen Aggregaten der VGR auch in 
anderen Teilbereichen der Europäischen Union und ihres Haushalts eine 
wichtige Rolle zukommt: Zu denken ist hierbei u.a. an die Kappung der 
MwSt-Bemessungsgrundlage, die Berechnung der Finanzierung der Korrek-
tur für das Vereinigte Königreich, die Gesamtobergrenze der Eigenmittel 
sowie die Rolle des BSP/BIP auf der Ausgabenseite des Haushalts, etwa im 
Rahmen der Begrenzung des maximal zulässigen Ausgabenbetrages für den 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Ab-
teilung Garantie (EAGFL-Garantie) oder der Definition von Anspruchskrite-
rien in der Struktur- und Kohäsionspolitik.549 

Das potentielle Argument, daß das BSP bereits früher im Rahmen von Über-
gangsregelungen als Grundlage für ( temporär begrenzte) Finanz bei träge ge-
dient hat, obwohl die europaweite Harmonisierung der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungssysteme weitaus weniger weit fortgeschritten war, so daß 
auch die gegenwärtigen BSP-Eigenmittel auf der Basis einer unzureichend 

547 Ändert sich dagegen der Anteil der nichterfaßten wirtschaftlichen Aktivität, so werden 
davon auch Wachstumsraten beeinflußt und verfälscht. 

548 Vgl. auch Eichmann (1985), S. 519f. 
549 Darüber hinaus spielt das BIP eine tragende Rolle im Rahmen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts der Wirtschafts- und Währungsunion, vgl. für die Bedeutung des 
BSP/BIP in der EU u.a. Europäischer Rechnungshof(2000d), S. Jf., Europäischer Rech-
nungshof(1994), S. 29 und Europäischer Rechnungshof(1992), S. 41. 

207 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



4 Statistische Grundlagen und Probleme der Berechnung der Finanzbeiträge 

harmonisierten und wenig verläßlichen Bemessungsgrundlage erhoben wer-
den könnten, kann nicht überzeugen. Neben dem o.g. Gerechtigkeitsaspekt 
kommt hinzu, daß es sich damals um zeitlich befristete Ausnahmeregelungen 
handelte, die in Ermangelung besserer Alternativen als Behelfsmaßnahmen 
zu interpretieren sind. Das gegenwärtige System (inklusive potentieller Neu-
regelungen) erhebt dagegen den Anspruch, den Zustand eines „Provisori-
ums" hinter sich zu haben und eine regelgerechte Aufteilung der Zahlungen 
zu generieren, die von unerwarteten und unbekannten Schocks und Verzer-
rungen in der statistischen Erfassung weitgehend unabhängig sein sollte. 
Darüber hinaus hat sich das Eigenmittelvolumen in der Zwischenzeit deut-
lich erhöht, so daß sich meßtechnische Verzerrungen ceteris paribus in im-
mer größeren absoluten Fehlern auswirken. Von daher stellt die Einheitlich-
keit der Erfassungsmethoden der nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen im ESVG und die daraus resultierende Vergleichbarkeit der Da-
tenbasis, nicht zuletzt auch unter dem Aspekt der fortschreitenden europäi-
schen Integration, eine conditio sine qua non für die sinnvolle Anwendung 
der BSP-Eigenmittel dar. 

Spätestens mit der Einführung der BSP-Eigenmittelkategorie im Jahre 1988 
entstand somit ein nicht unerheblicher Harmonisierungsbedarf im ESVG, um 
eine einheitliche und für alle Mitgliedstaaten vergleichbare Bemessungs-
grundlage zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde vom Rat die Richtlinie 
(89/130/EWG, Euratom)550 vom 13. Februar 1989 zur Harmonisierung des 
Bruttosozialproduktes zu Marktpreisen beschlossen. Durch den Übergang 
zum ESVG 95 wurde mit dem Inkrafttreten des neuen Eigenmittelbeschlus-
ses eine solche Detailregelung für ein einzelnes makroökonomisches Aggre-
gat überflüssig, da die konzeptionelle Struktur der gesamten Definitionen 
und Normen des ESVG 95 für alle Mitgliedstaaten verbindlich ist. Nichtsde-
stoweniger ist damit zunächst nur auf der übergeordneten Definitionsebene 
eine ausreichende Harmonisierung erreicht. 

Die Hauptprobleme bei der Anwendung des Bruttosozialprodukts als Bemes-
sungsgrundlage im Rahmen des Eigenmittelsystems resultieren jedoch auf 
der Ebene der konkreten empirischen Messungen aus der Tatsache, daß es 
sich dabei um eine rein statistische Größe mit einem potentiellen Unsicher-

550 Europäischer Rat (1989c) ergänzt durch eine Entscheidung der Europäischen Kommissi-
on (1994). 
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heitsbereich handelt und nicht um eine nach strengen steuerlichen Kriterien 
ermittelte Bemessungsgrundlage.551 Die Buchungen im System der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung können sich nicht an direkt meß- und 
nachprüfbaren Angaben und Geschäftsvorfällen orientieren, sondern sie er-
folgen auf der Basis primär- und sekundärstatistisch gewonnener Daten aus 
einer Vielzahl verschiedener Berichtssysteme.552 Somit gehen in die Berech-
nung des BSP ,, ... Schätzungen, Abgleiche zwischen verschiedenen Quellen, 
Modellierungen und Expertenzahlen" ein mit der Folge, daß der tatsächliche 
Wert unbekannt bleibt.553 Hinzu kommt, daß die VGR als das für das BSP 
grundlegende „Rechenwerk" ein offenes, historisch gewachsenes und auf 
Konventionen beruhendes System ist, das unterschiedliche Informations-
zwecke erfüllen soll. Dementsprechend stellen die Vereinten Nationen 
bezüglich ihres revidierten internationalen Leit- und Referenzsystems „Sys-
tem of National Accounts" (SNA) aus dem Jahre 1993 fest: 554 „The System is 
inevitably a compromise intended to yield the maximum benefits to different 
kinds of users and may not therefore be optimal for any one purpose taken in 
isolation". 

Im folgenden sollen zunächst die potentiellen Problembereiche diskutiert 
werden, die sich hinsichtlich der Datenqualität und -genauigkeit innerhalb 
eines Mitgliedstaates ergeben. Im Anschluß daran wird auf die erforderliche 
Harmonisierung und die Probleme bei ihrer Umsetzung auf europäischer 
Ebene eingegangen. 

551 Einschränkend muß an dieser Stelle bemerkt werden, daß auch die Erhebung steuerlicher 
Bemessungsgrundlagen nicht frei von Fehlern ist und in ihrer Qualität u.a. in starkem 
Maße von der Effizienz der jeweiligen Steuerbehörden und Kontrollmechanismen ab-
hängen kann. 

552 Vgl. Statistisches Bundesamt (1989), S. 22f., Stobbe (1994), S. 401f., Cordes (1996), S. 
18f., Brümmerhoff (1994), S. 423f. und Frenkel/John (1999), S. 11 lf. Es gehen Daten 
aus der gesamten amtlichen und nichtamtlichen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialstatistik 
sowie verwandter Statistikbereiche in die Berechnung ein, wobei teilweise Hochrech-
nungen, ergänzende Schätzungen sowie Inter- und Extrapolationen notwendig sind, so 
daß ein gewisses Maß an Willkür nicht zu vermeiden ist. 

553 Europäischer Rechnungshof(2000d), S. 3. 
554 United Nations et al. (1993), S. 15. 
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4.3.2.2 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
von (nationalen) BSP-Daten 

4.3.2.2.1 Systemimmanente Meß- und Bewertungsprobleme 

Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von BSP-Daten im Sinne einer Über-
einstimmung mit den wahren, aber nicht direkt beobachtbaren Werten wird 
bereits auf nationaler Ebene durch verschiedene Fehlerquellen einge-
schränkt.555 Diese resultieren im wesentlichen aus Abgrenzungsprohlemen 
sowie aus der teilweise schwierigen und unsicheren Datenlage. Ein Großteil 
der zur Berechnung verwendeten Daten entstammt aus Primär- oder Sekun-
därstatistiken556, die für unterschiedliche Anwendungen konzipiert sind. Je 
nach dem, ob das BSP gemäß der Entstehungsrechnung, Verwendungsrech-
nung oder Verteilungsrechnung ermittelt wird, bilden andere Datenquellen 
die Berechnungsgrundlage. Aufgrund dieser Datenunsicherheit lassen sich 
verschiedene Fehlerquellen unterscheiden.557 

Zunächst kann es aufgrund des erforderlichen Abstimmungsbedarfs zwischen 
den unterschiedlichen Datenquellen zu konzeptionellen Fehlern bei der not-
wendigen Anpassung - insbesondere von Daten aus Sekundärstatistiken - an 
das Konzept der Sozialproduktsberechnung und dessen Abgrenzungen, Defi-
nitionen und Klassifizierungen kommen.558 Ähnliche Probleme treten auf, 
wenn für eine Größe mehrere Datenquellen mit jeweils unterschiedlichen Er-
gebnissen existieren, unter denen man sich entscheiden oder die man auf ge-
eignete Weise verknüpfen muß, so daß ein subjektives Element in die Berech-
nungen eingeht. Neben Fragen der Auswahl, Umrechnung und Kombination 
verschiedener Sekundärstatistiken hängt die Zuverlässigkeit der BSP-Daten 

555 Vgl. u.a. Stobbe (1994), S. 388-407 oder Brümrnerhoff(1995), S. 60-94. Ähnlich auch 
Europäische Rechnungshof ( 1996a), S. 42f. Vgl. zur Qualität der ( deutschen) Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung auch Stahmer (1993) und Rinne (1998), (1994b) sowie zur 
Qualität statistischer Daten aJlgemein Neubauer (1993). Eine ausführliche Auseinander-
setzung mit den Problemen der statistischen Sozialproduktsmessung findet sich bei Rin-
ne (1967). 

556 Als Sekundärstatistiken der VGR werden Datenquellen bezeichnet, die nicht eigenstän-
dig zum Zwecke der VGR erhoben werden, sondern für andere Zwecke als Primärstati-
stiken dienen. 

557 Vgl. zum folgenden insbesondere FrenkeUJohn (1999), S. 111-116. 
558 Vgl. auch Statistisches Bundesamt (1989), S. 22f. 
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auch entscheidend von ihrer jeweiligen Qualität ab. Grundsätzlich kann es bei 
der Datenerhebung immer zu Verzerrungen, Ungenauigkeiten oder Erfas-
sungsfehlern kommen. Teilweise müssen Daten, die nur selten beobachtet 
bzw. erhoben werden, extrapoliert oder durch Schätzungen substituiert wer-
den.559 Darüber hinaus treten gerade im Unternehmenssektor verschiedene 
Bewertungsprobleme auf, beispielsweise bei der Berechnung von Abschrei-
bungen oder Vorratsänderungen (Lagerbestandsänderungen), die einen gewis-
sen Ermessensspielraum lassen. 560 Grundsätzlich bestehen Bewertungsproble-
me bei allen Transaktionen, für die kein direkter Marktpreis existiert und man 
auf „marktpreisähnliche" Ersatzkonstruktionen zurückgreifen muß. Bedeuten-
des Beispiel hierfür ist die Produktionstätigkeit des Staates, die in der Regel 
zu „Kostenpreisen" angesetzt wird, ohne daß darin der tatsächliche Wert zum 
Ausdruck kommen muß561 . Daneben wird die Genauigkeit der Berechnung 
auch dadurch eingeschränkt, daß teilweise Transaktionen unterstellt werden 
oder anders in die Berechnung eingehen, als sie tatsächlich stattgefunden ha-
ben. Hierbei ist z.B. an die Nutzung von Wohneigentum durch die Eigentümer 
zu denken. Bei diesen fiktiven Transaktionen müssen für die BSP-Berechnung 
unterstellte Einkünfte, die einen nicht unerheblichen Ermessensspielraum im-
plizieren, angesetzt werden, da kein tatsächlicher Transaktionspreis exi-
stiert.562 Schließlich kann es auch zu Doppel- oder Mehrfachzählungen kom-
men, wobei hier u.a. an die nicht immer eindeutige Trennung zwischen Vor-
leistungen und Endprodukten zu denken ist. 563 

559 Vgl. u.a. Stobbe (1994), S. 402f. und Cordes (1996), S. 19, der daraufhinweist, daß ei-
nige Schätzungen nur anhand von Plausibilitätsüberlegungen erfolgen. 

560 Vgl. auch Haslinger (1995), S. 60f. und Rinne (1994a). 
561 Vgl. Europäische Kommission ( 1985), S. 46--48, insbesondere Nr. 317 sowie Rat der EU 

(1996), S. 32 für die entsprechenden Regelungen im ESVG 2. Aufl. und ESVG 95; vgl. 
auch Brümmerhoff (1995), S. 75ff. und Cordes (1996), S. 17. Der Produktionsbegriff 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung stellt also nicht ausschließlich auf Markt-
vorgänge ab, sondern ist umfassender definiert, vgl. u.a. Brümmerhoff ( 1995), S. 61-73 
sowie Lützel (1993), S. 713 für die im SNA der Vereinten Nationen getroffenen Rege-
lungen. 

562 Vgl. Rat der EU (1996), S. 61-73, Europäische Kommission (1985), S. 165f. und Fren-
kel/John (1999), S. l 14f. In diese Kategorie fällt z.B. auch der Eigenverbrauch von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Vgl. auch Cordes (1996), S. 15f., Stobbe (1994), S. 
447 und Reich/Braakmann (1995), S. 92-95. 

563 Vgl. ausführlicher Rinne ( 1994a). 
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4.3.2.2.2 Erfassungsprobleme im informellen Sektor 

Eine weitere bedeutsame Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit und Genau-
igkeit der Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung stellt mög-
licherweise die (Nicht)-Erfassung der Schattenwirtschaft bzw. des sogenann-
ten informellen Sektors dar.564 Werden bedeutende Teilbereiche der 
wirtschaftlichen Aktivität nicht oder nur unzureichend erfaßt, so daß das 
BSP bzw. BIP zu geringe Werte ausweist, kann dies die Funktionsfähigkeit 
des Eigenmittelsystems beeinträchtigen und zu unerwünschten Verzerrungen 
in den Beitragslasten der Mitgliedstaaten führen.565 Dies wäre beispielsweise 
immer dann der Fall, wenn sich der informelle Sektor in den einzelnen Län-
dern der Europäischen Union größenmäßig signifikant unterscheiden würde. 
Da europaweit seit den 70er Jahren von einem stetigen Anstieg der Schat-
tenwirtschaft ausgegangen wird, sowohl absolut als auch relativ, könnte die-
sem Aspekt ein immer stärkeres Gewicht zukommen. Auch wenn die Erfas-
sungsprobleme der Schattenwirtschaft im Grunde nur ein weiteres „system-
immanentes" Problem der VGR darstellen und somit nahtlos an die Ausfüh-
rungen des letzten Abschnitts anknüpfen, erscheint eine eigenständige Be-
handlung dieses Themenbereichs im Zusammenhang mit der Ermittlung der 
BSP-Eigenmittelgrundlage aufgrund des möglicherweise gravierenden quan-
titativen Ausmaßes angemessen. Schätzungen deuten auf einen Anteil der 
Schattenwirtschaft von teilweise deutlich über 20 % des BSP in den Mit-
gliedstaaten der EU hin, so daß eine signifikante Beeinträchtigung der Funk-
tionsweise der BSP-Eigenmittel nicht ausgeschlossen werden kann.566 

564 Neben diesen Begriffen finden sich eine ganze Reihe alternativer Bezeichnungen für die 
Schattenwirtschaft oder einzelner Teilbereiche, wie etwa nichterfaßte Wirtschaft, illega-
le Wirtschaft, Untergrundwirtschaft oder Schwarzarbeit, die entweder synonym oder 
zumindest mit ähnlicher Intention verwendet werden. Feige (1989), S. 16, Smith, S. 
( 1986), S. 6 und Macafee (1980), S. 81 nennen exemplarisch jeweils einige der im eng-
lischen Sprachgebrauch anzutreffenden Synonyme. Dazu gehören u.a. "underground, 
subterranean, shadow, informal, hidden, parallel, dual, black, grey, clandestine, second, 
twilight und cash economy''. 

565 Vgl. auch Europäischer Rechnungshof ( 1998b ), S. 68. 
566 Vgl. für eine umfassende Übersicht über die der quantitativen Ergebnisse verschiedener 

Untersuchungen zum Ausmaß der Schattenwirtschaft insbesondere Schneider/Enste 
(2000a), Schneider (2000a), (2000b) und Schneider (1997). Allerdings ist ihre Bedeu-
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Hierzu ist zunächst eine problemadäquate Arbeitsdefinition des Begriffs der 
Schattenwirtschaft bzw. des informellen Sektors erforderlich, da in der Lite-
ratur keine einheitliche Abgrenzung existiert und eine solche angesichts der 
unterschiedlichen Untersuchungsschwerpunkte und Erkenntnisobjekte letzt-
lich auch gar nicht sinnvoll möglich ist.567 Vor allem im Hinblick auf die In-
terpretation der zahlreichen empirischen Schätzversuche zum Umfang der 
Schattenwirtschaft ist eine klare inhaltliche und begriffliche Abgrenzung des 
problemrelevanten Teils der Schattenwirtschaft unerläßlich, da die Kongru-
enz zwischen verwendetem Schätzansatz und der spezifisch interessierenden 
Abgrenzung nicht immer sichergestellt ist. 

Weit gefaßte Definitionen des informellen Sektors, die auch die Selbstver-
sorgungswirtschaft im Sinne eigenerstellter Leistungen privater Haushalte 
einschließen, sind für das hier interessierende Problem der möglichst voll-
ständigen Erfassung des BSP nicht dienlich, da eigenerstellte Leistungen 
nach den Konventionen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht 
erfaßt werden.568 Ebenso können aber auch engere Abgrenzungen der Schat-
tenwirtschaft, bei denen die dem Staat (inklusive Sozialversicherungen) ent-
gangenen Einnahmen im Mittelpunkt stehen, ungeeignet sein, da die VGR 
nicht (nur) auf Steuerstatistiken basiert, so daß derartige „steuerlich ver-
heimlichte" Transaktionen in aggregierter Form teilweise durchaus regi-
striert werden können. 

tung für die Funktionsfähigkeit des Eigenmittelsystems vor dem Hintergrund der fol-
genden Ausführungen zu relativieren. 

567 Vgl. z.B. Frey (1984), S. 103, Blades (1982a), S. 30, (1982b), S. 15, Cassel (1982), S. 
343 und Döhrn (1986/87), S. 367-370 sowie die Ausführungen bei Petry/Wied-
Nebbeling (1987), S. 5-25 und Langfeld! (1984), S. 4--12. Je nach Interessenschwer-
punkt können z.B. die dem Staat durch die Schattenwirtschaft entgehenden Einnahmen 
im Mittelpunkt stehen oder aber die im Bereich der nicht-offiziellen Wirtschaft erbrach-
te Wertschöpfung. 

568 Dennoch kann eine solche Abgrenzung auch im Rahmen des Eigenmittelsystems der EU 
von Bedeutung sein, wenn man die grundsätzliche Eignung des BSP oder des BIP als 
Wohlstandsindikator hinterfragt, an dem sich die Zahlungen der Mitgliedstaaten im Sin-
ne des „Leistungsfähigkeitsprinzips" orientieren. Da die Höhe des amtlich ausgewiese-
nen Sozialprodukts ceteris paribus eine steigende Funktion des Grades an Arbeitsteilung 
ist, können hieraus Verzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten entstehen. Gerade im 
Hinblick auf die EU-Osterweiterung und der damit verbundenen strukturellen Heteroge-
nität der Volkswirtschaften könnte diesem Punkt eine gewisse Bedeutung zukommen. 
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Statt dessen beinhaltet die hier relevante Definition der Schattenwirtschaft 
alle ökonomischen Tätigkeiten, die aufgrund bestehender Konventionen in 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfaßt werden müßten, aber aus 
welchem Grund auch immer, nicht ausgewiesen werden. 569 Um Verwechs-
lungen mit anderen Abgrenzungen der Schattenwirtschaft zu vermeiden, soll 
daher im weiteren auch der Begriff der „unrecorded economy" im Sinne der 
statistisch nicht erfaßten Wirtschaft als Synonym verwendet werden. Ent-
sprechend der Konzeption des ESVG 95 berücksichtigt diese Definition auch 
alle illegalen „produktiven" Wirtschaftsaktivitäten, unabhängig davon, ob 
sie per se verboten sind (z.B. Produktion und Handel mit Drogen), oder ob 
der illegale Charakter einer an sich legalen Tätigkeit erst aus ihrer Verheim-
lichung vor dem Staat zum Zwecke der Vermeidung bzw. Hinterziehung von 
staatlichen Zwangsabgaben (u.a. Steuern, Zölle, Sozialversicherungs-
abgaben, Gebühren) resultiert.570 Das Zusammenspiel zwischen der hier ge-
wählten Abgrenzung der Schattenwirtschaft (unrecorded economy) im Ver-
hältnis zur gesamten wirtschaftlichen Aktivität einer Volkswirtschaft und 
der statistischen Messung des BSP im Rahmen der VGR läßt sich in Anleh-
nung an Cassel (1982) verdeutlichen (vgl. Abbildung 7). 

Dabei wird eine Volkswirtschaft zunächst in zwei Teilbereiche untergliedert: 
die offizielle Wirtschaft (first economy, formal economy) und die Schatten-
wirtschaft im weiteren Sinne (second economy, informal economy). 571 

569 So etwa auch die Definition bei Schneider/Enste (2000a), S. 78, Tanzi (1980), S. 428, 
Macafee (1980), S. 81 und Blades (1982a), S. 30 sowie (1982b), S. 15; ähnlich auch 
Frey(1984), S. 103. 

570 Rat der EU (1996), S. 22, S. 61 und S. 85. So auch Europäischer Rechnungshof(2000d), 
s. 7. 

571 Vgl. Cassel (1982), S. 344---347. Cassel selbst spricht in diesem Zusammenhang nur von 
offizieller Wirtschaft versus Schattenwirtschaft. Die Ergänzung „im weiteren Sinne" er-
scheint jedoch an dieser Stelle im Hinblick auf die weitere Diskussion zur Begriffsver-
deutlichung hilfreich, ohne jedoch inhaltliche Änderungen zu implizieren. 

214 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



4 Statistische Grundlagen und Probleme der Berechnung der Finanzbeiträge 

Abbildung 7: Schattenwirtschaft und VGR 

Öffentliche 
Haushalte 

Offizielle Wir1schaft .... __ 
Voli<sv,r1schaft 

SchatlMMr1schaft i.w.S. 
ooanl0,,"1Tlll)ecxrcmy 

Gesamtwirtschafiche Wertschöpfimg (Frl>rachtes S07ialprodukt) 

Auszuweisendes S07ialprodukt (VGR-Soll) 

Ausgewiesenes S07ialprodukt (VGR-Ist) 

Quelle: Cassel (1982), S. 345 mit Ergänzungen von Petry/Wied-Nebbeling (1987), S. 11. 

Die grau markierten Flächen in der unteren Ebene des Organigramms sind dabei wie folgt 
zu interpretieren: 
A: Auszuweisendes Sozialprodukt, das offenkundig und legal erbracht wird, aber wegen 

unzureichender Erfassungsmethoden nicht ausgewiesen ist. 

B: Auszuweisendes Sozialprodukt, das legal oder illegal erbracht, aber verheimlicht wird 
und deshalb offiziell nicht ausgewiesen werden kann (= ,,unrecorded economy"; stati-
stisch nicht erfaßte Wirtschaft). 

C: Erbrachtes Sozialprodukt, das aufgrund bestehender internationaler VGR-Konventionen 
von der VGR nicht ausgewiesen wird. 

D: Im ausgewiesenen Sozialprodukt enthaltene Schätzungen für schattenwirtschaftliche 
Aktivitäten 
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Die offizielle Wirtschaft unterteilt sich in öffentliche Wirtschaft und Privat-
wirtschaft, wobei jeweils noch zwischen Haushalten und Unternehmen un-
terschieden werden kann. Die Schattenwirtschaft i.w.S., die als Oberbegriff 
für alle Arten „nicht-offiziellen" Wirtschaftens mit positiver Wertschöpfung 
verstanden werden kann, untergliedert sich nach Cassel in die beiden Teilbe-
reiche Untergrundwirtschaft (hier auch als Schattenwirtschaft i.e.S. oder 
hidden economy bezeichnet)572 und Selbstversorgungswirtschaft. Als Ab-
grenzungskriterium dient dabei, ob die statistische Erfassung der jeweiligen 
ökonomischen Aktivitäten gemäß den Konventionen des ESVG vorgeschrie-
ben ist oder nicht. 

Während die Untergrundwirtschaft dadurch gekennzeichnet ist, daß sie auf-
grund ihres „marktlichen" Charakters in der VGR ausgewiesen werden soll-
te, umfaßt die Selbstversorgungswirtschaft ökonomische Tatbestände, die in 
der Sozialproduktsberechnung bewußt nicht berücksichtigt werden. Wie be-
reits angedeutet ist dies im wesentlichen die Produktion von Haushalten an 
Gütern des sekundären und tertiären Sektors für den Eigenbedarf. 573 

Da der Bereich der Selbstversorgungswirtschaft (Fläche C) bewußt nicht in 
der VGR berücksichtigt werden muß, stellt seine Nichterfassung auch kein 
Problem für die statistische Ermittlung des BSP dar. Für die Frage, ob und 
inwieweit die amtlichen Sozialproduktsberechnungen das tatsächlich er-
brachte Sozialprodukt aufgrund von Schattenwirtschaft unterschätzen, ist 
dieser Bereich somit irrelevant, da der für die Fragestellung „sinnvoll" abge-
grenzte Schattenwirtschaftsbegriff im Sinne der unrecorded economy nur 
solche ökonomischen Tatbestände umfassen darf, die auch in der VGR be-
rücksichtigt werden sollten. 

572 Die Untergrundwirtschaft kommt der landläufigen Interpretation der Schattenwirtschaft 
am nächsten,. Sie umfaßt - unabhängig von der statistischen Erfassung - alle produkti-
ven wirtschaftlichen Transaktionen, die entweder direkt illegal sind oder zum Zwecke 
der Abgabenhinterziehung illegal ausgeübt werden. 

573 Vgl. hierzu genauer Blades (1982a), S. 30f. Als bedeutende Ausnahme sei an dieser 
Stelle nur auf selbstgenutztes Wohneigentum hingewiesen, das in der VGR berücksich-
tigt wird. Genauere Angaben über die Abgrenzung der im ESVG nicht berücksichtigten 
Aktivitäten finden sich u.a. in Rat der EU (1996), S. 61, Ziffer 3.08 und 3.09. Vgl. auch 
United Nations et al. (1993), S. 4f. 
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Weniger eindeutig stellt sich die Situation im Bereich der Schattenwirtschaft 
i.e.S. (Untergrundwirtschaft) dar. Hierbei handelt es sich um marktliche 
Transaktionen, die jedoch nicht Teil der offiziellen Wirtschaft sind, weil die 
Akteure für ihre direkt oder indirekt illegalen Handlungsweisen das Licht 
der „staatlichen Öffentlichkeit" scheuen. Im wesentlichen läßt sich die Un-
tergrundwirtschaft in drei Hauptkomponenten unterteilen.574 Zum einen Gü-
ter und Dienstleistungen, deren Produktion und Weitergabe grundsätzlich 
legal ist, die jedoch illegal gehandelt werden, um Steuern und Abgaben zu 
vermeiden. Hier sei auf die „klassische" Schwarzarbeit oder den Schwarz-
handel verwiesen. Zum anderen existieren daneben zweitens Aktivitäten, 
deren Ausführung grundsätzlich verboten sind, wie etwa Drogenhandel u.ä. 
Als dritter Teilbereich ist schließlich die fehlerhafte Erfassung bestimmter 
„Einkommen in Güterform" zu nennen, die als Vorleistungen in der VGR 
erfaßt werden und zu einer Unterschätzung des Inlandsprodukts führen. 
Hierzu zählt beispielsweise der Warendiebstahl im Untemehmensbereich. 575 

Zwar gestaltet sich die Erfassung dieser Wirtschaftsaktivitäten schwierig, 
allerdings ist es keineswegs so, daß sie bei der Berechnungen des BSP voll-
ständig unberücksichtigt blieben. Statt dessen wird ein Teil über Umwege 
und indirekte Schätzungen im Rahmen der VGR erfaßt.576 In Abbildung 7 
findet sich dieser Sachverhalt in Form der hellgrau markierten Fläche D 
wieder, die ein Teil des ausgewiesenen Sozialprodukts (VGR-Ist) repräsen-
tiert. Auch Blades weist darauf hin, daß die meisten OECD-Länder versu-
chen, Teile der Schattenwirtschaft im BIP zu erfassen:577 Entweder über die 
Verwendung von Basisquellen, von denen vermutet wird, daß sie ver-

574 Vgl. Blades (1982a), S. 3lf. sowie Brümmerhoff(!995), S. 71. Eine ausführlichere Auf-
listung der zur Untergrundwirtschaft zu rechnenden Aktivitäten findet sich z.B. bei Cas-
sel ( 1982), S. 348. 

575 Vgl. Cassel (1982), S. 347. Warendiebstahl im Unternehmensbereich erhöht die Vorlei-
stungen, so daß sich das ausgewiesene Sozialprodukt verringert, vgl. auch Blades 
(1982a), S. 28. Hierzu kritisch dagegen Barthelemy (1988), S. 191. 

576 Vgl. Petry/Wied-Nebbeling (1987), S. 10: ,,Immer dann, wenn c. p. Output und Vorlei-
stungen auf dem Wege der Erhebung oder Schätzung zutreffend ermittelt werden, spielt 
es für die Höhe der ausgewiesenen Wertschöpfung keine Rolle, ob Teile des Inputs 
durch Tätigkeiten erbracht werden, die nach allgemeinem Verständnis zu den schatten-
wirtschaftlichen Aktivitäten zählen". Vgl. auch die Grafik bei Blades (1982a), S. 32. 

577 Blades (1982a), S. 28 und (1982b), S. 15f. 
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gleichsweise wenig verzerrt sind, oder durch explizite Korrekturen von Ba-
sisquellen, die einen zu geringen Ausweis vermuten lassen. Da in der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung neben Steuerstatistiken auch eine 
Vielzahl anderer Quellen herangezogen wird, bilden sich fehlerhafte Steuer-
erklärungen nicht in vollem Umfang in den Schätzungen der VGR-
Aggregate ab.578 Beispielsweise erfolgt in Deutschland die Ermittlung von 
Zinseinkommen auf Basis von Geldvermögensbeständen und nicht anhand 
von Steuererklärungen. Die Verwendung unterschiedlicher, voneinander un-
abhängiger Datenquellen für ein und denselben Sachverhalt kann somit zu 
einer erhöhten Vollständigkeit bezüglich der statistischen Erfassung der 
VGR beitragen.579 

Mit diesem Sachverhalt ist auch die Tatsache kompatibel, daß die unter-
schiedlichen Berechnungsansätze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung - Entstehungsrechnung, Verwendungsrechnung und Verteilungsrech-
nung - in der Regel unterschiedliche Werte aufweisen, wobei die auf den 
Einkommen basierende Verteilungsrechnung tendenziell die niedrigsten 
Werte aufweist.580 Die aus den unterschiedlichen Ansätzen resultierende Dif-
ferenz für das BSP bzw. BIP wird teilweise auch als Untergrenze der Schat-
tenwirtschaft interpretiert. 581 Aufgrund ihrer statistischen Einbeziehung in 
das BSP ist sie allerdings kein Bestandteil der unrecorded economy und trägt 
daher auch nicht zu Verzerrungen der makroökonomischen Aggregate bei.582 

Hier wird nochmals die bedeutende Rolle einer der Fragestellung angemes-
senen Abgrenzung der Schattenwirtschaft deutlich. Eine mögliche Beein-

578 So auch Tanzi (1999), S. F344f. und Reuter (1982). 
579 Lützel (1982), S. 290. Vgl. auch Brürnmerhoff(1995), S. 72 und Wolff(1994a), S. 332 

und (1994b), S. 382. 
580 Macafee (1980), S. 81-83. 
581 Vgl. für diesen Ansatz zur Messung der Schattenwirtschaft u.a. Macafee (1980), S. 85, 

Frey/Pommerehne (1982), S. 7-9, Blades (1982a), S. 33f., Barthelemy (1988), S. 189-
192, Feige (1989), S. 29-31 und Schneider/Enste (2000a), S. 92f. Allerdings wird dieses 
Schätzverfahren aufgrund diverser Schwächen insgesamt als sehr kritisch und unzuver-
lässig eingeschätzt. Da im Rahmen der VGR-Berechnungen die unterschiedlichen An-
sätze aufeinander abgestimmt werden, reflektieren die veröffentlichten Werte der ma-
kroökonomischen Aggregate diese Diskrepanzen nur noch unzureichend. 

582 Vgl. für die Trennung zwischen Untergrundwirtschaft und unrecorded economy auch 
Petry/Wied-Nebbeleing (1987), S. 10-25 und Lützel (1982), S. 289-291. 
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trächtigung der BSP-Eigenmittel kann somit nur aus Fläche B resultieren, 
also dem Teilbereich der Untergrundwirtschaft, der im Rahmen der VGR 
nicht erfaßt wird, obwohl er dies eigentlich sollte.583 Zusammenfassend läßt 
sich der Zusammenhang auch wie folgt darstellen: 

Abbildung 8: Untergrundwirtschaft und unrecorded economy 

Gesamtes BIP gemäß der international vereinbarten Erfassungskonventionen 

Untergrundwirtschaft 
Schattenwirtschaft i.e.S. 

.._ _____ o_f_fi_zi-el-le_w_irt-sc_h_a_ft ___ ~__,l,i 

• ... i 
statistisch nicht ' 

erfaßtes BIP 
= unrecorded 

economy 

tatsächlich statistisch erfaßtes BIP 

Quelle: In Anlehnung an Blades (1982a), S. 32. 

-.... ; 

Aus diesem Sachverhalt resultieren gravierende Implikationen für die Inter-
pretation der üblicherweise genannten Schätzungen des Volumens der Schat-
tenwirtschaft in bezug auf die Funktionsfähigkeit der BSP-Eigenmittel. Sol-
che Schätzungen über das Ausmaß der Untergrundwirtschaft und der unre-
corded economy sind grundsätzlich schwierig, da es sich dabei um einen Be-
reich ökonomischer Aktivität handelt, bei dem die Akteure gerade darum 
bemüht sind, möglichst wenig nachvollziehbare und damit meßbare Spuren 
zu hinterlassen. Das Verwischen nachvollziehbarer Spuren stellt quasi ein 
konstitutives Element der Schattenwirtschaft dar. Dennoch - oder gerade 
deshalb - wurden vielfältige Versuche unternommen, Anhaltspunkte über 

583 Für andere Fragestellungen bezüglich des Ausmaßes der Schattenwirtschaft, etwa im 
Bereich der entgangenen Einnahmen der gesetzlichen Sozialversicherungen, kann dage-
gen das Gesamtausmaß der Untergrundwirtschaft, also Fläche B und D relevant sein. 
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die Größenordnung der Untergrundwirtschaft zu erhalten. Die folgende Gra-
fik skizziert überblicksartig die zahlreichen entwickelten Verfahren (vgl. 
Abbildung 9). 

Abbildung 9: Verfahren zur Quantifizierung des Umfangs der 
Schattenwirtschaft 

Verfahren zur Quantifizierung der Schattenwirtschaft i.e.S. 

direkte Verfahren 
(Be,gungen) 

frei~llige Befragungen 
Befragungen durch Insti-

tutionen mit 
Sanktions-
befugnis 

Demos- Experten-
kopische befragung 

Befra-
gungen 

indirekte I Verfahren 

~-~-In-d-ik~~~lo_ra_ns_ä_tz~e-----i'~ 

Elektri- VGR- Arbeits- Bargeld-
zitäts- Ansatz marlet- wnlauf-
ver- ansatz ansatz 

brauch 

Trans-
aktions-
ansatz 

Bargeld- Determinanten-
NE- ansatz; 

Ansatz Methode der 
unbeobachtbaren 

Variablen 

Monetäre Ansätze 
(weiche 

Modellierung) 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Petry/Wied-Nebbeling (1987), S. 45. Übersichten 
über die Verfahren finden sich darüber hinaus - ohne Anspruch auf Vollständig-
keit - u.a. in Schneider/Enste (2000a), (2000b), Schneider (2000a), Feige (1989), 
Kirchgässner (1984), Schrage (1984) sowie Frey/Pommerehne (1983) und (1984) 
und Weck/Pommerehne/Frey (1984). 

Daß die verschiedenen Verfahren angesichts des empirisch nur schwer zu 
fassenden Phänomens zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen, ist da-
her wenig verwunderlich. Die Übersicht in Schneider/Enste (2000a) spricht 
hierzu eine eindeutige Sprache.584 Für die Industrieländer finden sich je nach 
Land und betrachtetem Zeitraum durchschnittliche Unterschiede vom Faktor 
3 bis 4, wobei im Extremfäll die Schätzwerte über das 1 0fache voneinander 

584 Schneider/Enste (2000a), S. 104-107. Ähnlich auch Schneider/Enste (2000b), S. 37-40. 
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abweichen. 585 Allerdings wird dadurch weder die Interpretation der Ergeb-
nisse noch das Ableiten eindeutiger Schluß- und Handlungsempfehlungen 
erleichtert. 

Besondere Aufmerksamkeit und Bedeutung unter den Verfahren haben die 
monetären Schätzansätze gewonnen.586 Zum einen können sie vergleichswei-
se unproblematisch durchgeführt werden und sind nicht auf die Mitwir-
kungsbereitschaft der in der Schattenwirtschaft Tätigen angewiesen, zum 
anderen erscheint die zugrundeliegende Überlegung, daß Aktivitäten der Un-
tergrundwirtschaft hauptsächlich über Bargeld abgewickelt werden und sich 
entsprechende Spuren in den monetären Aggregaten nachweisen lassen kön-
nen, einleuchtend. Umfangreiche Untersuchungen wurden insbesondere mit 
dem Bargeldnachfrage-Ansatz gemacht.587 Dabei wird über multiple Regres-
sionen zunächst versucht, den Einfluß der unterschiedlichen Determinanten 
der Geldnachfrage zu quantifizieren. Als Haupteinflußfaktoren werden zu-
sätzlich zu den wichtigen ökonomischen Größen wie Einkommen, Zinsen, 
Preisniveau und Zahlungsgewohnheiten auch die vermuteten Ursachen der 
Schattenwirtschaft berücksichtigt. Hierzu zählen u.a. Steuersätze, Regulie-
rungsdichte und Komplexität des Steuersystems.588 Unter Verwendung der so 
erhaltenen Koeffizienten wird eine theoretische Bargeldnachfrage simuliert, 
bei der die vermuteten Determinanten der Schattenwirtschaft auf niedrigem 
Niveau konstant gehalten werden. Diese simulierte Bargeldnachfrage reprä-
sentiert eine Welt ohne bzw. mit niedriger Schattenwirtschaft, da ihre Ent-
stehungsgründe (fiktiv) ausgeschaltet bzw. begrenzt werden. Aus der Diffe-
renz zwischen tatsächlicher und theoretischer Bargeldhaltung schließt man 

585 So unterschieden sich für Kanada angegebenen Schätzungen in der Periode 1986-1990 
um den Faktor 15, 1. 

586 Erste monetäre Schätzversuche zur Bestimmung der Größe der Schattenwirtschaft un-
ternahmen Gutmann (1977) mit dem Bargeldumlaufansatz, Feige (1979) mit dem auf 
der Fisher'schen Quantitätsgleichung aufbauenden Transaktionsansatz sowie Tanzi 
(1980), (1983) und Klovland (1984) mit dem Bargeldnachfrage-Ansatz, dessen Grund-
überlegungen sich auf Cagan ( 1958) zurückführen lassen. Insbesondere die ersten mone-
tären Schätzverfahren wurden aufgrund ihrer einfachen Struktur und der teilweise hohen 
Schätzergebnisse stark kritisiert. Vgl. für einen Überblick neben den in Abbildung 9 ge-
nannten Quellen auch Karmann (1986) und Hofreither/Schneider ( 1987). 

587 Vgl. die Übersicht bei Schneider/Enste (2000a), S. 94-109. 
588 Oftmals beschränkt man sich aus Vereinfachungsgründen auf die Steuersätze. 
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unter Berücksichtigung der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes auf das 
Ausmaß der Untergrundwirtschaft. 589 Für die überwiegende Mehrzahl der 
Mitgliedstaaten der EU wurden von Schneider/Enste (2000a) und Schneider 
(2000b) die folgenden Werte für die Größe der Schattenwirtschaft zusam-
mengestellt: 

Tabelle 19: Geschätzte Schattenwirtschaft in den Mitgliedstaaten der EU 

Größe der Schattenwirtschaft als Anteil am BIP 

Mitgliedstaat 

Durchschnitt 
1994-951) 

Belgien 21,5 % 

Dänemark 17,8% 

Deutschland 13,5% 

Griechenland 29,6% 

Spanien 22,4% 

Frankreich 14,5 % 

Irland 15,4% 

Italien 26,0% 

Luxemburg k.A. 

Niederlande 13,7% 

Österreich 7,0% 

Portugal 22,1 % 

Finnland k.A. 

Schweden 18,6% 

Vereinigtes Königreich 12,5 % 

1> Schneider/Enste (2000a), S. 104. 
2> Schneider (2000b), S. 18. 

(Bargeldnachfrage-Ansatz) 

Durchschnitt 
1996-971) 

22,2% 

18,2% 

14,8% 

30,1 % 

23,0% 

14,8% 

16,0% 

27,2% 

k.A. 

13,8% 

8,6% 

22,8% 

k.A. 

19,5% 

13,0 % 

Quelle: Schneider/Enste (2000a), S: 104, Schneider (2000b), S. 18. 

589 Vgl. auch SchneiderNolkert (2000), S. 7-10. 
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19982) 

22,6% 

18,4 % 

14,7% 

29,0% 

23,4% 

14,9% 

16,3 % 

27,8% 

k.A. 

13,5 % 

9,1 % 

k.A. 

k.A. 

20,0% 

13,0% 
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Allerdings ist auch der Bargeldnachfrage-Ansatz teilweise heftig kritisiert 
worden.590 So wird zunächst darauf hingewiesen, daß nicht alle Transaktio-
nen in der Schattenwirtschaft mit Bargeld bezahlt werden. Darüber hinaus 
wird als Ursache der Schattenwirtschaft in den meisten Untersuchungen nur 
die Steuerbelastung berücksichtigt, nicht aber sonstige Einflußfaktoren, wie 
z.B. Regulierungsdichte oder „Steuerzahlungsmoral". Ähnliche Kritik wird 
auch bezüglich der Einbeziehung veränderter Zahlungsgewohnheiten vorge-
bracht, die nur rudimentär erfolgt. Darüber hinaus besteht für einige der be-
trachteten Landeswährungen das Problem, daß ein Großteil des Bargelds im 
Ausland gehalten wird oder wurde, wobei der genaue Anteil jedoch unbe-
kannt ist.591 Schließlich wird auch die mangels besserer Alternativen aufge-
stellte Hypothese in Frage gestellt, daß die Geldumlaufsgeschwindigkeit in 
der Schattenwirtschaft genauso hoch sei wie in der offiziellen Wirtschaft. 
Schließlich wird als letzter Kritikpunkt angeführt, daß beim Bargeldnachfra-
ge-Ansatz ein Basisjahr benötigt wird, in dem annahmegemäß keine (oder 
nur in sehr geringem Umfang) Schattenwirtschaft existierte. 

Neben diesen grundsätzlichen Kritikpunkten am Bargeldnachfrage-Ansatz 
ist aus Sicht der hier interessierenden Fragestellung zusätzlich anzumerken, 
daß die gesamte Untergrundwirtschaft gemessen wird und nicht nur der An-
teil der unrecorded economy.592 Auch wenn mangels verfügbarer Daten keine 
genauen Aussagen über das quantitative Verhältnis der unrecorded economy 
zur Untergrundwirtschaft gemacht werden können, so kann doch vermutet 
werden, daß die üblicherweise genannten Größenordnungen der Schatten-
wirtschaft, die für die Mitgliedstaaten der EU zwischen 7 % und 30 % lie-
gen, die tatsächliche Beeinträchtigung der VGR durch die unrecorded eco-
nomy erheblich überschätzen dürften. 

590 Vgl. für die folgende Zusammenstellung der Hauptkritikpunkte Schneider/Enste 
(2000a), S. 95f. Die geäußerten Kritikpunkte können sowohl sowohl auf eine höhere als 
auch auf eine niedrigere Schattenwirtschaft hindeuten. Vgl. auch Thomas, J. (1999), 
S. F382-F388. 

591 Vgl. zu dieser Problematik u.a. Feige (1994), (1996) und Rogoff (1998). 
592 Darüber hinaus erfassen diese Schätzversuche auch „unproduktive" illegale Aktivitäten, 

die aus grundsätzlichen Erwägungen in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht 
berücksichtigt werden, aber dennoch in Form von Bargeldtransaktionen durchgeführt 
werden, vgl. Blades (1982a), S. 31. 
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Die mit monetären Schätzansätzen gewonnenen empirischen Ergebnisse über 
das Ausmaß der Schattenwirtschaft dürfen also nicht ohne weiteres als nicht-
erfaßtes Bruttosozialprodukt bzw. Bruttoinlandsprodukt interpretiert werden. 
Zwar können monetäre Ansätze in der Tat dazu verwendet werden, den Um-
fang der Untergrundwirtschaft abzuschätzen, die schlichte Hinzuaddierung 
der so erhaltenen Resultate zum offiziell ausgewiesenen BSP oder BIP birgt 
jedoch die Gefahr einer teilweisen Doppelzählung. 

Würden die in Tabelle 19 dargestellten Schätzungen tatsächlich die stati-
stisch nicht erfaßte Wertschöpfung korrekt widerspiegeln, so bedeutete dies 
angesichts der gravierenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in 
der Tat eine erhebliche Beeinträchtigung für das Eigenmittelsystem im all-
gemeinen und die BSP-Eigenmittel im speziellen. Die Überlegungen zu Be-
ginn dieses Abschnittes deuten jedoch darauf hin, daß die Fehlergröße bei 
der Messung des BSP geringer ist als der Gesamtumfang der Untergrund-
wirtschaft, wobei Schätzungen über die Größenordnung jedoch reine Speku-
lation bleiben müssen. 

In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, daß die Europäische Kom-
mission seit längerem darum bemüht ist, die Vollständigkeit der im Rahmen 
des ESVG ausgewiesenen makroökonomischen Aggregate zu erhöhen, so 
daß sich der Anteil der unrecorded economy an der Untergrundwirtschaft 
verringert.593 Bezüglich der BSP-Eigenmittel ist dabei insbesondere die Ent-
scheidung (94/168/EG, Euratom) der Europäischen Kommission (1994) zu 
nennen, die eine Ergänzung der BSP-Richtlinie (89/130/EWG, Euratom) 
darstellte und die die einheitliche Berücksichtigung aller Wirtschafts-
aktivitäten der Untergrundwirtschaft, die nicht als solche illegal sind, bei der 
BSP-Ermittlung forderte. 594 Allerdings muß das Ziel einer gesicherten voll-
ständigen Erfassung der Untergrundwirtschaft durch das ESVG als unreali-
stisch bezeichnet werden. Diese Einschätzung scheint auch der Europäische 
Rechungshof (1997a) zu teilen, der feststellt, daß die Schwierigkeiten der 

593 Vgl. Moore (1993), S. 803, Stobbe (1994), S. 400 und Wolff(l994b). Vgl. auch Euro-
päischer Rechnungshof (1998b ), S. 70, der daran erinnert, daß die Mitgliedstaaten daran 
gehalten sind, die Schattenwirtschaft angemessen zu berücksichtigen. 

594 Gemäß dem ESVG 95 müssen dagegen alle produktiven Transaktionen der Untergrund-
wirtschaft berücksichtigt werden. Daraus schließt der Europäische Rechnungshof 
(2000d), S. 7, daß illegale Aktivitäten in den einzelnen Mitgliedstaaten zuvor unter-
schiedlich behandelt wurden. 
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Erfassung der Schattenwirtschaft noch ein für alle Mitgliedstaaten ungelö-
stes Problem darstellen.595 Insgesamt ist also davon auszugehen, daß eine 
hundertprozentige Genauigkeit für die BSP-Berechnung nicht erreicht wer-
den kann und Fehler bei der Ermittlung von Aggregaten der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung unvermeidlich sind. 596 

Eine Möglichkeit, diesen Unsicherheitsbereich darzustellen, besteht in der 
Angabe von subjektiven vermuteten Fehlerbereichen durch Experten. 597 Die-
ses Verfahren wird beispielsweise vom britischen Statistischen Zentralamt 
angewendet, das seine Jahresangaben je nach dem Grad ihrer Verläßlichkeit 
in vier Kategorien unterteilt. Das BSP fällt dabei in die sogenannte Katego-
rie A, für die ein Unsicherheitsbereich von ± 3 % unterstellt wird. Eine ähn-
liche Größenordnung nennen auch Frenkel/John (1999) für die Inlandspro-
duktzahlen der Bundesrepublik Deutschland, die auf eine Größenordnung 
von etwa 3 % verweisen, dabei allerdings zu Recht anfügen, daß die Beurtei-
lung der Qualität dieser Daten notwendigerweise subjektiv ist.598 

In diese Richtung gehen auch Vorschläge des Europäischen Rechnungsho-
fes, der sich in den 90er Jahren in seinen Jahresberichten mehrfach mit der 
Qualität und Zuverlässigkeit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
im allgemeinen und den BSP-Schätzungen im speziellen beschäftigt hat.599 

Ausgehend davon, daß die verschiedenen Unsicherheitsquellen die Gesamt-
zuverlässigkeit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bestimmen, 
schlägt der Europäische Rechnungshof die Berechnung von „subjektiven 
Konfidenzintervallen" vor. Voraussetzung hierfür ist, daß für die einzelnen 
Fehlerquellen Unsicherheitsbereiche angegeben werden können bzw. sich 

595 Europäischer Rechnungshof(l997a), S. 32. 
596 So auch Stobbe (1994), S. 403. 
597 Vgl. zwn folgenden Rinne (1998), S. 217-219, (1994b), S. 15lf. und ausführlich Rinne 

(1967), S. 301-314 sowie Stobbe (1994), S. 403ff., Hamer (1970), S. 83-88 und auch 
Reich/Braakmann (1995), S. 193-195. Insbesondere Rinne äußert sich kritisch zu dieser 
Vorgehensweise, die bereits in den 40er Jahren von Rao (1940) für Indien und Kuznets 
(1941), S. 501-540 für die USA angewendet wurde. 

598 FrenkeVJohn (1999), S. 116; so auch Stobbe (1994), S. 403, der bezüglich der britischen 
Vorgehensweise ebenfalls darauf hinweist, daß die Angabe von Unsicherheitsbereichen 
auf Vermutungen beruht, die durch kein objektives Verfahren erhärtet werden. 

599 Vgl. hierzu u.a. Europäischer Rechnungshof (1996a), S. 42-44, der diesbezüglich auf 
zwei Pilotuntersuchungen hinweist: Calzaroni/Puggioni (1995) und Penneck (1995). 
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die Konsequenzen der Unsicherheiten in statistischen Konzepten ausdrücken 
lassen. Die Konfidenzintervalle gäben dann einen Bereich an, der den tat-
sächlichen Wert des BSP mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit um-
schließt. Allerdings befinden sich die Überlegungen zur Berechnung von 
Konfidenzintervallen für Aggregate des ESVG noch in einem Anfangsstadi-
um. Kritisch an einer solchen Vorgehensweise ist u.a., daß es sich bei den 
angegebenen Fehlermargen um subjektive Schätzungen handelt, die von 
Dritten nicht nachvollziehbar sind.600 Da die Erhebungsfehler im Rahmen der 
VGR vermutlich keine stochastischen Zufallsfehler sind, sondern einen sy-
stematischen Einfluß ausüben, ist eine objektive, wahrscheinlichkeitstheore-
tisch fundierte Angabe von Konfidenzintervallen dagegen nicht möglich.601 

Somit sind die Fehlerschätzwerte nur deskriptiv verwendbar und stellen kei-
ne Schwankungs- oder Konfidenzintervalle im strengen wahrscheinlichkeits-
theoretischen Sinne dar. Auf statistische Instrumente und Konzepte aus der 
Theorie der Fehlerschätzung kann man daher im Rahmen der Abschätzung 
des statistischen Fehlers in der VGR so gut wie nicht zurückgreifen.602 Eine 
alternative Methode zur Darstellung der Qualität von Größen der VGR be-
steht in der Vergabe von Gütegraden, wie sie beispielsweise von Clark 
(1938, S. 61-65) oder für die VGR-Komponenten der USA von Young 
(1974) vorgenommen wurde.603 

Letztendlich zeigen diese Überlegungen, daß eine völlig fehlerfreie und ein-
deutige Erfassung und Berechnung der nationalen Bruttosozialprodukte 
nicht möglich ist. Zusätzliche Probleme, die im folgenden behandelt werden, 
ergeben sich, wenn man von der nationalstaatlichen Ebene der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung auf die europäischen Ebene übergeht. 604 

600 Eine ausführlichere Darstellung der Kritikpunkte findet sich in Rinne (1998), S. 218f. 
und (1994b), S. 149ff. 

601 Vgl. Rinne (1967), S. 301. 
602 Als weiteren Kritikpunkt, der im Rahmen des Eigenmittelsystems allerdings nur von 

untergeordneter Rolle ist, führt Rinne (1998), S. 218f. an, daß sich die Fehlermargen nur 
auf Niveaugrößen beziehen, so daß mangels Gültigkeit der Gesetze der Fehlerfortpflan-
zung keine direkte Berechnung für Wachstumsraten oder Strukturquoten möglich sei. 

603 Vgl. hierzu auch Rinne (1994b), S. 151f. sowie Rinne (1998), S. 218f. 
604 Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß diese beiden Bereiche nicht völlig unabhängig 

voneinander sind. 
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4.3.2.3 Zur Vergleichbarkeit von BSP-Daten auf europäischer 
Ebene 

Da die Bruttosozialprodukte der einzelnen Mitgliedstaaten als Bemessungs-
grundlage herangezogen werden, ist eine möglichst gute Vergleichbarkeit 
ihrer absoluten Niveauwerte anzustreben, um Verzerrungen zu vermeiden. 
Nur so läßt sich eine zieladäquate Durchführung des Eigenmittelbeschlusses 
durchführen. Wie bereits erwähnt, resultieren daraus im Vergleich zur Be-
rechnung von Wachstumsraten besondere Anforderungen an die statistischen 
Institutionen, da konstant bleibende strukturelle Erfassungsunterschiede zu 
permanenten „Fehlern" in der Berechung der BSP-Eigenmittel führen. 

Allgemein setzt die internationale Vergleichbarkeit der BSP-Daten zweierlei 
Dinge voraus.605 Zum einen müssen die verwendeten Definitionen, Begriffs-
abgrenzungen und Verbuchungsregeln harmonisiert sein und einen ausrei-
chenden Übereinstimmungsgrad aufweisen. Hier geht es also im wesentli-
chen um die rechnungskonzeptionelle Angleichung und Rahmensetzung be-
züglich der nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen mit dem 
Ziel einer Vereinheitlichung der statistischen Normen. Zum anderen müssen 
aber auch die konkreten statistischen Erhebungs-, Bewertungs- und Berech-
nungsverfahren sowie die zugrundeliegenden Primär- und Sekundärstatisti-
ken möglichst äquivalent sein, um den diskretionären Handlungs- und Er-
messensspielraum der nationalen statistischen Ämter einzuschränken und 
somit eine einheitliche Datengrundlage zu generieren.606 Darüber hinaus 
kann außerhalb der Europäischen Währungsunion auch der zur Umrechnung 
verwendete Wechselkurs eine entscheidende Rolle spielen. Je nach Frage-
stellung erweist sich die Anwendung von nominalen Wechselkursen oder 
von Kaufkraftparitäten als ökonomisch sinnvoll. 

605 Vgl. zum folgenden z.B. Cordes (1996), S. 28f. und S. 35 sowie Europäischer Rech-
nungshof (2000d), S. 5, (1998b), S. 66 und (1996a), S. 42, der von konzeptioneller und 
praktischer Vergleichbarkeit spricht. Diese Unterscheidung findet sich auch bereits in 
den Erwägungsgrilnden der BSP-Richtlinie (89/130/EWG, Euratom), Rat der EG 
(1989c), S. 26. 

606 Einschränkend ist allerdings anzumerken, daß bei einer zu starken europaweiten Verein-
heitlichung die Gefahr besteht, daß spezifische nationale Anforderungen an die Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung nicht mehr ausreichend berücksichtigt werden können, 
vgl. Moore (1993), S. 803. 
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Für die ersten Jahre nach Einführung der vierten Eigenmittelkategorie muß 
man davon ausgehen, daß die Harmonisierung der Erfassungsmethoden, so-
wohl in konzeptioneller als auch in praktischer Hinsicht, nur begrenzt reali-
siert war.607 Außerdem wurde zum damaligen Zeitpunkt befürchtet, daß eine 
adäquate Vereinheitlichung, die befriedigende Ergebnisse liefern würde, 
nicht innerhalb weniger Jahre zu bewerkstelligen sei. 608 

Inzwischen ist allerdings auf definitorischer Ebene eine praktisch vollstän-
dige Harmonisierung erreicht worden und es ist davon auszugehen, daß auch 
die notwendige Umsetzung der damit verbundenen konzeptionellen Ände-
rungen in den einzelnen Ländern zum größten Teil bereits realisiert wurde 
oder in naher Zukunft fertiggestellt wird. Neben der BSP-Richtlinie des Ra-
tes (89/130/EWG, Euratom) ist hierfür vor allem die Einführung des ESVG 
95 verantwortlich609, mit dem ein für alle Mitgliedstaaten der EU verbindli-
ches statistisches Regelwerk geschaffen wurde und das zu erheblichen Ände-
rungen in den bis dato existierenden nationalen VGR-Systemen führte. 610 

Seit April 1999 erfolgen die ersten Teillieferungen nach den neuen Regelun-
gen, wobei zunächst nur mit den Hauptaggregaten begonnen wurde. Eine 
vollständige Anwendung des ESVG auf alle Teilbereiche war erst für das 
Jahr 2003 vorgesehen, wobei den Mitgliedstaaten jeweils zusätzliche Aus-
nahmeregelungen bis zum Jahr 2005 eingeräumt wurden.611 Aus konzeptio-

607 Vgl. die Ausführungen des Europäischen Rechnungshofes in seinen Jahresberichten, 
insbesondere Europäischer Rechnungshof (1992), S. 43, der auf zahlreiche ungelöste 
Fragen bezüglich einer europaweiten Vereinheitlichung der VGR-Regelungen zum da-
maligen Zeitpunkt hinweist. 

608 Vgl. z.B. Messal (1991), S. 94. 
609 Vgl. Rat der EU (1996) für das ESVG 95. 
610 Frenkel/John (1999), S. 122 sprechen beispielsweise von den gravierendsten Änderun-

gen, denen sich das deutsche System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung seit 
seiner Einführung gegenübersieht. Konsequenterweise wird es aus Kapazitäts- und Ko-
stengründen nach der vollständigen Einführung des ESVG 95 kein eigenständiges deut-
sches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen mehr geben. Vgl. auch Lützel 
(1994), S. llOf. und S. 113 sowie Cordes (1996), S. 33. Zwar besteht zunächst nur die 
Verpflichtung, die ESVG-Regeln innerhalb des sogenannten VGR-Lieferprogramms 
einzuhalten, so daß theoretisch ein eigenständiges nationales System weitergeführt wer-
den könnte. Allerdings wird der Aufwand für ein solches Vorgehen als zu hoch einge-
schätzt. 

611 Vgl. Rat der EU (1996), Anhang B, S. 422-469. 
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neller Sicht ist durch das ESVG 95 eine EU-weite Harmonisierung der stati-
stischen Konzepte, Klassifikationen und Buchungsregeln sichergestellt, so 
daß die Voraussetzungen für eine zuverlässige und vergleichbare quantitati-
ve Beschreibung der Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten geschaffen wur-
den_ 612 

Bezüglich der praktischen Vergleichbarkeit ist dagegen weiterhin von einem 
gewissen Unsicherheitsbereich auszugehen, da eine vollständige Harmoni-
sierung der statistischen Erfassungsmethoden aufgrund nationaler Besonder-
heiten in der Verfügbarkeit der Datenquellen kaum realisierbar ist.613 In die-
sem Bereich besteht somit möglicherweise noch Handlungsbedarf, um eine 
bessere Vergleichbarkeit der BSP-Daten zu gewährleisten.614 Diesbezüglich 
sind auch die Bestrebungen des Europäischen Rechnungshofs erwähnens-
wert, der seit längerem die Entwicklung und Einführung von Indikatoren für 
die Vergleichbarkeit der BSP-Daten zwischen den Mitgliedstaaten fordert, 
allerdings bisher ohne durchschlagenden Erfolg.615 Die Bedeutung einer eu-
ropaweiten Harmonisierung und Verbesserung der Berechnung von VGR-
Aggregaten manifestiert sich nicht zuletzt an den teilweise drastischen Erhö-
hungen, die im Rahmen bereits vollzogener Maßnahmen bei der BSP-
Berechnung zu beobachten waren. Insbesondere die BSP-Werte von Grie-

612 Bleses/Essig/Hartmann/Strohm (1999), S. 257. 
613 Europäischer Rechnungshof (1998b), S. 66, Europäischer Rechnungshof (1996a), S. 42 

sowie die Antwort der Kommission auf S. 53. Vgl. auch den Hinweis in DIW (1999), 
S. l, auf die weiterhin unterschiedliche Qualität der Primärstatistiken und Europäische 
Kommission (200li), S. 26. 

614 Implizit findet sich diese Forderung auch in Europäischer Rechnungshof (1998b) und 
(2000d), S. 9. Der kritischen Sicht des Rechnungshofes aus früheren Jahren hat sich 
auch das Europäische Parlament angeschlossen, das die Kommission aufgefordert hat, 
,, ... die erforderlichen Vorschriften zur Verbesserung und Harmonisierung der BSP-
Grundlagen vorzulegen und die diesbezüglichen Kontrollen sicherzustellen", Europäi-
sches Parlament (1995b), S. 60; vgl. ausführlicher auch Europäisches Parlament 
(1995a), S. 20-22. 

615 Europäischer Rechnungshof(2000d), S. 10, Europäischer Rechnungshof(l998b), S. 66 
und erstmals Europäischer Rechnungshof (1996a), S. 42-44. Die Europäischen Kom-
mission mißt diesem Ansatz jedoch nur eine eingeschränkte Bedeutung bei und be-
schränkte sich bisher auf die Prüfung möglicher Lösungsalternativen, vgl. die Antwort 
der Kommission in Europäischer Rechungshof (1996a), S. 53 und Europäischer Rech-
nungshof (2000d), S. 20. 
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chenland, Portugal und Luxemburg wurden in einer Größenordnung von 
10-20 % nach oben korrigiert. 616 Auch in anderen Ländern gab es Bemühun-
gen für eine Verbesserung der BSP-Ermittlung, wenngleich sich die Korrek-
turen in deutlich geringeren Größenordnungen bewegten.617 

Um die methodische Harmonisierung der BSP-Berechnungen voranzubrin-
gen, machte die Europäische Kommission in der Vergangenheit sogenannte 
,,Vorbehalte" zu den von den Mitgliedstaaten gemachten BSP-Berech-
nungen, die sich teilweise auf alle oder auch nur auf bestimmte Mitgliedstaa-
ten bezogen.618 Sie haben zur Folge, daß die von den Mitgliedstaaten über-
mittelten BSP-Daten auch nach der sonst üblichen Frist von 4 Jahren noch 
geändert werden können, da ein mit „Vorbehalten" belegtes BSP für ein ge-
gebenes Haushaltsjahr von der Kommission nicht als endgültig feststehend 
angesehen wird und die Mitgliedstaaten zur Vornahme entsprechender Be-
richtigungen aufgefordert werden können.619 Bei den alle Länder betreffen-
den Problembereichen handelte es sich dabei u.a. um die Vollständigkeit des 
BSP und hier insbesondere um die Erfassung der Schattenwirtschaft, den 
Übergang vom BIP zum BSP, die Behandlung der Dienstleistungen im Woh-
nungssektor, die Berücksichtigung von Subventionen und die Klassifikation 
von Steuern sowie die Behandlung der staatlichen und privaten Verwaltun-
gen. 620 Ende 1999 bestanden noch 69 Vorbehalte, wobei ein Großteil auf die 
im Jahr 1995 neu beigetretenen Mitgliedstaaten fiel oder den Übergang vom 
ESVG 79 zum ESVG 95 betraf.621 

616 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1996a), S. 52 (Antworten der Kommission). Ähnlich 
auch Europäischer Rechnungshof (1994), S. 32, der darauf hinweist, daß es auch für Ir-
land zu Beginn der 90er Jahre eine signifikante Korrektur gab. 

617 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1994), S. 32 und Europäischer Rechungshof 
(1996a), S. 52. 

618 Vgl. EuropäischerRechnungshof(2000d), S. 4. 
619 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1994), S. 32 und vor allem Europäischer Rechnungs-

hof (1993), S. 32. Vgl. allgemeiner bezüglich der „Vorbehalte" Europäischer Rech-
nungshof (1997), S. 32ff. und Europäischer Rechnungshof (2000d), S. 4f. Die Mehrzahl 
der Vorbehalte, 128 von insgesamt 157, wurde im Jahr 1992 mitgeteilt, vgl. auch Euro-
päischer Rechnungshof(1993b), S. 3lf. 

620 Vgl. für eine nach Mitgliedstaaten differenzierten Auflistung Europäische Kommission 
(1997e), S. 34-39. 

621 Europäischer Rechnungshof (2000d), S. 6. 
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Während ein Großteil der Vorbehalte im Rahmen der Einführung des ESVG 
95 gelöst wurde,622 dürfte es sich im Bereich der Messung der Unrecorded 
economy um ein systemimmanentes Problem handeln, das zwar formal durch 
die Aufhebung der Vorbehalte behoben werden kann, bei dem aber letztlich 
immer mit einem nicht zu vernachlässigenden Mindestmaß an Unsicherheit 
bezüglich der Vergleichbarkeit der statistisch erfaßten BSP-Werte zu rech-
nen ist. Geht man davon aus, daß sich die im vorangegangenen Abschnitt 
skizzierte unterschiedliche Größe des informellen Sektors in ähnlicher Weise 
auch in der unrecorded economy niederschlägt, so kann - je nach Umfang 
der unrecorded economy - eine signifikante Beeinträchtigung der Vergleich-
barkeit der BSP-Daten der Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen werden. 

4.3.3 Schlußfolgerungen bezüglich der statistischen Eignung 
des Bruttosozialprodukts als Bemessungsgrundlage 

Aufgrund der geschilderten Tatbestände ist eine hundertprozentige Genauig-
keit der BSP-Daten, bezogen auf ein vorgegebenes definitorisches Regel-
werk, nicht zu realisieren. Es bleibt immer ein unvermeidlicher Unsicher-
heitsbereich hinsichtlich der tatsächlichen Höhe des Bruttosozialprodukts 
bestehen, so daß die ausgewiesenen Werte grundsätzlich eine Scheingenau-
igkeit implizieren. Allerdings kann das Ausmaß der potentiellen Fehler und 
des daraus resultierenden Unsicherheitsgrades durch entsprechend gewählte 
Anpassungen und Kontrollen statistischer Verfahren innerhalb gewisser 
Grenzen variiert werden. Als problematisch muß dabei die Evaluierung der 
tatsächlichen Unsicherheitsmargen und der daraus resultierenden Verzerrun-
gen im ESVG angesehen werden, da es hierfür keine zuverlässigen Daten 
gibt. Inwieweit die Anregungen des Europäischen Rechnungshofes, der die 
Angabe von Konfidenzintervallen auf nationaler Ebene und die Entwicklung 
eines Systems von Vergleichsindikatoren auf internationaler Ebene vor-
schlägt, dazu beitragen können, dieses Problem objektiv zu lösen, muß letzt-
lich im Rahmen der empirischen Wirtschaftsforschung beantwortet werden. 

Grundsätzlich müssen Maßnahmen, die nur mit dem Ziel ergriffen werden, 
die Genauigkeit und Vergleichbarkeit statistischer Daten zu verbessern, un-

622 Vgl. z.B. Europäischer Rechnungshof (1995), S. 44, der auf länderspezifische Unter-
schiede bei der Realisierung der Lösungen hinweist. 
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ter Kosten-Nutzen-Aspekten diskutiert werden. Im europäischen Kontext ist 
darüber hinaus eine „politische" Einigung darüber erforderlich, inwieweit 
man potentielle Verzerrungen in der Aufteilung der Finanzierungslasten 
zwischen den Mitgliedstaaten akzeptiert. Allerdings sollte sich eine entspre-
chende Kosten-Nutzen-Analyse nicht auf das Eigenmittelsystem und seine 
Funktionsfähigkeit beschränken, sondern auch die zahlreichen weiteren 
Verwendungszwecke von ESVG-Aggregaten in der Europäischen Union be-
rücksichtigen. Es ist dabei zu bedenken, daß auch alternative Finanzierungs-
formen des EU-Haushalts, die auf statistischen Größen beruhen, in der Regel 
mit ähnlichen Fehlern behaftet sind. Explizit ist diesbezüglich die Kategorie 
der MwSt-Eigenmittel zu nennen, die zum Teil ebenfalls auf statistischen 
Hilfsgrößen basiert. Aber auch eine eigenständige europäische Steuer oder 
die direkte Beteiligung der EU an einer harmonisierten Steuerbemessungs-
grundlage in den Mitgliedstaaten, etwa in Form einer direkten Beteiligung 
der EU an der Mehrwertsteuer oder an einer harmonisierten Einkommen-
steuer, hätte mit den Problemen der Steuerhinterziehung und unterschiedlich 
effizienter Verwaltungen zu kämpfen. Daher erscheinen das BSP oder auch 
andere umfassende Aggregate der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
bei angemessener Harmonisierung durchaus dazu geeignet zu sein, als legi-
time Bemessungsgrundlage im Eigenmittelsystem zu fungieren. 

Es steht außer Frage, daß sowohl in den Mitgliedstaaten als auch den 
Europäischen Institutionen erhebliche Anstrengungen unternommen worden 
sind, um eine vergleichbare und zufriedenstellende Datenqualität 
sicherzustellen. 623 Da es sich bei der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
um ein hochkomplexes und sehr umfangreiches Daten- und Rechenwerk 
handelt, sind verbessernde Modifikationen und Änderungen, die eine erhöhte 
Genauigkeit und Vergleichbarkeit generieren, nur langsam möglich. Mit 
Abschluß der vollständigen Einführung des ESVG 95 sollte jedoch eine -
unter Kosten-Nutzen-Aspekten ausreichend zuverlässige und 
harmonisierte Bemessungsgrundlage vorliegen. 

623 Vgl. für eine implizite Beschreibung und Auflistung der Verbesserungen und Fortschrit-
te, die im Zeitablauf seit Einführung der BSP-Eigenmittel realisiert wurden, die jeweili-
gen Kapitel über die BSP-Eigenmittel in den Jahresberichten des Europäischen Re-
chungshofes und die Antworten der Kommission. 
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Allerdings erfordert die möglichst genaue Berechung des BSP einen ver-
gleichsweise langen Zeitraum. Dies wird nicht zuletzt an den Korrekturen 
deutlich, die teilweise erst Jahre nach der ersten veröffentlichten vorläufigen 
Schätzung erfolgen. Im Rahmen des Eigenmittelsystems werden daher Ände-
rungen des BSP, die bis zum 30. September des vierten auf ein bestimmtes 
Haushaltsjahr folgenden Jahres erfolgen, regulär berücksichtigt.624 Während 
des Haushaltsverfahrens muß daher auf vorläufige Schätzungen zurückgegrif-
fen werden, die teilweise erhebliche Fehlerquoten im Vergleich zu den end-
gültigen Werten aufweisen.625 Ein zu diesem Verfahren sinnvolle Alternative 
könnte in der Orientierung an statistisch abgesicherten und korrigierten Ver-
gangenheitswerten liegen. Die BSP-Eigenmittel des Haushaltsjahres t würden 
sich beispielsweise am BSP des Jahres t - 4 als Bemessungsgrundlage orientie-
ren. Ein ähnliches Verfahren könnte im übrigen auch bezüglich der MwSt.-
Eigenmittel gewählt werden, bei denen sich das Problem der Vorausschätzun-
gen mit anschließenden multiplen Korrekturen in ähnlicher Weise stellt. 

Zum einen ließe sich somit ein Großteil der aus operativer Sicht unbefriedi-
genden Korrektursalden in späteren Haushaltsjahren vermeiden, was einer 
erhöhten Transparenz gleichkäme. Zum anderen ließen sich die prozykli-
schen Effekte, die das Eigenmittelsystem im Status-quo aufweist, dadurch 
abschwächen.626 Da der EU ein Ausgleich von operativen Haushaltsdefiziten 
durch Kreditaufnahme untersagt ist, impliziert die Orientierung am (ge-
schätzten) BSP für die Ermittlung der maximal erlaubten Eigenmittelober-
grenze eine konjunkturverstärkende Wirkung. Dies gilt zumindest dann, 

624 Vgl. Artikel 10 Abs. 8 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 des Rates zur 
Durchführung des Beschlusses 94/728/EG, Euratom über das System der Eigenmittel 
der Gemeinschaften, Rat der EU (2000d), S. 7. Sofern von der Europäischen Kommissi-
on Vorbehalte gegen die Daten gemacht werden, können auch noch Änderungen für wei-
ter zurückliegende Jahre berücksichtigt werden. Im Haushaltsplan für das Jahr 2001 fin-
den sich Korrekturen, die bis Anfang der 80er Jahre zurückreichen, vgl. Europäisches 
Parlament (2001), S. 29-33. 

625 Vgl. Europäische Kommission (1996d), S. 26 und Europäischer Rechnungshof (1995), 
S.41f. 

626 Vgl. zur Prozyklik des Eigenmittelsystems z.B. Walthes (1996), S. 203, Peffekoven 
(1994), S. 93f. und Europäische Kommission (1993b), S. 23. Allerdings sollte die kon-
junkturpolitische Bedeutung des EU-Budgets nicht überschätzt werden. Zum einen ist 
sein finanzielles Volumen dafür schlicht zu gering, zum anderen verläuft die konjunktu-
relle Entwicklung in den Mitgliedstaaten der EU keineswegs immer parallel. 
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wenn der so definierte maximal zulässige Finanzrahmen weitgehend ausge-
schöpft ist. In Jahren hohen Wirtschaftswachstums kann auch das Eigenmit-
telvolumen stark ansteigen, während in rezessiven Phasen nur geringe Aus-
gabenerhöhungen - wenn überhaupt - möglich sind. Geht man von einem 
typischerweise 6-8 Jahre dauernden Konjunkturzyklus aus, so könnte die 
vorgeschlagene Verzögerung als eine Art automatischer Stabilisator fungie-
ren. Alternativ käme auch die Anwendung gleitender Durchschnitte von 
Vergangenheitswerten des BSP in Frage, womit das Problem der (variablen) 
Dauer von Konjunkturzyklen abgemildert würde. Auch wenn die Ausfüh-
rungen in Kapitel 3 nahe legen, daß der Europäischen Union keine direkte 
stabilitätspolitische Aufgabenkompetenz zugeordnet werden sollte, könnte 
eine systeminhärente stabilisierende Wirkung - auch aus politökonomischer 
Perspektive - positiv beurteilt werden, insbesondere da aufgrund der auto-
matischen Wirkungsweise keine diskretionären, defizitgenerierenden Poli-
tikentscheidungen getroffen werden müßten. Mit der Orientierung an Ver-
gangenheitswerten wäre aufgrund des feststehenden maximalen Haushalts-
volumens auch ein erhöhtes Maß an Planungssicherheit verbunden, insbe-
sondere in Phasen konjunktureller Wendepunkte, wenn die Prognosen des 
Wirtschaftswachstums sich als besonders schwierig und unzuverlässig er-
weisen. 
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5. Verteilungsgerechtigkeit und Beitragspflichten der 
Mitgliedstaaten 

5.1 Das Eigenmittelsystem unter dem Aspekt der 
Beitragskapazität der Mitgliedstaaten 

5.1.1 Vorbemerkungen 

Praktisch mit Beginn der Einführung des Eigenmittelsystems begann eine 
Diskussion über die „gerechte" Aufteilung der finanziellen Belastungen (und 
Leistungen) der Gemeinschaft zwischen den Mitgliedstaaten, die bis in die 
Gegenwart immer wieder in politischen Auseinandersetzungen über die Net-
tozahlungspositionen kulminiert. 627 Konkreter Ausfluß dieser Diskussion war 
zum einen ein im Jahre 1976 vereinbarter und auf sieben Jahre befristeter 
allgemeiner Korrekturmechanismus - auch Finanzmechanismus genannt -, 
der jedoch nie zur Anwendung kam, da kein Mitgliedstaat alle Vorausset-
zungen gleichzeitig erfüllte.628 Zum anderen konnte das Vereinigte König-
reich im Jahre 1984 auf dem Gipfel des Europäischen Rates in Fontainebleau 
einen Korrekturmechanismus zu seinen Gunsten durchsetzen, der im Eigen-
mittelbeschluß (85/257/EWG, Euratom) aus dem Jahr 1985 erstmals verbind-
lich kodifiziert wurde und der bis heute - angepaßt an die Modifikationen im 
Eigenmittelsystem - Bestand hat. 

Während die Bedeutung von Nettozahlungspositionen - zurecht - umstritten 
ist, besteht weitgehende politische Einigkeit darüber, daß im gegenwärtigen 
System die zur Deckung des EU-Haushalts erforderlichen Beitragszahlungen 

627 Treibende Kraft war nach seinem Beitritt im Jahr 1973 das Vereinigte Königreich, vgl. 
Messal (1991), S. 112, Messal (1989), S. 25f., Peffekoven (1994), S. 55 und Europäi-
sche Kommission (1995a), S. 18f. 

628 Die grundsätzliche Einigung auf einen Ausgleichsmechanismus fand am l 0. und 11. 
März 1975 durch den Europäischen Rat in Dublin statt, vgl. Messal (1991), S. 122ff. 
und Peffekoven (1994), S. 55ff. Der Wortlaut des Finanzmechanismus findet sich in 
Verordnung Nr. 1172/76 des Rates vom 17. Mai 1976 zur Schaffung eines Finanzme-
chanismus, Rat der EG (1976), geändert durch die Verordnung 2743/80 des Rates vom 
27. Oktober 1980, Rat der EG ( 1980). Eine detailliertere Beschreibung seiner Funkti-
onsweise enthält u.a. Nittka (1979), S. 286-294 und Europäische Kommission (1993b), 
s. 102. 
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der Mitgliedstaaten den jeweiligen nationalen Wohlstand in angemessener 
Weise reflektieren sollten. Wohlhabendere Länder müssen nach dieser Vor-
stellung einen höheren Pro-Kopf-Beitrag an die EU abführen, da man davon 
ausgeht, daß diese Mitgliedstaaten eine höhere nationale „Beitragskapazität" 
bzw. ,,Leistungsfähigkeit" besitzen. 

Die Umsetzung dieser Zielsetzung in der Praxis und die entsprechende Aus-
richtung der Beitragszahlungen erfordert meßbare ökonomische Indikatoren, 
die verläßliche Informationen über den jeweiligen nationalen Wohlstand und 
die daraus abgeleitete Beitragskapazität eines Mitgliedstaates liefern. Ange-
sichts der Notwendigkeit einer klaren Operationalisierbarkeit potentieller 
Indikatoren werden zu diesem Zweck vor allem makroökonomische Größen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vorgeschlagen, die ein hochag-
gregiertes und möglichst umfassendes Bild der wirtschaftlichen Lage geben 
sollen. Im gegenwärtigen Eigenmittelsystem basieren vor allem die BSP-
Eigenmittel auf diesen Überlegungen. 

Eine auf der Ebene aller Mitgliedstaaten durchgeführte Betrachtung der 
Wohlstandniveaus berücksichtigt jedoch interpersonelle und regionale Dis-
paritäten innerhalb eines Landes, die ein erhebliches Ausmaß annehmen 
können, nur rudimentär. Für einen Mitgliedstaat mit einer insgesamt homo-
genen regionalen Einkommensstruktur kann ein vergleichbares statistisches 
Wohlstandsniveau durch das BSP gemessen werden, wie für ein Land, das 
sich aus einer „reichen" und einer „armen" Region zusammensetzt,629 ohne 
daß die tatsächlichen Lebensverhältnisse in den drei Regionen auch nur an-
nähernd identisch sein müssen. So lag der durchschnittliche Wert des BIP je 
Einwohner in Deutschland in den Jahren 1995 bis 1997 bei 22.901 Euro, 
wobei Hamburg mit 41.329 Euro die Spitzenposition einnahm, während Thü-
ringen mit 13.605 Euro, also gerade einmal einem Drittel, das Schlußlicht 
bildete.630 Ähnliche Unterschiede finden sich auch in den anderen Mitglied-
staaten der EU. Da jedoch im gegenwärtigen Eigenmittelsystem, abgesehen 
von der Ausnahme der traditionellen Eigenmittel, weder die Wirtschaftssub-

629 Vgl. hierzu u.a. Scheuer (1993), S. 575. Gleiches gilt natürlich auch auf der Ebene von 
individuellen Wirtschaftssubjekten. 

630 Vgl. Behrens (2000), S. 4. Dort findet sich auch eine umfassende Übersicht über die 
regionale Struktur des Pro-Kopf-BIP in der Europäischen Union, sowohl zu nominalen 
Wechselkursen als auch zu Kaufkraftparitäten umgerechnet. 
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jekte noch die kommunalen und regionalen Jurisdiktionen direkte Schuldner 
der Eigenmittelzahlungen sind, ist zwar denkbar, aber keineswegs sicherge-
stellt, daß derartige lokale Disparitäten innerhalb der Mitgliedstaaten, etwa 
im Rahmen der nationalen Steuersysteme, adäquat berücksichtigt werden. 

Ausgehend von der Annahme, daß eine am Wohlstand und der „Beitragska-
pazität" der Mitgliedstaaten orientierte Finanzierung des EU-Haushaltes po-
litisch gewünscht wird, sollen im folgenden alternative makroökonomische 
Aggregate der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung im Hinblick auf ihre 
Eignung als Wohlstandsindikatoren diskutiert werden. Grundsätzlich ist 
hierbei bereits an dieser Stelle anzumerken, daß die Mitgliedstaaten je nach 
ausgewähltem Indikator unterschiedliche Positionen auf der „EU-
Wohlstandsskala" einnehmen können, so daß jede Reihung gewisse willkür-
liche Elemente enthält.631 

5.1.2 Zur Eignung makroökonomischer Aggregate als 
Wohlstandsindikatoren 

Die Aufteilung der Finanzierungslasten auf die einzelnen Mitgliedstaaten 
anhand makroökonomischer Aggregate aus der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung basiert auf der grundsätzlichen Vorstellung, daß diese adäqua-
te Indikatoren für den Wohlstand von Staaten sowie für internationale 
Wohlstandsvergleiche zwischen Mitgliedsländern sind. Diese Sichtweise ist 
- zurecht - nicht unumstritten, da die statistischen Rechensysteme der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht mit dem Ziel einer allgemeinen 
Wohlfahrtsmessung konzipiert wurden.632 Kritiker bringen im wesentlichen 
zwei Gruppen von Gegenargumenten gegen die Verwendung von VGR-
Aggregaten als Wohlstandsindikatoren vor.633 Zum einen wird bemängelt, 

631 Vgl. z.B. Scheuer (1993). 
632 Vgl. United Nations et al. (1993), S. l4f. und Rat der EU (1996), S. 24. Ähnlich äußert 

sich auch Eichmann (1985), S. 519. Lützel (1993), S. 717f. weist daraufhin, daß nach 
dem Verständnis der Autoren des Systems of National Accounts 1993 das BIP [ oder an-
dere Aggregate der VGR, der Verfasser] kein Maßstab für den Wohlstand oder die 
Wohlfahrt einer Nation sein soll 

633 Vgl. zum folgenden überblicksartig z.B. Haslinger (1995), S. 221-224, Stobbe (1994), 
S. 391-395, Brümmerhoff (1995), S. 227-235 oder FrenkeVJohn (l 999), S. 159-162. 
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daß bestimmte wohlstandsrelevante Vorgänge in der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung überhaupt nicht berücksichtigt werden. Zum anderen rich-
tet sich die Kritik auf die unzureichende oder falsche Erfassung von Trans-
aktionen, die der zugrundeliegenden Systematik der VGR zuwiderlaufen 
kann. Konkret können u. a. die folgenden Aspekte zu einer Fehleinschätzung 
der „tatsächlichen" Wohlfahrt anhand von Sozialproduktsgrößen führen: 634 

• Die teilweise Nichterfassung der Schattenwirtschaft sowie die Nichterfas-
sung von Eigenleistungen der privaten Haushalte; 

• die Nichterfassung sozialer Kosten und Erträge im Sinne externer Effekte; 
• die Nichtberücksichtigung der Zeitallokation der Bevölkerung, z. B. zwi-

schen Arbeit und Freizeit; 
• die Nichtberücksichtigung möglicher Beeinträchtigungen des 

Wohlstandspotentials zukünftiger Generationen; 
• die fehlende direkte Berücksichtigung der Einkommensverteilung; 
• die Nichtberücksichtigung wohlstandsrelevanter, nicht-ökonomischer 

Größen wie z.B. politische Freiheiten; 
• die Bewertung staatlicher Leistungen zu Herstellungskosten; 
• die Behandlung sämtlicher staatlicher Leistungen als Endprodukte; 
• die Behandlung sämtlicher Ausgaben privater Haushalte als Käufe von 

Endprodukten. 

Für den internationalen Vergleich resultieren zusätzliche Probleme aus hete-
rogenen Wirtschaftsstrukturen in unterschiedlichen Staaten, die verzerrende 
Effekte mit sich bringen können. Dabei ist neben der bereits erwähnten 
Schattenwirtschaft bzw. Unrecorded economy an den Umfang von Eigenlei-
stungen privater Haushalte, die Wertschätzung von Freizeit sowie den 
- nicht verteilungspolitisch motivierten - Staatsanteil in den einzelnen Län-
dern zu denken. 

Aufgrund dieser und weiterer Kritikpunkte an der Meßbarkeit des nationalen 
Wohlstandes mit Hilfe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, wurden 
Versuche unternommen, alternative Konzepte für eine adäquate Wohl-

634 Die ersten sechs Argumente gehören der ersten Gruppe an, die letzten drei dagegen der 
zweiten Argumentationsgruppe. 
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fahrtsmessung zu entwickeln.635 Dazu gehören u.a. Überlegungen von Juster 
(1973), der unter Einbeziehung einer weitgefaßten Vermögensrechnung ein 
,,wohlstandsorientiertes Inlandsprodukt" 636 vorschlägt, oder von Nordhaus/ 
Tobin (1972, 1973), die einen als „Measure of Economic Welfare" (MEW) 
bezeichneten Index aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ableiten. 

Neben diesen eindimensionalen Größen, denen als Ausgangspunkt „korrek-
turbedürftige" makroökonomische Aggregate der VGR zugrunde liegen, fin-
den sich auch Vorschläge für Systeme von sozialen Indikatoren, die eine 
Vielzahl von Einflußfaktoren auf die Lebensqualität einer Gesellschaft zu 
berücksichtigen versuchen. 637 Hierzu gehören das System der OECD (l 982, 
1986) sowie der „Human Development Index" (HOi) des United Nations 
Development Program (UNDP 1999)638 • Ein älteres Beispiele stellt die Un-
tersuchung von Hauser/Lörch (1973) zum Vergleich des Lebensstandards in 
Deutschland und Japan dar, die sich am 1966 entwickelten Standard of Li-
ving Index des United Nations Research Institute for Social Development 
(UNRISD) orientieren.639 

Des weiteren wurden in den letzten Jahren verstärkte Bemühungen unter-
nommen, das System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung in Neben-
rechnungen um zusätzliche wohlstandsrelevante Faktoren zu ergänzen. 
Diesbezüglich ist in Deutschland insbesondere die Umweltökonomische Ge-
samtrechnung sowie das Satellitensystem Haushaltsproduktion zu nennen. 640 

635 Vgl. Mamalakis (1996), Frenkel/John (1999), S. 162-169 und Haslinger (1995), 
S. 228-251; ähnlich auch Brürnrnerhoff (1995), S. 229-235. Kritisch zu diesen Weiter-
entwicklungen äußert sich von der Lippe (1996a). 

636 Zu den Vermögenskategorien von Juster zählen u.a. auch das aus den natürlichen Res-
sourcen einer Gesellschaft gebildete „natürliche Vermögen" und das „sozialpolitische 
Vermögen", das Sicherheits- und politische Freiheitsaspekte beinhaltet. 

637 Vgl. von der Lippe (1996a), für die Unterscheidung zwischen monetären Indikatoren 
(z.B. in Form von Korrekturen am Sozialprodukt) und reinen Indexmethoden. 

638 Vgl. zur Berechnung und Interpretation des HDI und anderer vorn UNDP berechneter 
Indizes insbesondere UNDP (1999), S. 127-163. 

639 Vgl. auch von der Lippe (1996a), S. 50ff. und Drewnowski (1970). 
640 Die Konzeption der Umweltökonornischen Gesamtrechung wird von Raderma-

cher/Stahmer (1994) und (1995) behandelt. Aaheim/Nyborg (1995) und Raderma-
cher/Stahmer (1996) diskutieren Möglichkeiten und Probleme einer Umweltökonorni-
schen Gesamtrechnung bzw. eines Ökosozialprodukts. Letztere verweisen explizit dar-
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Da die auf der Grundlage dieser Kritik entwickelten verschiedenen Alterna-
tivkonzepte jedoch ebenfalls mit beträchtlichen theoretischen und prakti-
schen Problemen zu kämpfen haben, erscheint die Verwendung von makro-
ökonomischen Aggregaten als Indikator für die „nationale Wohlfahrt" der 
Mitgliedstaaten der EU unter Kosten-Nutzen-Überlegungen gerechtfertigt. 
Der vergleichbare Entwicklungsstand sowie nicht allzu stark differierende 
wirtschaftliche Strukturen der Mitgliedstaaten unterstützen dieses Vorgehen, 
da sie einen ähnlichen Einfluß der nichtberücksichtigten Wohlstandsfaktoren 
auf alle Mitgliedstaaten vermuten lassen. Dementsprechend weist die Rang-
folge der Länder im Rahmen komplexer Indikatorsysteme eine gute - aber 
bei weitem nicht perfekte - Korrelation mir ihrem Rang bei volkswirtschaft-
lichen Aggregaten auf. 

Im Rahmen der Auswahl entsprechender VGR-Indikatoren für die Beitrags-
kapazität auf europäischer Ebene sind im wesentlichen zwei grundlegende 
Probleme zu lösen. Zum einen müssen sich die Mitgliedstaaten der EU auf 
eine Größe des ESVG einigen, die sie als Vergleichsmaßstab zugrunde legen 
wollen. Zum anderen stellt sich die Frage nach dem adäquaten Umrech-
nungskurs von Landeswährung in Euro, da nicht alle EU-Mitglieder auch an 
der Währungsunion teilnehmen. Da diese Entscheidungen zum Teil mit er-
heblichen finanziellen Auswirkungen für die Mitgliedstaaten verbunden sein 
können, bestehen immer wieder divergierende Auffassungen darüber, welche 
Variante zu präferieren ist. 

auf, daß mit der Umweltökonomischen Gesamtrechnung nicht der Berechnungsversuch 
eines neuen Wohlfahrtsmaßes gemacht werden sollte, vgl. Radermacher/Stahmer (1996), 
S. l 74f. Schäfer/Schwarz (1994) geben einen Überblick über das Satellitensystem Haus-
haltsproduktion. Vgl. für einen Überblick über beide „Nebenrechnungssysteme" auch 
Frenkel/John (1999), S. 169-189. 
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5.1.3 Alternative Wirtschaftsindikatoren im Rahmen der VGR 

5.1.3.1 Alternative makroökonomische Aggregate der VGR 

Im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden mehrere un-
terschiedlich abgegrenzte makroökonomische Aggregate berechnet und aus-
gewiesen. 641 Dabei können verschiedene Abgrenzungskriterien unterschieden 
werden: dabei handelt es sich um die die räumliche und zeitliche Dimensio-
nen sowie um alternative Bewertungsansätze. 

Die Unterscheidung zwischen Inlands- und Inländerkonzept (d.h. Sozialpro-
duktskonzept) stellt für eine offene Volkswirtschaft eine räumliche Abgren-
zung hinsichtlich der Einkommensentstehung dar. Gemäß dem Inlandskon-
zept erfolgt eine territoriale Abgrenzung, unabhängig davon, in welchem 
Umfang inländische oder ausländische Wirtschaftssubjekte an der 
wirtschaftlichen Aktivität innerhalb der Grenze der Volkswirtschaft beteiligt 
sind. Umgekehrt beinhaltet das Sozialprodukt das den Inländern, d.h. Ge-
bietsansässigen, aus produktiver Tätigkeit zugeflossene Einkommen, unab-
hängig vom Ort der Entstehung. Eine zeitliche Komponente bilden die Ab-
schreibungen, die das Kriterium zur Unterscheidung zwischen Brutto- und 
Nettogrößen sind. Der Einfluß von indirekten Steuern und von Subventionen 
spiegelt sich in der Bewertung der einzelnen Transaktionen wider. Dement-
sprechend wird zwischen VOR-Größen zu Marktpreisen und zu Faktorkosten 
unterschieden. 

Eine in internationalen Vergleichen häufig verwendete Größe ist das Brutto-
inlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP), das ein Maß für den Wert der Güter-
erzeugung im Inland darstellt. Es entspricht (nach der Entstehungsrechnung) 
dem Produktionswert der Waren und Dienstleistungen innerhalb einer räum-
lich abgegrenzten Volkswirtschaft, abzüglich der Vorleistungen und zuzüg-
lich der Mehrwertsteuer und der Nettoeinfuhrabgaben. Alternativ läßt sich 
das BIP auch nach der Verwendungsrechnung als Summe von privatem Ver-
brauch, Staatsverbrauch, Bruttoinvestitionen und Nettoexporten darstellen. 
Subtrahiert man vom BIP zu Marktpreisen die Abschreibungen, so erhält 
man das Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen. Dieses entspricht dem Ge-

641 Die folgende Übersicht orientiert sich u.a. an Frenkel/John (1999), S. 50-57, 
Reich/Braakmann (1995), S. 14ff. und S. 49-52, Haslinger (1995), S. 46-50, Brüm-
merhoff (1995), S. 44-59, sowie Brümmerhoff/Lützel (1994) und Härte! (1994). 
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samtwert des Konsums, der Nettoinvestitionen und dem Außenbeitrag einer 
Volkswirtschaft. Es unterscheidet sich vom Nettoinlandsprodukt zu Faktor-
kosten durch die Berücksichtigung der indirekten Steuern abzüglich von 
Subventionen. Damit entspricht letzteres wertmäßig genau den im Inland 
entstandenen Faktoreinkommen bzw. der Summe der Nettowertschöpfungen 
aller Produktionsbereiche emer Volkswirtschaft.642 

Analoge Überlegungen sind prinzipiell auch für das Bruttosozialprodukt zu 
Marktpreisen (BSP) möglich, wobei statt der „Inlandsprodukte" dann die 
entsprechenden „Sozialprodukte" entstehen. Im Gegensatz zum BIP, das die 
Wirtschaftsaktivität innerhalb eines Landes unabhängig davon erfaßt, ob es 
sich um in- oder ausländische Produktionsfaktoren handelt, beruht das BSP 
auf dem Inländerkonzept: Das Inlandsprodukt plus dem Saldo der Erwerbs-
und Vermögenseinkommen zwischen Inländern und der übrigen Welt (d.h. 
zuzüglich Einkommen aus dem Ausland und abzüglich gezahlter Einkom-
men an das Ausland) ergibt das Sozialprodukt. Übersteigt das BSP das BIP, 
so erhalten inländische Wirtschaftssubjekte mehr Einkommen aus dem Aus-
land als an ausländische Wirtschaftssubjekte fließt, d.h. der Saldo der Er-
werbs- und Vermögenseinkommen zwischen Inländern und der übrigen Welt 
ist dann positiv. Während das BIP den Gesamtwert der im Inland erzeugten 
Güter darstellt, unabhängig davon, ob in- oder ausländische Wirtschaftssub-
jekte dazu beigetragen haben, stellt das BSP auf den gesamten Einkommens-
betrag ab, der Inländern während einer Periode zufließt, unabhängig davon, 
ob er aus Produktionsaktivitäten im In- oder Ausland resultiert. Die bisheri-
gen Aussagen dieses Abschnitts faßt die folgende Abbildung 10 nochmals 
überblicksartig zusammen. 

642 Vgl. Haslinger (1995), S. 47f. 
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Abbildung 10: Übersicht über die Berechnung von Inlands- und 
Sozialprodukten 

Inlandskonzept 
(Gütersphäre) 

Summe der Produktionswerte 

- Vorleistungen 

= Bruttowertschöpfung 

+ nichtabzugsfähige Umsatz-
steuer (Mehrwertsteuer) 

+ (Netto)-Einfuhrabgaben 

= BIP zu Marktpreisen 

= Privater Verbrauch 
+ Staatsverbrauch 
+ Bruttoinvestitionen 
+ Ausfuhr 
- Einfuhr 

(Verwendungsrechnung) 

- Abschreibungen 

= Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen 

- Indirekte Steuern 

+ Subventionen 

= Nettoinlandsprodukt zu Fak-
torkosten 

(= Nettowertschöpfung) 

= Summe der im Inland entstan-
denen Erwerbs- und Vermö-
genseinkommen 

W eitere Untergliederung im 
Rahmen der Verteilungsrech-
nung möglich 

(Entstehungsrechnung) 

+ Saldo der Erwerbs- und 
Vermögenseinkommen 
zwischen Inländern und 
der übrigen Welt, d.h. 

+ Erwerbs- und Vermögensein-
kommen aus der übrigen Welt 

- Erwerbs- und V ermögensein-
kommen an die übrige Welt 

+ Saldo der Erwerbs- und 
Vermögenseinkommen 
zwischen Inländern und 
der übrigen Welt 

+ Saldo der Erwerbs- und 
Vermögenseinkommen 
zwischen Inländern und 
der übrigen Welt 

Inländerkonzept 
(Einkommenssphäre) 

= BSP zu Marktpreisen 

- Abschreibungen 

= Nettosozialprodukt zu 
Marktpreisen 

- Indirekte Steuern 

+ Subventionen 

= Nettosozialprodukt zu Fak-
torkosten 

(= Volkseinkommen) 

= Summe der den Inländern 
zugeflossenen Erwerbs-
und Vermögenseinkommen 

Weitere Untergliederung im 
Rahmen der Verteilungsrech-
nung möglich 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Haslinger (1992), S. 49, Brümmerhoff(1995), 
S. 45, Reich/Braakmann (1995), S. 50 sowie Frenkel/John (1999), S. 54 und S. 109. 
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5.1.3.2 Alternative Wechselkurse 

Im Rahmen internationaler Vergleiche kommt aufgrund der unterschiedli-
chen Währungen noch ein Umrechnungsproblem hinzu, bevor man die ma-
kroökonomischen Aggregate der VGR auch hinsichtlich ihrer absoluten Hö-
he tatsächlich vergleichen kann. Prinzipiell lassen sich hierbei nominale 
Wechselkurse (stichtagsbezogen oder als Durchschnittswerte)643 und Kauf-
kraftparitäten unterscheiden. Die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwi-
schen nominalen Wechselkursen und Kaufkraftparitäten ist gleichbedeutend 
mit der Tatsache, daß die Kaufkraftparitätentheorie nur einen eingeschränk-
ten Erklärungswert für die Entwicklung des nominalen Wechselkurses hat. 
Während die relative Kaufkraftparitätentheorie zumindest in der (ganz) lan-
gen Frist als Erklärungsmodell für Wechselkursbewegungen gelten kann, 
wird die Gültigkeit der für Niveauvergleiche erforderlichen absoluten Kauf-
kraftparität übereinstimmend als nicht gegeben angesehen.644 

Zwar hat sich innerhalb der Europäischen Union das Problem der Wechsel-
kursumrechnung durch die Einführung des Euro in 12 der 15 alten Mitglied-
staaten insofern verringert, als für diese 12 Staaten Schwankungen eines 
nominalen Wechselkurses - mangels seiner Existenz - unerheblich gewor-
den sind. Doch nicht zuletzt angesichts der Osterweiterung der EU ist bisher 
nicht absehbar, ob alle Mitgliedstaaten jemals der Währungsunion beitreten 
werden, so daß das Problem schwankender nominaler Wechselkurse auch 
innerhalb der EU noch nicht vollständig ad acta gelegt werden kann. 

Aber selbst in einer Währungsunion kann angesichts unterschiedlicher na-
tionaler oder regionaler Preisniveaus für manche Fragestellungen ein Ver-
gleich der Aggregate in Kaufkraftparitäten sinnvoll sein. Kaufkraftparitäten 
erfassen die Preisrelationen für einen einheitlichen, repräsentativen Waren-
korb zwischen verschiedenen Ländern und berücksichtigen so die Divergen-
zen des räumlichen Preisniveaus.645 Im Rahmen der EU erfolgen solche Um-

643 Sofern (neue) Mitgliedstaaten zunächst noch nicht Mitglied in der Währungsunion sind, 
aber bereits am Europäischen Wechselkursmechanismus EWS II teilnehmen, sind als 
Umrechnungskurs auch die „normativen" Zielkurse des EWS II denkbar. 

644 Einen Überblick über die Kautkraftparitätentheorie gibt z.B. Rogoff (1996). Trotz älte-
rer Vorläufer gehen ihre modernen Ursprünge vor allem auf Arbeiten von Gustav Cassel 
zu Beginn der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. 

645 Vgl. Roemer (2000), S. 370. 
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rechnungen mit Hilfe sogenannter Kaufkraftstandards (KKS). Dabei handelt 
es sich um transitive Kaufkraftparitäten, die so normiert sind, daß das BSP 
der Europäischen Union in KKS wertmäßig mit dem BSP in Euro überein-
stimmt. 646 

Während nominale Wechselkurse den Vorteil der schnellen und einfachen 
Verfügbarkeit besitzen, sind sie durch zwei gravierende Nachteile charakte-
risiert. Zum einen sind sie in erster Linie nur für international handelbare 
Güter von Bedeutung. Zum anderen werden sie kurz- und mittelfristig durch 
eine Vielzahl all jener Faktoren bestimmt, die Auswirkungen auf das Ange-
bot und die Nachfrage nach Devisen haben. Hierbei ist hauptsächlich an in-
ternationale Kapitalbewegungen zu denken, die ein Vielfaches des aufgrund 
realwirtschaftlicher Transaktionen vorgenommenen Devisenhandels ausma-
chen, so daß es bei internationalen Vergleichen realer Größen zu Verzerrun-
gen kommen kann.647 Dies gilt insbesondere dann, wenn die Wechselkurse 
durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet sind und sich - wie in der Reali-
tät - längerfristig von den realwirtschaftlichen Fundamentaldaten entfernen 
können. Somit decken sich die nominalen Umrechnungskurse selten mit den 
Kaufkraftverhältnissen. 

Kaufkraftparitäten messen demgegenüber die Kaufkraft zwischen Währun-
gen bezogen auf gleiche Mengen bestimmter Güter und gleichen somit no-
minale Wechselkursschwankungen und Preisniveauunterschiede zwischen 
den Ländern aus.648 Sie geben an, wie viele ausländische Geldeinheiten er-
forderlich sind, um im Ausland die gleiche Menge an Gütern zu erwerben, 
die man im Inland für eine inländische Geldeinheit erhält. Ihr Vorteil besteht 
darin, daß sie genauere Volumenvergleiche ermöglichen und somit zu einer 
besseren gütermäßigen Vergleichbarkeit der nationalen Ergebnisse der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen beitragen, als es bei Anwendung 
nominaler Wechselkurse der Fall ist. Insbesondere bei Vergleichen zwischen 
Staaten, die einen ausgeprägten Unterschied in ihrem Entwicklungsstand 

646 Vgl. für genauere Erläuterungen bezüglich des Kaufkraftstandards z. B. Europäische 
Kommission (l998e), S. 15ff. und Krug (1995). Vgl. allgemein zur Verwendung von 
Kaufkraftparitäten in internationalen Vergleichen auch Roemer (2000). 

647 Vgl. u.a. Strack/Heimschrott/Schönherr (1997), S. 7f., Mayer (1994), S. 216f. und 
Eichmann (1985), S. 520. 

648 Vgl. u.a. Eichmann (1985), S. 519f., Scheuer (1993), S. 574 und Dennis (2000). 
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aufweisen, hat die Umrechnung mit Kaufkraftparitäten eine gewisse Promi-
nenz erlangt.649 Die Grundlage für Kaufkraftparitäten bilden vergleichbare 
Preise eines für alle Länder identischen repräsentativen Warenkorbs.650 Ge-
rade die Bildung dieses repräsentativen Warenkorbes stellt eines der Haupt-
probleme in der Praxis dar. 

5.1.4 Geeignete Indikatoren für die Beitragskapazität auf 
europäischer Ebene 

Die konkrete Beurteilung verschiedener makroökonomischer Aggregate als 
potentielle Indikatoren für die Beitragskapazität der EU-Mitgliedstaaten 
sollte unter zwei Aspekten erfolgen. Zum einen spielen konzeptionelle Über-
legungen eine Rolle, d. h. es ist der Frage nachzugehen, welche Größen die 
Beitragskapazität aus theoretischer Sicht am besten widerspiegeln. Daneben 
ist aber auch der statistischen Datenlage Rechnung zu tragen und auf Aspek-
te der praktischen Eignung einzugehen. Neben der Datenqualität ist dabei u. 
a. der Zeitraum bis zur Datenverfügbarkeit sowie die Datenvergleichbarkeit 
zwischen den Mitgliedstaaten von Bedeutung. 

Da es auf europäischer Ebene um die Beitragskapazität von Nationalstaaten 
geht, erscheinen umfassende makroökonomische Aggregate des ESVG wie 
das BIP oder das BSP als sinnvoll, die auch bei sonstigen internationalen 
Vergleichen hinsichtlich der Wirtschaftskraft eines Landes die Hauptrolle 
spielen. Trotz der eingangs dargestellten Kritik sind sie am ehesten geeignet, 
den wirtschaftlichen Wohlstand in den Mitgliedstaaten auf vergleichbare Art 
und Weise zu messen und somit als Grundlage der finanziellen Belastung 
der Mitgliedstaaten zu fungieren. Im folgenden sollen sich daher die Überle-
gungen schwerpunktmäßig auf die Entscheidung zwischen Bruttosozialpro-
dukt (Bruttonationaleinkommen) und Bruttoinlandsprodukt sowie auf die 
Wahl der geeigneten Umrechnungsmethode richten. 

649 Vgl. Menck (1996). 
650 Scheuer (1993), S. 574. 
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5.1.4.1 BIP versus BSP 

Vergleicht man die jeweiligen nominalen Werte für das BIP und BSP der 
Mitgliedstaaten, so fällt auf, daß die relativen Unterschiede für die meisten 
Länder nicht allzu groß sind. Erwartungsgemäß besteht tendenziell eine -
allerdings nicht besonders stark ausgeprägte - negative Korrelation zwi-
schen der Ländergröße und dem Absolutbetrag der Differenz zwischen BIP 
und BSP. Ursächlich hierfür dürfte der mit steigender Ländergröße abneh-
mende Grad der außenwirtschaftlichen Verflechtungen einer Volkswirtschaft 
i.S. der internationalen Faktormobilität sein, da mit steigender Staatsgröße 
die relative Bedeutung der im Inland generierten Einkommen zunimmt. Die 
folgende Tabelle 20 verdeutlicht dies für die letzten Jahre. 

Tabelle 20: BIP und BSP zu Marktpreisen, 1997-2000 
BIP BSP 

Differenz 
BIP BSP 

Differenz 
BIP BSP Differenz BIP BSP 

Differenz 
Mitgliedstaat (Mrd. (Mrd. 

(in¾)• (Mrd. (Mrd. (in%)• (Mrd. (Mrd. (in%)• (Mrd. (Mrd. 
(in¾)• Euro) Euro) Euro) Euro) Euro) Euro) Euro) Euro) 

1997 1998 1999 2000 
Belgien 216.40 220,05 -1.69"/o 224.31 228.70 -1,96% 235.54 240.31 -2.03% 248.34 254,41 -2,44% 
Dänemark 149,17 147.03 1,44% 155.88 154,19 1,09"/o 165,37 164,67 0,42% 176,49 174,11 1,35% 
Deutschland 1863,49 1854,42 0,49"/o 1916,38 1902,66 0,72% 1974.20 1961,93 0,62% 2025,53 2017,88 0,38% 
Griechenland 107,01 110,02 -2,81% 108,47 111,90 -3,17% 117,08 121,23 -3,55% 122,99 125,99 -2.44·/o 
Spanien 495,63 491,70 0,79"/, 525,44 520,85 0,87% 565,48 558.56 1,22% 608,79 601,90 1.13% 
Frankreich 1241,13 1244,00 ~.23% 1297,57 1303,62 -0,47% 1350.16 1359.05 -0,66% 1404.78 1416.06 -0,80% 
lrland 70,61 63.44 10,151/. 77,24 68,90 10,80% 89.03 76.79 13,75¾ 103.47 87.99 14,96% 
Italien 1029,99 1020.52 0,92% 1068.80 1056,87 1,12% 1107.78 1099,94 0,71% 1165.68 1157,82 0,67% 
Luxemburg 15,56 15.90 -2,17'/o 16.89 17,03 -0,87% 18.43 18.01 2,28% 20,93 18,95 9,49"/o 
Niederlande 332,65 336.38 -1,12% 351.65 345,92 1,63% 373.66 375.17 -0,40% 401,o9 404,65 -0,890/, 
K>sterreich 181,64 180.49 0,63% 188.65 187,20 0,761/e 196,66 193,39 1,66% 204,84 201.96 1,41% 
Portugal 93,92 92.47 1,55% 99.62 98.01 1,62% 106,99 105,46 1,43% 114,03 112.06 1,72% 
Finnland 108,07 105.91 2,00% 115,26 112,44 2,44'/, 120,49 118,53 1,62¾ 131,67 129,67 1,52% 
Schweden 210.82 205,83 2,36"/, 213,70 210,32 1,581/, 226,49 224,17 1,03¾ 246,62 243.53 1,25% 
Vere1mgtes 1171.55 1173,43 -0,16% 1271,09 1284,57 -1,06% 1368,18 1369,45 -0,09% 1547,90 1552.88 -0,32% 
Königreich 

EUR 15 7287,65 7261.60 0,36% 7630,94 7603.18 0,36¾ 8015,55 7986,67 0,36% 8523,14 8499.88 0,27% 

* Positiv für BIP > BSP; Das BSP entspricht dem Bruttonationaleinkommen; Summie-
ruungsdifferenzen beruhen auf Rundungsfehlem 

Quelle: Europäische Kommission, Datenbank „New Cronos", Oktober 2001, 

Lediglich für Irland liegt bei steigender Tendenz eine nennenswerte systema-
tische Abweichung von etwas über l O % vor. Die übrigen Mitgliedstaaten 
weisen in der Regel Abweichungen von deutlich unter 3 % auf, wobei insbe-
sondere bei den großen Ländern kaum signifikante Unterschiede festzustel-
len sind. 

Bei der Beurteilung, ob man zur Messung der Beitragskapazität das BIP oder 
BSP zugrundelegen soll, scheinen unter praktischen Gesichtspunkten die 
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Argumente für das BIP zu sprechen. Zum einen ist das BIP eine der Refe-
renzgrößen im Vertrag von Maastricht und wird darüber hinaus üblicher-
weise für internationale Vergleiche gewählt. Daneben ist das BIP die origi-
näre Größe im ESVG. Demgegenüber stellt das BSP eine abgeleitete Größe 
dar und dürfte daher mit einer höheren systematischen Unsicherheit behaftet 
sein. Dies ist insbesondere auch deshalb zu erwarten, da die Differenz zwi-
schen beiden Aggregaten, d.h. der Saldo mit dem Rest der Welt aus empfan-
genen und geleisteten Primäreinkommen, im Rahmen der Zahlungsbilanz 
ermittelt wird, die diesbezüglich einen nicht zu unterschätzenden Unsicher-
heitsbereich hat. 

Auf konzeptioneller Ebene gelangt man dagegen zu der Schlußfolgerung, 
daß das BSP die geeignetere Größe für Vergleiche der internationalen Wohl-
fahrt und der volkswirtschaftlichen Einkommen sei.651 Ursächlich hierfür ist 
die Tatsache, daß das BSP auch die Einkommensströme mit dem Ausland 
und die damit verbundenen Verfügungsrechte über das erwirtschaftete Ein-
kommen berücksichtigt. Es mißt den Gesamtwert der Einkommen bzw. Gü-
ter, die Inländern gemäß dem Wohnsitzprinzip zufließen und von ihnen auch 
verwendet werden können.652 

Demgegenüber wird im Rahmen des BIP nur die innerhalb einer Volkswirt-
schaft getätigte Produktion erfaßt, unabhängig davon, wer die daraus resul-
tierenden Einkommen erhält. Somit ist das BIP ein Maß für die Produktion 
oder die Einkommensentstehung, nicht aber für die Güterversorgung oder 
den Lebensstandard, die dem Bereich des Konsums bzw. der Einkommens-
verwendung angehören.653 Sofern man bei der Ermittlung der Beitragskapazi-
tät am erhaltenen Einkommen einer Volkswirtschaft anknüpfen will, kann 
eine Orientierung am BIP aufgrund der Nichtberücksichtigung von im Aus-
land erwirtschafteten Einkommensteilen bzw. von an das Ausland fließenden 

651 Vgl. z.B. Lippe (1996b), S. 182, Stobbe (1994), S. 136, Scheuer (1993), S. 573, Euro-
päische Kommission (1993b }, S. 86 und Europäischer Rechnungshof ( 1993a), S. 49 und 
(1998b), S. 62. Für Vergleiche der inländischen Produktionsleistung, des wirtschaftli-
chen Wachstums oder von Konjunkturschwankungen ist dagegen das BIP die geeignete-
re Vergleichsgröße. Da internationale Vergleiche oft im Hinblick auf Konjunktur- und 
Wachstumsanalysen vorgenommen werden, erklärt dies auch die erwähnte Bevorzugung 
des BIP in internationalen Statistiken. 

652 Vgl. Stobbe (1994), S. 136, Scheuer(l993), S. 573 undFrenkel/John (1999), S. 83f. 
653 Härte! (1994), S. 20. 
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Einkommensteilen zu Verzerrungen führen. Daher wird das BSP als der aus 
theoretischer Sicht adäquatere Maßstab für Vergleiche der wirtschaftlichen 
Wohlfahrt angesehen. 

Aufgrund der relativ geringen Unterschiede zwischen beiden Größen er-
scheint diese Unterscheidung allerdings hauptsächlich akademischer Natur 
zu sein. Darüber hinaus ist aufgrund einer wachsenden Integration in Europa 
davon auszugehen, daß das BIP bei international mobilen Produktionsfakto-
ren deutlich einfacher und genauer zu messen ist. Ähnliche Probleme, die 
man bisher innerhalb einzelner Mitgliedstaaten hat, regionale Bruttosozial-
produkte zu ermitteln, sind grundsätzlich auch für ein hochintegriertes Euro-
pa von Relevanz. Hierbei ist insbesondere an die statistischen Probleme zu 
denken, denjenigen Anteil der Faktoreinkommen aus regionalen Produkti-
onsprozessen zu ermitteln, der den Bewohnern dieser Region zufließt und 
welcher Anteil demgegenüber Wirtschaftssubjekten aus anderen Regionen 
zusteht. 654 

5.1.4.2 Nominale Wechselkurse versus Umrechnung zu 
Kaufkraftstandards (KKS) 

Während die Unterschiede zwischen dem BIP und dem BSP für die meisten 
Länder verhältnismäßig gering sind, ergeben sich teilweise gravierende Dif-
ferenzen, je nach dem, ob der internationale Vergleich durch nominale 
Wechselkurse oder Kaufkraftstandards erfolgt.655 Einen Überblick über das 
Ausmaß der Abweichungen für die Mitgliedstaaten findet sich in Tabelle 21. 

Positive prozentuale Abweichungen bedeuten, daß das in Euro berechnete 
BSP über dem BSP zu Kaufkraftstandards liegt. Umgekehrt resultieren nega-
tive Differenzen, wenn die Umrechnung mit KKS zu einem höheren BSP 
führt. Für die EU als Ganzes ist die Umrechnung mit Kaufkraftstandards so 

654 Vgl. für diese Argumentation Stobbe (1994), S. 136 und ähnlich FrenkeVJohn (1999), 
S. 54f. Während bei einer räumlich engen Betrachtung (z.B. Stadt-Umland) vor allem 
Arbeitseinkommen die Berechnung eines regionalen Bruttosozialprodukts erschweren, 
ist auf zwischenstaatlicher Ebene auch an Kapitalströme und die daraus resultierenden 
Erträge zu denken. 

655 Vgl. auch Dennis (2000) und Strack/Heimschrott/Schönherr (1997), S. 9-14. 
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normiert, daß für die EU der gleiche Gesamtwert resultiert, wie es bei An-
wendung der nominalen Euro-Kurse der Fall ist. 

Tabelle 21: BSP zu jeweiligen Marktpreisen in Euro und in Kaufkraftstan-
dards (KKS), 1997-2000 

BSP BSP Diffenmz 
BSP pro BSP pro 

BSP BSP Diffe~nz 
BSP pro BSP pro 

Mitgliedstaat 
(Mrd Ewo) (Mrd.KKS) (in¾)• Kopf Kopf (Mrd.Ewo) (Mrd.KKS) (in¾)• Kopf Kopf 

(in Euro) (inKKS) (in Euro) (inKKS) 

1997 1998 

Belgien 220,0S 224,16 -1,86% 21.620 22.020 228,70 234,16 -2,39% 22.410 22.9S0 
Dlnemark 147,03 121,26 17,S3% 27.8S0 22.970 1S4,19 127,0S 17,60% 29.080 23.960 
Deubcbland 1.8S4,42 1.708,61 7,86% 22.600 20.820 1.902,66 1.7S3,09 7,86% 23.200 21.370 
Griechenland 110,02 137,91 -25,36% 10.480 13.140 111,90 146,SO -30,92% 10.6S0 13.940 
Spanien 491,70 60S,S2 -23,1S% 12.500 IS.390 S20,85 628,4S -20,66% 13.200 15.930 
Frankreicla 1.244,00 1.152,39 7,36% 20.830 19.290 1.303,62 1.209,73 7,20% 21.750 20.180 
Irland 63,44 66,14 -4,26% 17.330 18.070 68,90 70,87 -2,87% 18.600 19.130 
Italien 1.020,S2 1.128,16 -10,S5% 17.740 19.620 1.056,87 1.194,97 -13,07% 18.350 20.750 

Lunmburg 15,90 14,72 7,4S% 37.530 34.740 17,03 15,70 7,8S% 39.690 36.570 

Niederlande 336,38 344,38 -2,38% 21.550 22.070 34S,92 361,2S -4,43% 22.030 23.000 
Österreich 180,49 172,81 4,26% 22.360 21.410 187,20 178,11 4,86% 23.170 22.050 

Portngal 92,47 141,49 -53,02% 9.300 14.230 98,01 144,86 -47,80% 9.830 14.530 

Finnland 105,91 97,07 8,35% 20.610 18.890 112,44 103,20 8,22% 21.820 20.030 

Schweden 205,83 171,31 16,77% 23.270 19.370 210,32 179,35 14,73% 23.760 20.260 
Vereinigtes 1.173,43 1.17S,76 -0,20% 19.880 19.920 1.284,S7 1.2S6,04 2,22% 21.690 21.210 
Könlgrelcb 

EURIS 7.261,60 7.261,60 0,00% 19.350 19.350 7.603,18 7.603,18 0,00% 20.210 20.210 

BSP BSP Differenz 
BSP pro BSP pro 

BSP BSP Differenz 
BSP pro BSP pro 

Mitgliedstaat 
(Mrd. Euro) (Mrd.KKS) (in'/4)' 

Kopf Kopf (Mrd. Euro) (Mrd.KKS) (in'¼)' Kopf Kopf 
(in Euro) (inKKS) (in Euro) (inKKS) 

1999 2000 

Belgien 240,31 245,63 -2,21% 23.510 24.030 254,41 264,03 -3,78% 24.810 25.750 

Dlaemark 164,67 133,89 18,69% 30.950 25.160 174,11 142,94 17,90% 32.619 26.780 

Deutscbland 1.961,93 1.825,83 6,94% 23.900 22.240 2.017,88 1.926,92 4,51% 24.560 23.450 

Grlecbenland 121,23 155,82 -28,53% 11.520 14.800 125,99 166,87 -32,45% 11.960 15.840 

Spanien 558,56 667,67 -19,53% 14.100 16.8S0 601,90 715,04 -18,80% 15.070 17.9IO 

Frankreich 1.359,05 1.275,80 6,13% 22.590 21.210 1.416,06 1.355,53 4,27% 23.430 22.430 

Irland 76,79 77,00 -0,28% 20.510 20.560 87,99 86,32 1,90% 23.240 22.800 

Italien 1.099,94 1.247,70 -13,43% 19.080 21.640 1.157,82 1.312,77 -13,38% 20.060 22.740 

Luxemburg 18,01 16,59 7,89% 41.340 38.080 18,95 17,52 7,56% 42.840 39.610 

Niederlande 375,17 389,17 -3,73% 23.730 24.620 404,6S 422,62 -4,44% 25.420 26.550 

Österreich 193,39 185,17 4,25% 23.900 22.880 201,96 196,53 2,69% 24.900 24.230 

Portugal 105,46 1S4,47 -46,47% 10.S60 IS.460 112,06 163,17 -45,61% 11.200 16.309 

Finnland 118,53 108,90 8,13% 22.950 21.080 129,67 118,28 8,78% 25.0SO 22.850 

Schweden 224,17 189,84 15,31% 25.310 21.430 243,53 201,14 17,41% 27.450 22.670 
Vereinigtes 1.369,45 1.313,38 4,09% 23.040 22.100 1.552,88 1.410,48 9,17% 26.020 23.640 
Königreich 

EURIS 7.986,67 7.986,67 0,00% 21.180 21.180 8.499,88 8.499,88 0,00% 22.460 22.460 

* Positiv für BSP in Euro > BSP in KKS 

Quelle: Europäische Kommission, Datenbank „New Cronos", Oktober 2001. 
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Wie man in der Tabelle unschwer erkennen kann, nehmen die Abweichun-
gen für einzelne Länder ein teilweise beträchtliches Ausmaß an. Differenzen 
von über 20 % sind keine Seltenheit, wobei durchaus noch höhere Abwei-
chungen zu verzeichnen sind. Die größten Abweichungen finden sich für 
Portugal, dessen Bruttosozialprodukt in Kaufkraftstandards im betrachteten 
Zeitraum im Durchschnitt um fast 50 % höher als in Euro ist. Gleichgerich-
tete zweistellige Abweichungen finden sich auch für Griechenland, Spanien 
und Italien. Der umgekehrte Fall, daß das in Euro berechnete BSP das BSP 
in Kaufkraftstandards übertrifft, trifft insbesondere für Dänemark und 
Schweden zu. Auch Deutschland weist ein solches positives Vorzeichen auf, 
allerdings liegt hier die Differenz zwischen den beiden Berechnungsmetho-
den „nur" zwischen 4,5 % und 7,9 %. 

Vergleicht man diese umrechnungsbedingten Abweichungen mit dem Pro-
Kopf-BSP der jeweiligen Länder, so zeigt sich, daß ein ausgeprägter Zu-
sammenhang zwischen der umrechnungsinduzierten Differenz und der Höhe 
des Pro-Kopf-BSP besteht. Für Länder mit einem vergleichsweise geringeren 
Wohlstandsniveau ist das in KKS umgerechnete BSP deutlich höher als das 
BSP in Euro. Demgegenüber tritt bei Ländern mit einem überdurchschnittli-
chen Pro-Kopf-BSP tendenziell der gegenteilige Effekt auf. Ihre Bruttosozi-
alprodukte sind bei einer Umrechnung mit KKS in der Regel niedriger. Die-
ser Zusammenhang verdeutlicht die folgende Abbildung 11. Hierzu wird das 
durchschnittliche Pro-Kopf-BSP der Jahre 1997-2000 in Euro mit der durch-
schnittlichen relativen Abweichung zwischen einer Berechnung in Euro und 
in Kaufkraftstandards in diesen Jahren in Verbindung gesetzt. 

Sowohl die Daten aus Tabelle 21 als auch Abbildung 11 zeigen, daß das in 
Euro berechnete Bruttosozialprodukt der weniger wohlhabenden Länder 
deutlich niedriger ist als es bei einer Umrechnung mit Kaufkraftstandards 
der Fall wäre. Für die wohlhabenderen Länder mit höherem Pro-Kopf-
Einkommen wird tendenziell der gegenteilige Effekt deutlich. Ein Sozial-
produktsvergleich in Euro läßt sie wohlhabender erscheinen als ein Ver-
gleich zu Kaufkraftstandards. 
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Abbildung 11: Differenz zwischen dem BSP in Euro und in KKS in Relation 
zum , relativen Wohlstand' (1997-2000) 
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Daraus folgt, daß das Pro-Kopf-Einkommensgefälle zwischen den Mitglied-
staaten bei der Umrechnung mit Kaufkraftstandards im Vergleich zu einer 
Betrachtung in Euro deutlich abnimmt. Ursächlich hierfür ist im wesentli-
chen das in wohlhabenderen Ländern tendenziell höhere Preisniveau für in-
ternational nicht-handelbare Güter, das sich im gesamtwirtschaftlichen 
Preisniveau niederschlägt. Diese Beobachtung ist in der Literatur auch unter 
dem Namen Balassa-Samuelson-Effekt bekannt.656 

656 Vgl. Balassa (1964), S. 585f. und S. 596 sowie Samuelson (1964). Wohlhabende Länder 
weisen tendenziell mehr Sektoren mit hoher Produktivität auf, die sich vor allem im Be-
reich der handelbaren Güter finden. Thr Preisniveau ist über den Weltmarktpreis (bzw. 
den Preis im europäischen Ausland) weitgehend festgelegt (Law of one price). Die in 
diesen Sektoren gezahlten produktivitätsangepaßten hohen Löhne diffundieren über die 
intersektorale Arbeitsmobilität auch in weniger produktive Sektoren und resultieren dort 
in einem erhöhten Preisniveau. Diese Sektoren finden sich insbesondere im Bereich der 
nicht-handelbaren Güter, deren Preisniveau nicht durch ausländische Wettbewerber be-
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Bezüglich des Eigenmittelsystems ergeben sich aus dieser Situation interes-
sante Implikationen. Sieht man Kaufkraftstandards als die für internationale 
Wohlstandsvergleiche zu präferierenden Wechselkurse an, weil so ein echter 
gütermäßiger Vergleich zwischen den Ländern möglich ist, so würde dies 
eine deutliche Mehrbelastung der weniger wohlhabenden Länder bedeuten 
und gleichzeitig die Länder mit hohem Pro-Kopf-BIP entlasten. Im Umkehr-
schluß resultieren aus der Umrechnung zu nominalen Wechselkursen bzw. 
aus der Berechnung auf Basis des Euro aufgrund des hiermit verbundenen 
größeren Einkommensgefälles „progressive" Elemente in der Lastenvertei-
lung der Eigenmittel. Die immer wieder geäußerte Kritik an den vermuteten 
regressiven Wirkungen des Eigenmittelsystems kann daher bereits an dieser 
Stelle abgeschwächt werden.657 

Die Unterschiede zwischen den Umrechnungsverfahren gewinnen angesichts 
der Erweiterung der Europäischen Union ab dem Jahr 2004 noch an Bedeu-
tung. Die neuen Mitgliedstaaten - mit Ausnahme Sloweniens und Zyperns -
weisen alle deutlich niedrigere Pro-Kopf-Sozialprodukte als die gegenwärtig 
weniger wohlhabenden „alten" Mitgliedstaaten auf,658 so daß die Ein-
kommensdisparitäten innerhalb der EU durch die Erweiterung deutlich zu-
nehmen. Damit vergrößert sich auch die Differenzen zwischen einer Berech-
nung des BSP in Euro gegenüber einer Berechnung in Kaufkraftstandards. 

In der wissenschaftlichen Literatur wird die Umrechnung mit Kaufkraftstan-
dards als das theoretisch überlegene Konzept bewertet.659 Dies gilt insbeson-
dere für Phasen hoher Wechselkursvolatilität, da die sich dann ergebenden 
Umbewertungen auf rein nominellen Effekten beruhen, ohne daß sich die 
realen Lebensverhältnisse in gleichem Umfang verändert haben. Allerdings 

einfluß! werden kann. Insgesamt resultiert daraus in wohlhabenderen, d.h. produktiveren 
Ländern ein höheres Preisniveau als in weniger wohlhabenden Ländern, die durch weni-
ger produktive Sektoren gekennzeichnet sind. Vgl. auch für eine einfache statische In-
terpretation des Balassa-Samuelson-Effekts, Burda/Wyplosz (1997), S. 179f. sowie 
Strack/Heimschrott/Schönherr (1997), S. 14. Einen Überblick bezüglich des Balassa-
Samuelson-Effekts gibt auch Asea/Corden (1994). 

657 Vgl. zur angeblichen Regressivität des Eigenmittelsystems auch das nachfolgende Kapi-
tel 5.1.5. 

658 Vgl. Europäische Kommission (20011), S. 89. 
659 Vgl. z.B. Heston/Summers (1996), S. 23, Scheuer (1993), S. 573ff., Europäische Kom-

mission (1993), S. 86. Ähnlich auch Haslinger (1992), S. 205-209. 
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wirft die Berechnung von Kaufkraftstandards gravierende praktische Pro-
bleme auf, die sich oft nur unvollkommen lösen lassen.660 Es sei an dieser 
Stelle nur auf Aspekte der adäquaten Warenkorbdefinition und den Zeitraum 
bis zur Verfügbarkeit verläßlicher Daten hingewiesen. 

Der Vorzug einer Umrechnung der Sozialprodukte in Euro liegt demgegen-
über in ihrer Einfachheit, wodurch eine schnelle und kostengünstige Ver-
gleichbarkeit ermöglicht wird. Auch vor dem Hintergrund der noch jungen 
Währungsunion dürfte auf europäischer Ebene die Einführung von Kauf-
kraftstandards als neue, künstlich berechnete Wechselkurse in das Eigenmit-
telsystem den Bürgern nur schwer kommunizierbar sein. Allerdings ist die 
Verwendung von Kaufkraftstandards innerhalb der Europäischen Union kei-
neswegs ungewöhnlich. So bestimmt sich etwa die geographische Abgren-
zung der durch die Strukturfonds förderfähigen Gebiete nach dem Pro-Kopf-
BIP, gemessen in Kaufkraftstandards.661 Da die erforderlichen Berechnungen 
im Rahmen des Eigenmittelsystems jedoch eine deutlich höhere Frequenz 
aufweisen, treten die operativen Anwendungsprobleme von Kaufkraftstan-
dards dabei deutlicher zutage als bei Entscheidungen, die nur in mehrjähri-
gem Abstand getroffen werden müssen. 

Akzeptiert man, daß auch auf nationaler Ebene ähnliche regionale Wohl-
standsunterschiede - wenn auch in der Regel in abgeschwächter Form -
bestehen können, ohne daß sie entsprechende kaufkraftorientierte Umrech-
nungen zur Folge haben,662 so spricht neben praktischen Gesichtspunkten 
auch die immer tiefer werdende europäische Integration dafür, auf die Ver-
wendung von Kaufkraftstandards zu verzichten. Die mit ihrer Verwendung 
einhergehenden (potentiellen) Umverteilungswirkungen lassen sich grund-
sätzlich auch durch entsprechende Parameteränderungen im Finanzierungs-
system der EU transparenter und für die Bürger nachvollziehbarer lösen. 

660 Ähnlich auch Busch (1998), S. 40 und Walter (1996), S. 165 
661 Vgl. Rat der EU (1999b), S. 8, Artikel 3. 
662 Vgl. Eurostat (2001) und Behrens (2000), die das BIP sowie das BIP-Pro-Kopf für die 

211 Regionen der EU sowohl in Euro bzw. ECU als auch in Kaufkraftstandards ange-
ben. Scheuer (1993), S. 575 weist auf regionale Unterschiede in den USA und in der 
Schweiz hin. 
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5.1.5 Zur Regressivität des Eigenmittelsystems 

Im Rahmen der Diskussion der politischen Gerechtigkeitszielsetzung des 
Eigenmittelsystems in Kapitel 3.2.2 wurde deutlich, daß die Mitgliedstaaten 
eine grundsätzlich „gerechte Lastenverteilung" anstreben, die sich an der 
wirtschaftlichen Beitragskapazität orientiert, ohne allerdings genau zu spezi-
fizieren, ob und wie sich „Gerechtigkeit" zwischen den Mitgliedstaaten ge-
nau definieren läßt. Ein in diesem Zusammenhang häufig vorgebrachte Stan-
dardkritik am gegenwärtigen Finanzierungskonzept der EU ist der Vorwurf 
der Regressivität des Eigenmittelsystems.663 Als Hauptursache für die angeb-
lich „ungerechte" Aufteilung der Finanzierungslasten zwischen wohlhaben-
den und weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten werden - in Analogie zu 
einzelwirtschaftlichen Überlegungen - die konsumabhängigen MwSt.-
Eigenmittel sowie teilweise auch die traditionellen Eigenmittel vermutet. 
Dahinter verbirgt sich die Vermutung, daß Länder mit niedrigerem Pro-
Kopf-Einkommen eine höhere Konsum- und Importquote hätten und somit -
im Vergleich zu einer rein BSP-orientierten Lastenverteilung - höhere Mit-
gliedsbeiträge abführen müßten.664 Über die konkrete Belastung der einzel-
nen Individuen wird dabei allerdings keine Aussage gemacht. Insofern ste-
hen die folgenden Ausführungen unter einem ähnlichen Vorbehalt wie in 
Kapitel 3.2.2, da die personelle Einkommensverteilung unberücksichtigt 
bleibt. 

Regressive Wirkungen der Mehrwertsteuer liegen im allgemeinen dann vor, 
wenn die Konsumquote mit wachsendem Einkommen sinkt und deshalb eine 
konsumorientierte Steuer bei Beziehern höherer Einkommen eine relativ ge-
ringere Belastung als eine (vergleichbare) einkomrnensorientierte Steuer be-
wirkt.665 Im Falle der Europäischen Union wird die üblicherweise einzelwirt-

663 Vgl. z. B. Europäische Kommission (1995a), S. 46f. und Europäische Kommission 
(1998a), S. 6f. Auch der Rat der EU spricht in den Erwägungsgründen des jüngsten Ei-
genmittelbeschlusses (2000/597/EG, Euratom) vom 29. September 2000 von der Not-
wendigkeit, die regressiven Elemente im bis dahin gültigen alten System zu korrigieren, 
vgl. Rat der EU (2000a), S. 43. 

664 Vgl. zustimmend z.B. Peffekoven (1994), S. 58; kritischer dagegen Caesar (1996b), 
s. 150. 

665 Vgl. Walthes (1996), S. 197f. Technisch gesprochen wirkt eine Steuer regressiv, wenn 
der durchschnittliche Steuersatz mit steigendem Einkommen fällt. 
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schaftlich orientierte Inzidenzbetrachtung auf die aggregierte national-
staatliche Ebene der Mitgliedstaaten übertragen. Man unterstellt, daß wohl-
habendere Staaten einen geringeren (steuerpflichtigen) nationalen Konsum-
anteil bezogen auf das BSP haben als weniger wohlhabende. 666 Da sich die 
MwSt-Eigenmittel durch die Anwendung eines mehr oder weniger einheitli-
chen effektiven Satzes auf die Bemessungsgrundlage ergeben, können die 
auf einzelwirtschaftlicher Ebene existierenden Steuerbefreiungen und ermä-
ßigten Steuersätze auf EU-Ebene keine vergleichbare Abmilderung der Re-
gressivität erzeugen. Die MwSt-Eigenmittel führen nach dieser Sichtweise 
dazu, daß reichere Mitgliedstaaten einen geringeren Finanzierungsanteil bei-
tragen, als es ihrem relativen Anteil am europäischen BSP entspricht. Eine 
zum BSP proportionale Lastenverteilung wird jedoch in einem Großteil der 
politischen und wissenschaftlichen Literatur als angemessener und „gerech-
ter" Referenzmaßstab zur Beurteilung regressiver Wirkungen gesehen.667 

Darüber hinausgehende, zusätzlich gewünschte Umverteilungsmaßnahmen 
im Sinne vertikaler Gerechtigkeitsüberlegungen sollen über die ausgaben-
wirksamen Politiken der EU sichergestellt werden.668 

Der Vorwurf der Regressivität gegenüber dem gegenwärtigen Eigenmittelsy-
stem ist aus mehreren Gründen fraglich. Zum einen ist die vermutete Regres-
sivität konsumorientierter Steuern auf mikroökonomischer Ebene nicht un-
widersprochen geblieben.669 So weisen in der jüngeren Diskussion über die 
Vor- und Nachteile von konsumorientierten Steuern im Vergleich zu Ein-
kommensteuern einige Autoren darauf hin, daß die regressiven Effekte erste-
rer aufgrund der üblicherweise vorgenommenen kurzfristigen Periodenbe-
trachtung signifikant überschätzt würden. Legt man statt der Einperiodenbe-
trachtung eine Lebenszyklusbetrachtung zugrunde, so resultiert eine Inzi-

666 Peffekoven (1994), S. 58f. und Seidel (1992), S. 240. 
667 Vgl. Walthes (1996), S. 200f., Caesar (1996a), S. 255f. Europäische Kommission 

(1993b), S. 84ff., Laffan (1997), S. 44ff., Zangl (1993), S. 113 und Langes (1992), S. 4. 
Vgl. auch die Ausführungen in Kapitel 3.2.2. 

668 Vgl. für diese Position z.B. Europäische Kommission (1998a), Anhang 2, S. 2f. 
669 Vgl. z.B. Fullerton/Metcalf (2001), S. 81-100, Metcalf (1997), Metcalf (1994), Casper-

sen/Metcalf (1994) sowie auch Davies/St-Hilaire/Whalley (1984) und Poterba (1989) für 
Verbrauchsteuern. 

256 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



5 Verteilungsgerechtigkeit und Beitragspflichten der Mitgliedstaaten 

denz mit deutlich geringerer Regressivität.670 Geht man im einfachsten Fall 
beispielsweise davon aus, daß der Gegenwartswert des Lebenskonsums dem 
des Lebenseinkommens entspricht, so wirkt eine einheitliche Konsumsteuer 
bezogen auf das Lebenseinkommen proportional.671 Da das Lebenseinkom-
men ein besserer Indikator für den Lebensstandard und damit den Wohlstand 
als das Gegenwartseinkommen sei, sollte auch steuerlich an einem Indikator 
für das Lebenseinkommen angesetzt werden. Hierzu ist der Gegenwartskon-
sum bei annähernder Gültigkeit der lebenszyklusorientierten Permanent-
income-Hypothese von Friedman672 besser als das Gegenwartseinkommen 
geeignet.673 Abbildung 12 zeigt diesen Zusammenhang in stilisierter Form. 

Abbildung 12: Lebenseinkommen und Permanent Jncome Hypothese 

Einkommen, 
Konsum 

Einkommen 

-----------~~-- Konsum 

Alter 

Quelle: Fullerton/Metcalf(2001), S. 121. 

670 Vgl. für eine Analyse der steuerlichen Verteilungswirkungen im Rahmen einer Lebens-
zyklusbetrachtung Fullerton/Rogers (1993) sowie Caspersen/Metcalf (1994), S. 732ff., 
Metcalf(l994) und (1996), S. lOOf. und Fullerton/Rogers (1995), S. 263. 

671 Neben dem Tatbestand der Vererbung können je nach zeitlichen Verlauf der Konsum-
und Einkommensstruktur auch Zinseffekte die Analyse komplizieren. 

672 Vgl. zur Permanent-income-Hypothese Friedman (1957). 
673 Vgl. Smith (1992), S. 118, Caspersen/Metcalf (1994), S. 732f. und Poterba (1989), 

s. 327. 
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Diese Überlegungen werden von Smith (1992) ansatzweise auf die Ebene der 
Europäischen Union übertragen. Ausgehend von der skizzierten mikroöko-
nomischen Inzidenzbetrachtung bezweifelt er, daß das (periodenbezogene) 
BSP eine adäquate Referenzgröße zur Beurteilung der regressiven Wirkun-
gen des Eigenmittelsystems sei: ,,Analogously, it could be argued that GNP, 
which includes investment, is not the appropriate indicator of relative living 
standards in Member States, and that some measure of consumption ( ... ) 
should be used to judge whether Member States' contributions have a regres-
sive distributional incidence".674 

Während diese Argumentation für eine direkte Beteiligung der EU an der 
individuellen MwSt-Belastung der Bürger zutreffend wäre,675 verliert sie im 
gegenwärtigen System von Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten an Gewicht. 
Konträr zu dem im Lebenszyklus stark schwankenden Einkommensverlauf 
eines Individuums, umfassen Staaten Individuen aus allen Alterskohorten, so 
daß das periodenbezogene BSP einen weitgehend konstanten Verlauf auf-
weist.676 Eine Lebenszyklusbetrachtung von Staaten macht in diesem Zu-
sammenhang wenig Sinn. Angesichts der sich bereits in der Diskussion be-
findlichen Überlegungen für eine mittelfristig zu schaffende eigene EU-
Steuerkompetenz,677 die direkt an den individuellen Gegebenheiten der Bür-
ger ansetzt, können diese Überlegungen jedoch jederzeit an Relevanz ge-
winnen. 

Doch auch wenn man der gängigen Auffassung folgt und sich auf eine kurz-
fristige Periodenbetrachtung beschränkt, sind die Ergebnisse hinsichtlich der 
gegenwärtigen und zukünftigen Regressivität des Eigenmittelsystems kei-
neswegs so eindeutig, wie vielfach angenommen wird. Außerdem sprechen 

674 Smith (1992), S. 118. 
675 Die Argumentation ist dann identisch wie bei einer nationalen Mehrwertsteuer. Der ein-

zige Unterschied bestünde in einer anderen föderalen Zuordnung des Steueraufkom-
mens. 

676 Von Konjunkturschwankungen sowie einem Wachstumstrend sei an dieser Stelle auf-
grund der stilisierten Darstellung abstrahiert. 

677 Vgl. z.B. die Diskussion zwischen Schreyer (2001), Haug (2001), Muten (2001) und 
Caesar (2001) in der September/Oktober-Ausgabe der Zeitschrift lntereconomics unter 
dem Generalthema „Does the EU Need a Tax oflts Own?". Konkrete Überlegungen für 
eine geeignete Bemessungsgrundlage finden sich bereits in Europäische Kommission 
(1998a) und Begg et al. (1997). 
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gute Gründe dafür, potentiell regressive Wirkungen des Eigenmittelsystems, 
insbesondere dann, wenn sie statistisch nicht allzu ausgeprägt sind, nicht als 
ein schwerwiegendes Problem anzusehen. 

Abstrahiert man von den Wirkungen, die vom künstlich geschaffenen und 
nicht überzeugenden Ausgleichsmechanismus für das Vereinigte Königreich 
auf den Erhebungssatz der MwSt.-Eigenmittel ausgehen, und beschränkt 
man sich auf eine Gegenüberstellung der harmonisierten MwSt.-
Bemessungsgrundlagen mit dem BSP, so ergeben sich aus dem Haushalts-
plan für das Jahr 2001 die folgenden (vorausgeschätzten) Werte: 

Tabelle 22: Länderanteile am EU-BSP und an der MwSt.-Bemessungs-
grundlage im Jahr 2001 (in%) 

Anteil an der Anteil an der Anteil der der 

Mitgliedstaat 
Anteil am ungekappten MwSt. gekappten MwSt.- ungekappten MwSt. 
EU-BSP Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs-

grundlage der EU grundlage der EU grundlage am BSP 

(in Prozent) 
Belgien 2,91 2,53 2,57 41,26 

Dänemark 1,90 1,60 1,63 39,98 

Deutschland 23,96 24,43 24,88 48,57 

Griechenland• 1,49 1,60 1,59 51,45 

Spanien• 6,94 8,34 7,42 57,23 

Frankreich 16,38 16,18 16,47 47,05 

Irland• 1,08 1,22 1,16 53,85 

Italien 13,34 10,84 11,03 38,67 

Luxemburg• 0,23 0,29 0,24 60,55 

Niederlande• 4,69 4,93 5,01 50,08 

Österreich 2,35 2,40 2,44 48,61 

Portugal• 1,29 1,89 1,38 69,95 

Finnland 1,48 1,31 1,34 42,34 

Schweden 2,93 2,70 2,75 43,78 

Vereinigtes Königreich 19,03 19,74 20,10 49,41 

Summe bzw. 
100,00 100,00 100,00 47,63 

EU-Durchschnitt 

* Mitgliedstaaten, für die die Kappung der MwSt.-Bemessungsgrundlage wirksam ist. 

Quelle: Europäisches Parlament (2001), S. 128ff., eigene Berechnungen. 
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Für diejenigen Länder, deren Quotient aus MwSt.-Bemessungsgrundlage und 
BSP höher als der EU-Durchschnitt (2001: 47,63 %) ist, gilt, daß sie im Fal-
le einheitlicher (hypothetischer) Erhebungssätze auf die MwSt-Bemessungs-
grundlage einen höheren Eigenmittelanteil zu tragen haben, als es bei einer 
rein auf BSP-Anteilen aufbauenden Finanzierung der Fall wäre. 678 Durch die 
(willkürlich) gewählte Kappungsgrenze der MwSt-Bemessungsgrundlage in 
Höhe von 50 % des BSP erfährt dieser Belastungsunterschied jedoch eine 
deutliche Abschwächung. Im Jahr 2001 sind davon die Mitgliedstaaten Grie-
chenland, Spanien, Irland, Luxemburg, die Niederlande und Portugal positiv 
betroffen. Da die Kappungsgrenze aber über dem EU-Durchschnitt liegen 
muß, würde der Übergang zu einem reinen BSP-Eigenmittelsystem diese 
Staaten dennoch besser stellen. 

Um beurteilen zu können, ob unterschiedliche Quotienten aus MwSt.-
Bemessungsgrundlage und BSP tatsächlich einen regressiven Effekt impli-
zieren, werden sie im folgenden dem Pro-Kopf-BSP als Indikator für den 
relativen Wohlstand in den jeweiligen Mitgliedstaaten gegenübergestellt. 
Eine regressive Wirkung der MwSt-Eigenmittel würde eine deutlich negati-
ve Korrelation zwischen dem Pro-Kopf-BSP und dem Verhältnis aus MwSt.-
Bemessungsgrundlage und BSP voraussetzen. In der Vergangenheit ist die 
wissenschaftliche Literatur diesbezüglich nicht zu einer eindeutigen Antwort 
gekommen. Zwar wird in der Regel eine schwach regressive Wirkung akzep-
tiert, doch gehen aufgrund des nicht besonders guten statistischen Zusam-
menhangs und der Veränderungen im Zeitablauf die Interpretationen der Er-
gebnisse auseinander.679 Die Problematik der Interpretation der statistischen 
Ergebnisse zeigt sich auch an den exemplarisch betrachteten Werten für das 
Jahr 2001. 

678 Ein über dem EU-Durchschnitt liegendes Verhältnis von MwSt.-Bemessungsgrundlage 
zu BSP ist gleichbedeutend damit, daß der Anteil des Mitgliedstaats an der EU-MwSt.-
Bemessungsgrundlage seinen Anteil am EU-BSP übersteigt. 

679 Die These, daß tendenziell regressive Wirkungen bestehen wird u. a von Kraff (1997), 
S. 43lf., Europäischer Rechnungshof (1993a), S. 26-32, Ohly/Reichenbach (1991), S. 
142 und Biehl/Winter (1990), S. 74f. vertreten. Kritisch äußern sich dagegen Mes-
saVK.lein (1993), S. 383, Messal (1991), S. 75, Seidel (1992), S. 240ff. und Teutemann 
(1992), S. 317ff. Eine Diskussion der Problematik findet sich u.a. auch in Böker (1994), 
S. 79ff., Messal (1989), S. 86-92 sowie Ott (1987), S. 67-87. 
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Abbildung 13: MwSt.-Bemessungsgrundlage und Pro-Kopf-BSP im Jahr 2001 
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Anmerkung: Durch die Verwendung ungewichteter Daten liegt der Datenpunkt für die ge-
samte EU nicht auf der Regressionsgeraden. 

Datenquelle: Europäisches Parlament (2001), S. 128 und Europäische Kommission 
(2001m), S. 130f. 

Sieht man von Luxemburg aufgrund seiner geringen Größe als statistischem 
Sonderfall ab, so zeigt die Regressionsgerade den erwarteten negativen Ver-
lauf. Auffällig sind aber die hohen Streubreiten zwischen den Mitgliedstaa-
ten. So weisen Italien und Dänemark einen vergleichbaren „Konsumanteil" 
auf, obwohl Dänemark ein um 50 % höheres Pro-Kopf-Einkommen als Itali-
en hat. Dabei ist anzumerken, daß Italien den insgesamt niedrigsten Anteil 
der MwSt-Bemessungsgrundlage am BSP hat, obwohl es das viertniedrigste 
Pro-Kopf-BSP aufweist.680 Die Situation für Dänemark entspricht dagegen 
der Erwartung. Hier geht ein hohes Pro-Kopf-Einkommen mit einer niedri-

680 Als ein Erklärungsansatz für dieses „Mißverhältnis" wird häufig die unzureichende Da-
tenlage im Sinne einer Nichterfassung der Schattenwirtschaft genannt. 
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gen Konsumquote einher. Noch drastischer stellt sich die Situation für Grie-
chenland und Irland dar. Bei einem annähernd doppelt so hohen Pro-Kopf-
Einkommen weist Irland sogar eine geringfügig höhere „Konsumquote" als 
Griechenland auf. 

Von den neun Mitgliedstaaten mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil 
der MwSt.-Bemessungsgrundlage (Deutschland, Griechenland, Spanien, Ir-
land, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Vereinigtes König-
reich) weisen sechs Länder auch ein überdurchschnittliches Pro-Kopf-BSP 
auf. Lediglich Griechenland, Spanien und Portugal sind durch einen über-
durchschnittlichen Konsumanteil bei unterdurchschnittlicher Einkommenssi-
tuation charakterisiert. Bezogen auf den EU-Durchschnitt befindet sich nur 
gut die Hälfte der Mitgliedstaaten im jeweils erwarteten Quadranten. Insge-
samt zeigen sich für einzelne Mitgliedstaaten teilweise deutliche Abwei-
chungen vom erwarteten Verlauf, so daß nicht von einem engen, allgemein-
gültigen statistischen Zusammenhang gesprochen werden kann. 

Grundsätzlich muß bei diesen Überlegungen beachtet werden, daß es sich 
um eine hochaggregierte Analyse und Darstellung handelt, die regionale Un-
terschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten sowie Größenunterschiede zwi-
schen den Ländern nicht wiedergibt.681 Damit ist allerdings der Vorteil ver-
bunden, daß regionale, innerstaatliche Transfers - in Deutschland etwa von 
den alten in die neuen Bundesländer - das Bild nicht zusätzlich verzerren. 682 

Für eine Regressivitätsbeurteilung des gegenwärtigen Eigenmittelsystems ist 
zusätzlich zu den bisherigen Überlegungen noch die Kappung der MwSt.-
Bemessungsgrenze auf 50 % des BSP zu berücksichtigen. Diese ist, wie be-
reits erwähnt, im Jahr 2001 für sechs Mitgliedstaaten relevant und stellt eine 
künstliche Obergrenze für die Belastung durch die MwSt-Eigenmittel dar. 
Da die drei Mitgliedstaaten mit dem niedrigsten Pro-Kopf-BSP von dieser 
Begrenzung - wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß - profitieren, werden 
regressive Effekte insofern vermieden, als sich die MwSt-Eigenmittel im-

681 Vgl. für die regionalen Unterschiede im Pro-Kopf-BSP beispielsweise Eurostat (2001). 
682 Aufgrund der Transfers weisen die neuen Bundesländer eine im Vergleich zu ihrem BSP 

übermäßig hohe Konsumquote auf. Den damit verbundenen Anteil an der deutschen 
MwSt.-Bemessungsgrundlage darf aber nicht zur regionalen Wirtschaftskraft in bezug 
gesetzt werden, da letztlich die Transfergeber den Großteil der Eigenmittelzahlungen 
übernehmen. 
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mer stärker den BSP-Eigenmitteln anpassen. Am Beispiel Luxemburgs und 
Irlands wird aber auch hier deutlich, daß der Kappungsmechanismus kein 
perfektes Instrument zu Verminderung der Regressivität im Eigenmittelsy-
stem ist, da auch diese beiden Mitgliedstaaten mit überdurchschnittlichem 
Pro-Kopf-BSP Vorteile erhalten. 

Sowohl durch die Kappung der Bemessungsgrundlage als auch durch die 
politisch gewollte Absenkung des maximalen Erhebungssatzes verlieren die 
MwSt-Eigenmittel an eigenständiger Bedeutung. Angesichts dieser Ent-
wicklung könnte im gegenwärtigen System ganz auf sie verzichtet werden.683 

Dies trüge entscheidend zur Erhöhung der Transparenz bei und würde das 
Eigenmittelsystem drastisch vereinfachen. Gleichzeitig würde der Finanzbei-
tragscharakter des Eigenmittelsystems auch für die Bürger deutlicher hervor-
treten. 

Abschließens sei nochmals auf eines der Hauptdefizite der hier in Anleh-
nung an die Literatur verwendeten Analysemethode hingewiesen. Die Beur-
teilung potentieller regressiver Effekte auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
impliziert eine organische Staatsauffassung und ignoriert - abgesehen von 
wenig aussagekräftigen statistischen Durchschnittsbetrachtungen - die ei-
gentlich relevante Ebene der Individuen. Besonders deutlich wird dieses De-
fizit, wenn man neben der Einnahmenseite auch die Ausgabenseite in die 
bisherige Betrachtung mit einbezieht. Danach würde eine in bezug auf das 
BSP proportional oder höchstens leicht regressiv wirkende Verteilung der 
Finanzierungslasten mit einer stärker redistributiv ausgestalteten Ausgaben-
seite kombiniert werden, um so das politisch gewünschte Umverteilungsni-
veau zu erreichen.684 Als Beurteilungsmaßstab auf der Ebene der Mitglied-
staaten wäre dann das Konzept der Nettofinanzierungspositionen faßt un-
ausweichlich. Eine potentielle Regressivität der EU-Politik würde im Rah-
men eines Vergleichs zwischen Pro-Kopf-BSP und Nettofinanzierungsposi-
tion beurteilt werden. Regressive Effekte auf der Einnahmenseite könnten 
beispielsweise durch gegenläufige Transfers und ausgabenwirksame Poli-
tikmaßnahmen zugunsten weniger wohlhabender Mitgliedstaaten auf der 
Ausgabenseite überkompensiert werden. Allgemeingültige Schlußfolgerun-
gen für die Ebene der Individuen können daraus aber nicht gezogen werden. 

683 Vgl. auch Kraff (1997), S. 434. 
684 Vgl. Europäische Kommission (1993b), S. 85f. 
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Angesichts der interessengruppenspezifischen Politikmaßnahmen der EU, 
wie sie insbesondere in der Agrarpolitik deutlich werden, haben Nettofinan-
zierungspositionen kaum etwas mit den finanziellen Kosten- und Nutzenef-
fekten der europäischen Integration für die Mehrheit der Wirtschaftssubjekte 
zu tun. Die „gesamtwirtschaftliche" Interpretation der Verteilungswirkungen 
im Sinne der Nettofinanzierungspositionen macht auf der Ebene der Mit-
gliedstaaten daher keinen Sinn, da die finanziellen Begünstigungen der Poli-
tikmaßnahmen in der Regel nur einer kleinen Interessengruppe zugute kom-
men. 685 

Dennoch hat die Fixierung auf die Nettofinanzierungspositionen der Mit-
gliedstaaten Mitte der 80er Jahre in Form des Korrekturmechanismus zugun-
sten des Vereinigten Königreichs traurige Berühmtheit erlangt. Ihm ist das 
folgende Kapitel gewidmet. 

5.2 Der Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten 
Königreichs 

5.2.1 Ausgangssituation 

Der im Jahr 1985 eingeführte Korrekturmechanismus zugunsten des 
Vereinigten Königreichs stellt eine Sonderregelung im Eigenmittelsystem 
der EU dar. Er ist nach dem Finanzmechanismus aus dem Jahr 1976 der 
zweite institutionalisierte Versuch, die finanzielle Lastenverteilung der 
Mitgliedstaaten in der EU zu korrigieren. Während der - allerdings nie zur 
Anwendung gekommene - Finanzmechanismus vor allem auf relative 
Wohlstandsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, das Ausmaß ihrer 
Verringerung sowie einen am BIP orientierten Referenzwert abstellte und 
die Höhe der Nettozahlungen eines Mitgliedstaates nur als ergänzende 
Restriktion aufnahm,686 reduziert sich das „Entscheidungskriterium" des 

685 Weitere Kritikpunkte am Konzept der Nettofinanzierungspositionen finden sich u.a. in 
Europäische Kommission (1998a), Anhang 3, S. lf., Europäische Kommission (1993b), 
S. 102ff., Issing (1991), S. 34-39 und Deutscher Industrie- und Handelstag (1994). Ei-
nen Überblick über den Stand der Diskussion Anfang der 80er Jahre gibt Ott (1984). 

686 Konkret bestanden die Voraussetzungen des Finanzmechanismus aus dem Jahre 1976 
bzw. 1980 darin, daß der Mitgliedstaat das durchschnittliche Pro-Kopf-BIP der EU um 
mindestens 15 % unterschreitet, daß die reale Wachstumsrate des Pro-Kopf-BIP geringer 
als 120 % des EG-Durchschnitts ist und daß der Finanzierungsanteil am Haushalt der 
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duziert sich das „Entscheidungskriterium" des Korrekturmechanismus zu-
gunsten des Vereinigten Königreichs ausschließlich auf das Konzept des Fi-
nanzierungssaldos bzw. der Nettofinanzierungsposition eines Landes. 
Grundlage des britischen Korrekturmechanismus ist ein allgemeiner Aus-
gleichsgrundsatz, der in die Erwägungsgründe des Eigenmittelbeschlusses 
(85/257/EWG, Euratom) aus dem Jahr 1985 aufgenommen wurde. Dieser 
besagt, daß ,jeder Mitgliedstaat, der gemessen an seinem relativen 
Wohlstand eine zu große Haushaltslast trägt, zu gegebener Zeit in den Ge-
nuß einer Korrekturmaßnahme gelangen kann"687 • Eine explizite Konkretisie-
rung der beiden entscheidenden Kriterien „relativer Wohlstand" und „zu 
große Haushaltslast" wurde nicht vorgenommen. Daher reduziert sich die 
Frage der Inanspruchnahme dieses zunächst unbestimmten Ausgleichsme-
chanismus im wesentlichen auf das politische Verhandlungsgeschick und 
Durchsetzungsvermögen statt auf die Anwendung überprüfbarer Entschei-
dungsgrundlagen. 688 

Bis heute ist Großbritannien allerdings das einzige Land geblieben, das ei-
nen konkreten Korrekturmechanismus zur Verringerung seiner finanziellen 
Belastung durchsetzen konnte. Ökonomische Begründung für seine Schaf-
fung war die Tatsache, daß das Vereinigte Königreich in den 80er Jahren ne-
ben der Bundesrepublik Deutschland praktisch der einzige Nettozahler in der 
Europäischen Union war, obwohl es, gemessen am Pro-Kopf-BSP, einen un-
terdurchschnittlichen Wohlstand aufwies. Ursächlich für diese Situation war 
zum einen ein relativ kleiner und im Vergleich zu den übrigen Mitgliedstaa-
ten anders strukturierter Agrarsektor, der vergleichsweise geringe Rückflüs-
sen aus der gemeinschaftlichen Agrarpolitik mit sich brachte. Zum anderen 
wurde angeführt, daß das Vereinigte Königreich einen im Vergleich zu ande-
ren Mitgliedstaaten überdurchschnittlich hohen Anteil an der harmonisierten 

Europäischen Gemeinschaften den BIP-Anteil um mehr als 10 % übersteigt. Als weitere 
Nebenbedingung wurde festgelegt, daß bei Anwendung des Finanzmechanismus der er-
mittelte Ausgleichsbetrag die Nettozahlungen eines Mitgliedstaates nicht überschreiten 
durfte; vgl. Rat der EG ( 1976) und Rat der EG ( 1980). 

687 Rat der EG (1985), S. 15. 
688 Messal (1991), S. 122 
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MwSt-Bemessungsgrundlage im Vergleich zu seinem Anteil am BSP der 
Gemeinschaft habe. 689 

Diese Situation hat sich inzwischen deutlich gewandelt, ohne daß der Kor-
rekturmechanismus an die veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen 
angepaßt worden wäre. So hat Großbritannien inzwischen ein überdurch-
schnittlich hohes Pro-Kopf-BSP, unabhängig davon, ob der Vergleich zu 
nominalen Wechselkursen oder zu Kaufkraftstandards durchgeführt wird.690 

Darüber hinaus haben inzwischen je nach Berechnungsmethode und betrach-
tetem Jahr zwischen sieben und zehn Mitgliedstaaten einen negativen opera-
tiven „Netto-Finanzierungssaldo" mit der EU.691 Dennoch ist aus politöko-
nomischer Perspektive in absehbarer Zukunft nicht mit gravierenden Modi-
fikationen am britischen Korrekturmechanismus zu rechnen, die das Verei-
nigte Königreich schlechter als im Status quo stellen, da Änderungen des 
Eigenmittelbeschlusses nur einstimmig vom Rat der EU vorgenommen wer-
den können. 

Die finanzielle Nettoposition eines Mitgliedstaates ergibt sich allgemein als 
Differenz zwischen den an die EU abgeführten Zahlungen und den von der 
Gemeinschaftsebene erhaltenen Rückflüsse. In der Praxis ist die Berechnung 
aber keineswegs so eindeutig und unproblematisch, wie man zunächst ver-
muten könnte.692 Auf der Einnahmenseite (der EU) besteht das Hauptproblem 
in der angemessenen Berücksichtigung der traditionellen Eigenmittel. Als 
einzige echte Eigenmittelkategorie sind sie das Ergebnis einer gemeinschaft-
lichen Politik und unterliegen aufgrund des Rotterdam-Antwerpen-Effekts 
einer willkürlichen regionalen Aufkommensstruktur. Dies spricht dafür, sie 
bei der Berechnung von mitgliedstaatsorientierten Finanzierungssalden nicht 
zu berücksichtigen. Diese Vorgehensweise fordert etwa der Wissenschaftli-
chen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie693 , der 
zwischen Nettopositionen und Nettobeiträgen unterscheidet, wobei letztere 

689 Vgl. z.B. Europäische Kommission (1998a), Anhang 4, S. lf., Europäische Kommission 
(1995a), S. 18f., Spahn (1993b), S. 7lf., Busch (1990), S. 19f. oder Bladen-
Hovell/Symons (1994), S. 376. 

690 Vgl. Tabelle 21 in Abschnitt 5.1.4.2. 
691 Vgl. Europäische Kommission (1998a), Anhang 8, S. 12f. 
692 Vgl. Europäische Kommission (1998a), Anhang 3, S. 2---6. 
693 Heute Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMW A). 
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auf der Einnahmenseite nur die finanzbeitragsähnlichen MwSt.- und BSP-
Eigenmittel umfassen.694 Eine völlige Ausklammerung der traditionellen Ei-
genmittel erschwert allerdings die Interpretation der berechneten Nettosal-
den, da sich Einnahmen und Ausgaben des Gesamthaushalts dann insgesamt 
nicht mehr ausgleichen. Die Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinig-
ten Königreichs löst das Problem, indem er den Gesamtbetrag der traditio-
nellen Eigenmittel implizit entsprechend dem jeweiligen Anteil an den 
MwSt.- und BSP-Eigenmitteln auf die Mitgliedstaaten aufteilt. 

Auf der Ausgabenseite können nur diejenigen Ausgaben der EU berücksich-
tigt werden, die eindeutig einem Mitgliedstaat zurechenbar sind. Man spricht 
in diesem Zusammenhang auch von den „aufteilbaren Gesamtausgaben"695 • 

Sie machen ca. 94 % des Gesamtvolumens des Haushalts aus. Nicht berück-
sichtigt werden Zahlungen, die an Drittländer fließen sowie Ausgaben, die 
aus konzeptionellen Gründen nicht eindeutig innerhalb der EU aufgeteilt 
werden können.696 Die von den Mitgliedstaaten zu finanzierenden Ausgaben 
der EU übersteigen somit zwangsläufig die Summe ihrer Rückflüsse aus dem 
EU-Budget, so daß eine gewisse Tendenz zu negativen Nettofinanzierungs-
positionen systemimmanent ist. Im Rahmen britischen Korrekturmechanis-
mus wird dieses Problem dadurch vermieden, daß keine direkte Saldierung 
der absoluten Einnahmen und Ausgaben des Vereinigten Königreichs vorge-
nommen wird. Statt dessen wird im wesentlichen sein Anteil an den zure-
chenbaren Rückflüssen von seinem Anteil an den (unkorrigierten) ,,Eigen-
mittelbeiträgen" subtrahiert und nur diese Differenz mit den Gesamtausga-
ben der EU multipliziert, so daß implizit ein gleich hoher Betrag für Ein-
nahmen und Ausgaben auf der EU-Ebene unterstellt wird.697 

Ein strittiger Punkt bei der Berechnung finanzieller Nettosalden ist auf der 
Ausgabenseite die Behandlung der Verwaltungsausgaben, die zu großen Tei-

694 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi (1999), S. 6f. und S. !Off. 
695 Vgl. zur offiziellen Abgrenzung der aufteilbaren Gesamtaufuahmen im Rahmen des bri-

tischen Korrekturmechanismus Rat der EU (1994c), S. 4f. und Rat der EU (2000e), S. 9. 
Vgl. auch Europäische Kommission (1998a), Anhang 3, S. 3f. 

696 Hierzu können u.a. Dienstreisekosten, Repräsentationskosten sowie Ausgaben für Sit-
zungen gehören ebenso wie Zahlungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Gemeinschaftsinitiativen, vgl. Rat der EU (2000e), S. 9. 

697 Europäische Kommission (1998a), Anhang 3, S. 4. 
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len in Belgien und Luxemburg anfallen.698 Je nachdem ob man sie in die Be-
trachtung der aufteilbaren Gesamtausgaben einbezieht oder nicht, sind Bel-
gien und Luxemburg entweder Nettoempfänger oder Nettozahler. Gegen eine 
direkte Zuordnung der Verwaltungskosten als Zahlungen an diese Länder 
könnte neben dem hohen Internationalisierungsgrad der EU-Verwaltung die 
Tatsache sprechen, daß es sich um eine gemeinschaftliche Aufgabe handelt, 
deren Durchführung allen Mitgliedstaaten zugute kommt, und daß die Zah-
lungen daher nicht (primär) im wirtschaftlichen Interesse Belgiens oder Lu-
xemburgs getätigt würden. Klammert man die Verwaltungsausgaben aus, so 
erhält man auf der Ausgabenseite der EU die „zurechenbaren operationellen 
Ausgaben". Bei Gegenüberstellung mit den EU-Einnahmen resultiert der 
sog. operative Finanzierungssaldo.699 Dieses Konzept legt die Kommission 
seit einigen Jahren bei den von ihr veröffentlichten Nettosalden zugrunde. 
Im Rahmen des Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten König-
reichs werden die Verwaltungsausgaben dagegen mitberücksichtigt. 

Um die gegenwärtige komplizierte Funktionsweise des Korrekturmechanis-
mus zu verstehen, bietet es sich an, kurz auf die ursprüngliche Vorgehens-
weise im Eigenmittelbeschluß des Jahres 1985 einzugehen und sich die da-
malige Ausgestaltung in Erinnerung zu rufen, da die ursprünglichen Wir-
kungen auch in den darauffolgenden Eigenmittelbeschlüssen im wesentli-
chen beibehalten werden sollten. 

5.2.2 Der ursprüngliche britische Korrekturmechanismus im 
Eigenmittelbeschluß des Jahres 1985 

Der Korrekturmechanismus aus dem Jahr 1985 wurde lediglich zwei Jahre 
lang durchgeführt (1985 und 1986), da die Korrektur für das Jahr 1987 be-
reits nach der neuen Ausgestaltung gemäß den Regelungen des Eigenmittel-
beschlusses aus dem Jahr 1988 vollzogen wurde. Er beinhaltete in seiner ur-

698 Vgl. Europäische Kommission (1998a), Anhang 3, S. 3f. und Rat der EU (1994c), S. 5. 
699 Diese Vorgehensweise wählt der Wissenschaftliche Beirat beim BMWi (1999), S. lOff. 

bei der Berechnung seiner Nettopositionen und Nettobeiträge. 
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sprünglichen Ausgestaltung gemäß Artikel 3 Abs. 3, lit a-d des Eigenmit-
telbeschlusses (85/257 /EWG, Euratom)700 die folgenden Hauptelemente: 701 

• Das Vereinigte Königreich erhielt 66 % des Betrages zurück, der sich 
ergibt, indem man die Differenz zwischen seinem unkorrigierten 
MwSt-Eigenmittelanteil und seinem Anteil an den zurechenbaren Rück-
flüssen mit der Gesamtsumme letzterer multipliziert. 

• Die Finanzierung dieses Einnahmeausfalls erfolgte durch die übrigen 
Mitgliedstaaten unter Ausschluß des Vereinigten Königreichs im Ver-
hältnis ihrer entsprechend modifizierten MwSt-Eigenmittelanteile. 

Die Bundesrepublik Deutschland mußte sich nur zu zwei Drittel ihres ei-
gentlichen Anteils beteiligen. Der Rest wurde ebenfalls von den übrigen 
Mitgliedstaaten entsprechend der angepaßten MwSt-Anteilen finanziert. 

• Die Korrektur für ein Haushaltsjahr t wurde im Folgejahr t + l abgewickelt. 

Wie bereits angedeutet gingen als Parameter in die Berechnung des briti-
schen Erstattungsanspruchs lediglich die unkorrigierten MwSt-Eigenmittel 
und die aufteilbaren Gesamtausgaben der Gemeinschaft ein, nicht aber die 
originären Eigenmittel. Ihr Gesamtvolumen wurde indirekt im Verhältnis der 
Anteile der Mitgliedstaaten an der MwSt-Bemessungsgrundlage berücksich-
tigt, so daß die Fiktion eines ausschließlich über MwSt-Eigenmittel finan-
zierten Gesamthaushalts entstand. Das Auseinanderfallen der den Mitglied-
staaten zurechenbaren Rückflüssen und dem insgesamt anfallenden Ausga-
benvolumen der Gemeinschaft7°2 wurde unter Einbeziehung der Verwal-
tungsausgaben so gelöst, daß nur die absolute Höhe der zurechenbaren 
Rückflüsse für die Berechnungen von Relevanz waren. Als letzter zu wäh-
lender Parameter bestimmte der „Ausgleichsfaktor" in Höhe von 0,66 die 
Höhe des Briten-Rabatts. Dieser Wert orientierte sich an den (frei verhandel-
ten) Korrekturen für die vorangegangenen Jahre und war letztlich aus-
schließlich das Ergebnis politischer Verhandlungen. 7°3 Die verbale Deskrip-

700 Rat der EG (1985), S. 16. 
701 Vgl. auch Messal (1991), S. 110-121 und Europäische Kommission (1995a), S. 19. 
702 Die Hauptursache besteht, wie bereits erwähnt, in den Zahlungen an Drittländer. 
703 Messal(l991),S.117. 
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tion des britischen Korrekturbetrags im Eigenmittelbeschluß aus dem Jahre 
1985 läßt sich auch in der folgenden Formel zusammenfassen: 704 

[M ,(' EMB85 R l EMB85 W~fUK,t UK,t KorrekturuK,, = 0,66 · EMBss - -- • REu., 
MwSt Eu., REU,, 

wobei: 

Korrektu,t:,~85 : Korrekturbetrag gemäß dem Eigenmittelbeschluß des Jahres 

1985 für das Jahr t zugunsten des Vereinigten Königreiches 
(UK); 

Theoretische unkorrigierte MwSt-Eigenmittelzahlungen des 
Vereinigten Königreiches (auf Basis der ungekappten Be-
messungsgrundlage) im Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß 
des Jahres 1985, ohne Korrekturmechanismus; 

Summe der MwSt-Eigenmittelzahlungen aller Mitgliedstaa-
ten (auf Basis der ungekappten Bemessungsgrundlage) im 
Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß des Jahres 1985, ohne 
Korrekturmechanismus; 

Zurechenbare Rückflüsse an das Vereinigte Königreich im 

Jahr t; 

Summe der den Mitgliedstaaten zurechenbaren Ausgaben 

(Rückflüsse) im Jahr t. 

In Höhe dieses Betrages wurden die MwSt-Eigenmittelzahlungen des Ver-
einigten Königreiches durch eine entsprechende Absenkung seines 
MwSt-Eigenmittelsatzes verringert. 

Die finanzielle Aufteilung des Korrekturbetrages auf die übrigen Mitglied-
staaten erfolgte gemäß ihren „modifizierten" Anteilen an der MwSt.-
Bemessungsgrundlage. Da sich das Vereinigte Königreich überhaupt nicht 
und die Bundesrepublik Deutschland nur zu zwei Drittel ihres eigentlichen 

704 Diese Darstellungsweise findet sich bereits bei Seidel (1992), S. 132. Vgl. für ein Zah-
lenbeispiel aus dem Haushaltsjahr 1987 Messal (1991), S. 118. 
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Anteils an der Finanzierung beteiligen mußten, war der Finanzierungsanteil 
für die übrigen Mitgliedstaaten höher als ihr jeweiliger Anteil an der MwSt.-
Bemessungsgrundlage. 705 Die Verrechnung des Korrekturmechanismus 
erfolgte innerhalb der MwSt-Eigenmittel durch entsprechende Modifika-
tionen des einheitlichen Satzes.706 Der effektive MwSt-Eigenmittelsatz des 
Vereinigten Königreichs wurde verringert, während die der übrigen 
Mitgliedstaaten angehoben wurden.707 Dabei war zu beachten, daß kein Land 
unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Zahlungen über den damaligen 
Höchstsatz der MwSt-Eigenmittel in Höhe von 1,4 % kommen durfte. 

Der für jedes Land individuell geltende MwSt-Höchstsatz in Kombination 
mit der Tatsache, daß sich das Vereinigte Königreich nicht und die Bundes-
republik Deutschland nur eingeschränkt an der Finanzierung des Briten-
Rabatts beteiligten, führte dazu, daß im Eigenmittelsystem ein Betrag „blok-
kiert" wurde, der über den eigentlichen Ausgleichsbetrag für das Vereinigte 
Königreich hinausging. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von ei-
nem sogenannten Bruttoeffekt. 708 Angesichts der knappen Finanzlage der 
Gemeinschaft Mitte der 80er Jahre stellte dies in der damaligen Zeit einen 
entscheidenden Diskussions- und Kritikpunkt dar. 

Hätte der maximale MwSt.-Eigenmittelsatz für die Gemeinschaft als Ganzes 
gegolten, so wäre es zu überhaupt keiner Verringerung des maximal mögli-
chen Eigenmittelvolumens gekommen. Die geringere Belastung des Verei-
nigten Königreichs wäre von den anderen Mitgliedstaaten durch Abrufsätze 
knapp über 1,4 % ausgeglichen worden. Hätten sich bei der statt dessen ver-
einbarten individuellen Gültigkeit des MwSt.-Eigenmittelsatzes zumindest 
alle Mitgliedstaaten inklusive Großbritanniens und der Bundesrepublik 

705 Artikel 3 Abs. 3, lit. c des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahr 1985 formuliert wie dies 
wie folgt: ,,Die Aufteilung dieses [Korrektur]betrages wird zunächst entsprechend ihren 
Anteilen an den auf Grundlage des einheitlichen Satzes zu leistenden Mehrwertsteuer-
zahlungen - unter Ausschluß des Vereinigten Königreichs - berechnet und sodann in der 
Weise angepaßt, daß der Anteil der Bundesrepublik Deutschland auf zwei Drittel des 
sich aus dieser Berechnung ergebenden Anteils begrenzt ist", Rat der EG (1985), S. 16. 
Vgl. für die Zahlen der im Jahr 1987 durchgeführten Korrektur Messal (1991), S. 119. 

706 Vgl. ausführlich Messal (1991), S. 118. 
707 Für Deutschland fiel die Anhebung aufgrund der Zwei-Drittel-Sonderregelung etwas 

geringer aus als für die übrigen Mitgliedstaaten. 
708 Vgl.Messal(1991),S.119f. 
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Deutschland gleichermaßen an der Finanzierung des Korrekturmechanismus 
im Verhältnis ihrer Anteile an der MwSt-Bemessungsgrundlagen beteiligt, 
so wäre der „blockierte" Eigenmittelbetrag gerade so hoch wie die Entla-
stung für das Vereinigte Königreich gewesen.709 Da aber die anderen Mit-
gliedstaaten statt dessen einen höheren Finanzierungsanteil zu tragen hatten, 
der maximale Eigenmittelsatz in Höhe von 1,4 % aber nicht überschritten 
werden durfte, mußte der einheitliche Satz (für alle Mitgliedstaaten) niedri-
ger gewählt werden, so daß auch insgesamt nur ein verringertes Eigenmittel-
volumen zur Verfügung stand. 

Die Höhe des Bruttobetrages im damaligen System läßt sich berechnen, in-
dem man den modifizierten Finanzierungsanteils eines der „gewöhnlichen" 
Länder, die sich an der Finanzierung des Briten-Rabatts voll beteiligen, 
durch den eigentlichen MwSt-Anteil dividiert und das Ergebnis mit dem 
Korrekturbetrag zugunsten des Vereinigten Königreichs multipliziert. 710 

Statt über die Einnahmenseite hätte man den britischen Korrekturanspruch 
auch über die Ausgabenseite konstruieren können.711 Das Vereinigte König-
reich und die Bundesrepublik Deutschland hätten in diesem Fall zusätzliche 
Zahlungen erhalten müssen, so daß sich für beide Länder die gleiche Netto-
entlastung ergeben hätte, wie bei der gewählten Regelung über die Einnah-
menseite. Auf der Einnahmenseite hätten alle Mitgliedstaaten rechnerisch 
den Höchstsatz bei der MwSt.-Eigenmitteln erreichen können, was zu einer 
nicht unwesentlichen Transparenzerhöhung beigetragen hätte und die 
mühseligen und für Außenstehende nur schwer nachzuvollziehenden 
Berechnung im Rahmen der MwSt-Eigenmittel bezüglich des einheitlichen 
Satzes und der abweichenden effektiven Sätze vereinfacht hätte. 

709 Vgl. für genauere Erläuterungen Messal (1991 ), S. l 19f. 
710 Vgl. Messal (1991), S. 120f. 
711 Vgl. die Ausführungen bei Messal (1991), S. 120f. 
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5.2.3 Die Regelung des britischen Korrekturmechanismus in den 
nachfolgenden Eigenmittelbeschlüssen 

5.2.3.1 Berechnung des Korrekturbetrages in den 
Eigenmittelbeschlüssen der Jahre 1988 und 1994 

Der Korrekturmechanismus zugunsten des Vereinigten Königreiches sollte 
auch in den beiden folgenden Eigenmittelbeschlüssen der Jahre 1988 und 
1994 beibehalten bleiben und blieb in der nachfolgend beschriebenen Form 
bis zum In-Kraft-Treten des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahr 2000 gül-
tig.712 Allerdings wurden im Vergleich zum Korrekturmechanismus des Jah-
res 1985 aufgrund der neu hinzugekommenen BSP-Eigenmittel sowie der 
Kappung der MwSt-Bemessungsgrundlage einige Modifikationen notwen-
dig, die die Funktionsweise des Mechanismus weiter verkomplizierten. 

Das erklärte Ziel dieser Bestimmungen bestand darin, das Vereinigte König-
reich genau so zu stellen, wie es hypothetisch bei fortdauernder Gültigkeit 
des ursprünglichen Korrekturmechanismus gemäß dem Eigenmittelbeschlus-
ses aus dem Jahr 1985 der Fall gewesen wäre. Das bedeutet, daß die finanzi-
ellen Auswirkungen der Modifikationen der Jahre 1988 und 1994 im Eigen-
mittelsystem in voller Höhe angerechnet werden sollten. Eine Entlastung des 
Vereinigten Königreichs durch die Einführung der BSP-Eigenmittel oder die 
Kappung der Bemessungsgrundlage für die MwSt-Eigenmittel mußte daher 
gegengerechnet werden und verringerte den Korrekturbetrag. Der Beitrags-
nachlaß des Vereinigten Königreichs resultierte somit aus dem „alten" Aus-
gleichsanspruch nach den Regeln des Eigenmittelbeschlusses des Jahres 
1985, korrigiert um die finanziellen Auswirkungen, die durch die nachfol-

712 Aufgrund des hohen konzeptionellen Übereinstimmungsgrades der beiden Eigenmittel-
beschlüsse wird im folgenden nur auf den Eigenmittelbeschluß (94/728/EG, Euratom) 
des Jahres 1994, Rat der EU (1994a), Bezug genommen. Auf europäischer Ebene wur-
den die genauen Modalitäten der Durchführung des Korrekturmechanismus durch einen 
Vermerk des Rates näher erläutert, Rat der EU (1994c). Die folgenden Ausführungen 
orientieren sich darüber hinaus schwerpunktmäßig an der detaillierten Darstellung bei 
Messal (1991), S. 125-136. Vgl. auch Europäische Kommission (1996d), S. 16-22, Eu-
ropäischer Rechnungshof(1992a), S. 33-42 sowie z.B. auch Peffekoven (1994), S. 70f. 
und Europäische Kommission (1995a), S. 87-91. 
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genden Modifikationen am Eigenmittelsystem entstanden.713 Gleichzeitig 
bestand das Bestreben, die technische Grundkonzeption des Korrekturme-
chanismus soweit wie möglich beizubehalten. Das Zusammenspiel dieser 
beiden Zielsetzungen in den beiden folgenden Eigenmittelbeschlüssen der 
Jahre 1988 und 1994 resultierte in einer höchst intransparenten und eigen-
tümlich komplizierten Ausgestaltung des Korrekturmechanismus. 

Neben dem eigentlich relevanten Korrekturbetrag, um den die britischen 
Zahlungen an die EU verringert werden und der gemäß Artikel 4, Ziffer 2 
des Eigenmittelbeschlusses des Jahres 1994 als Referenzausgleichsbetrag 
bezeichnet wird, spricht der Eigenmittelbeschluß noch von einem „Grundbe-
trag" und einem „Anpassungsbetrag".714 Dieses für die konkrete Festlegung 
des Korrekturbetrages eigentlich überflüssige Vorgehen war das direkte Er-
gebnis des Bemühens, den Bezug zum ursprünglichen Korrekturmechanis-
mus aus dem Jahr 1985 möglichst deutlich herauszustellen. 

Der Grundbetrag entspricht einem fiktiven Korrekturbetrag, der sich ergäbe, 
wenn man das Grundkonzept des alten Korrekturmechanismus - Finanzie-
rungsanteil abzüglich Rückflußanteil - ohne weitere Modifikationen auf die 
veränderten Gegebenheiten des neuen Eigenmittelsystems anwenden wür-
de. 715 Der Finanzierungsanteil kann sich dabei nicht mehr nur auf die unge-
kappten MwSt-Eigenmittel beziehen, sondern muß aufgrund der zusätzli-
chen Eigenmittelquelle auch die BSP-Eigenmittel sowie die Kappung der 
MwSt-Bemessungsgrundlage berücksichtigen. Alle anderen Elemente des 
ursprünglichen Korrekturmechanismus bleiben bei der Berechnung des 
Grundbetrages erhalten, so daß in Anlehnung an Artikel 4, Ziffer l des Ei-
genmittelbeschlusses (94/728/EG, Euratom) von 1994 die folgende Berech-
nungsvorschrift resultiert:716 

713 Vgl. u.a. die Erwägungsgründe im Eigenmittelbeschluß (88/376/EWG, Euratom) aus 
dem Jahr 1988, Rat der EU (1988), S. 25 sowie Artikel 4, Ziffer 2 des Eigenmittelbe-
schlusses (94/728/EG, Euratom) aus dem Jahr 1994, Rat der EU (1994a), S. 12. 

714 Artikel 4 Abs. 1 des Eigenmittelbeschlusses (94/728(EG, Euratom), Rat der EU (1994a), 
S. 12. Vgl. auch Europäische Kommission (1995a), S. 87 und Messal (1991), 
s. 126-130. 

715 Vgl. Messal (1991), S. 126-129. 
716 Die verwendeten Symbole sind weitgehend identisch mit denen des Korrekturmecha-

nismus des Jahres 1985. Veränderungen resultieren lediglich aus den hinzugekommenen 
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[M S EMB94 BS'P.EMB94 R l 
EMB94 W fuK, t + UK,t UK, t Grundbetrag, = 0,66 · EM894 EM894 - -- • Rw,, 

MwStw,, +BSPw,, Rw,, 

Durch den Anpassungsbetrag wird der Grundbetrag schließlich so korrigiert, 
daß er dem Referenzausgleichsbetrag entspricht.717 Da letzterer die entschei-
dende Größe für die Höhe des britischen Korrekturbetrages ist, soll das Ver-
fahren seiner Berechnung im folgenden ausführlicher dargestellt werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß - ähnlich wie bei der Berechnung des 
Grundbetrages - Korrektursalden aus vorangegangenen Haushaltsjahren be-
rücksichtigt werden müssen,718 die die Nachvollziehbarkeit der in die Be-
rechnung eingehenden Werte für Außenstehende stark einschränken und die 
im folgenden keine explizite Berücksichtigung finden. 

Da das Vereinigte Königreich so gestellt werden sollte, wie es bei unverän-
derter Gültigkeit der Regelungen des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahr 
1985 der Fall gewesen wäre, ist zum einen die fiktive Berechnung des Kor-
rekturbetrag nach den Regeln des Eigenmittelbeschlusses des Jahres 1985 
erforderlich. Zum anderen muß dieser Betrag um die finanziellen Auswir-
kungen für das Vereinigte Königreich korrigiert werden, die aus den Ände-
rungen im Eigenmittelsystem resultieren. 

Bei der Berechnung des ersten Teilbetrages muß sowohl von der Kappung 
der MwSt-Eigenmittel als auch von den BSP-Eigenmitteln abstrahiert wer-
den. Darüber hinaus sind aufgrund des höheren Finanzvolumens und der 
„Nichtexistenz" der BSP-Eigenmittel auch die für die MwSt.-Eigenmittel 
eigentlich geltenden Höchstsätze außer acht zu lassen. Statt dessen unter-

BSP-Eigenmitteln sowie der Bezugnahme auf den Eigenmittelbeschluß des Jahres 1994. 
Bei der Berechnung des Eigenmittelanteils des Vereinigten Königreichs wird die Wäh-
rungsreserve, die Soforthilfereserve sowie die Garantie für Anleihen und Darlehen ab-
gezogen. Außerdem werden geschätzte Salden des Vorjahres desjenigen Jahres, für wel-
ches der Korrekturbetrag abgewickelt wird, berücksichtigt; vgl. Europäische Kommissi-
on ( 1996d), S. l 7f. und Europäische Kommission (1994c ), S. 2. 

717 Artikel 4, Ziffer 3 des Eigenmittelbeschlusses (94/728/EG, Euratom) aus dem Jahr 1994. 
Der Anpassungsbetrag ergibt sich als Differenz zwischen dem Referenzausgleichsbetrag 
und dem Grundbetrag. 

718 Vgl. Artikel 4, Ziffer 2, lit. A des Eigenmittelbeschlusses (94/728/EG, Euratom) des 
Jahres 1994 sowie Europäische Kommission (1994c), S. 2 und erläuternd Messal 
(1991), s. 128f. 

275 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



5 Verteilungsgerechtigkeit und Beitragspflichten der Mitgliedstaaten 

stellt man für die Berechnung, daß der Haushalt ausschließlich durch „unge-
kappte" MwSt-Eigenmittel finanziert werden würde. Bezieht man die mit 
0,66 multiplizierte Differenz zwischen dem britischen Anteil an diesen 
hypothetisch fortgeführten MwSt.-Eigenmittelzahlungen719 und seinem An-
teil an den aufteilbaren Gesamtausgaben auf das Gesamtvolumen der Rück-
flüsse, so erhält man den „hypothetischen alten" Korrekturbetrag, wie er bei 
Fortführung des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahr 1985 relevant gewesen 
wäre. 

Die finanziellen Auswirkungen für das Vereinigte Königreich durch die Mo-
difikationen im Eigenmittelsystem erhält man durch einen Vergleich des sich 
bei der fiktiven Fortführung des Eigenmittelbeschlusses von 1985 ergeben-
den Betrages mit den tatsächlichen britischen MwSt.- und BSP-
Eigenmittelzahlungen. Konkret bedeutet das, daß man den fiktiven, nur auf 
ungekappten MwSt-Eigenmitteln basierenden Anteil des Vereinigten Kö-
nigreichs mit dem durch Finanzbeiträge zu finanzierenden EU-
Haushaltsvolumen multipliziert und davon die Zahlungen, die das Vereinigte 
Königreich ohne Berücksichtigung seines Korrekturbetrages an „gekappten" 
MwSt.-Eigenmitteln und BSP-Eigenmitteln abführen müßte, subtrahiert. Das 
Ergebnis stellt die finanziellen Auswirkungen der Änderungen im Eigenmit-
telsystem für das Vereinigte Königreich dar. Um diesen Betrag wird der im 
vorangegangenen Absatz beschriebene „hypothetische alte" Korrekturbetrag 
korrigiert, so daß daraus der tatsächliche Korrekturanspruch des Vereinigten 
Königreichs gemäß den Bestimmungen des Eigenmittelbeschlusses 
(94/728/EG, Euratom) aus dem Jahr 1994 resultiert. 

Auch dieser Korrekturbetrag läßt sich, ähnlich wie bereits der Korrekturbe-
trag nach dem Eigenmittelbeschluß des Jahres 1985, als mathematische For-

719 Da bei dieser Berechnung der hypothetischen MwSt.-Eigenmittelzahlungen auch die für 
das Vorjahr erforderlichen geschätzten Korrektursalden berücksichtigt werden, kann 
dieser Anteil geringfügig vom britischen Anteil an der ungekappten MwSt.-
Bemessungsgrundlage abweichen. Ohne die Saldenberücksichtigung wären beide An-
teilswerte identisch; vgl. Europäische Kommission (1994c), S. 2f. und implizit Europäi-
sche Kommission (1996d), S. 18. 
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mel darstellen, die die komplizierten verbalen Ausführungen in komprimier-
ter Weise wiedergibt: 720 

EMB94 W luK,1 UK,1 [M S EMB85 R l 
KorrekturuK,t+i = 0,66 · EMsss - -- · Rw., 

MwStw., Rw,, 

_ uK,1 -(MwStEMB94 + BSPEMB94)-(MwStEMB94 + BSP/MB94) [ 
MwSt EM885 j 
M St EMB85 EU,t EU,t UK,1 UK,1 

W EU,1 

wobei: 

Korrekturcff ~;14 : Korrekturbetrag zugunsten des Vereinigten Königreiches für 
das Jahr t, abgewickelt im Haushaltsjahr t+ 1, ( = Referenz-
ausgleichsbetrag); 

Mwsii:_1:3s: 

MwStffi~ss: 

Rw.,: 

Ungekappte MwSt-Eigenmittelzahlungen des Vereinigten 
Königreichs im Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß des Jahres 
1985, ohne Korrekturmechanismus; 

Ungekappte MwSt-Eigenmittelzahlungen aller Mitgliedstaa-

ten im Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß des Jahres 1985, 
ohne Korrekturmechanismus; 

Dem Vereinigten Königreich zurechenbarer Rückfluß im 
Jahr t; 

Summe der den Mitgliedstaaten zurechenbaren Rückflüsse 
(aufteilbare Gesamtausgaben) im Jahr t; 

Gekappte MwSt-Eigenmittelzahlungen des Vereinigten Kö-
nigreichs für das Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß des Jah-
res 1994, ohne Berücksichtigung des Korrekturmechanismus; 

BSP-Eigenmittelzahlungen des Vereinigten Königreichs im 

Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß des Jahres 1994, ohne Be-
rücksichtigung des Korrekturmechanismus; 

720 Vgl. auch Seidel (1992), S. 132 sowie Kraff (1997), S. 418, in deren Formel sich jedoch 
ein Vorzeichenfehler eingeschlichen hat. Die Jahresangaben beziehen sich auf den je-
weils relevanten Eigenrnittelbeschluß. 
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Gekappte MwSt.-Eigenmittelzahlungen aller Mitgliedstaaten 

im Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 1994, oh-
ne Berücksichtigung des Korrekturmechanismus; 

BSP-Eigenmittelzahlungen aller Mitgliedstaaten im Jahr t 

gemäß Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 1994, ohne Be-
rücksichtigung des Korrekturmechanismus. 

Die erste Zeile der Gleichung gibt den „hypothetischen alten" Korrekturan-
spruch wieder und ist identisch mit der Berechnungsformel für den Korrektur-
betrag nach den Regelungen des Eigenmittelbeschlusses aus dem Jahr 1985. 
Die zweite Zeile stellt die finanziellen Auswirkungen für das Vereinigte Kö-
nigreich dar, die sich aus den Modifikationen durch die neuen Eigenmittelbe-
stimmungen im Vergleich zum Eigenmittelbeschluß des Jahres 1985 ergeben. 

Zur Veranschaulichung sollen die bisherigen Ausführungen anhand der Daten 
des Vorentwurfs für den Gesamthaushaltsplan des Jahres 2000 konkretisiert 
werden.721 Die Berechnung der Höhe des britischen Korrekturbetrags orientiert 
sich dabei an den Zahlungsströmen des Jahres 1999. Der Gesamtbetrag der 
MwSt.- und BSP-Eigenmittel beträgt ca. 67,8 Mrd. Euro. Würde dieser Betrag 
ausschließlich über ungekappte MwSt-Eigenmittel finanziert werden, so entfie-
le auf das Vereinigte Königreich ein Anteil von 16,7364 % was ca. einem Be-
trag von 11,350 Mrd. Euro entspräche. Gemäß der tatsächlichen Regelung be-
läuft sich der Anteil des Vereinigten Königreichs ohne Berücksichtigung des 
Korrekturbetrages dagegen auf 16,3385 % des Gesamtvolumens bzw. ca. 
11,080 Mrd. Euro. Die finanziellen Auswirkungen für das Vereinigte König-
reich durch die Modifikationen im Eigenmittelsystem belaufen sich auf 269,840 
Mio. Euro. Die Summe der zurechenbaren Gesamtausgaben beträgt 77,522 Mrd. 
Euro, wovon 7,065 Mrd. Euro auf das Vereinigte Königreich entfallen, was ei-
nem Anteil von 9,1025 % entspricht.722 

721 Vgl. Europäische Kommission (1999d), S. 127-131 und (1999e), S. 19-23. Aufgrund der 
nur sehr knappen Datenangaben bezüglich der Berechnung des britischen Korrekturme-
chanismus konnte auf einige der Werte nur mittels eigener Berechnungen geschlossen 
werden. Rundungsbedingte Ungenauigkeiten sind daher unvermeidlich. Vgl. zum grund-
sätzlichen Vorgehen auch Europäische Kommission (1995a), S. 88, Europäischer Rech-
nungshof (1992a), S. 35-37 sowie Messal (1991), S. 127f. 

722 Vgl. für genauere Erläuterungen bezüglich der „aufteilbaren Gesamtausgaben" Europäi-
sche Kommission (1996d), S. 18-20. 
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Setzt man diese Werte in die o.g. Formel für den Referenzausgleichsbetrag 
ein, so erhält man das folgende Ergebnis: 

Korrekturf9!.i000 = 0,66 · [16,7364 %-9,1025 %]· 77,522 Mrd.Euro 

-[16,7364% • (67,8 Mrd. Euro )-11,080 Mrd. Euro] 

= 3,636Mrd. Euro. 

Die Summe aus dem „hypothetischen alten" Korrekturbetrag (erste Zeile) 
und dem Vorteil für das Vereinigte Königreich aufgrund der Änderungen im 
Eigenmittelsystem (zweite Zeile) resultiert in einem Referenzausgleichsbe-
trag für das Haushaltsjahr 2000 in Höhe von 3,636 Mrd. Euro. 

Eine äquivalente Vorgehensweise ist auch für den Grundbetrag möglich. 
Setzt man die Daten in die entsprechende Formel ein, so erhält man: 

Grundbetrag:0~t4 = 0,66·[16,3385%-9,1025%]· 77,522 Mrd.Euro 

= 3,702 Mrd. Euro. 

Der Grundbetrag hat ein Volumen von 3,702 Mrd. Euro. Daraus ergibt sich 
für das Jahr 2000 ein Anpassungsbetrag, der den Grundbetrag in Überein-
stimmung mit dem Referenzausgleichsbetrag bringt, in Höhe von 66,269 
Mio. Euro. 

Die in den jeweiligen Haushaltsplänen veranschlagte Entwicklung der Kor-
rekturbeträge zugunsten des Vereinigten Königreichs für die Jahre 1998 bis 
2002 findet sich in der nachfolgenden Übersicht:723 

Haushaltsjahr 

Korrekturbetrag zugunsten 
des Vereinigten Königreichs 
in Mrd. Euro 

1998 1999 2000 

3,170 3,568 3,636 

2001 2002 

5,230 4,626 

Quelle: Europäische Kommission (200lj), S. l l6f., Europäische Kommission (2000g), 
S. 25 und Europäische Kommission (l999e), S. 25. 

723 Alle Werte sind Haushaltsplänen entnommen und sind somit nicht als endgültige Werte 
zu interpretieren. Die endgültige Berechnung des Korrekturbetrages erfolgt erst mit 
mehrjähriger Verzögerung, u.a. vgl. Europäische Kommission (2001j), S. 117. 
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5.2.3.2 Berechnung des Korrekturbetrages im 
Eigenmittelbeschluß des Jahres 2000 

Der jüngste Eigenmittelbeschluß (2000/597/EG, Euratom) des Jahres 2000 
stellt keine grundlegende Änderung des Korrekturmechanismus zugunsten 
des Vereinigten Königreichs dar. Weiterhin wird die Intention verfolgt, das 
Vereinigte Königreich so zu stellen, wie es bei Anwendung der ursprüngli-
chen Regelungen aus dem Jahr 1985 der Fall wäre. Neben den Modifikatio-
nen, die aufgrund der sonstigen Änderungen im Eigenmittelbeschluß hierfür 
notwendig sind, verzichtet die neue Regelung dabei auf die bisher zusätzlich 
durchgeführte Berechnung des Grund- und des Anpassungsbetrages und be-
schränkt sich ausschließlich auf die Ermittlung des Volumens des Korrek-
turbetrages im Sinne des Referenzausgleichsbetrages der beiden vorange-
gangenen Eigenmittelbeschlüsse.724 

Die inhaltlichen Modifikationen resultieren zum einen aus der Erhöhung der 
Erhebungspauschale für die Mitgliedstaaten bei den traditionellen Eigen-
mitteln von 10 % auf 25 %.725 Zum anderen wurde ein Anpassungselement 
für die Osterweiterungen der EU in die Regelungen aufgenommen.726 Im Ge-
gensatz zu diesen neuen konzeptionellen Elementen stellt die erneute Ab-
senkung des Höchstsatzes für die MwSt-Eigenmittel auf zunächst 0, 75 % ab 
dem Jahr 2002 und 0,5 % ab 2004 nur eine Parameteränderung dar, die das 
Berechnungsverfahren nicht direkt beeinflußt. Somit stellt sich die Ermitt-
lung des Korrekturbetrages wie folgt dar. Ausgangspunkt bildet wiederum 
der „hypothetische alte" Korrekturbetrag auf Basis der nicht begrenzten 
MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage. In der neuen Nomenklatur wird er 
als „ursprünglicher Betrag der Ermäßigung für das Vereinigte Königreich" 
bezeichnet. Davon abzuziehen ist - wie bereits früher - der sogenannte 
,,Vorteil des Vereinigten Königreichs", der aus der Kappung der MwSt.-

724 Vgl. Artikel 4 des Eigenmittelbeschlusses (2000/597/EG, Euratom) des Jahres 2000, Rat 
der EU (2000a), S. 44f. Im Erläuterungsschreiben zum britischen Korrekturmechanis-
mus des Rates der EU wird darüber hinaus eine neue Nomenklatur für die einzelnen 
Teilbeträge und Teilschritte bei der Berechnung des endgültigen Korrekturmechanismus 
eingeführt, vgl. Rat der EU (2000e). 

725 Vgl. Artikel 4 lit. e in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 3 des Eigenmittelbeschlusses 
(2000/597/EG, Euratom) des Jahres 2000, Rat der EU (2000a), S. 44f. 

726 Artikel 4, lit. f, Rat der EU (2000a), S. 45. 
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Eigenmittelbemessungsgrundlage, der Senkung des einheitlichen MwSt.-
Eigenmittelsatzes727 und der Einführung der BSP-Eigenmittel resultiert. Das 
so berechnete Ergebnis wird als „Grundermäßigung für das Vereinigte Kö-
nigreich" bezeichnet und ist identisch mit dem Referenzausgleichsbetrag der 
Eigenmittelbeschlüsse der Jahre 1988 und 1994. Diese Grundermäßigung für 
das Vereinigte Königreich wird nun noch um dessen sogenannten „Windfall-
Gains" bei den traditionellen Eigenmitteln reduziert, die aus der Erhöhung 
der Erhebungskostenpauschale resultieren. Diese ergeben sich für das Verei-
nigte Königreich aus der Multiplikation des Gesamtbetrages, der aufgrund 
der erhöhten Erhebungskostenpauschale zusätzlich bei den Mitgliedstaaten 
verbleibt, mit der Differenz zwischen dem Anteil des Vereinigten König-
reichs an den traditionellen Eigenmitteln und seinem Anteil an der unge-
kappten MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage.728 Der zusätzlich bei den 
Mitgliedstaaten verbleibende Anteil entspricht 15 % der Gesamtsumme der 
traditionellen Eigenmittel oder 20 % des bei der EU verbleibenden Nettobe-
trags der traditionellen Eigenmittel nach Abzug der Erhebungskostenpau-
schale. 729 

Schließlich ist als weitere Neuerung gemäß Artikel 4, lit. feine Anpassung 
des Korrekturmechanismus bei einer Erweiterung der EU vorgesehen. Durch 
sie soll sichergestellt werden, ,,daß Ausgaben, die gegenwärtig für die Kor-
rektur nicht berücksichtigt werden, auch künftig bei der Berechnung des 
Korrekturbetrags außer Betracht bleiben"730• Dazu ist vorgesehen, daß ab 
dem ersten Jahr der Erweiterung eine Kürzung der aufteilbaren Gesamtaus-
gaben um den Betrag erfolgt, der den Vorbeitrittsausgaben in den beitreten-
den Ländern im Jahr vor der Erweiterung entspricht. Die Anpassung an die 
Inflationsentwicklung erfolgt jährlich unter Zugrundelegung des BSP-

727 Hierbei ist die veränderte Absenkung des Höchstsatzes der MwSt-Eigenmittel zu 
berücksichtigen. 

728 Vgl. Rat der EU (2000e), S. 3f. 
729 Diese Unterscheidung ist insofern von Bedeutung, da das Erläuterungsdokument zur 

Neuregelung des britischen Korrekturmechanismus explizit nur auf den Nettobetrag der 
traditionellen Eigenmittel abstellt, während im Eigenmittelbeschluß selbst der Bruttobe-
trag im Vordergrund steht, vgl. Rat der EU (2000e), S. 3. 

730 Rat der EU (2000a), S. 45. Vor der Erweiterung fließen die Vorbeitrittsausgaben in „Dritt-
länder" und zählen daher nicht zu den aufteilbaren Gesamtausgaben innerhalb der EU. Mit 
dem EU-Beitritt ändert sich das. 

281 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



5 Verteilungsgerechtigkeit und Beitragspflichten der Mitgliedstaaten 

Deflators.731 Durch die Bezugnahme auf die aufteilbaren Gesamtausgaben 
führt dieses Verfahren zur Berücksichtigung der EU-Erweiterung dazu, daß 
sich im oben erläuterten Berechnungsschema der „ursprüngliche Betrag der 
Ermäßigung für das Vereinigte Königreich" sowie daraus resultierend die 
„Grundermäßigung für das Vereinigte Königreich" verändern.732 

Auch das Verfahren nach dem Eigenmittelbeschluß (2000/597/EG, Euratom) 
des Jahres 2000 läßt sich wiederum als Berechnungsformel wie folgt kom-
primiert darstellen: 733 

EMBOO [MwStt';.~85 RuK,1 ] [ ] KorrekturuK,1+I = 0,66 · EMBss - ----- · Rw., - HA._1 
MwStEU,t Rw,, -HA._1 

_ UK,1 . (MwStEMBoo + BS~EMaoo)- (MwStEMaoo + BSP.EMBOO) [
MwStEMass ] 

M "fEMB85 EU,t EU,t UK,t UK,1 
WLJ'EU,t 

[ 
TEN uK I MwStt';~85 l -02-TEN · ' - ' ' Eu,, TEN MwStEMass EU,t EU,1 

wobei: 

Korrektur;:,:+"'/: Korrekturbetrag zugunsten des Vereinigten Königreiches für 
das Jahr t, abgewickelt im Haushaltsjahr t+ 1; 

Ungekappte MwSt.-Eigenmittelzahlungen des Vereinigten 
Königreichs im Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß des Jahres 
1985, ohne Korrekturmechanismus; 

Ungekappte MwSt.-Eigenmittelzahlungen aller Mitgliedstaa-

ten im Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß des Jahres 1985, 
ohne Korrekturmechanismus; 

731 Artikel 4 lit. f des Eigenmittelbeschlusses (2000/597/EG, Euratom). 
732 Vgl. auch Rat der EU (2000e), S. 4 
733 Die Darstellung als Berechnungsformel haben im Rahmen des neuen Eigenmittelbe-

schlusses auch die Institutionen der EU gewählt, vgl. Rat der EU (2000e), S. 4--6. 
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Dem Vereinigten Königreich zurechenbarer Rückfluß 1m 
Jahr t; 

Summe der allen Mitgliedstaaten zurechenbaren Rückflüsse 
(aufteilbare Gesamtausgaben) im Jahr t,; 

Heranführungsausgaben in den neu beigetretenen Ländern im 
Jahr vor der Erweiterung; n gibt das Jahr des Beitritts an; 

Gekappte MwSt.-Eigenmittelzahlungen des Vereinigten Kö-
nigreichs für das Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß des Jah-
res 2000, ohne Berücksichtigung des Korrekturmechanismus; 

BSP-Eigenmittelzahlungen des Vereinigten Königreichs im 

Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß des Jahres 2000, ohne Be-
rücksichtigung des Korrekturmechanismus; 

Gekappte MwSt.-Eigenmittelzahlungen aller Mitgliedstaaten 
im Jahr t gemäß Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 2000, oh-
ne Berücksichtigung des Korrekturmechanismus; 

BSP-Eigenmittelzahlungen aller Mitgliedstaaten im Jahr t 

gemäß Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 2000, ohne Be-
rücksichtigung des Korrekturmechanismus; 

Nettobetrag der traditionellen Eigenmittel aller Mitgliedstaa-
ten im Jahr t; 

Nettobetrag der traditionellen Eigenmittel des Vereinigten 
Königreichs im Jahr t. 

Für die Jahre vor der erstmaligen Erweiterung der EU um mittel- und osteu-
ropäische Staaten wird für den Zweck der Berechnung des Korrekturbetrages 
für HA._1 der Wert Null angenommen.734 

734 Vgl. Rat der EU (2000e), S. 6. 
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5 Verteilungsgerechtigkeit und Beitragspflichten der Mitgliedstaaten 

5.2.3.3 Die Finanzierung des britischen Korrekturbetrages gemäß 
den Eigenmittelbeschlüssen der Jahre 1988 und 1994 

Die Abwicklung des Korrekturmechanismus erfolgt - wie bereits in Kapitel 
4.2.3 angedeutet - hauptsächlich über die MwSt.-Eigenmittel. Für das Ver-
einigte Königreich verringern sich die MwSt-Eigenmittelzahlungen um den 
Korrekturbetrag735 • Sollte der Korrekturbetrag die gesamten britischen 
MwSt.-Eigenmittelzahlungen übersteigen, so werden die britischen BSP-
Eigenmittel um den Restbetrag vermindert. Die Aufteilung der Finanzie-
rungslasten auf die übrigen Mitgliedstaaten ist Thema dieses Kapitels - zu-
nächst für den inzwischen ausgelaufenen Eigenmittelbeschluß des Jahres 
1994, im darauf folgenden Unterkapitel dann für den Eigenmittelbeschluß 
des Jahres 2000. 

Prinzipiell orientiert sich die in Artikel 5 des Eigenmittelbeschlusses 
(94/728/EG, Euratom) des Jahres 1994 festgelegte Vorgehensweise bezüg-
lich der Finanzierung des britischen Korrekturbetrages an den bereits im Ei-
genmittelbeschluß von 1985 getroffenen Bestimmungen. 736 Allerdings bleibt 
aufgrund der vorgenommenen Modifikationen auch die Finanzierungsseite 
nicht von einem merklichen Transparenzverlust verschont. Grundsätzlich 
wird die Finanzierung des Korrekturbetrags weiterhin über die Einnahmen-
seite des Haushaltes abgewickelt. Allerdings erfolgt die Aufteilung des zu 
finanzierenden Betrages anhand der BSP-Anteile und nicht anhand der 
MwSt-Anteile, wie es die ursprünglichen Regelungen des Korrekturmecha-
nismus im Eigenmittelbeschluß (85/257 /EWG, Euratom) des Jahres 1985 
vorsahen. Ursächlich für diese Umorientierung war neben der Einführung 
der BSP-Eigenmittel die „politische Zielsetzung", die Finanzierung des briti-
schen Korrekturbetrages stärker „wohlfahrtsorientiert" durchzuführen.737 Bei 
den Berechnungen ist ebenfalls zu berücksichtigen, daß sich das Vereinigte 
Königreich nicht und die Bundesrepublik Deutschland nur zu zwei Dritteln 

735 Vgl. jeweils Artikel 5 Absatz 2 der Eigenmittelbeschlüsse (94/728/EG, Euratom) aus 
dem Jahr 1994 und (2000/597/EG, Euratom) aus dem Jahr 2000. 

736 Der Eigenmittelbeschluß (88/376/EWG, Euratom) des Jahres 1988 sah vergleichbare 
Regelungen vor. 

737 Vgl. Messal (1991), S. 132-134. Darin findet sich auch eine Darstellung der mit der 
Umstellung des Finanzierungsschlüssels verbundenen Be- und Entlastungen der einzel-
nen Mitgliedstaaten. 
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5 Verteilungsgerechtigkeit und Beitragspflichten der Mitgliedstaaten 

des eigentlichen Anteils an der Finanzierung beteiligen. 738 Die Auswirkung 
dieser Regelung auf die Finanzierungsanteile ist in Tabelle 23 exemplarisch 
auf Basis des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 200 l dargestellt: 739 

Tabelle 23: Berechnung der Finanzierungsanteile des britischen 
Korrekturmechanismus 

Anteil am 1/3 des Anteils 
Finanzie-

Anteil am Anteil am BSP der EU 
1/3 des 

Deutschlands 
rungs-

Anteils schlüssel 
Mitgliedstaat 

BSP der BSP der EU ohne das 
Deutschlands 

umgelegt auf 
(in%) 

EU ohne das VK VKund die übrigen 
(in%) (in%) Deutschland 

aus Spalte 2 
Mitgliedstaaten 

(in%) 
(in%) 

(ohne das VK) 
Spalten 

(2}+(4)+(5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Belgien 2,91 3,60 5,11 0,50 4,10 
Dänemark 1,90 2,35 3,34 0,33 2,68 
Deutschland 23,96 29,59 0,00 -9,86 - 19,73 
Griechenland 1,49 1,83 2,61 0,26 2,09 
Spanien 6,94 8,57 12,17 1,20 9,77 
Frankreich 16,38 20,23 28,73 2,83 23,06 
Irland 1,08 1,34 1,90 0,19 1,52 
Italien 13,34 16,48 23,41 2,31 18,79 
Luxemburg 0,23 0,28 0,39 0,04 0,32 
Niederlande 4,69 5,79 8,23 0,81 6,61 
Österreich 2,35 2,90 4,12 0,41 3,31 
Portugal 1,29 1,59 2,26 0,22 1,81 
Finnland 1,48 1,82 2,59 0,26 2,08 
Schweden 2,93 3,62 5,14 0,51 4,13 
Vereinigtes 

19,03 - -Königreich 

Summe 100,00 100,00 100,00 -9,86 9,86 100,00 

Finanzielle 
Belastung 
durch den 
Korrektur-

mechanismus 
(in Euro) 

(7) 

214.667.907 
140.119.216 

1.031.787.710 
109.419.459 
511.089.018 

1.206.170.300 
79.637.407 

982.726.641 
16.582.546 

345.527.228 
173.145.837 
94.844.152 

108.747.859 
215.998.168 

5.230.463.447 

Für die Berechnung wird der im Haushaltsplan für das Jahr 2001 angesetzte Korrekturbe-
trag in Höhe von 5.230.463.447 Euro angesetzt. 

Quelle: Europäisches Parlament (200 I ), S. 131 und S. I 34. 

Die für die Festlegung des tatsächlichen Finanzierungsanteils relevanten 
Werte finden sich in Spalte (6). Bezogen auf den Korrekturbetrag ergeben 

738 Vgl. Rat der EU (1994c), S. 7. 
739 Vgl. für eine kurze Erläuterung der in der Tabelle angewandten Vorgehensweise auch 

Europäischer Rechnungshof (1992a), S. 39f. sowie Rat der EU (1994c), S. 7. 
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5 Verteilungsgerechtigkeit und Beitragspflichten der Mitgliedstaaten 

sich die in Spalte (7) aufgelisteten Beträge, die die zusätzlichen Finanzie-
rungsbeiträge der jeweiligen Mitgliedsländer darstellen. 

Ebenso wie bereits im Eigenmittelbeschluß aus dem Jahr 1985 führen diese 
Regelungen wiederum zum Auftreten eines Bruttoeffektes in dem Sinne, daß 
das zur Verfügung stehende MwSt-Eigenmittelvolumen geringer ist als die 
MwSt-Eigenmittel zum Höchstsatz abzüglich des Korrekturbetrages zugun-
sten des Vereinigten Königreichs. Wie bereits in Kapitel 4.2.3 dargestellt, 
spielt der Bruttobetrag eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des 
einheitlichen MwSt-Eigenmittelsatzes. Seine Berechnung erfolgt gemäß Ar-
tikel 2, Absatz 4, Buchstabe b des Eigenmittelbeschlusses (94/728/EG, Eura-
tom) aus dem Jahr 1994 unter der hypothetischen Annahme, daß die Finan-
zierung des britischen Korrekturbetrags auf Basis der gekappten MwSt-
Eigenmittelbemessungsgrundlagen durchgeführt würde.740 Damit ähnelt die 
Berechnung derjenigen, die bereits im Eigenmittelbeschluß von 1985 erfor-
derlich war, und trägt den tatsächlichen Finanzierungsmodalitäten - Lasten-
verteilung gemäß BSP-Anteilen - keine Rechnung. Man erhält den Bruttobe-
trag, indem man den von den „normalen" Mitgliedstaaten fiktiv741 zu finan-
zierenden Korrekturbetrag (der Klammerausdruck in der u.g. Formel) mit 
dem Quotienten aus der gekappten MwSt-Bemessungsgrundlage aller Mit-
gliedstaaten und der gekappten MwSt-Bemessungsgrundlage der Mitglied-
staaten ohne das Vereinigte Königreich und die Bundesrepublik Deutschland 
multipliziert742 Die mathematische Berechnungsformel für den Bruttobetrag 
lautet daher: 

740 Vgl. zum folgenden auch Europäischer Rechnungshof(J992a), S. 38-41 und Rat der EU 
(1994c), S. 8. 

741 „Fiktiv" deshalb, da die tatsächliche Lastenverteilung anhand des BSP-Schlüssels er-
folgt. Man erhält diese Beträge, indem man die Rechnung in Tabelle 23 für die gekapp-
ten MwSt-Bemessungsgrundlagen der Mitgliedstaaten (statt des BSP) durchführt. 

742 Vgl. ähnlich auch die Vorgehensweise Haushaltsplan des Jahres 2001, Europäisches 
Parlament (2001), S. 135. 

286 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



5 Verteilungsgerechtigkeit und Beitragspflichten der Mitgliedstaaten 

wobei: 

BB: Bruttobetrag; 

A15: Gekappte MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage aller Mitgliedstaa-
ten; 

AuK: Gekappte MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage des Vereinigten 
Königreiches; 

Av: Gekappte MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage der Bundesrepu-
blik Deutschland; 

CuK: Korrekturbetrag zugunsten des Vereinigten Königreichs. 

Dividiert man den Bruttobetrag durch die gekappte MwSt-Bemessungs-
grundlage aller Mitgliedstaaten, so erhält man den sogenannten „eingefrore-
nen Satz". Er stellt die Differenz zwischen dem zulässigen Höchstsatz der 
MwSt-Eigenmittel und dem einheitlichen Satz dar. Für den einheitlichen 

BB 
Satz (ES), der als ES= HS- - definiert ist,743 folgt somit die allgemeine 

A,s 
Formel: 744 

l [ ( 2 Av )] ES=HS------· CuK 1--•--=-- , 
A,s -AuK -Av 3 A,s -AuK 

wobei HS den maximalen MwSt.-Eigenmittelabrufsatz (2001 = 1,00 %) dar-
stellt. 

Setzt man die entsprechenden Werte in die beiden Formeln ein, so erhält 
man für das Jahr 2001 einen Bruttobetrag in Höhe von ca. 7.533,074 Mio. 
Euro, woraus ein einheitlicher Satz von ca. 0,8162677 und ein „gefrorener 
Satz" von 0,1837323 resultieren.745 

Wie bereits im Rahmen der MwSt.-Eigenmittel ausführlich dargelegt, ver-
fehlt dieses Vorgehen seinen eigenen Zweck, da die tatsächliche Finanzie-

743 Vgl. auch die Ausführungen in Kapitel 4.2.3. 
744 Diese Fonnel findet sich bereits in Europäischer Rechnungshof(l992a), S. 39 sowie in 

Rat der EU (1994c), S. 8. 
745 Vgl. Europäisches Parlament (2001), S. 135. 
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rung auf Basis eines BSP-Schlüssels durchgeführt wird. Der durch den ge-
frorenen Satz „reservierte" Bruttobetrag der MwSt-Eigenmittel reicht nicht 
zur vollständigen Abwicklung des Korrekturmechanismus im Rahmen der 
MwSt-Eigenmittel aus, sondern für einige Länder kommt es zu einer Erhö-
hung ihrer BSP-Eigenmittel. Unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge 
stellt sich die haushaltsmäßige Finanzierung und Abwicklung des Korrek-
turmechanismus gemäß dem Eigenmittelbeschluß (94/728/EG, Euratom) des 
Jahres 1994 für das Haushaltsjahr 2001 wie folgt dar (vgl. Tabelle 24): 

Tabelle 24: Abwicklung und Verrechnung der Finanzierung des britischen 
Korrekturbetrages im Jahr 2001 

MwSt-Eigen- Korrektur MwSt.- Über die BSP-
mittel zum zugunsten des Summe Spalte Eigenmittel zum Eigenmittel zu 

Mitgliedstaaten einheitlichen Vereinigten (l)und (2) Höchstsatz finanzierender 
Satz: Königreichs (1,00%) Restbetrag 

(1) (2) (3) (4) (5) 

in Euro 

Belgien 860.439.164 214.667.907 1.075.107.071 1.054.114.000 20.993.071 

Dänemark 544.149.324 140.119.216 684.268.540 666.631.000 17.637.540 

Deuts<hland 8.325.335.032 1.031.787.709 9.357.122.741 10.199.271.000 

Griechenland 531.491.461 109.419.459 640.910.920 651.124.000 

Spanien 2.482.551 .554 511.089.018 2. 993.640.572 3.041.345.000 

Frankreich 5.513.280.713 1.206.170.300 6.719.451.013 6.754.256.000 

Irland 386.828.834 79.637.407 466.466.241 473.899.500 

Italien 3.692.074.928 982.726.641 4.674.801.569 4.523.118.000 151.683.569 

Luxemburg 80.547.660 16.582.546 97.130.206 98.678.000 

Niederlande 1.678.355.681 345.527.228 2.023.882.909 2.056.134.000 

Österreich 817.615.314 I 73.145.837 990.761.151 1.001.651.000 

Portugal 460.693.711 94.844.152 555.537.863 564.390.500 

Finnland 447.349.775 108.747.859 556.097.634 548.043.000 8.054.634 

Schweden 918.681.494 215.998.168 1.134.679.662 1.125.466.000 9.213.662 

Vereinigtes 
6.727.791.482 -5.230.463.447 1.497.328.035 8.242. 139.000 

KOniRrCich 
Surrmc: 33.467.186.127 0 33.467.186.127 41.000.260.000 207.582.476 

Einheitlicher Satz der MwSt-Eigenmittel: 0,816267656021327 %, 
einheitlicher BSP-Eigenmittelsatz: 0,493379285 %. 

Quelle: Europäisches Parlament (2001), S. 130f. 

288 

BSP-Eigenmittel Gesamtbetrag der 
zum einheitlichen BSP-Eigenmittel: 

BSP-Satz Spalte (5) + (6) 

(6) (7) 

1.260.512.529 1.281.505.600 

822.768.667 840.406.207 

10.360.912.163 10.360.912.163 

642.502.185 642.502.185 
3.001.073.234 3.001.073.234 

7 .082.534.115 7.082.534.115 
467.624.392 467.624.392 

5.770.491.080 5.922.174.649 

97.371.362 97.371.362 

2.028.907.840 2.028.907.840 

1.016.698.302 1.016.698.302 

556.917.161 556.917.161 

638.558.605 646.613.239 

1.268.323.710 1.277.537.372 

8.230.267.048 8.230.267.048 

43.245.462.393 43.453.044.869 
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5.2.3.4 Die Finanzierung des britischen Korrekturbetrages gemäß 
dem Eigenmittelbeschluß des Jahres 2000 

Die Grundkonzeption der Finanzierung des Korrekturbetrages zugunsten des 
Vereinigten Königreichs bleibt auch im jüngsten Eigenmittelbeschluß aus 
dem Jahr 2000 ähnlich wie in den vorangegangenen beiden Eigenmittelbe-
schlüssen geregelt.746 Weiterhin erfolgt die Lastenverteilung auf die Mit-
gliedstaaten gemäß einem BSP-Schlüssel. Allerdings wurde auf Druck der 
inzwischen zahlreicher gewordenen Nettozahler die „Korrektur des Korrek-
turmechanismus" modifiziert. Neben Deutschland wird durch den neuen Ei-
genmittelbeschluß auch der Finanzierungsanteil der Niederlande, Österreichs 
und Schwedens reduziert. Gleichzeitig sank für diese Länder die als zumut-
bar angesehene Grenze von zwei Drittel auf ein Viertel ihrer eigentlichen 
BSP-orientierten Finanzbelastung aus dem britischen Korrekturmecha-
nismus. Unterstellt man beispielsweise für das Jahr 2002 das im Haushalts-
vorentwurf für dieses Jahr geschätzte Korrekturvolumen in Höhe von 
4.625.854.876 Euro,747 so ergibt sich nach den Regelungen des Eigenmittel-
beschlusses des Jahres 2000 die folgende finanzielle Lastenverteilung für die 
Mitgliedstaaten (vgl. Tabelle 25). 

746 Die Bestimmungen über die Finanzierungsmodalitäten des Korrekturmechanismus zu-
gunsten des Vereinigten Königreichs finden sich in Artikel 5 des Eigenmittelbeschlusses 
(2000/597/EG, Euratom) des Jahres 2000, vgl. auch Rat der EU (2000e), S. 6ff. 

747 Vgl. Europäische Kommission (2001j), S. l 16f. 
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Tabelle 25: Berechnung der Finanzierungsanteile des britischen 
Korrekturmechanismus für das Jahr 2002 

Aufteilung des nachrichtlich: 
Anteil am BSP 3/4 der Finanzic- Aufteilung des 

Anteil am Anleilam 
der EU ohne das Anteile der 

Umlegung der Korrektur- Korrektur-BSP der "Vergünstigung" rungs- betrags nach BSP der VK und ohne die "begün- schlUsscl betrags nach Mitgliedstaat EU ohne auf die übrigen der neuen EU 
dasVK 

"begünstigten" stigtcn" 
Milgliedstaatcn Finanzic-

der alten 
(in%) 

(in%) 
Llßder Linder 

(ohne das VK) 
Spalten 

rungsregel 
Finanzic-

(in%) (in¾) (2)-+{4)-+{5) run~gcl (in Euro) 
(in Euro) 

()) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Belgien 3,03 3,71 6,28 1,93 5,63 260.566.805 194.509.807 
Dinemark 1,96 2,39 4,05 1,24 3,63 167.987.467 125.400.508 
DeulSchland 23,54 28,77 -21,57 7,19 332.674.550 887.132.133 
Griechenland 1,53 1,87 3,17 0,97 2,84 131.480.412 98.148.456 
Spanien 7,29 8,91 15,08 4,63 13,54 626.177 .448 467.433.503 
Frankreich 16,30 19,92 33,73 10,36 30,28 1.400.529.648 1.045.477.574 
Irland 1,28 1,56 2,64 0,81 2,37 109.670.359 81.867.528 
Italien 13,80 16,87 28,56 8,77 25,63 1.185.779.527 885.169.340 
Luxemburg 0,24 0,29 0,49 0,15 0,44 20.528.731 15.324.437 
Niederlande 4,91 6,00 0,00 -4,50 1,50 69.361.867 314.795.094 
ÖStcrrcich 2,41 2,95 -2,21 0,74 34.095.548 154. 740.806 
Portugal 1,36 1,67 2,82 0,87 2,53 117.236.679 87.515.690 
Finnland 1,54 1,88 3,19 0,98 2,86 132.420.503 98.850.222 
Schweden 2,64 3,23 -2,42 0,81 37.345.332 169.489.778 
Vereinigtes 18,17 0,00 0,00 
Königreich 

Sununc 100,00 100,00 100,00 -30,71 30,71 100,00 4.625.854.876 4.625.854.876 

Differenz 
zwischen 

neuem und 
altem 

Finanzic-
rungsmodus 

Spalten 
(7)-(8) 

(9) 
66.056.998 
42.586.959 

-554.457.583 
33.331.956 

158.743.945 
355.052.074 
27.802.830 

300.610.188 
5.204.294 

-245.433.227 
-120.645.258 

29.720.989 
33.570.281 

-132.144.446 

0 

Für die Berechnung wird der im ursprünglichen Haushaltsvorentwurf für das Jahr 2002 an-
gesetzte Korrekturbetrag in Höhe von 4.625.854.876 Euro unterstellt. 

Quelle: Europäische Kommission (200lj), S. 117 und Europäische Kommission (2001n), S. 7. 

Zum Vergleich wird dieser Aufteilung (vgl. Spalte 7) in Spalte 8 die Lasten-
verteilung nach den Regeln des Eigenmittelbeschlusses des Jahres 1994 ge-
genübergestellt. 748 Dabei wird deutlich, daß die drei Mitgliedstaaten, die bei 
der Finanzierung des Korrekturbetrages neben Deutschland begünstigt wur-
den, deutlich von dieser Ausnahmeregelung profitieren. Aber auch Deutsch-
land wird durch die geänderte Ausnahmeregelung um ca. 500 Mio. Euro 

748 Dabei wird vereinfachend ein gleich hoher britischer Korrekturbetrag unterstellt, um die 
Wirkung der Modifikation bei der Finanzierung zu verdeutlichen. Aufgrund der Ände-
rungen beim maximalen MwSt-Höchstsatz und bei den traditionellen Eigenmitteln va-
riert jedoch die Höhe des britischen Korekturbetrages, je nachdem, ob man den Eigen-
mittelbeschluß des Jahres 1994 oder 2000 zugrunde legt. 
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deutlich besser gestellt. Eine deutlich höhere Belastung müssen dagegen 
Frankreich, Italien und Spanien tragen. 

Da die Finanzierung des Korrekturbetrages zugunsten des Vereinigten Kö-
nigreichs auch zukünftig über die MwSt-Eigenmittel und bei Bedarf über 
die BSP-Eigenmittel erfolgen soll,749 gleichzeitig aber einige Länder sich nur 
eingeschränkt beteiligen müssen, tritt auch weiterhin ein Bruttoeffekt auf, 
der den eigentlichen Korrekturbetrag übersteigt und der dazu führt, daß der 
einheitliche Satz unter dem maximalen Abrufsatz der MwSt-Eigenmittel 
liegt. Die Höhe dieses „eingefrorenen Satzes" berechnet sich nach dem neu-
en Eigenmittelbeschluß wie folgt. 750 Zunächst bestimmt man den von den 
nicht „begünstigten" Mitgliedsaaten fiktiv zu finanzierenden Korrekturbe-
trag. Dieser ergibt sich als Differenz des gesamten Korrekturbetrages abzüg-
lich des fiktiven Finanzierungsanteils von Deutschland, der Niederlande, 
Österreich und Schweden. Dividiert man diesen Wert durch Summe der ge-
kappten MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlagen der normal beitragenden 
Mitgliedstaaten, so erhält man den eingefrorenen Satz. Der Bruttobetrag re-
sultiert aus dem Produkt von eingefrorenem Satz mit der Summe der gekapp-
ten MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage aller Mitgliedstaaten. 

5.2.4 Zur Beurteilung des Korrekturmechanismus zugunsten des 
Vereinigten Königreichs 

Die Forderung nach Korrekturmechanismen im Haushaltsgefüge der Euro-
päischen Union hat eine lange Tradition. Sie beruht hauptsächlich auf der 
Idee, daß einzelne Mitgliedstaaten eine - im Vergleich zu ihrem relativen 
Wohlstand - zu hohe finanzielle Belastung zu tragen hätten, wobei insbe-
sondere das Verhältnis vom Nettofinanzierungssaldo zum durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Einkommen eines Mitgliedstaates als impliziter Indikator ange-
führt wird. Bisher konnte jedoch nur das Vereinigte Königreich eine finanzi-

749 Vgl. Artikel 5 Abs. 2 des Eigenmittelbeschlusses (2000/597/ EG, Euratom) aus dem 
Jahr 2000. 

750 Vgl. Rat der EU (2000e), S. l0f. 
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elle Vergünstigung bei seinen Zahlungen zum EU-Haushalt politisch durch-
setzen.751 

Eines der grundlegenden Defizite bei der Diskussion um zwischenstaatliche 
Korrekturmechanismen liegt in der - bereits mehrfach angeführten - völli-
gen Vernachlässigung der individuellen Ebene der Wirtschaftssubjekte. Al-
len bisherigen Vorschlägen, die finanzielle Lastenverteilung zu korrigieren, 
setzen nicht auf der Ebene der Bürger an, sondern übertragen die Grundidee 
des Leistungsfähigkeitsprinzips auf die Ebene von Nationalstaaten. Von der 
Wirkungen auf die Wohlfahrt der Individuen in den Mitgliedstaaten wird 
abstrahiert, da weder die konkrete Form der nationalen Aufbringung der 
,,EU-Beiträge" noch die Verwendung der Rückflüsse berücksichtigt wird. 
Solange die Ausgabenseite beispielsweise zu einem Großteil durch Mittel 
für die Agrarpolitik charakterisiert ist, muß befürchtet werden, daß die 
Rückflüsse primär lediglich einer kleinen Interessengruppe zugute kommen, 
deren Wohlfahrt sich dadurch erhöht, während die Mehrheit der Bürger nicht 
bzw. negativ tangiert wird. Eine ähnliche Argumentation gilt auf der Ein-
nahmenseite für die originären Eigenmittel (Zölle und Agrarzölle), deren 
Existenz ebenfalls hauptsächlich gruppenspezifischen Interessen dient. 752 

Darüber hinaus bleiben die sonstigen Integrationsvor- und -nachteile, die 
nicht auf direkten Zahlungsströmen mit der EU beruhen, weitestgehend un-
berücksichtigt. 753 Gerade hier sind aber die hauptsächlichen 
Wohlfahrtseffekte der Europäischen Union für die Individuen zu vermuten. 
Exemplarisch ist dabei neben europaweiten Harmonisierungsvorschriften, 
Wettbewerbsregeln oder sonstigen Regulierungsmaßnahmen auch an die 
grundlegenden Liberalisierungsmaßnahmen innerhalb der EU zu denken. 
Der Einfluß der Europäischen Union ist auf diesen Gebieten deutlich höher 
einzuschätzen, als er es auf der europäischen Haushaltsebene mit einem 
derzeitigen Umfang des Budgets von ca. 1,2 % des EU-BIP jemals sein 
kann. Letztlich ist also die Aussagekraft der Nettosalden zwischen 
Eigenmittelzahlungen und Rückflüssen in Frage zu stellen, da diese nicht 

751 Die jüngsten Überlegungen der Europäischen Kommission zielen jedoch auf eine Been-
digung der Sonderbehandlung des Vereinigten Königreichs und einen allgemeinen Kor-
rekturmechanismus, der auf alle Mitgliedstaaten anwendbar wäre. 

752 Vgl. für diese Sichtweise protektionistischer Maßnahmen z.B. Vanberg (1992) und 
Schuknecht (1990),jeweils mit weiteren Literaturhinweisen. 

753 Vgl. z.B. Nittka (1979), S. 23lf. und Seidel (1992), S. 225f. 
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flüssen in Frage zu stellen, da diese nicht kein adäquates Maß für die rele-
vanten Wohlfahrtseffekte der Zugehörigkeit zur EU sind. Zudem geben un-
terschiedliche Auffassungen über die korrekte Berechnung der Nettofinan-
zierungspositionen immer wieder Anlaß zu Diskussionen.754 Folgt man dieser 
Sichtwi(?se, so spricht viel dafür, jede Form von zwischenstaatlichen Korrek-
turmechanismen in der bisherigen Ausgestaltung abzulehnen, da die indivi-
duelle Wohlfahrt der Wirtschaftssubjekte nicht angemessen berücksichtigt 
wird. 

Aber auch wenn man unter Zugrundelegung einer organischen Staatsauffas-
sung ein staatliches Leistungsfähigkeitsprinzip im Sinne einer aggregierten 
Gegenüberstellung von Nettofinanzierungsposition oder alternativ Eigenmit-
telzahlung eines Mitgliedstaates zum „durchschnittlichen nationalen 
Wohlstand" akzeptiert, kann der gegenwärtige Korrekturmechanismus zu-
gunsten des Vereinigten Königreichs in keinster Weise überzeugen. 

Zunächst fällt auf, daß der Korrekturmechanismus ohne jeden Bezug zum 
durchschnittlichen Wohlstand des Vereinigten Königreichs auskommt. Ob-
wohl bei Einführung des Korrekturmechanismus in den Erwägungsgründen 
des Eigenmittelbeschlusses (85/257 /EWG, Euratom) des Jahres 1985 noch 
auf die Divergenz zwischen Haushaltslast und relativem Wohlstand als Be-
gründung für Korrekturmaßnahmen im Sinne des Leistungsfähigkeitsprin-
zips hingewiesen wurde,755 sucht man einen solchen Zusammenhang in der 
konkreten Ausgestaltung des Korrekturmechanismus vergebens. Der briti-
sche Korrekturbetrag berechnet sich im wesentlichen auf Basis der Differenz 
von Beitragszahlungen und zurechenbaren Rückflüssen, ohne das jeweilige 
Pro-Kopf-Einkommen auch nur rudimentär zu berücksichtigen. Selbst wenn 
die Höhe des Korrekturbetrages bei seiner Einführung im Jahre 1985 ein ad-
äquates Niveau hatte, werden Änderungen der relativen Wohlstandspositio-
nierung des Vereinigten Königreichs im Zeitablauf negiert. 

754 Vgl. hierzu z.B. lssing (1991), S. 35f., Europäische Kommission (1993b), S. 103f. und 
Europäische Kommission (1998a), Anhang 3. Zu nennen ist hier u.a. die problematische 
Zuordnung der traditionellen Eigenmittel aufgrund des Rotterdam-Antwerpen-Effekts, 
die Behandlung der Verwaltungsausgaben in bezug auf Belgien und Luxemburg sowie 
die länderspezifische Zuordnung eines Teils der Rückflüsse an die Mitgliedstaaten. 

755 Rat der EG (1985), S. 15. 
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Es ließe sich höchstens argumentieren, daß die Berücksichtigung des relativen 
Wohlstands in den diskretionären Entscheidungen des Europäischen Rates im 
Rahmen der Verabschiedung neuer Eigenmittelbeschlüsse erfolgt. Davon kann 
allerdings nicht ausgegangen werden. Durch das Gebot der Einstimmigkeit bei 
der Vereinbarung neuer Eigenmittelbeschlüsse ist vielmehr ein „Lock-in-
Effekt" aufgetreten, der Veränderungen am Korrekturmechanismus zu Lasten 
des Vereinigten Königreichs ohne entsprechende Kompensationen fast un-
möglich erscheinen läßt. Dementsprechend besteht der Korrekturmechanismus 
zugunsten des Vereinigten Königreichs, abgesehen von technischen Anpas-
sungen, seit nunmehr über 15 Jahren in praktisch unveränderter Form fort, 
obwohl das britische Pro-Kopf-Einkommen inzwischen über dem EU-
Durchschnitt liegt. Eine Orientierung am „staatlichen Leistungsfähigkeitsprin-
zip" findet somit nicht statt. Zudem ist der Erstattungssatz von 66 % nicht nur 
unabhängig vom relativen Wohlstand des Vereinigten Königreichs, sondern 
auch von der konkreten Höhe der britischen Nettozahlerposition. Jede Netto-
zahlerposition des Vereinigten Königreichs wird unabhängig von ihrer Höhe 
zu etwa zwei Drittel erstattet. Eine ökonomische Begründung für diese Zwei-
Drittel-Regelung ist nicht erkennbar. Vielmehr handelt es sich um einen will-
kürlich gewählten Wert, der das Ergebnis des politischen Verhandlungspro-
zesses war. Wollte man allerdings den Korrekturmechanismus tatsächlich lei-
stungsfähigkeitsorientiert ausgestalten, so wäre hierfür zunächst eine allge-
mein akzeptierte Konkretisierung erforderlich, was unter einer „zu großen 
Haushaltslast" und dem „relativen Wohlstand" zu verstehen ist. 

Aus ordnungspolitischer Sicht stellt der Korrekturmechanismus zugunsten 
des Vereinigten Königreichs eine gravierende Verletzung des Gleichheits-
grundsatzes der Mitgliedstaaten dar. Als diskretionäre Einzelfallentschei-
dung verstößt er gegen den Grundsatz der prozeduralen Gerechtigkeit im 
Sinne einer Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten. Bei Anerkennung dieses 
Grundsatzes müßten konkrete Voraussetzungen für die Anwendung des Kor-
rekturmechanismus definiert werden, so daß jeder beliebige Mitgliedstaat, 
der die ex-ante definierten Kriterien erfüllt, in den Genuß eines nach be-
stimmten Reeln festgesetzten Korrekturbetrages käme. 756 Horizontale Ge-
rechtigkeit setzt voraus, daß Mitgliedstaaten in vergleichbaren Situationen 

756 Diese Bedingung wurde beispielsweise vom in den 70er Jahren vereinbarten 
Finanzmechanismus (zumindest theoretisch) erfüllt. 
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auch in gleicher Weise behandelt werden. Fast schon karikative Züge nimmt 
in diesem Zusammenhang die ebenfalls diskretionär beschlossene „Korrektur 
des Korrekturmechanismus" durch die Sonderbehandlung einiger Mitglied-
staaten bei der Finanzierung des Korrekturbetrages an. Allein ihre politische 
Notwendigkeit verdeutlicht die konzeptionellen Unzulänglichkeiten des be-
stehenden Ausgleichsmechanismus. 

Schließlich ist zu bemängeln, daß eine Differenzierung nach den Ursachen 
des Haushaltsungleichgewichts nicht vorgenommen wird.757 Demgegenüber 
wäre ein ursachengerechter Ausgleichsmechanismus zu präferieren. 

Neben diesen grundlegenden Aspekten ist der Korrekturmechanismus zu-
gunsten des Vereinigten Königreichs auch aufgrund seiner schwerwiegenden 
operativen Mängel zu kritisieren, die zu einem großen Teil für die Intranspa-
renz des gegenwärtigen Eigenmittelsystems verantwortlich sind.758 Sie resul-
tieren u.a. daher, daß in den Eigenmittelbeschlüssen der Jahre 1988, 1994 
und 2000 fast schon zwanghaft versucht wurde, die ursprünglichen finanzi-
ellen Auswirkungen aus dem Jahr 1985 fortzuschreiben, obwohl das Eigen-
mittelsystem durch die Einführung der neuen Eigenmittelquelle, die Kap-
pung der MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage sowie die Erhöhung der 
Erhebungskostenpauschale im Rahmen der traditionellen Eigenmittel grund-
legende Modifikationen erfahren hatte. Dies ist um so erstaunlicher, als die 
ursprünglich gültigen Regelungen aus dem Jahr 1985 weitgehend den Cha-
rakter eines willkürlichen Ad-hoc-Ausgleichs hatten, dessen Höhe im we-
sentlichen das Ergebnis des politischen Verhandlungsprozesses darstellte. 
Anscheinend war in der Folgezeit nur ein Mechanismus mit identischer fi-
nanziellen Belastung für die übrigen Mitgliedstaaten konsensfähig. 

Ausgangspunkt der operativen Unzulänglichkeiten ist zunächst die Tatsache, 
daß der Korrekturmechanismus im Rahmen des Eigenmittelsystems über die 
Einnahmenseite des Haushaltes abgewickelt wird anstatt über die Ausgaben-
seite. Neben dem Aspekt, daß ein nicht unwesentlicher Teil des britischen 
„Haushaltsungleichgewichts" seine Ursache auf der Ausgabenseite hat,759 

757 Vgl. Messal (1991), S. 123f. 
758 Vgl. auch die in Kapitel 4.2.3 im Rahmen der Berechnung des MwSt.-Eigenmittelsatzes 

geäußerte Kritik an der Ausgestaltung des Korrektunnechanismus, so daß an dieser Stel-
le im wesentlichen nur eine kurze Wiederholung der Argumente erfolgt. 

759 Vgl. u.a. Europäische Kommission (1993b), S. 84. 
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wäre eine entsprechende Verlagerung vor allem angesichts des Haushalts-
grundsatzes der Transparenz ein wünschenswerter Fortschritt, da die Be-
rechnung der MwSt.- und BSP-Eigenmittel deutlich vereinfacht würde. Ins-
besondere die komplizierte Berechnung des einheitlichen MwSt-Satzes, die 
notwendige Verrechnung der Korrektur über die MwSt.-Eigenmittel und die 
BSP-Eigenmittel sowie das Auftreten eines den eigentlichen Korrekturbetrag 
übersteigenden Bruttoeffektes ließe sich bei einer sinnvoll konzipierten ope-
rativen Ausgestaltung des Korrekturmechanismus vermeiden. 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß der Korrekturmechanismus zugun-
sten des Vereinigten Königreichs in der gegenwärtigen Form einen der 
Hauptkritikpunkte an der Gestaltung des Eigenmittelsystems darstellt. 

Unabhängig von der Sinnhaftigkeit eines zwischenstaatlichen Korrekturme-
chanismus auf europäischer Ebene kann der gegenwärtige Korrekturmecha-
nismus zugunsten des Vereinigten Königreichs weder hinsichtlich seiner 
konzeptionellen Ausgestaltung noch hinsichtlich seiner operativen Umset-
zung überzeugen. Statt dessen trägt er in hohem Maße zur gegenwärtigen 
Intransparenz und mangelnden Nachvollziehbarkeit des Eigenmittelsystems 
bei. 760 Letztlich handelt es sich bei ihm um eine politisch durchgesetzte Son-
derbehandlung des Vereinigten Königreichs, die im Status quo ökonomisch 
nicht mehr zu rechtfertigen ist und daher abgeschafft werden sollte. Ange-
sichts des Einstimmigkeitskriteriums im Rat dürfte darin allerdings eine be-
sondere Herausforderung an das Verhandlungsgeschick der restlichen Mit-
gliedstaaten bestehen. Möglicherweise schafft jedoch erst die höchstwahr-
scheinlich erforderlich werdende Neugestaltung des europäischen Finanzie-
rungssystems nach dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten die Voraussetzung, 
dieses Problem im Rahmen einer „mutigen" Neukonzeption zu lösen, auch 
wenn eine adäquate Lösung bereits für den Eigenmittelbeschluß des Jahres 
2000 wünschenswert gewesen wäre. Letztlich hängt die Ausgestaltung der 
Finanzierung der Europäischen Union auch von ihrem zukünftigen Selbst-
verständnis und dem ihrer Mitgliedstaaten ab. Dabei muß die Frage beant-
wortet werden, welche grundlegende Rolle den Nationalstaaten im zukünfti-
gen Europa zukommen soll und inwieweit ein institutionalisiertes Finanz-
ausgleichssystem hierzu erforderlich ist. 

760 Vgl. z.B. Walthes (1996), S. 203-208 und Peffekoven (1994), S. 70f. 

296 
Guido K. Raddatz - 978-3-631-75173-2

Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 07:27:40AM
via free access



6. Ausblick 

Die Europäische Union steht in den nächsten Jahren vor großen Herausfor-
derungen. Die Osterweiterung bringt aufgrund der unterschiedlichen Wirt-
schaftsstruktur der Beitrittskandidaten gravierende Veränderungen mit sich. 
Insbesondere der institutionelle Rahmen der Europäischen Union erscheint 
angesichts von zukünftig bis zu 27 Mitgliedstaaten inadäquat. Die Gipfel-
treffen des Europäischen Rates in den Jahren vor dem Beitritt der neuen Mit-
gliedstaaten konnten die in sie gesetzten Erwartungen hinsichtlich einer 
institutionellen Weichenstellung für die Zukunft nicht erfüllen. Sowohl die 
Zusammensetzung und Funktionsweise der Organe der EU, die auf dem Gip-
fel von Nizza im Dezember des Jahres 2000 im Mittelpunkt standen, als auch 
die Frage der zukünftigen Finanzierung, die zu den Kernfragen des Gipfels 
von Berlin im März 2000 zählte, wurden wenig zukunftsweisend angegan-
gen. Gerade der in Berlin ins Leben gerufene neue Eigenmittelbeschluß, der 
zum l. Januar 2002 in Kraft getreten ist, stellt letztlich nur eine mit margina-
len Änderungen versehene Fortschreibung des bestehenden, intransparenten 
und zwischen den Mitgliedstaaten umstrittenen Eigenmittelsystems dar. Die 
Ausweitung dieses Systems auf ein Konglomerat von bis zu 27 Mitgliedstaa-
ten, in dem die regionalen Wohlstandsunterschiede deutlich größer als in der 
alten EU der 15 Mitgliedstaaten sind, muß langfristig als problematisch er-
achtet werden. Fehlkonzipierte Fremdkörper im System, wie der Korrektur-
mechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs, wirken noch anachro-
nistischer und können in Zukunft möglicherweise zu heftigen politischen 
Disputen zwischen den Mitgliedstaaten führen. Angesichts der in der Ver-
gangenheit zu beobachtenden Heftigkeit der Auseinandersetzung in Finanz-
fragen der Europäischen Union, dürften die Chancen für notwendige Refor-
men im Finanzierungssystem der EU bei einem auf bis zu 27 Teilnehmer er-
weiterten Teilnehmerkreis noch geringer sein. 

Dabei könnte das bestehende Eigenmittelsystem durchaus als Ausgangs-
punkt für zukünftige Reformen dienen. Die größtenteils finanzbeitragsähnli-
che Finanzierung der zentralen europäischen Ebene durch die Mitgliedstaa-
ten stellt vom Grundkonzept her eine auch für die Zukunft geeignete Form 
der Finanzierung dar. Die damit verbundene dezentral organisierte Mittel-
aufbringung entspricht dem Subsidiaritätsprinzip und respektiert unter-
schiedliche Steuerpräferenzen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Prinzipiell 
ist ein solches System daher auch mit dem Konzept des Jurisdiktionenwett-
bewerbs kompatibel und läßt natürliche Schranken gegen eine exzessive 
Ausweitung staatlicher Aktivitäten erwarten. Verlagerungen von Steuer-
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6Ausb/ick 

kompetenzen von der Ebene der Mitgliedstaaten auf die Europäische Union, 
wie sie immer wieder angedacht werden, bergen dagegen die Gefahr einer 
zunehmenden Zentralisierung und Ausweitung des Staatssektors. 

Unabdingbar ist allerdings eine drastische Vereinfachung des Eigenmittelsy-
stems. Diese brächte zugleich einen wesentlichen Transparenzgewinn für die 
Bürger mit sich und könnte somit auch einen positiven Beitrag zur (finanzi-
ellen) Akzeptanz der Europäischen Union leisten. Als Haupteigenmittelquel-
le kommen prinzipiell beide gegenwärtig angewandten Bemessungsgrundla-
gen in Frage. Die Entwicklung der letzten Jahre deutet jedoch auf eine ge-
wisse politische Präferenz für eine ausschließliche BSP-Orientierung hin. 
Angesichts der BSP-orientierten Begrenzung der Bemessungsgrundlage der 
MwSt.-Eigenmittel und ihres zunehmenden Bedeutungsverlustes, wären die 
finanziellen Verschiebungen zwischen den Mitgliedstaaten im Vergleich 
zum Status quo nicht besonders groß. Zwar wurde deutlich, daß auch die Be-
rechnung und Ermittlung der BSP-Eigenmittel keineswegs unproblematisch 
sind. Die diesbezüglich diskutierten Problembereiche dürften aber in der ei-
nen oder anderen Form auch bei allen anderen aggregierten Größen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung relevant sein. Statistische Ungenau-
igkeiten und Fehler in zwischenstaatlichen Vergleichen der Mitgliedstaaten 
können letztlich als „Kosten" des föderalen und dezentral strukturierten 
Staatsaufbaus interpretiert werden. Am BSP orientierte finanzbeitragsähnli-
che Eigenmittel der Mitgliedstaaten hätten darüber hinaus den politisch ge-
wünschten Wohlfahrtsbezug und ließen sich gut den Bürgern kommunizie-
ren. 

Ein unter Transparenz- und Vereinfachungsgesichtspunkten zentrales Ele-
ment jeder weiteren Eigenmittelreform muß die Streichung des Korrektur-
mechanismus zugunsten des Vereinigten Königreichs sein. Da die Bezug-
nahme auf Nettofinanzierungspositionen insgesamt problematisch ist, sollte 
auf derartige Korrekturmechanismen insgesamt möglichst verzichtet werden. 
Bei einer halbwegs wohlstandsorientierten Ausgestaltung des Eigenmittelsy-
stems sind übermäßige und unerwünschte Nettofinanzierungssalden haupt-
sächlich das Ergebnis einer ungleichen Ausgabenverteilung der finanziellen 
Mittel der EU in den Mitgliedstaaten. Die Ausgabenverteilung ist aber ent-
weder politisch gewünscht, etwa als Folge bewußt eingegangener interregio-
naler Transfers im Rahmen der Strukturpolitik, und daher hinzunehmen. 
Oder sie ist das unerwünschte Ergebnis der sonstigen Politikmaßnahmen. Im 
letzteren Fall sollte allerdings nicht an den Symptomen in Form eines Kor-
rekturmechanismus herumgedoktert werden, sondern vielmehr Reformen in 
den von der Europäischen Union zu verantwortenden Aufgabenbereichen 
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und Politikfeldern durchgeführt werden. Ein langjähriges Beispiel für diesen 
Sachverhalt ist etwa die Agrarpolitik der Gemeinschaft. 

Sollte ein allgemeiner Korrekturmechanismen zum Ausgleich von „unange-
messenen" Wohlstandsunterschieden nichtsdestoweniger aus politischen 
Gründen erforderlich sein, so verlangt der ordnungspolitische Grundsatz der 
Privilegienfreiheit einen allgemeinen und prinzipiell für jedes Mitglied offe-
nen Korrekturmechanismus, der nach im Vorfeld klar definierten Regeln 
funktioniert. 

Die Osterweiterung der Europäischen Union wird die (alten) Mitgliedstaaten 
langfrsitig vor große finanzielle Herausforderungen stellen. Neben einer 
grundsätzlichen Vereinfachung des Eigenmittelsystems wird der Begrenzung 
der Ausgabenentwicklung oberste Priorität eingeräumt werden müssen. 
Denn letztlich sind die aufzubringenden Eigenmittel immer nur die Kehrseite 
der Ausgabenpolitik der EU. Daß auch hier nicht alles zum Besten steht, ist 
kein Geheimnis. Insofern werden die nächsten Jahre den Reformdruck in der 
Europäischen Union deutlich erhöhen. 
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